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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 81-22:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 , Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-33-01 AA ,Aufziige” im
Fachbereich ,Aufzilige, Fahrtreppen und Fahrsteige“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von ,Aufziigen“ sowie der Berufsgenossenschaften
waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang I der EU-Aufzugsrichtlinie 2014 /33/EU an
erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 81-22:2014-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung des Anhang ZA gemafd dem neuen Format und den Anforderungen des Normungsauftrages
der Européischen Kommission ,M/549 C (2016) 5884".

Frithere Ausgaben

DIN EN 81-22: 2014-10, 2014-12
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EUROPAISCHE NORM EN 81-22
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2021

1CS91.140.90 Ersetzt EN 81-22:2014

Deutsche Fassung

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion
und den Einbau von Aufziigen —
Aufzige fir den Personen- und Giitertransport —
Teil 22: Personen- und Lastenaufziige mit geneigter Fahrbahn

Safety rules for the construction Régles de sécurité pour la construction
and installation of lifts — et l'installation des élévateurs —
Lifts for the transport of persons and goods — Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets —
Part 22: Passenger and goods passenger lifts with Partie 22: Ascenseurs et ascenseurs de charge avec voie
inclined travel path de déplacement inclinée

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 21. Juni 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2021 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 81-22:2021 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 81-22:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 , Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteigen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Européaische Norm erhalt den Status einer nationalen Norm, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Ubernahme, spitestens im Marz 2022, und entgegenstehende nationale
Normen werden spédtestens im September 2023 zurtickgezogen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Gegenstand von
Patentrechten sein konnen. CEN iibernimmt keine Verantwortung fiir die Identifizierung solcher
Patentrechte.

Dieses Dokument ersetzt EN 81-22:2014.

Dieses Dokument ist eine Revision der EN 81-22:2014, die sich im Anhang ZA widerspiegelt nach dem neuen
Format und den Anforderungen des Normungsauftrages der Europdischen Kommission
,M/549 C (2016) 5884"“. Wihrend dieser Revision wurden keine technischen Anderungen vorgenommen, so
dass die technischen Anforderungen identisch sind mit denen der EN 81-22:2014.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Diese Norm ist Teil der EN 81-Normenreihe: ,Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von
Aufziigen“.

Alle Riickmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an die nationale Normungsorganisation des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Stellen ist auf der CEN-Website zu finden.

Geméafs der CEN-CENELEC-Geschéiftsordnung sind die nationalen Normungsorganisationen der folgenden
Lander verpflichtet, diese Europdische Norm anzuwenden: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Republik Nordmazedonien, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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0 Einleitung
0.1 Allgemeines
Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm nach EN ISO 12100.

Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Wenn Festlegungen dieser Typ-C-Norm von denen in Typ-A-Normen oder Typ-B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang vor den in den anderen Normen angegebenen Festlegungen
flir Maschinen, die nach den Angaben dieser Typ-C-Norm konstruiert und ausgefiihrt wurden.

Zweck der vorliegenden Norm ist es, sicherheitstechnische Anforderungen fiir Schriagaufziige festzulegen,
um Personen und Sachen wéhrend des Einbaus, des Betriebs und bei Instandhaltungs- und Priiftatigkeiten
sowie beim Notbetrieb von Aufziigen vor Unfallgefahren zu schiitzen.

0.2 Betrachtungsweise

Es wurden unterschiedliche Arten von Schragaufziigen beriicksichtigt, um die betreffenden Gefahrdungen
und Risiken zu ermitteln, die auf der Ausfiihrung des Bauwerks, der Neigung und dufderen Einflliissen wie
den Folgenden beruhen:

a) grofRe Offnung nach aufen;

b) Moglichkeit zur Begehung des Schachts;

c) Anordnung der Tiiren;

d) horizontaler Anteil der Verzogerung beim Anhalten des Laufwagens.

Die Vorschriften zum Arbeitsschutz und zur Befreiung aus dem Fahrkorb sind unterschiedlich, wenn der
Schacht begehbar ist und wenn das Fahrkorbdach als Arbeitsplatz fiir die Instandhaltung benutzt wird.

Ein Interpretationskomitee wurde gegriindet, um, wenn notwendig, zu erldutern, in welchem Geist die
verschiedenen Abschnitte des Dokuments verfasst worden sind, und festzulegen, was im Einzelfall zu
beachten ist. Die Interpretationsanfragen konnen an die nationalen Normungsorganisationen gesendet
werden, die Verbindung mit dem zustandigen Technischen Komitee CEN/TC 10 (siehe CEN/TR 81-10 [1] zur
Information) aufnehmen.

0.3 Grundsitze
Die Erstellung dieser Norm beruht auf Folgendem:

Dieses Dokument wiederholt nicht die gesamten allgemeinen technischen Regeln, die fiir elektrische,
mechanische und bauliche Einrichtungen und Anlagen oder fiir den Brandschutz von Bauwerken gelten.

Es erschien jedoch trotzdem erforderlich, gewisse Anforderungen an eine gute Konstruktion einzufiihren, sei
es, dass der Bau eines Schriagaufzugs etwas Besonderes darstellt oder weil bei der Benutzung eines
Schragaufzugs hohere Anforderungen als bei sonstigen Anlagen gestellt werden.

Dieses Dokument bezieht sich nicht nur auf die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der
Aufzugsrichtlinie, sondern beinhaltet zusatzlich Mindestregeln fiir den Einbau von Aufziigen in Gebduden
und Bauwerken. In einigen Landern kénnen Vorschriften iiber die Errichtung von Bauwerken usw. bestehen,
die nicht aufier Acht gelassen werden konnen.
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Typische davon betroffene Abschnitte sind solche, die Mindestwerte fiir die Hohe der Triebwerks- und
Rollenraume sowie die Maf3e fiir ihre Zugangstiiren festlegen.

Bauteile, deren Gewicht, Abmessung und/oder Form verhindern, dass sie von Hand bewegt werden kdnnen,
sind

a) mit Zubehorteilen fiir Lastaufnahmeeinrichtungen ausgeriistet oder
b) so ausgefiihrt, dass solche Zubehorteile angebracht werden kénnen, z. B. in Gewindebohrungen, oder
c) so ausgefiihrt, dass das leichte Anlegen iiblicher Lastaufnahmemittel moglich ist.

Im Rahmen des Moglichen legt dieses Dokument nur die Anforderungen fest, denen das Material und die
Ausriistung im Hinblick auf die Sicherheit der Aufziige entsprechen miissen.

0.4 Annahmen

Dieses Dokument beruht auf der Annahme, dass Personen, die Schragaufziige benutzen, in der Lage sind,
dies ohne fremde Hilfe zu tun.

Es wird davon ausgegangen, dass fiir jeden Vertrag zwischen dem Kunden und dem
Lieferanten/Montageunternehmen Absprachen (siehe auch Anhang 0) tiber

a) die bestimmungsgemafde Benutzung des Aufzugs;
b) Umgebungsbedingungen;
c) Dbauliche Probleme;

d) andere Aspekte des Betriebsorts (Hochspannungsleitungen, Briicken, gefahrliche Bauwerke, natiirliche
Hindernisse usw.) stattgefunden haben.

Fiir jedes Teil, das in eine vollstandige Aufzugsanlage eingebaut werden kann, wurden die moéglichen Risiken
untersucht. Die Regeln wurden dementsprechend erstellt.

Die Bauteile sind

— nach iblicher Ingenieurpraxis und Berechnungsmethoden unter Beriicksichtigung aller Fehlerarten
berechnet,

— mechanisch und elektrisch gut gestaltet,

— aus widerstandsfahigem Werkstoff mit den erforderlichen Eigenschaften hergestellt und
— freivon Fehlern.

Gefahrliche Stoffe, wie Asbest, werden nicht verwendet.

Bauteile werden funktionsfahig und in gutem Zustand erhalten, so dass die geforderten Abmessungen trotz
Abnutzung eingehalten bleiben.

Bauteile werden so ausgewdhlt und eingebaut, dass vorhersehbare Umwelteinfliisse und spezielle
Betriebsbedingungen den sicheren Betrieb des Aufzugs nicht beeintrachtigen.
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Es wird insbesondere fiir die zwischen dem Kunden und dem Lieferanten vereinbarten hoéchsten und
tiefsten Temperaturen bei der Auswahl von Werkstoffen und Bauteilen beachtet, dass sie ihre Eigenschaften,
wie beispielsweise Stofdfestigkeit des Stahls, dynamische Elastizitdt bei Kunststoffen, Funktionalitdt bei
elektrischen Bauelementen, Viskositit bei Olen usw., beibehalten.

Durch die Auslegung der lasttragenden Teile ist der sichere Betrieb des Aufzugs fiir Lasten bis zu 125 %
(statisch) und bis zu 110 % (dynamisch) der Nennlast sichergestellt.

Die Anforderungen dieses Dokuments an elektrische Sicherheitseinrichtungen (siehe 5.11.1.2) sind so, dass
— wenn sie allen Anforderungen dieses Dokuments genligen — die Moglichkeit eines Fehlers nicht in

Betracht gezogen werden braucht.

Benutzer sollten bei der bestimmungsgemifien Benutzung eines Aufzugs vor den Auswirkungen ihrer
Unachtsamkeit und ihrer unbewussten Sorglosigkeit geschiitzt werden.

In bestimmten Fillen kénnen Benutzer unvorsichtig handeln. Die Moglichkeit zweier gleichzeitiger
unvorsichtiger Handlungen und/oder die Missachtung von Benutzungshinweisen wird nicht berticksichtigt.

Wenn bei Wartungsarbeiten eine den Benutzern iiblicherweise nicht zugingliche Sicherheitseinrichtung
bewusst unwirksam gemacht wurde, ist der sichere Betrieb des Aufzugs nicht mehr langer sichergestellt. Es
werden jedoch im Einklang mit den Wartungsanweisungen erginzende Mafinahmen getroffen, um die
Sicherheit der Benutzer sicherzustellen.

Es wird unterstellt, dass das Wartungspersonal eingewiesen ist und entsprechend den Anweisungen
arbeitet.

Zu beriicksichtigende horizontale Kréfte und/oder Energien werden in den zutreffenden Abschnitten dieser
Norm angegeben. Dies sind typischerweise:

— Die statische Kraft, die von einer Person ausgeiibt wird, liegt iiblicherweise in der Gréfienordnung von
300 N;

— aus Stof3en resultierende Energien sind von dem Bauteil abhéngig, auf das der Stofs einwirkt. Falls nicht
abweichend angegeben, wird die daraus resultierende Kraft mit 1 000 N angenommen.

Mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Sachverhalte verschlechtert sich eine nach den allgemein
anerkannten Regeln und den Anforderungen der Norm ausgefiihrte mechanische Einrichtung nicht bis zu
einem Zustand, der zu einer Gefdhrdung fiihrt, ohne dass die Méglichkeit einer Erkennung besteht.

Die folgenden mechanischen Fehler werden in Betracht gezogen:

— Bruch von Tragmitteln;

— unkontrolliertes Gleiten der Seile iber die Treibscheibe;

— Bruch und Schlaffwerden aller Verbindungen durch Hilfsseile, Ketten und Riemen;

— Versagen eines mechanischen Bauteils der elektromagnetischen Bremse, das an der Erzeugung der
Bremswirkung auf die Bremstrommel/Bremsscheibe beteiligt ist;

— Versagen eines Bauteils am Triebwerk und der Treibscheibe;

— Herausspringen der Seile aus Seilrollen und - bei Wechsel des Neigungswinkels - Verlassen der Rollen;

11
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— Blockieren der Seilbewegung;
— Blockieren oder Entgleisen des Laufwagens.

Die Moglichkeit, dass der Laufwagen aus der untersten Haltestelle im freien Fall auf die Puffer auftrifft, bevor
die Fangvorrichtung eingeriickt ist, wird als hinnehmbar angesehen.

Wenn die Geschwindigkeit des Laufwagens bis zum Augenblick des Ansprechens der mechanischen Bremse
von der Frequenz der Netzversorgung abhdngt, wird unterstellt, dass sie 115 % der Nenngeschwindigkeit
oder eines entsprechenden Bruchteils nicht liberschreitet.

Fiir das Hochziehen schwerer Teile wurden Vorkehrungen getroffen.

Um das bestimmungsgemafie Arbeiten der Einrichtungen in dem/den Aufstellungsort(en) von Triebwerk
und Steuerung unter Beriicksichtigung ihrer Warmeabgabe sicherzustellen, wird unterstellt, dass die
Umgebungstemperatur im Triebwerksraum zwischen +5 °C und +40 °C gehalten wird.

Zugangswege zu den Arbeitsflichen sind angemessen beleuchtet.

Die durch das Baurecht geforderten minimalen Verkehrswege werden durch die offenen Tiiren oder
Klappen des Aufzugs und/oder Schutzeinrichtungen fiir Arbeitsflichen aufierhalb des Schachts, die
entsprechend den Wartungsanleitungen aufgestellt werden, nicht beeintrichtigt (siehe oben genannte
Grundsatze).

Arbeiten mehrere Personen gleichzeitig an einem Aufzug, ist eine angemessene Verstdndigung zwischen
diesen Personen sichergestellt.

Das Befestigungssystem fiir Schutzeinrichtungen, die wihrend einer Instandhaltung und Priifung entfernt

werden, bleibt entweder an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt, wenn die Schutzeinrichtung
entfernt wird.

12
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieses Dokument legt die Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von dauerhaft
errichteten, neuen, elektrisch betriebenen Aufziigen fest, die einen Treibscheiben-, Trommel- oder
Kettenantrieb haben, festgelegte Ebenen bedienen und einen Laufwagen besitzen, der, an Seilen oder Ketten
aufgehdngt, fiir den Transport von Personen oder Personen und Lasten bestimmt ist und sich in einer
senkrechten Ebene zwischen Fiihrungen, die zwischen 15° und 75° gegen die Waagrechte geneigt sind,
bewegt.

1.2 Zusatzlich zu den Anforderungen dieses Dokuments sollten in speziellen Féllen weitere
Anforderungen beachtet werden, z. B. explosionsgefahrdete Atmosphare, extreme klimatische Verhéltnisse,
Erdbebenbedingungen, Transport gefahrlicher Gliter usw.

1.3 Dieses Dokument behandelt nicht:

a) Schragaufziige mit anderen als in 1.1 genannten Antrieben,

b) die Errichtung von elektrisch betriebenen Schrigaufziigen in bestehenden Bauwerken soweit es die
Platzverhaltnisse nicht erlauben,

c) wesentliche Anderungen (siehe Anhang E) an einem Schriagaufzug, der vor dem Inkrafttreten dieses
Dokuments errichtet wurde,

d) Hebezeuge, wie Umlaufaufziige, Schachtférderanlagen, Biihnenaufziige, Einrichtungen mit selbsttatiger
Beladung, Kiibelaufziige, Bauaufziige, Schiffsaufziige, Bohrplattformen auf See, Bau- und

Wartungseinrichtungen,

e) Sicherheit wihrend des Transports, der Errichtung, einer Reparatur und des Ausbaus von
Schragaufziigen,

f)  Schragaufziige mit einer Nenngeschwindigkeit < 0,15 m/s.
Hierfiir kann jedoch sachdienlich von diesem Dokument ausgegangen werden.

Larm wird in diesem Dokument nicht behandelt, da er fiir das sichere Benutzen von Aufziigen nicht von
Bedeutung ist.

Schwingungen werden nur beziiglich elektrischer Bauelemente behandelt. Direkte Einwirkungen auf den
menschlichen Kérper werden nicht als gefahrdend eingestuft.

1.4 Dieses Dokument behandelt nicht zusatzliche Anforderungen, die fiir die Benutzung des Schragaufzugs
im Brandfall erforderlich sind.

1.5 Der Anwendungsbereich dieser Norm wurde unter Beriicksichtigung des gegenwértigen Stands der
Technik wie folgt eingeschrankt:

— Neigung: eine Anderung des Neigungswinkels ist fiir die Fahrbahn zulassig;
— Fahrbahn: auf die senkrechte Ebene beschrankt;

— Tragfahigkeit des Fahrkorbs: 7 500 kg (100 Fahrgaste);

— Maximale Nenngeschwindigkeit (v): 4 m/s.

Beide Eigenschaften (Tragfahigkeit und Geschwindigkeit) sind durch die im folgenden Bild 1 angegebene
Beziehung miteinander verkniipft:
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Q kg
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Q Tragfahigkeit
v Nenngeschwindigkeit

Bild 1 — Geschwindigkeit und Tragfahigkeit

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir alle wesentlichen Bauteile des Aufzugs einschlief3lich der Laufbahnen,
Flihrungsschienen, Fangvorrichtung, Schutzschienen, ausgenommen die tragenden Strukturen,
Bauwerksstrukturen und -verankerungen, die in anderen Vorschriften behandelt werden.

1.6 Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir Schriagaufzithge, die vor dem Datum seiner
Veroffentlichung als EN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 81-20:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Personen- und Giitertransport — Teil 20: Personen- und Lastenaufziige

EN 81-50:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Priifungen — Teil 50:
Konstruktionsregeln, Berechnungen und Priifungen von Aufzugskomponenten

EN 81-28:2018+AC:2019, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir
den Personen- und Giitertransport — Teil 28: Fern-Notruf fiir Personen- und Lastenaufziige

EN 81-58:2018, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Uberpriifung und
Priifverfahren — Teil 58: Priifung der Feuerwiderstandsfdhigkeit von Fahrschachttiiren

EN 131-2:20104+A2:2017, Leitern — Teil 2: Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 10025-2:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

EN 12015:2020, Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Produktfamilien-Norm fiir Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Stéraussendung

EN 12016:2013, Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Produktfamilien-Norm fiir Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Stérfestigkeit
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EN 13015:2001+A1:2008, Instandhaltung von Aufziigen und Fahrtreppen — Regeln fiir
Instandhaltungsanweisungen

EN 13796-1:2017, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge — Teil 1:
Befestigungen am Seil, Laufwerke, Fangbremsen, Kabinen, Sessel, Wagen, Instandhaltungsfahrzeuge,
Schleppvorrichtungen

EN 50214:2006, Flache PVC-ummantelte Steuerleitungen

EN 60068-2-6:2008, Umgebungseinfliisse — Teil 2-6: Priifverfahren — Priifung Fc: Schwingen (sinusférmig)
(IEC 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-14:2009, Umgebungseinfliisse — Teil 2-14: Priifverfahren — Priifung N: Temperaturwechsel
(IEC 60068-2-14:2009)

EN 60068-2-27:2009, Umgebungseinfliisse — Teil 2-27: Priifverfahren — Priifung Ea und Leitfaden: Schocken
(IEC 60068-2-27:2008)

EN 60112:2003, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von
festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003)

EN 60204-1:2018, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifiziert)

EN 60269-1:2007, Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60269-1:2006)

EN 60747-5-5:2011, Halbleiterbauelemente — Einzel-Halbleiterbauelemente — Teil 5-5: Optoelektronische
Bauelemente — Optokoppler (IEC 60747-5-5:2007)

EN 60529:19911, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989

EN 60664-1:2007, Isolationskoordinaten fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 1:
Grundsdtze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:2007)

EN 60947-4-1:2010, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 4-1: Schiitze und Motorstarter —
Elektromechanische Schiitze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:2009)

EN 60947-5-1:2017, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-1: Steuergerdte und Schaltelemente —
Elektromechanische Steuergeriite (IEC 60947-5-1:2016)

EN 61249-2 (alle Teile), Materialien fiir Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen — Teil 2: Kaschierte
und unkaschierte verstdrkte Basismaterialien (IEC 61249-2, alle Teile)

EN 61508-1:2010, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61508-1:2010)

EN 61508-2:2010, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme — Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene
elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme (IEC 61508-2:2010)

EN 61508-3:2010, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme — Teil 3: Anforderungen an Software (IEC 61508-3:2010)

1 Beeinflusst durch EN 60529:1991/A1:2000 und EN 60529:1991/A2:2013.
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EN 61508-7:2010, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme — Teil 7: Uberblick tiber Verfahren und Mafsnahmen (IEC 61508-7:2010)

EN 61558-1:2005, Sicherheit von Transformatoren, Netzgerdten, Drosseln und dergleichen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:2005)

EN 61800-5-2:2017, Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahls — Teil 5-2:
Anforderungen an die Sicherheit — Funktionale Sicherheit (IEC 61800-5-2:2016)

EN 62326-1:2002, Leiterplatten — Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 62326-1:2002)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

EN ISO 13857:2019, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefihrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmafSen (1SO 13857:2019)

HD 60364-4-41:2007, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: SchutzmafSnahmen — Schutz
gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert)

HD 60364-6:2016, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Priifungen (IEC 60364-6:2016)

IEC 60227-6:2001, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V —
Part 6: Lift cables and cables for flexible connections

IEC 60245-5:1994, Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5: Lift
cables

ISO 7465:2007, Passenger lifts and service lifts — Guide rails for lift cars and counterweights — T-type

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ENISO 12100:2010, EN 81-20:2020,
EN 81-50:2020 und die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG  Der Begriff ,Aufzug” bedeutet in diesem Dokument , Aufzug mit geneigter Fahrbahn*.

3.1.1
Gebaude
Bauwerke

3.1.2

Neigungswinkel

a

(angle of inclination) (angle d’inclinaison)

Winkel der Fahrbahn, gegen die Horizontale gemessen

3.1.3

Schiirze

(apron) (garde-pieds)

senkrechtes glattes Teil unterhalb der Schwelle einer Haltestelle oder eines Fahrkorbzugangs
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3.14

Ausgleichsgewicht

(balancing weight) (masse d’équilibrage)

Masse, die der Energieeinsparung dadurch dient, dass sie die gesamte oder einen Teil der Masse des
Laufwagens ausgleicht

3.15

Puffer

(buffer) (amortisseur)

nachgiebiger Anschlag am Ende der Fahrbahn, der hydraulisch, durch Federn (oder durch dhnliche
Einrichtungen) verzogert

3.1.6

Fahrkorb

(car) (cabine)

Lasttrager, der Teil des Laufwagens ist, Personen und/oder andere Lasten aufnimmt und durch einen
Rahmen aufgenommen wird oder auf einem Fahrwerk befestigt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Fahrkorb kann aus mehreren Abteilen bestehen, die durch eine Wand oder einen
Handlauf getrennt sind.

3.1.7

Fahrwerk

(carriage) (chariot)

an Zugvorrichtungen befestigte Konstruktion, an der der Fahrkorb und andere Bauteile befestigt sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bauteile wie Lauf-/Gleitkorper, Fangvorrichtung, Stofddampfer koénnen zu den
letztgenannten gehdren.

3.1.8

Ausgleichsseil

(compensating rope) (cable de compensation)

Seil, das die Gewichtsveranderungen eines oder aller Teile der Zugseile ausgleicht

3.1.9

Gegengewicht

(counterweight) (contrepoids)

Masse, die die Treibfahigkeit sicherstellt

3.1.10

Schutzschiene

(counter-guide rail) (contre-rail)

starres Bauteil, das den Laufwagen innerhalb des Lichtraumprofils halt

3.1.11

Lichtraumprofil

(dynamic envelope) (gabarit dynamique)
Einhiillende der dufderen Grenzen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Lichtraumprofil kann von allen beweglichen Teilen (z.B. Fahrkorb, Fahrwerk,
Kettenrad, Seile, Rollen), unter Beriicksichtigung von Verschleifd und Spiel, erwarteter Verformung und seitlicher
Bewegung als Folge von Seitenkraften auf die Bahn, erreicht werden. Briiche werden nicht einbezogen, ausgenommen
davon sind Lauf-/Gleitkorper.
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3.1.12

elektrische Sicherheitskette

(electric safty chain) (chaine électrique des sécurités)

Gesamtheit der in Serie geschalteten elektrischen Sicherheitseinrichtungen

3.1.13

Fronttiir

(front-mounted door) (porte frontale)

Tiir, deren vertikale Ebene sich im rechten Winkel zur Fahrbahn des Laufwagens befindet

3.1.14

Lastenaufzug

(goods passenger lift) (ascenseur de charge)?

Aufzug, der vorwiegend zur Beférderung von Lasten, die im Allgemeinen von Personen begleitet werden,
bestimmt ist

3.1.15

Fithrungsschienen

(guide rails) (guides)

Bauteile, die der Fiithrung des Laufwagens, Gegengewichts oder Ausgleichsgewichts dienen

3.1.16

Schachtkopf

(headroom) (partie supérieure de la gaine)
Teil des Schachts an dessen oberem Ende

3.1.17

Sperrfangvorrichtung

(instantaneous safety gear) (parachute a prise instantanée)

Fangvorrichtung, die unmittelbar sperrend an den Fithrungsschienen angreift

3.1.18

Sperrfangvorrichtung mit Dampfung

(instantaneous safety gear with buffered effect) (parachute a prise instantanée avec effet amorti)
Fangvorrichtung, die unmittelbar sperrend an den Fithrungsschienen angreift

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Reaktion auf den Laufwagen, das Gegengewicht oder das Ausgleichsgewicht ist durch
ein zwischengeschaltetes dimpfendes System begrenzt.

3.1.19

Verbundsicherheitsglas VSG

(laminated glass) (verre feuilleté)

Einheit von zwei oder mehr Glasscheiben, wobei benachbarte mittels einer Kunststofffolie miteinander
verbunden sind

3.1.20

Einfahren

(levelling) (nivelage)

Vorgang, mit dem die Haltegenauigkeit des Fahrkorbs an den Haltestellen verbessert wird

2 Der Ausdruck ,ascenseur de charge” wurde in die Franzdsische Fassung mit dem Ziel eingefiigt, die Texte in den
drei offiziellen Sprachen des CEN einander anzugleichen und zu vereinfachen. Er beschreibt keine spezielle oder
zusatzliche Aufzugsart.
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3.1.21

Nachregulierungsgenauigkeit

(levelling accuracy) (précision du maintien au niveau)

senkrechter Abstand zwischen der Schwelle des Fahrkorbs und der Schachttiirschwelle wihrend der Be-
oder Entladung des Aufzugs

3.1.22

Triebwerk

(lift machine) (machine)

Einrichtung einschliefdlich des Motors, die die Bewegung und das Anhalten des Aufzugs bewirkt

3.1.23

umlaufendes Zugseil

(loop rope) (cable en boucle)

gespanntes Zugseil, dessen beide Enden am Fahrwerk des Laufwagens befestigt sind

3.1.24

Triebwerksraum

(machine room) (local de machines)

Raum, in dem ein Triebwerk oder Triebwerke und/oder die dazugehorigen Einrichtungen untergebracht
sind

3.1.25

Triebwerk und Steuerung

(machinery) (machinerie)

Einrichtungen, die traditionell im Triebwerksraum untergebracht sind: Schaltschrianke fiir Steuerung und
Regelung und das Antriebssystem

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dazu zdhlen Triebwerk, Hauptschalter und Einrichtungen fiir Notfallsituationen.

3.1.26

Aufstellungsort von Triebwerk und Steuerung

(machinery space) (emplacement de machinerie)

Ort(e) innerhalb oder aufierhalb des Schachts an dem/denen Triebwerk und Steuerung als Ganzes oder in
Teilen untergebracht ist/sind

3.1.27

Mindestbruchkraft eines Seils

(minimum breaking load of a rope) (charge de rupture minimale d’un cable)

Produkt aus dem Quadrat des Seildurchmessers (in mmz?), der Nennzugfestigkeit der Drahte (in N/mm?2) und
einem Umrechnungsbeiwert fiir die entsprechende Seilkonstruktion

3.1.28

Geschwindigkeitsbegrenzer

(overspeed governor) (limiteur de vitesse)

Bauteil, das bei Erreichen einer vorherbestimmten Geschwindigkeit das Triebwerk abschaltet und, wenn
notwendig, die Fangvorrichtung einrtickt

3.1.29

Fahrgast

(passenger) (passager)

jede Person, die im Fahrkorb eines Aufzugs beférdert wird
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3.1.30

Schachtgrube

(pit) (cuvette)

Teil des Schachts an dessen unterem Ende

3.1.31

Trommelaufzug

Kettenaufzug

(positive drive lift, includes drum drive) (ascenseur a treuil attelé)

Aufzug, dessen Tragseile oder Ketten nicht durch Reibung angetrieben werden

3.1.32

programmierbares elektronisches System in sicherheitsbezogenen Anwendungen fiir Aufziige
PESSRAL

(programmable electronic system in safety related applications for lifts (PESSRAL)) (systeme électronique
programmable dans les applications liées a la sécurité des ascenseurs (PESSRAL))

System zur Steuerung, Schutz oder Uberwachung, das aus einer oder mehreren programmierbaren
elektronischen Einrichtungen, einschliefdlich aller Systembestandteile, wie Energieversorgung, Sensoren und
anderen Eingdngen, Dateniibertragungsstrecken und anderen Kommunikationswegen sowie
Betdtigungselementen und anderen Ausgdngen besteht, und das in den in den Tabellen A.1 und A.2
aufgefiihrten sicherheitsbezogenen Anwendungen eingesetzt wird

3.1.33

Bremsfangvorrichtung

(progressive safety gear) (parachute a prise amortie)

Fangvorrichtung, bei der die Bremsung durch Reibung an den Fithrungsschienen erfolgt und bei der
besondere Vorkehrungen getroffen sind, dass die auf den Laufwagen, das Gegengewicht oder
Ausgleichsgewicht wirkenden Krifte auf ein zuldssiges Maf begrenzt sind

3.1.34

Rollenraum

(pulley room) (local de poulies)

Raum, in dem Rollen und gegebenenfalls der Geschwindigkeitsbegrenzer und die elektrischen
Einrichtungen, aber keine Antriebselemente untergebracht sind

3.1.35

Aufstellungsort von Seilrollen

(pulley space) (emplacement de poulies)

Ort(e) innerhalb oder aufderhalb des Schachts an dem/denen Seilrollen untergebracht ist/sind

3.1.36

Nennlast

(rated load) (charge nominale)
Last, fiir die die Anlage ausgelegt ist

3.1.37

Nenngeschwindigkeit

(rated speed) (vitesse nominale)

Geschwindigkeit v des Laufwagens in m/s, fiir die die Anlage ausgelegt ist

3.1.38

Nachstellen

(re-levelling) (isonivelage)

Vorgang, der es nach dem Anhalten des Aufzugs erlaubt, die Biindigstellung wahrend des Be- und Entladens,
wenn notwendig durch aufeinanderfolgende Bewegungen, zu korrigieren (automatisch oder durch Tippen).
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3.1.39

Lauf-/Gleitkorper

(running/sliding element) (élément de roulement/glissement)

Bauteil, das den Kontakt zwischen dem Laufwagen und den Laufbahnen und zwischen dem Laufwagen und
den Fithrungsschienen sicherstellt

3.1.40

Laufbahn

(running track) (piste de roulement)

starres Bauteil, an dem der Laufwagen oder das Gegengewicht entlang lauft

3.141

Sicherheits-Integrititslevel

SIL

(safety integrity level) (niveau d'intégrité de sécurité)

diskrete Stufe (eine von dreien) zur Bestimmung der Anforderungen an die Sicherheitsintegritit von
Sicherheitsfunktionen eines programmierbaren elektronischen sicherheitsrelevanten Systems, bei dem der
Sicherheits-Integritétslevel 3 die hochste Stufe der Sicherheitsintegritit und der Sicherheits-
Integritatslevel 1 die niedrigste Stufe darstellt

3.1.42

Fangvorrichtung

(safety gear) (parachute)

mechanische Einrichtung, die dazu dient, den Laufwagen, das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht bei
einer Ubergeschwindigkeit oder Bruch der Tragmittel an den Fithrungsschienen abzubremsen und
festzuhalten

3.1.43

Fangschiene

(safety gear gripping element) (élément de prise de parachute)
Einrichtung, an der die Fangvorrichtung angreift

3.1.44

Sicherheitsseil

(safety rope) (cable de sécurité)

Hilfsseil, das am Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht befestigt ist, um bei Bruch der Tragmittel
eine Fangvorrichtung auszulésen

3.1.45

Rahmen

(sling) (étrier)

Rahmen aus Metall, der den Fahrkorb, das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht tragt und mit den
Tragmitteln verbunden ist.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Rahmen kann integraler Bestandteil der Fahrkorbumwehrung sein.

3.1.46

Seitentiir

(side-mounted door) (porte latérale)

Tiir, deren Ebene parallel zur Fahrbahn des Laufwagens verlauft
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3.1.47

Anhaltegenauigkeit

(stopping accuracy) (précision d'arrét)

senkrechter Abstand zwischen der Schwelle des Fahrkorbs und der Schachttiirschwelle zu dem Zeitpunkt,
wenn der Fahrkorb von der Steuerung an seiner Zielhaltestelle angehalten wird und die Tiiren ihre volle
Offnung erreichen

3.1.48

Systemreaktionszeit

(system reaction time) (temps de réaction systéme)
Summe der beiden folgenden Werte:

a) Zeitspanne zwischen dem Auftreten eines Fehlers in PESSRAL und der Einleitung der zugehorigen
Mafinahme am Aufzug;

b) Zeitspanne fiir den Aufzug, auf die Mafinahme anzusprechen, um einen sicheren Zustand
aufrechtzuerhalten

3.1.49

Treibscheiben-Aufzug

(traction drive lift) (ascenseur a adhérence)

Aufzug, dessen Antrieb auf der Reibung zwischen den Tragseilen und den Rillen der Treibscheibe des
Triebwerks beruht

3.1.50

Hangekabel

(travelling cable) (cable pendentif)

bewegliches Kabel zwischen dem Laufwagen und einem Festpunkt

3.1.51

unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens

(unintended vehicle movement) (mouvement incontr6lé du véhicule)

nicht durch die Steuerung innerhalb der Entriegelungszone eingeleitete Bewegung des Laufwagens mit
geoffneten Tiren der Entriegelungszone von Haltestelle weg, ausgenommen die durch Be- und Entladen
verursachte Bewegungen

3.1.52

Entriegelungszone

(unlocking zone) (zone de déverrouillage)

Bereich unterhalb und oberhalb der Haltestelle, in dem die Stellung des Bodens des Fahrkorbs das
Entriegeln der zugehdrigen Schachttiir ermdéglicht

3.1.53

Benutzer

(user) (usager)

Person, die den Aufzug benutzt

3.1.54

Laufwagen

(vehicle) (véhicule)

Fahrkorb einschliefdlich Fahrwerk und je nach Erfordernis Arbeitsstation
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3.1.55

Schacht

(well) (gaine)

Raum, in dem sich der Laufwagen, das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht bewegen und das
tiblicherweise durch den Boden der Schachtgrube, die Wande und die Schachtdecke begrenzt ist

3.1.56

Arbeitsstation

(working station) (poste de travail)

entweder auf dem Fahrkorbdach, der Inspektionsplattform oder innerhalb des Fahrkorbs angeordneter
besonderer Bereich fiir Instandhaltungstatigkeiten

3.2 Symbole und Abkiirzungen

3.2.1 Symbole

Symbole werden im Zusammenhang mit den verwendeten Gleichungen erlautert.
3.2.2  Abkiirzungen

Die verwendeten Abkiirzungen wurden dem internationalen Einheitensystem (SI) entnommen.

4 Liste der signifikanten Gefihrdungen
4.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefdhrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefdhrdungs-
ereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Abschatzung des
Risikos als signifikant fiir diese Art von Maschinen festgestellt wurden und fiir die Mafnahmen zur
Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erforderlich sind. Siehe Tabelle 1.

Diese signifikanten Gefdhrdungen leiten sich aus ENISO 12100:2010 ab. Weiterhin wird auf die
Unterabschnitte zu den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafinahmen dieses Dokuments

verwiesen.

Bevor dieses Dokument angewendet wird, ist es wichtig, eine Risikobeurteilung des Schriagaufzugs
durchzufiihren, um zu priifen, ob seine Gefahrdungen in diesem Abschnitt identifiziert wurden.

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefihrdungen

Gefihrdungen nach EN ISO 12100:2010,

Nr. Anhang B

Relevante Abschnitte in dieser Norm

1 | Mechanische Gefihrdung durch:

Beschleunigung/Abbremsung (kinetische 5.6.3,5.6.84,5.6.10,5.6.11,5.7.2.1,5.7.4,5.9.4,
Energie) 5.9.13,F.2,F4,F54.3

Annaherung eines sich bewegenden Teils an ein 5.2,5.3,5.7.1.1
feststehendes Teil

herabfallende Gegenstidnde, Schwerkraft 5.2,5.3.3.5,5.3.7.1.5

Hohe gegeniiber dem Boden 5.3.2,5.5.6,5.5.13,5.6

sich bewegende Teile 5.2,5.4,55,5.6

rotierende Teile 5.3.3.3.3,5.3.4.2,5.6.7,5.6.9,5.9.2.1,5.9.11
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Nr.

Gefihrdungen nach EN IS0 12100:2010,

Relevante Abschnitte in dieser Norm

Anhang B
raue, rutschige Oberflache 5.3.7.1,5.5.3.4,5.5.13,7.4.1 a), Anhang P
scharfe Kanten Einleitung, 5.5.3.1, 5.10.5.3
Standfestigkeit/-sicherheit Siehe 0.4
Festigkeit Siehe 0.4
— Maschinenteile oder Werkstiicke, z. B.:
— Ansammlung von Energie im Inneren der
Maschine, z. B.:
Gefahrdung durch Quetschen 5.2,5.4,5.8.1,5.8.2
Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden 5.2,545,54.7.2,5.5.7.1,5.8
Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen 5.3,5.6.7
Gefahrdung durch Erfassen 5.2.1,5.2.10,5.4.1,5.4.7,5.5.12,5.5.17, 5.6.3,
5.6.7,5.7.2.2,5.11.2.3,7.2.2.2,7.2.8.2
Gefahrdung durch Stof3 Einleitung, 5.2, 5.3.3, 5.5.20, 5.5.21, 5.6, 5.7,5.8.3
Ausrutschen, Stolpern und Stiirzen von Personen | 5.2.11,5.4,5.5.3.2,5.5.3.4,5.5.13,5.6.8.7,7.2.5
(bezogen auf die Maschine)
— unkontrollierte Bewegungsausschlage 59,5.11
— unzureichende mechanische Festigkeit von | siehe 0.4,5.2.3,5.2.7,5.3.2,5.4.5,5.4.7.3.2,5.7,
Teilen Anhang G, Anhang |
— ungeeignete Konstruktion von Rollen, | 5.6.2, 5.6.4, Anhang C
Trommeln
— Stiirzen aus dem Laufwagen 5.4,5.5.4,5.5.13,5.5.14
2 | Elektrische Gefahrdungen
Lichtbogen, elektrostatische Erscheinungen 5.10.2
spannungsfithrende Teile 5.10.1,7.2.5.2
Uberlast 5.10.3,7.2.2.1
Kurzschluss 5.10.1,5.10.2,5.10.5
Teile, die im Fehlerzustand spannungsfiihrend 5.10
geworden sind
3 | Thermische Gefihrdungen
Flamme 5.2.2.2.2,54.2.2,5.5.3.3
Objekte oder Materialien hoher oder niedriger 0.4,5.3.3.1,5.10.3
Temperatur
4 | Gefiahrdungen durch Vibration F.5.4.2
Gefahrdungen durch Strahlung
niederfrequente elektromagnetische Strahlung 5.10.1.1.3
hochfrequente elektromagnetische Strahlung 5.10.1.1.3, Anhang O
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Nr.

Gefihrdungen nach EN ISO 12100:2010,
Anhang B

Relevante Abschnitte in dieser Norm

Gefihrdungen durch Materialien und
Substanzen

Brennstoff 5.5.3.3,5.9.4.2.7

Explosivstoff 1.2, Anhang O

Flissigkeit 5.74.35

Dampfe 1.4,5.2.2,5.3,5.4.2.2,5.5.3.3,5.5.16, N.3.2

7 | Gefihrdungen durch Vernachlassigung

ergonomischer Grundsitze wie z. B.

Gefahrdungen durch

Zugang 0.4,5.2.2.4,5.2.7.4.2,5.2.11,5.3.3.3.2,5.3.3.4,
5.3.4.3,5.3.4.5,5.3.4.6,5.3.5,5.4,5.5.3.1, 5.6.9.6,
5.9.5,5.10.4.4,7.2,7.4.1

unzureichende ortliche Beleuchtung 5.2.7.4,5.2.9,5.3.4.8,5.3.6.3,5.3.7.1.8,5.4.6.1,
5.5.17,5.10.5.5,5.10.5.6

ungesunde Kérperhaltung 5.2.7,5.3

menschliches Fehlverhalten, menschliches 7.25.6,7.2.6,7.2.7,5.11.2.1.4.3

Verhalten

abnormale Bedingungen fiir 6.1,6.2,7.1,7.3.1,7.3.2, Anhang C, D.3

Montage/Priifung/Nutzung/Instandhaltung

Gestaltung oder Anordnung von Anzeigen und 5.3,5.4,7.2.5.5,7.2.5.6,7.2.5.9,7.2.8.1

optischen Displays

Gestaltung, Anordnung oder Erkennung von 5.11.2,5.5.15,5.5.17,7.2.5,7.2.6,7.2.7

Befehlsgebern

Anstrengung 0.4,5.2.1,5.2.2.4,5.3.49,5.4.8,5.5.7,5.5.10,
5.5.13,5.9.5

Sichtbarkeit 5.2,5.11.2.4.3,5.11.2.5.3 a), 7.2, Anhang O

8 | Gefihrdungen im Zusammenhang mit der

Einsatzumgebung der Maschine

Ausfall der Energieversorgung

59.4.1,511.1,5.11.2

Fehler in der Steuerung

5.6.11,5.9.4.1,5.9.7,5.10.2, 5.11, Anhang F

unerwarteter Anlauf, unerwartetes
Durchdrehen/Uberdrehen (oder jede
vergleichbare Fehlfunktion) durch
Wiederherstellung der Energiezufithrung nach
einer Unterbrechung

5.6.11,5.11

Staub und Nebel

5.3,N.3.2, Anhang O

elektromagnetische Stérungen

5.10.1, Anhang O

Feuchtigkeit

5.3.1,5.4.7.3.2.3,G.2.1.1.1, Anhang H, Anhang N,
Anhang O
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Nr. Gefdahrdungen nach EN IS0 12100:2010, Relevante Abschnitte in dieser Norm
Anhang B

Schnee 5.2.2.3,5.2.3.1,5.5.21, Anhang G, Anhang N,
Anhang O

Temperatur Einleitung, 5.3.7.1, 5.4.2.2,5.4.2.2,5.5.16,
5.10.3.3, F.2, Anhang G, Anhang H, Anhang N

Wasser 5.2.7.4,5.4.4.1, Anhang O

Wind 5.2.2,5.2.3.1, Anhang G, Anhang N, Anhang O

5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafdnahmen
5.1 Allgemeine Bestimmungen

Schragaufziige miissen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafinahmen dieses Abschnitts
entsprechen. Dariiber hinaus muss die Maschine im Hinblick auf Gefidhrdungen, die relevant, aber nicht
signifikant sind und die nicht in diesem Dokument behandelt werden, nach den Leitsatzen der
EN ISO 12100:2010 gebaut sein.

5.2 Schacht
5.2.1 Allgemeine Bestimmungen
5.2.1.1 Dieser Abschnitt behandelt Schachte mit einem oder mehreren Laufwagen.

5.2.1.2 Das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht eines Aufzugs muss sich im selben Schacht wie der
Laufwagen befinden.

5.2.1.3 Die Mindestabmessungen des Schachtbereichs entsprechen dem Lichtraumprofil einschlief3lich
der Tiren in den Haltestellen, die an den Seiten und iiber dem Laufwagen um einen fiir einen sicheren
Betrieb notwendigen Abstand vergrofiert wird.

5.2.2 Schachtumwehrung

5.2.2.1 Allgemeines

Aufziige miissen gegeniiber der Umgebung abgetrennt sein durch:
a) Wande, Fufboden und Decke oder

b) ausreichenden Freiraum.

5.2.2.2 Vollstindig umwehrter Schacht

5.2.2.2.1 Einbauin Gebdauden

In Bereichen eines Bauwerks, in denen der Schacht zum Schutz gegen Brandausbreitung erforderlich ist,
muss er vollstdndig von vollwandigen Wanden, Boden und Decke umschlossen sein.

Es sind nur folgende Offnungen zulassig:
a) Offnungen fiir Schachttiiren,

b) Offnungen fiir Wartungs- und Nottiiren sowie Wartungsklappen,

c) Offnungen fiir den Abzug von Gas und Rauch im Brandfall,

26



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

d) Offnungen zur Entliiftung,

e) betrieblich notwendige Offnungen zwischen Schacht und Triebwerks- oder Rollenraum und
f) Offnungen in Abtrennungen zwischen Aufziigen nach 5.2.6.

5.2.2.2.2 Einbau in Tunnel

Schrigaufziige, die in Tunnel mit einer Linge von 300 m und mehr fahren oder bei denen die
Evakuierungszonen mehr als 300 m auseinander liegen, sollten unter Bertiicksichtigung der in
EN 17064:2018 [2] aufgefiihrten Grundsatze entworfen, gebaut, instand gehalten und betrieben werden.

5.2.2.3 Teilumwehrter Schacht
5.2.2.3.1 Einleitung

In den Bereichen des Bauwerks, in denen der Schacht zum Schutz gegen Brandausbreitung nicht erforderlich
ist, z. B. Panoramaaufziige an Galerien oder in Atrien oder Gartenaufziige usw., braucht der Schacht nicht
vollstandig umwehrt zu sein, falls 5.2.2.3.2 bis 5.2.2.3.4, soweit erforderlich, erfillt ist.

5.2.2.3.2 Allgemeines
Es gelten die folgenden Anforderungen:

a) Die Hohe der Umwehrung iiber Flachen, die iiblicherweise fiir Personen zugdnglich sind, muss
ausreichend sein, um zu vermeiden, dass Personen

1) von beweglichen Teilen des Schragaufzugs gefahrdet werden, und

2) den sicheren Betrieb des Aufzugs dadurch beeintrachtigen, dass sie Teile des Aufzugs im Schacht
entweder direkt oder mit in der Hand gehaltenen Gegenstianden erreichen.

b) Durchbrochene Umwehrungen sind zuldssig, solange sie den Vorgaben der EN ISO 13857:2019,
Tabelle 5, hinsichtlich der Maschenweite entsprechen.

c) Die Umwehrung muss innerhalb von 0,15 m vom Ende von Treppen, Fluren oder Galerien entfernt
angebracht werden.

d) Es sind Mafinahmen zu treffen, um Storungen des sicheren Betriebs des Aufzugs durch andere
Gesichtspunkte, die den Betriebsort der Anlage betreffen, zu vermeiden (siehe Einleitung; 0.4 d), 5.2.8 b)
und 7.4.1 b)).

Zur Festlegung der erforderlichen Sicherheitseinrichtungen ist eine besondere Analyse der jeweiligen
Risiken erforderlich (siehe Anhang O).

e) Besondere Mafinahmen miissen bei Aufziigen, die der Witterung ausgesetzt sind, insbesondere fiir
Schneefall und Wind, ergriffen werden (siehe Einleitung und Anwendungsbereich).

5.2.2.3.3 Aufziige mit einem Neigungswinkel von mehr als 45°
Die H6he der Umwehrung wird als ausreichend angesehen, wenn sie mit Bild 2 iibereinstimmt, d. h.
a) mindestens 3,50 m an Seiten mit Schachttiiren;

b) mindestens 2,50 m an den anderen Seiten mit einem horizontalen Abstand von mindestens 0,50 m zu
beweglichen Teilen des Aufzugs.

Uberschreitet der Abstand zu beweglichen Aufzugsteilen 0,50 m, kann die Héhe von 2,50 m
kontinuierlich bis auf ein Minimum von 1,10 m in einem Abstand von 2,00 m verringert werden.
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5.2.2.3.4 Aufziige mit einem Neigungswinkel von nicht mehr als 45°

Die Hohe H der Umwehrung muss:

a) ander Seite der Schachttiiren mindestens gleich der Hohe des Fahrbereichs des Laufwagens sein;
b) anden anderen Seiten der folgenden Gleichung geniigen:
H+D>250m mit H>1,80m.
Dabei ist
D der horizontale Abstand zwischen der Schachtwand und den beweglichen Teilen des Aufzugs
(siehe Bild 2).
Im geneigten Bereich des Schachts wird H vertikal gemessen.
Die Hohe H darf in Abhangigkeit ihrer Gestaltung und der Einsatzbedingungen unter Beriicksichtigung
der Umgebung auf 1,10 m verringert werden (Sicherheitsregeln fiir die Grof3e der Schutzeinrichtungen)
(siehe Bild 2). Weiterhin muss dieser Schutz fiir alle {iblicherweise vorhersehbaren Situationen
(insbesondere bei Schnee) sichergestellt sein.
oA
3,5
3,0
min. 0,5 m
2,5
2,0
1,5
1,0
S
0,5 < I
£
€
| ] I
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
D [m]
Bild 2 — Aufzug mit teilumwehrtem Schacht - Abstinde
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5.2.2.4 Wartungs- und Nottiiren - Wartungsklappen
5.2.2.4.1 Allgemeines

5.2.2.4.1.1 Wartungs- und Nottliren sowie Wartungsklappen zum Schacht sind nur zuldssig, wenn sie fiir
die Sicherheit der Benutzer oder zur Wartung erforderlich sind.

5.2.2.4.1.2 Die lichte Hohe von Wartungstiiren muss mindestens 1,40 m, die lichte Breite mindestens
0,60 m betragen.

Die lichte Hohe von Nottiiren muss mindestens 1,80 m, die lichte Breite mindestens 0,35 m betragen.
Wartungsklappen diirfen héchstens 0,50 m hoch und héchstens 0,50 m breit sein.
5.2.2.4.2 Not- und Wartungszuginge

5.2.2.4.2.1 Fir Notausgange oder Wartungszugidnge zum Schacht muss eine der folgenden Anforderungen,
sofern zutreffend, erfiillt werden:

a) Nottiiren mit einem Abstand zwischen den Tiirschwellen in Ubereinstimmung mit den zum Einsatz
gelangenden Mitteln; bei Verwendung einer Leiter darf der Abstand 11 m, gemessen entsprechend der
Schrage, nicht liberschreiten;

b) ein ortsfester Gehweg mit einer Mindestbreite von 0,50 m und einer Stufenbreite von mindestens
0,35 m oder eine dauerhaft eingebaute Leiter nach EN 131-2:20104+A2:2017; diese konnen unter allen
Umstdnden liber die gesamte Schachtldange sicher benutzt werden, und miissen Folgendes umfassen:

1) Stufen oder eine Leiter fiir den Zugang zum Fahrkorb vom Schachtinneren, wenn die senkrechten
Abstinde zwischen der Tiirschwelle und dem Gehweg 0,50 m {iberschreiten; wenn die Stufen oder
Leitern entfernbar sind, miissen sie unmittelbar neben dem Aufzug untergebracht und jederzeit
verfligbar sein;

2) Nottiiren fiir den Zugang zum Schacht miissen 5.2.2.4.1.2 entsprechen; erfolgt der Schachtzugang
iber eine Schachttiir, miissen Stufen oder Leitern, die zu diesem Gehweg fiihren, eingebaut werden;

c) nebeneinander angeordnete Laufwagen, die mit Notiibersteigtiiren versehen sind und den
Anforderungen von 5.5.12 entsprechen;

d) 4&ufiere Hilfsmittel, die ohne Gefahr einen direkten Zugang zum Fahrkorb erméglichen (z. B. mittels einer
fahrbaren Hubarbeitsbiihne);

e) eine Kombination aus mehreren der vorgenannten Losungen.

5.2.2.4.2.2 Wartungs- und Nottiiren sowie Wartungsklappen diirfen sich nicht zum Schachtinnern hin
offnen.

5.2.2.4.2.3 Die Tiiren und Klappen miissen ein schliisselbetitigtes Schloss haben, das ein Schlieffen und
Verriegeln ohne Schliissel ermoglicht.

5.2.2.4.2.4 Die Wartungs- und Nottiiren miissen sich ohne Schliissel vom Schachtinnern her selbst dann
offnen lassen, wenn sie verriegelt sind.
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5.2.2.4.2.5 Der Betrieb des Aufzugs darf nur bei geschlossenen Tiiren und Klappen moglich sein. Zu
diesem Zweck miissen elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 5.11.1.2 verwendet werden.

Eine elektrische Sicherheitseinrichtung ist flir die Zugangstiir(en) zur Schachtgrube (5.2.7.4.2) nicht
erforderlich, wenn der Zugang durch sie nicht in einen gefahrdrohenden Bereich fiihrt.

Das Vorhandensein von Hangekabeln, Ausgleichsseilen und der zugehdrigen Einrichtungen, von
Spannvorrichtungen fiir den Geschwindigkeitsbegrenzer und &hnlichen Einrichtungen wird nicht als
gefahrdrohend angesehen.

5.2.2.4.2.6 Wartungs- oder Nottiiren sowie Wartungsklappen miissen vollwandig ausgefiihrt sein, den
gleichen Anforderungen wie die Schachttiiren hinsichtlich mechanischer Festigkeit entsprechen und die
Brandschutzbestimmungen des betreffenden Bauwerks erfiillen.

5.2.2.5 Entliiftung des Schachts

Der Schacht muss angemessen entliiftet werden (siehe N.3.2 zur Information). Er darf nicht fiir die Beliiftung
von Raumlichkeiten benutzt werden, die nicht zum Aufzug gehodren.

Beim Fehlen einschlagiger Regelungen oder Normen wird empfohlen, im Schachtkopf Liiftungséffnungen mit
einem Mindestquerschnitt von 1 % des horizontalen Schachtquerschnitts vorzusehen.

5.2.3 Winde, Boden, Decken

5.2.3.1 Allgemeines

Die Ausfiihrung des Schachts muss mindestens den Lasten und Kraften standhalten, die durch das
Triebwerk, die Fiihrungselemente, die Tragmittel und der Fangschiene im Moment des Fangens oder eine
aufdermittige Last im Fahrkorb, durch die Pufferkraft, durch die Wirkung der Unterseilspanneinrichtung
oder durch jede beliebige andere Ursache einer vorhersehbaren Beanspruchung durch die unmittelbare
Umgebung, wie z. B. Wind oder Schneefall usw., ausgeilibt werden.

5.2.3.2 Festigkeit der Wiande

5.2.3.2.1 Fir den sicheren Betrieb des Aufzugs miissen Schachtwénde eine mechanische Festigkeit haben,
so dass eine auf der einen oder anderen Seite an beliebiger Stelle senkrecht zur Wand auf eine runde oder
quadratische Flache von 5 cm? gleichmaflig verteilt angreifende Kraft von 300 N sie

a) weder bleibend

b) noch um mehr als 15 mm elastisch

verformt werden darf.

Auf 5.2.4 wird hingewiesen.

5.2.3.2.2 Ebene oder gebogene Glasscheiben in Verkehrsbereichen miissen bis zu der in 5.2.2.3
geforderten Hohe aus Verbundsicherheitsglas bestehen.

5.2.3.3 Festigkeit des Bodens
5.2.3.3.1 Wenn die Fangschiene nicht hiangend angebracht ist, muss der Boden der Schachtgrube die

relevanten Komponenten der durch deren Masse erzeugten Kraft zuziiglich der Reaktionskraft beim
Einrticken der Fangvorrichtung aufnehmen kénnen.
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5.2.3.3.2 Die bautechnischen Einrichtungen miissen in Fahrtrichtung unter jedem Puffer der
Beférderungseinrichtung die maximale dynamische Kraft infolge des Aufsetzens des Laufwagens auf die
Puffer mit einem Sicherheitsbeiwert von 2 aufnehmen kénnen.

Die hochste Geschwindigkeit betragt 115 % der in 5.7.4 angegebenen Nenngeschwindigkeit.

5.2.3.3.3 Der Boden der Schachtgrube muss unter den Gegengewichtspuffern bzw. dem
Bewegungsbereich des Ausgleichsgewichts die dynamische Last aus der Masse des Gegengewichts oder des
Ausgleichsgewichts mit einem Sicherheitsbeiwert von 2 aufnehmen kénnen.

Die hochste Geschwindigkeit betragt 115 % der in 5.7.4 angegebenen Nenngeschwindigkeit.

5.2.3.4 Festigkeit der Decke

Ungeachtet der Anforderungen aus 5.2.3.2 und/oder 5.3.7.1.2 miissen die Befestigungspunkte von
hingenden Fiihrungsschienen oder hidngenden Fangschienen mindestens die Lasten und Krafte nach G.3
aufnehmen kénnen.

5.2.3.5 Struktur

Tragwerke zur Aufnahme der Laufbahnen, der Fithrungsschienen und der Fangschiene miissen nach den
Konstruktionsregeln des jeweiligen Gewerks erfolgen und die Funktionalitit des Aufzugs sowie die

Besonderheit des Standorts beriicksichtigen.

Damit ein sicherer Betrieb des Aufzugs gegeben ist, sind alle vorhersagbaren Bewegungen von Stiitzen zu
berticksichtigen.

Anhang G gibt Informationen fiir die Berechnung von Tragwerken oder des Bauwerks.
5.2.4 Ausfiihrung der Schachtwiinde und der Schachttiiren an den Zugangsseiten des Fahrkorbs

5.2.4.1 Die folgenden Anforderungen an Schachttiiren und Schachtwinde oder Teile davon, die an der
Zugangsseite des Fahrkorbs liegen, gelten fiir die gesamte Schachthdhe.

Hinsichtlich der Abstdnde zwischen Fahrkorb und Schachtwand an der Zugangsseite des Fahrkorbs wird auf
5.8 verwiesen.

5.2.4.2 In jeder Haltestelle muss die Schachtwand, bestehend aus den Schachttiiren, den Wanden oder
Teilen von Wanden, die an einer Zugangsseite des Fahrkorbs liegen, liber die ganze Breite des

Fahrkorbzugangs eine nicht durchbrochene Flache bilden, ausgenommen betriebsnotwendiger Tiirspalte.

Weiterhin miissen die um den Zugangsbereich der Haltestelle liegenden Wande eine ebene durchgehende
Flache aufweisen und parallel zur Bahn verlaufen.

Diese Flache muss aus glatten und harten Elementen nach 5.2.4.3 bestehen.

Die beziiglich der theoretischen Halteposition zu beriicksichtigende Position des Fahrkorbs umfasst den
nicht verriegelten Bereich einschliefilich der folgenden Falle:

a) Seitentiiren: 50 mm auf beiden Seiten,

b) Fronttiiren: 25 mm auf beiden Seiten.
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5.2.4.3 Unterhalb jeder Schwelle von Haltestellen muss die Schiirze des Aufzugs folgende Anforderungen
erfiillen:

a) Sie muss eine unmittelbar an die Schachttiirschwelle anschliefdende Flache bilden, deren Abmessung bei
Fahrbewegungen in der Entriegelungszone die gesamte Offnung unterhalb der Schwelle zuziiglich
50 mm an jeder Seite und darunter abdeckt;

b) die Flache muss durchgehend sein und aus glatten und harten Teilen wie Blech bestehen und eine
mechanische Festigkeit haben, so dass eine an beliebiger Stelle senkrecht zur Wand auf einer runden
oder quadratischen Flache von 5 cm? gleichmaflig verteilt angreifende Kraft von 300 N sie

1) weder bleibend

2) noch elastisch um mehr als 10 mm verformt werden darf.

5.2.5 Schutz von Riumen, die in der Fortsetzung der Bahn des Laufwagens, des Gegengewichts
oder des Ausgleichsgewichts an der niedrigsten Stelle liegen

Liegen betretbare Radume in der Fortsetzung der Bahn des Laufwagens, des Gegengewichts oder des
Ausgleichsgewichts, muss der Boden der Schachtgrube oder die untere Stirnwand fiir eine Tragfahigkeit von
mindestens 5 000 N/m2 bemessen und es muss

a) der Sockel unter dem Puffer des Gegengewichts entsprechend der Neigung des Aufzugs bis zum festen
Untergrund durchgefiihrt oder

b) am Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht eine Fangvorrichtung vorhanden sein.
5.2.6  Schutzmafinahmen im Schacht
5.2.6.1 Allgemeine Bestimmungen

5.2.6.1.1 In den iiblichen Wartungsbereichen (in der Bedienungsanleitung festgelegt) muss der
Bewegungsbereich des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts durch eine feste Abtrennung auf allen
betretbaren Flachen umwehrt sein.

Die Breite der Umwehrung muss mindestens dem Risikobereich entsprechen. Bei durchbrochenen
Abtrennungen muss EN ISO 13857:2019, Tabelle 4, beachtet werden.

Diese Festlegung braucht jedoch nicht zu gelten, wenn an den zugdnglichen Tiir6ffnungen zum Schacht der
Aufzug automatisch durch eine Sicherheitseinrichtung nach 5.2.2.4.2.5 angehalten wird.

Ein erneutes Anfahren des Aufzugs darf nur nach einer gezielten Riickstellung durch eine sachkundige
Person mdoglich sein.

5.2.6.1.2 Wenn es vorgesehen ist, das Fahrkorbdach fiir Wartungs- und Priifzwecke zu begehen, muss ein
freier senkrechter Abstand von mindestens 2,00 m {iber dem Fahrkorbdach entlang der Fahrbahn
bereitgestellt werden. Dieser Abstand wird rechtwinklig zum Boden der Arbeitsstation dort gemessen, wo
der freie Abstand am geringsten ist.

5.2.6.2 Schacht mit mehreren Aufziigen

5.2.6.2.1 Befinden sich mehrere Aufziige im Schacht, muss eine Abtrennung zwischen den beweglichen
Teilen unterschiedlicher Aufziige vorhanden sein.

Bei durchbrochenen Abtrennungen muss EN ISO 13857:2019, Tabelle 4, beachtet werden.

5.2.6.2.2 Diese Abtrennung muss sich mindestens vom unteren Fahrtende des Laufwagens, des
Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts bis zu einer Héhe von 2,50 m {iber dem Boden der untersten
Haltestelle erstrecken.

Die Breite muss so sein, dass der Zugang von einer zur anderen Schachtgrube verhindert ist, es sei denn, die
Bedingungen nach 5.2.2.4.2.5 sind erfiillt.
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5.2.6.2.3 Diese Abtrennung muss sich iiber den gesamten Fahrweg der beweglichen Teile erstrecken,
wenn der horizontale Abstand zwischen der Kante des Fahrkorbdachs und einem beweglichen Teil
(Fahrkorb, Gegen- oder Ausgleichsgewicht) eines benachbarten Aufzugs weniger als 0,50 m betragt.

Die Abmessungen dieser Abtrennung miissen mindestens alle zu schiitzenden beweglichen Teile — oder Teile
davon - abdecken, zusétzlich 0,10 m an jeder Seite.

5.2.6.2.4 Wenn es moglich ist, den Schacht zu begehen (5.2.2.4.2.1b)), muss entlang des Schachts
zwischen den benachbarten Aufziigen eine Abtrennung mit einer Hohe H so vorgesehen werden, dass:

H+D=>250m mit H=>=1,10m,
Dabei ist

D der horizontale Abstand zwischen der exponierten Seite des Gehwegs und der nachstgelegenen
Wand des Laufwagens (oder des Gegengewichts) des benachbarten Aufzugs.

Im geneigten Bereich des Schachts wird H im rechten Winkel zur Neigung gemessen.

Fiir den Schutz von Personen miissen die Offnungen durchbrochener Abtrennungen den Anforderungen von
ENISO 13857:2019 entsprechen.

Diese Festlegung braucht jedoch nicht zu gelten, wenn an den zugénglichen Tiir6ffnungen zum Schacht der
Aufzug automatisch durch eine Sicherheitseinrichtung nach 5.2.2.4.2.5 angehalten wird.

Ein erneutes Anfahren des Aufzugs kann nur nach einer gezielten Riickstellung durch eine sachkundige
Person durchgefiihrt werden.

5.2.7  Schachtkopfund Schachtgrube
5.2.7.1 Allgemeines

Wenn es vorgesehen ist, Wartungs- und Priftitigkeiten im Schachtkopf oder in der Schachtgrube
auszufiihren, miissen Schutzraume unter den in 5.2.7.2 und 5.2.7.3 angegebenen ungiinstigsten Bedingungen
zur Verfiigung stehen.

Der verfiigbare Schutzraum muss fiir die Uberfahrt bereitgestellt werden.
5.2.7.2 Zugang zum Schachtkopfiiber das Fahrkorbdach

5.2.7.2.1 Oberer Schutzraum bei Treibscheibenaufziigen
5.2.7.2.1.1 Laufwagen am Ende seines Fahrwegs

Die Begrenzung des Fahrwegs des Laufwagens muss durch die zusammengedriickten Puffer des
Gegengewichts oder zusammengedriickte Puffer des Laufwagens bereitgestellt werden.

Wenn der Laufwagen die Begrenzung seines Fahrwegs erreicht, miissen die folgenden vier Anforderungen
zugleich erfiillt sein:

a) Die Langen der Fithrungsschienen fiir den Laufwagen miissen noch einen weiteren gefiihrten Fahrweg
in m von mindestens 0,1 + 0,035 v2/sina 3 erméglichen, oder der Laufwagen muss so lange gefiihrt
werden, bis seine Puffer vollstindig zusammengedriickt sind.

3 0,035 v?/sina entspricht der Halfte der Sprunghéhe bei 115 % Nenngeschwindigkeit:

1 y (1,15v)?
2 2Xg,

0,033 7v? gerundet auf 0,035v?
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b) Der freie senkrechte Abstand zwischen der Ebene der hochsten Flache auf dem Fahrkorbdach, dessen
Abmessungen 5.5.13.2.2 entsprechen (ausgenommen Flachen auf Teilen nach 5.2.7.2.1.1 ¢)) und der
Ebene der niedrigsten Teile der Schachtdecke (einschliefdlich unter der Schachtdecke angeordneter
Trager und Komponenten) ) die sich in der Projektion des Fahrkorbs befindet, muss mindestens
1,0 + 0,035 vZ/sina, ausgedriickt in m, betragen.

c) Der freie senkrechte Abstand in m zwischen den niedrigsten Teilen der Schachtdecke und

1) den hochstliegenden Teilen auf dem Fahrkorbdach - ausgenommen der unter 2) genannten - muss
mindestens 0,3 + 0,035 v2/sina,

2) dem obersten Punkt der Fithrungsschuhe oder -rollen und der Seilauthdngung, gegebenenfalls der
Schiirze auf dem Fahrkorb oder Teilen von senkrecht bewegten Schiebetiiren, muss mindestens
0,1 + 0,035 vZ/sina betragen.

d) Der Raum iiber dem Fahrkorb muss einen auf einer seiner Seiten liegenden Quader mit den
Mindestmafien 0,50 m X 0,60 m X 0,80 m aufnehmen konnen. In dem vom Quader eingenommenen
Raum diirfen sich bei direkter Aufhdngung die Tragseile und ihre Befestigungen befinden, wenn die
Mitte von einem Seil einen Abstand von hoéchstens 0,15 m von einer der senkrechten Flichen des
Quaders hat.

5.2.7.2.1.2 Gegengewicht am Ende seines Fahrwegs

Die Begrenzung des Fahrwegs des Gegengewichts muss durch die zusammengedriickten Puffer des
Laufwagens oder zusammengedriickte Puffer des Gegengewichts bereitgestellt werden.

Wenn das Gegengewicht die Begrenzung seines Fahrwegs erreicht, miissen die Langen der
Flihrungsschienen fiir das Gegengewicht noch einen weiteren gefithrten Fahrweg in m von mindestens
0,1 + 0,035 v2/sina ermdglichen, oder das Gegengewicht muss so lange gefiihrt werden, bis seine Puffer
vollstandig zusammengedriickt sind.

5.2.7.2.1.3 Reduzierte Schutzriume

Wenn die Verzégerung des Triebwerks in Ubereinstimmung mit 5.9.8 iberwacht wird, darf der in 5.2.7.2.1.1
und 5.2.7.2.1.2 angegebene Wert von 0,035 v2/sina fiir die Berechnung des Schutzraums auf die Halfte
verringert werden, wobei dieser Wert jedoch 0,25 m nicht unterschreiten darf.

Bei Aufziigen mit Unterseilen und einer Spannvorrichtung mit Ddmpfung oder Blockierung gegen Springen
darf der Wert von 0,035 v2 fiir die Bestimmung des Freiraums durch den moglichen Hub der Spannrolle
(abhangig von der Einscherung) plus 1/500 des Fahrwegs des Fahrkorbs mit einem Mindestwert von 0,20 m
fiir die Dehnung der Seile ersetzt werden.

5.2.7.2.2 Oberer Schutzraum bei Trommel- und Kettenaufziigen

5.2.7.2.2.1 Der gefiihrte Fahrweg des Laufwagens in Aufwartsrichtung muss oberhalb der obersten
Haltestelle entlang der geneigten Fahrbahn noch mindestens 0,50 m betragen, bevor die oberen Puffer
wirksam werden. Der Fahrkorb muss bis zum Ende des Pufferhubs gefiihrt sein.

5.2.7.2.2.2 Wenn der Laufwagen die oberen Puffer vollstindig zusammengedriickt hat, miissen folgende
drei Bedingungen zugleich erfiillt sein:

a) Der freie senkrechte Abstand zwischen der Ebene der hochsten Flache auf dem Fahrkorbdach, deren
Mafde 5.5.13.2.2 entsprechen (ausgenommen Flachen auf Teilen nach 5.2.7.2.2.2 b)), und der Ebene der
niedrigsten Teile der Schachtdecke - einschliefdlich unter der Schachtdecke angeordneter Trager und
dergleichen, soweit sie in der Projektion des Fahrkorbdachs liegen - muss mindestens 1 m betragen.
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b) Der freie senkrechte Abstand zwischen den niedrigsten Teilen der Schachtdecke und

1) dem obersten Punkt auf dem Dach des Fahrkorbs mit Ausnahme der unter 2) genannten Teile muss
mindestens 0,30 m,

2) dem obersten Punkt der Fiihrungsschuhe oder -rollen oder der Seilaufthdngung, gegebenenfalls der
Schiirze auf dem Fahrkorb oder Teilen von senkrecht bewegten Schiebetiiren, muss mindestens
0,10 m betragen.

c) Der Raum filiber dem Fahrkorb muss einen auf einer seiner Seiten liegenden Quader mit den
Mindestmafien 0,50 m X 0,60 m X 0,80 m aufnehmen kénnen. In dem vom Quader eingenommenen
Raum diirfen sich bei direkter Aufhdngung die Tragseile/-ketten und ihre Befestigungen befinden, wenn
die Mitte von einem Seil/einer Kette einen Abstand von héchstens 0,15 m von einer der senkrechten
Flachen des Quaders hat.

5.2.7.2.2.3 Wenn der Fahrkorb auf seinen vo6llig zusammengedriickten Puffern ruht, muss die Lange der
Fiihrungsschienen fiir ein vorhandenes Gegengewicht noch einen weiteren Fahrweg von mindestens 0,30 m
erlauben.

5.2.7.3 Zugang zum Schachtkopf durch den Schacht

Falls aufgrund der Neigung der Zugang zum Schachtkopf nicht iiber das Fahrkorbdach erfolgt, muss der freie
horizontale Abstand zwischen den am weitesten hervorstehenden Teilen des Laufwagens und den
Endpunkten des Schachts mindestens 0,50 m unter Beriicksichtigung z. B. der Neigung, der Reibung und des
Schwerpunktabstands des Laufwagens betragen. In diesem Fall muss die Hohe des Schutzraums mindestens
2,00 m betragen.

5.2.7.4 Schachtgrube

5.2.7.4.1 Am unteren Ende des Schachts muss sich eine Schachtgrube befinden, deren Boden eben und
moglichst waagrecht ist, ausgenommen etwaiger Puffer- und Fiihrungsschienensockel und
Entwdasserungseinrichtungen.

Die Schachtgrube muss nach der Montage der Fithrungsschienenbefestigungen, Puffer, Abtrennungen usw.
gegen das Eindringen von Wasser geschiitzt sein.

Falls der Aufzug im Freien eingebaut wird, miissen Mafinahmen vorgesehen werden, um jederzeit Wasser
aus der Schachtgrube entfernen zu kénnen.

5.2.7.4.2 Wenn aufier den Schachttiiren noch eine Zugangstiir zur Schachtgrube vorhanden ist, muss sie
den Anforderungen von 5.2.2.4 geniigen. Eine solche Tiir muss vorhanden sein, wenn die Tiefe der
Schachtgrube mehr als 2,50 m betragt und es die 6rtlichen Gegebenheiten zulassen.

Ist keine andere Zugangsmoglichkeit vorhanden, muss eine von der Schachttiir aus leicht zugdngliche
Einrichtung stdndig im Schacht vorhanden sein, um sachkundigen Personen einen sicheren Abstieg in die
Schachtgrube zu erméglichen. Diese Einrichtung darf nicht in den Bereich der sich bewegenden Aufzugsteile
hineinragen.
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5.2.7.4.3 Wenn der Laufwagen auf seinen vollstindig zusammengedriickten Puffern ruht, miissen die
folgenden drei Anforderungen zugleich erfiillt sein:

a) Der Raum in der Schachtgrube muss einen auf einer seiner Seiten ruhenden Quader mit den
Mindestmafien 0,50 m X 0,60 m X 1,0 m aufnehmen konnen.

b) Der freie Abstand zwischen der hinteren Wand der Schachtgrube und den hintersten Teilen des
Laufwagens muss mindestens 0,50 m betragen. Dieser Abstand darf innerhalb eines horizontalen
Abstands von 0,15 m zwischen den hintersten Teilen des Fahrkorbs und den Fithrungsschienen bis auf
ein Minimum von 0,10 m verringert werden.

c) Der in Fahrtrichtung gemessene freie Abstand zwischen dem hervorstehendsten Teil des Laufwagens
und dem ersten moglichen Kollisionspunkt muss mindestens 0,30 m betragen.

5.2.7.4.4 Inder Schachtgrube miissen vorhanden sein:

a) (ein) Notbremsschalter nach 5.11.2.2, der von der (den) Zugangstiir(en) zur Schachtgrube und von dem
Boden der Schachtgrube aus erreichbar ist;

b) eine Steckdose (5.10.5.5.2);

c) eine Einrichtung zum Schalten der Schachtbeleuchtung (5.2.9), die beim Offnen der Zugangstiir(en) zur
Schachtgrube leicht erreichbar ist.

5.2.7.5 Aufziige mit Fronttiiren
5.2.7.2.1.1 und 5.2.7.4.3 gelten nicht.

Der Schutzraum fiir Arbeiten im oberen und unteren Ende der Fahrbahn muss durch einen Sicherheitsstopp
des Laufwagens in Ubereinstimmung mit 5.3.4.4 erzielt werden.

Bei Trommel- und Kettenaufziigen oder Aufziigen mit einem umlaufenden Zugseil ohne Gegengewicht ist nur
der Schutz gegen eine Bewegung nach unten erforderlich.

5.2.8 Aufzugsfremde Einrichtungen im Schacht

Der Schacht muss ausschliefllich fiir den Betrieb des Aufzugs dienen. In ihm dirfen keine elektrischen
Leitungen oder sonstigen Teile, die nicht zum Aufzug gehdren, untergebracht sein. Einrichtungen zum
Beheizen des Schachts sind mit Ausnahme von Dampfheizungen oder Uberdruckwarmwasserheizungen
zugelassen, jedoch miissen sich die Bedienungs- und Stelleinrichtungen aufserhalb des Schachts befinden.

Bei Aufziigen nach 5.2.2.3 gilt als ,Schacht":
a) beivorhandenen Umwehrungen: der Bereich innerhalb der Umwehrungen,

b) bei fehlenden Umwehrungen: der Bereich innerhalb einer horizontalen Entfernung von 1,50 m von
beweglichen Aufzugsteilen (siehe 5.2.2.3.2 d)).

5.2.9 Schachtbeleuchtung

Wenn ein Bereich des Laufwagens (beispielsweise das Dach) fiir Wartungsaufgaben betretbar ist, muss der
Schacht mit einer fest angebrachten elektrischen Beleuchtung ausgestattet sein, die auch bei geschlossenen
Schachttiiren in einer Hohe von 1,00 m iiber diesem Bereich und dem Boden der Schachtgrube eine
Beleuchtungsstarke von mindestens 50 Ix ergibt.

Diese Beleuchtung muss aus dazwischen liegenden Leuchten und einer Leuchte im Abstand von weniger als
0,50 m von der hochsten und tiefsten Stelle des Schachts bestehen.
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Ist der Schacht nicht vollstandig geschlossen, wie in 5.2.2.3, ist diese Beleuchtung nicht erforderlich, wenn
die elektrische Beleuchtung in der Nahe des Schachts fiir die Erfiillung der obigen Anforderung ausreichend
ist.

Besteht nach 5.2.2.4.2.1 b) ein begehbarer Gehweg im Schacht,

a) muss der Schacht mit einer fest angebrachten eingebauten elektrischen Beleuchtung versehen sein, die
eine Beleuchtungsstirke von mindestens 50 1x am Boden ergibt;

b) muss eine Notbeleuchtung ldngs des Gehwegs vorhanden sein, so dass dieser und die Zugangstiiren bei
Ausfall der Netzversorgung eine Sicherheitsbeleuchtung haben;

c¢) muss diese Beleuchtung bei Stromausfall fiir die vollstindige Evakuierung der Anlage (Wartungs-
und/oder Priifpersonal, eingeschlossene Fahrgiste) ausreichen.

Aus Wartungsgriinden muss der Schacht mit mindestens 50 Ix beleuchtet sein.
5.2.10 Befreiung im Notfall

Sind fiir im Schacht eingeschlossene Personen keine Moglichkeiten vorhanden, sich selbst zu befreien,
miissen dort, wo dieses Risiko besteht, zusdtzliche Notrufausloseeinrichtungen fiir ein Notrufsystem nach
EN 81-28:2018+AC:2019 vorhanden sein.

5.2.11 Schachtzugang durch die Schachttiir

Wenn der Zugang in den Aufzugsschacht zumindest aus einer Schachttiir besteht, miissen die folgenden
Einrichtungen von der Haltestelle aus bei offener Schachttiir erreichbar sein:

a) ein Schalter fiir die Schachtbeleuchtung (siehe 5.10.5.6.2);
b) ein Notbremsschalter nach 5.11.2.2.1.
5.2.12 Schutz der Bereiche unter der Fithrungsbahn

Wenn Personen Zugang unter die Laufbahn des Aufzugs haben kdnnen, muss ein Schutzgitter vorgesehen
werden, um Stiicke oder Bauteile aufzufangen und zuriickzuhalten, die aus dem Aufzug herausgeschleudert
werden.

5.3 Triebwerk, Arbeitsbereiche und Rollenraume
5.3.1 Allgemeine Bestimmungen

Das Triebwerk, die Steuerung und die Seilrollen miissen in Aufstellungsorten fiir das Triebwerk und
Steuerung sowie in Rollenrdumen untergebracht sein (siehe auch Anhang M). Diese Aufstellungsorte und die
zugehorigen Arbeitsbereiche miissen zuganglich sein. Es miissen Vorkehrungen getroffen sein, damit nur
befugte Personen Zugang zu diesen Aufstellungsorten haben (Wartung, Prifung, Rettung). Die
Aufstellungsorte und die zugehodrigen Arbeitsbereiche miissen einen ausreichenden Schutz gegen
anzunehmende Umwelteinfliisse sowie ausreichende Flachen fiir Wartungs- und Priiftatigkeiten sowie den
Notbetrieb haben (siehe Einleitung — Grundsatze).

5.3.2 Zugang

5.3.2.1 Der Zugangsweg zu jeder Tiir/Klappe, die Zugang zu dem/den Aufstellungsorte(n) von Triebwerk
und Steuerung sowie Seilrollen ermdglicht, muss

a) ausreichend durch fest installierte elektrische Leuchte(n) beleuchtet werden konnen und

b) jederzeitleicht und sicher benutzbar sein, ohne durch private Raume zu fiihren.
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5.3.2.2  Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung sowie Seilrollen miissen fiir Personen sicher
zuganglich sein. Der Zugang sollte vorzugsweise ganz liber Treppen fithren. Wenn dies nicht moglich ist,
miissen Leitern benutzt werden, die folgende Anforderungen erfiillen:

a) Der Zugang zu den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung sowie Seilrollen darf nicht mehr als
4,00 m tiber der Zugangsflache liegen, die iber Treppen erreichbar ist;

b) die Leitern miissen am Zugang so befestigt sein, dass sie nicht entfernt werden kénnen;

c) Leitern, die 1,50 m Hohe iiberschreiten, miissen in Arbeitsstellung in einem Winkel zwischen 65° und
75° gegen die Waagrechte geneigt sein; sie miissen rutsch- und kippsicher sein;

d) die lichte Breite der Leiter muss mindestens 0,35 m, die Tiefe der Sprossen mindestens 25 mm und der
Abstand der Sprossen von senkrecht stehenden Leitern zur dahinter liegenden Wand mindestens
0,15 m betragen. Die Sprossen miissen fiir eine Last von 1 500 N ausgelegt sein;

e) am oberen Ende der Leiter muss mindestens ein in Reichweite angebrachter Handgriff vorhanden sein;

f) in einem Umkreis von 1,50 m um die Leiter muss ein Absturz aus einer Hohe, die grofier ist als die
Leiterhohe, ausgeschlossen sein.

5.3.3 Triebwerk und Steuerung in einem Triebwerksraum
5.3.3.1 Allgemeine Bestimmungen

5.3.3.1.1 Sind das Triebwerk und seine zugehodrigen Einrichtungen in einem Triebwerksraum
untergebracht, miissen dessen Wande, Decke, Fufboden und Tiir und/oder Klappe vollwandig sein.

Triebwerksraume diirfen nicht flir andere als Aufzugszwecke benutzt werden. Sie diirfen weder fremde
Leitungen noch andere aufzugsfremde Teile enthalten.

In diesen Raumen diirfen jedoch folgende Einrichtungen untergebracht sein:
a) Triebwerke fiir Kleingiiteraufziige oder Fahrtreppen;

b) Einrichtungen, die zum Beliiften oder Beheizen dieser Rdume dienen, unter Ausschluss von
Dampfheizungen und Uberdruck-Warmwasserheizungen;

c) Feuermelde- oder Feuerléscheinrichtungen mit einer hohen Auslésetemperatur, die auf die elektrischen
Einrichtungen abgestimmt, dauerhaft {iber einen ldngeren Zeitraum funktionsfdhig und angemessen
gegen unbeabsichtigte Einwirkungen geschiitzt sind.

5.3.3.1.2 Die Treibscheibe darf sich im Schacht befinden, wenn

a) Prif- und Wartungsarbeiten vom Triebwerksraum aus durchgefiihrt werden kénnen;

b) die Offnungen zwischen Triebwerksraum und Schacht so klein wie moglich sind.

5.3.3.2 Mechanische Festigkeit, Fuf3boden

5.3.3.2.1 Triebwerksraume miissen so ausgefiihrt sein, dass sie die vorgesehenen Lasten und Krifte
aufnehmen kénnen.

Sie miissen aus dauerhaften Werkstoffen bestehen, die die Staubbildung nicht begilinstigen.

5.3.3.2.2 Der Fuf3boden muss eine rutschhemmende Oberflache haben, z. B. Glattstrich, Riffelblech.
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5.3.3.3 Abmessungen

5.3.3.3.1 Die Abmessungen von Triebwerksrdumen miissen ausreichen, um ein leichtes und sicheres
Arbeiten an den Einrichtungen, insbesondere an den elektrischen Einrichtungen, zu ermoglichen.

Insbesondere muss an dem Arbeitsplatz mindestens eine freie Hohe von 2,00 m vorhanden sein und

a) eine freie waagrechte Fliche vor den Steuertafeln und Schaltschrianken. Diese Flache ist wie folgt
festgelegt:

1) Die Tiefe, gemessen von der dufieren Flache der Verkleidungen, muss mindestens 0,70 m betragen;

2) die Breite muss dem grofieren der beiden nachstehenden Werte entsprechen: 0,50 m oder die
Gesamtbreite des Schaltschranks bzw. der Steuertafel;

b) an den notwendigen Stellen fiir die Wartung und Priifung von sich bewegenden Teilen und — soweit
erforderlich — an der Handdrehvorrichtung (5.9.5) eine freie waagrechte Flache von mindestens
0,50 m x 0,60 m.

5.3.3.3.2 Die lichte Hohe in Gdngen muss mindestens 1,80 m betragen.

Zugange zu den in 5.3.3.3.1 beschriebenen freien Flachen miissen eine lichte Breite von mindestens 0,50 m

haben. Dieser Wert darf in Bereichen, in denen sich keine beweglichen Teile befinden, auf 0,40 m verringert

werden.

Die lichte Hohe in Gangen wird zwischen der Unterkante von Triagern und dem Fufiboden des Gangs,
gemessen.

5.3.3.3.3 Uber sich drehenden Teilen des Triebwerks muss ein freier Raum von mindestens 0,30 m Hohe
vorhanden sein.

5.3.3.3.4 Enthalt der Triebwerksraum mehrere Arbeitsebenen, deren Hohe um mehr als 0,50 m differiert,
miissen Stufen oder Sprossen und Geldnder vorhanden sein.

5.3.3.3.5 Vertiefungen im Boden des Triebwerksraums, die tiefer als 0,50 m und weniger breit als 0,50 m
sind, oder Kandle miissen abgedeckt sein.

5.3.3.4 Zugangstiiren und Bodenklappen

5.3.3.4.1 Zugangstiiren missen eine lichte Breite von mindestens 0,60 m und eine lichte Hohe von
mindestens 1,80 m haben. Sie diirfen nicht nach innen 6ffnen.

5.3.3.4.2 Bodenklappen, die als Zugang dienen, miissen einen freien Durchgang von mindestens
0,80 m x 0,80 m und einen Gewichtsausgleich haben.

Bodenklappen miissen in geschlossenem Zustand an jeder Stelle die Last von zwei Personen, die jede mit
1000 N auf einer Flache von 0,20 m X 0,20 m anzunehmen ist, ohne bleibende Verformung aufnehmen

konnen.

Bodenklappen diirfen nicht nach unten 6ffnen, es sei denn, sie sind mit Einschubtreppen verbunden. Werden
Scharniere verwendet, diirfen diese nicht aushdngbar sein.

An geoffneten Bodenklappen miissen Vorkehrungen gegen den Absturz von Personen (z.B. Geldnder)
angebracht sein.
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5.3.3.4.3 Zugangstiiren oder -klappen miissen ein schliisselbetdtigtes Schloss haben und sich vom
Rauminneren ohne Schliissel 6ffnen lassen.

Montageklappen diirfen nur von innen verriegelt werden.
5.3.3.5 Andere Offnungen

Die Abmessungen von Offnungen in Fundamenten und im Fu8boden des Triebwerksraums miissen ihrem
Zweck entsprechend so klein wie mdglich sein.

Um das Hindurchfallen von Gegenstinden zu vermeiden, miissen an Offnungen iiber dem Schacht
einschliefilich der Durchfiihrungen elektrischer Leitungen Manschetten von mindestens 50 mm Héhe tiber
dem Fertigfuf3boden angebracht sein.

5.3.3.6 Liiftung

Triebwerksrdume miissen in angemessener Weise beliiftet sein (siehe N.3.3 zur Information). Wird der
Schacht durch den Triebwerksraum beliiftet, muss dies beriicksichtigt sein. Die Abluft von anderen
Bauwerksbereichen darf nicht direkt in Triebwerksrdume abgefiihrt werden. Die Beliiftung ist so
auszufiihren, dass Motoren, Steuergerdte ebenso wie elektrische Leitungen usw. so weit wie
verniinftigerweise moglich vor Staub, schadlichen Gasen und Feuchtigkeit geschiitzt sind.

5.3.3.7 Beleuchtung und Steckdosen

Triebwerksraume miissen eine fest installierte elektrische Beleuchtung haben, die fiir eine
Beleuchtungsstirke von mindestens 2001x am Boden ausgelegt ist. Die Energieversorgung dieser

Beleuchtung muss 5.10.5.5.1 entsprechen.

Schalter fiir diese Beleuchtung miissen im Triebwerksraum nahe an den Zugdngen in angemessener Hohe
angeordnet sein.

Es muss mindestens eine Steckdose (5.10.5.5.2) vorhanden sein.

5.3.3.8 Hebezeuge fiir Aufzugsteile

Je nach Erfordernis miissen ein oder mehrere metallische Anschlagpunkte oder Haken mit Angabe der
Tragfahigkeit (siehe 7.2.5.7) an der Decke von Triebwerksrdumen oder an Tragern befestigt und
zweckdienlich angeordnet sein, um schwere Teile anheben zu kénnen (siehe Einleitung, 0.3, Grundsétze).
5.3.4 Arbeitsbereiche, Triebwerk und Steuerung innerhalb des Schachts

5.3.4.1 Allgemeine Bestimmungen

5.3.4.1.1 Befestigungspunkte fiir das Triebwerk und Arbeitsflichen innerhalb des Schachts miissen so
ausgefiihrt sein, dass sie die vorgesehenen Lasten und Kréfte aufnehmen kénnen.

5.3.4.1.2 Bei teilweise umwehrten Schiachten an der Aufenseite von Bauwerken miissen das Triebwerk
und die Steuerung ausreichend gegen Witterungseinfliisse geschiitzt sein.

5.3.4.1.3 Die lichte Hohe fiir Bewegungen im Schacht von einer Arbeitsfliche zu einer anderen muss
mindestens 1,80 m betragen.
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5.3.4.2 Abmessungen von Arbeitsflichen im Schacht

5.3.4.2.1 Die Abmessungen von Arbeitsflichen im Schacht an Triebwerk und Steuerung miissen
ausreichen, um ein leichtes und sicheres Arbeiten an den Einrichtungen zu ermoglichen.

Insbesondere muss mindestens eine freie Hohe von 2,00 m vorhanden sein und

a) an den notwendigen Stellen eine freie waagrechte Fliche von mindestens 0,50 m X 0,60 m fiir die
Wartung und Priifung von Teilen;

b) eine freie waagrechte Flache vor den Steuertafeln und Schaltschranken, die wie folgt festgelegt ist:
1) Die Tiefe, gemessen von der dufderen Flache der Verkleidungen, muss mindestens 0,70 m betragen;

2) die Breite muss dem grofieren der beiden nachstehenden Werte entsprechen: 0,50 m oder die
Gesamtbreite des Schaltschranks bzw. der Steuertafel.

5.3.4.2.2 Uber ungeschiitzten, sich drehenden Teilen des Triebwerks muss ein freier Raum von
mindestens 0,30 m Hohe vorhanden sein. Ist der Abstand kleiner als 0,30 m, muss eine Schutzvorrichtung
nach 5.6.7.1 a) vorhanden sein.

ANMERKUNG  Siehe auch 5.2.7.2.

5.3.4.3 Arbeitsstationen im Fahrkorb oder auf dem Fahrkorbdach

5.3.4.3.1 Sind Wartungs- und Priifarbeiten an Triebwerk und Steuerung vom Inneren des Fahrkorbs oder
vom Fahrkorbdach aus durchzufiihren und wenn auf Grund der Wartung/Priifung eine beliebige
unkontrollierte oder unerwartete Bewegung des Laufwagens fiir Personen gefdhrlich sein kann, gilt
Folgendes:

a) Jede gefahrliche Bewegung des Laufwagens muss durch eine mechanische Einrichtung verhindert sein;

b) alle Bewegungen des Laufwagens miissen durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2
verhindert sein, wenn sich die mechanische Einrichtung nicht in der inaktiven Stellung befindet;

c) wenn sich diese Einrichtung in der aktiven Lage befindet, miissen die Durchfithrung von
Wartungsarbeiten und ein Verlassen der Arbeitsfliche méglich sein.

5.3.4.3.2 Alle notwendigen Einrichtungen fiir den Notbetrieb und fiir dynamische Priifungen (wie Priifung
der Bremse, der Treibfdhigkeit, der Fangvorrichtung, der Puffer oder der Schutzeinrichtung fiir den
aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit) miissen so angeordnet sein, dass sie in
Ubereinstimmung mit 5.3.6 von auRerhalb des Schachts betitigt werden kénnen.

5.3.4.3.3 Wenn Wartungstiiren und/oder -klappen in den Wanden des Fahrkorbs angeordnet sind,

a) miissen sie ausreichende Abmessungen haben, um die notwendigen Arbeiten durch diese
Tiiren/Klappen durchfiihren zu kénnen;

b) miissen sie so klein wie moglich sein, um das Hineinfallen in den Schacht zu vermeiden;
c) diirfen sie nicht nach aufsen 6ffnen;

d) miissen ein schliisselbetdtigtes Schloss haben, das ein Schlieffen und Verriegeln ohne Schliissel
ermoglicht;
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e) miissen sie eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 haben, die die verriegelte Stellung
uberwacht;

f) miissen sie vollwandig sein und die gleichen Anforderungen hinsichtlich mechanischer Festigkeit
erfiillen, wie die Fahrkorbwande.

5.3.4.3.4 Ist es erforderlich, den Laufwagen vom Inneren aus mit offenen Wartungstiiren/-klappen zu
bewegen, muss Folgendes erfiillt sein:

a) Inder Nahe der Wartungstiir/-klappe muss eine Inspektionssteuerung nach 5.11.2.1.4 angeordnet sein;

b) die Inspektionssteuerung im Fahrkorb muss die elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.3.4.3.3 e)
unwirksam machen;

c) die Steuereinrichtung fiir die Inspektionssteuerung im Fahrkorb darf nur befugten Personen zuginglich
sein und muss so angeordnet sein, dass der Laufwagen vom Fahrkorbdach aus nicht verfahren werden
kann, z. B. durch Anordnung hinter der Inspektionstiir/-klappe;

d) der freie horizontale Abstand zwischen der duferen Kante einer Offnung in einer Fahrkorbwand und
dahinter im Schacht angeordneten Bauteilen muss mindestens 0,30 m betragen, wenn das kleinere Maf3
dieser Offnung 0,20 m iiberschreitet.

5.3.4.3.5 Wird das Fahrkorbdach nicht fiir Wartungsbetrieb oder die Notbefreiung transportierter
Personen benutzt, muss der Zutritt zum Fahrkorbdach untersagt werden. Darauf muss eindeutig durch ein
geeignetes Warnschild (siehe 7.2.6) und auch im Betriebshandbuch nach 7.4.1 c) hingewiesen werden.

5.3.4.4 Arbeitsbereiche in der Schachtgrube und im Schachtkopf

5.3.4.4.1 Miissen das Triebwerk und die Steuerung sowie Bauteile von der Schachtgrube oder vom
Schachtkopf aus gewartet oder gepriift werden und erfordern diese Arbeiten Bewegungen des Laufwagens
oder konnen sie zu unkontrollierten und unerwarteten Bewegungen des Laufwagens fiihren, gelten folgende
Anforderungen:

a) Es muss eine stindig eingebaute Einrichtung vorhanden sein, die den Fahrkorb mit jeder Last bis zur
Nennlast und aus jeder Geschwindigkeit bis zur Nenngeschwindigkeit mechanisch so anhalt, dass ein
freier Abstand von mindestens 2,00 m zwischen dem Fufdboden der Arbeitsflaiche und den am meisten
vorstehenden Teilen des Laufwagens, ausgenommen die in 5.2.7.4.3 genannten Teile, verbleibt; die
Verzogerung der mechanischen Einrichtungen, ausgenommen Fangvorrichtungen, darf diejenige, die an
Puffern auftritt (5.7.4), nicht iberschreiten;

b) die mechanische Einrichtung muss in der Lage sein den Laufwagen im Stillstand zu halten;
c) die mechanische Einrichtung darf selbsttatig oder von Hand betatigt werden;

d) muss der Laufwagen von der Schachtgrube oder vom Schachtkopf aus bewegt werden, muss eine
Inspektionssteuerung nach 5.11.2.1.4 fiir die Benutzung in der Schachtgrube beziehungsweise im
Schachtkopf zur Verfiigung zu stehen;

e) das Offnen mit einem Schliissel jeder Tiir, die Zugang zu der Schachtgrube gewihrt, muss durch eine
elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2, die alle weiteren Bewegungen des Aufzugs verhindert,
liberwacht werden. Es diirfen nur Bewegungen unter Beachtung der Anforderungen aus nachstehendem
g) moglich sein;

f) solange sich die mechanischen Einrichtungen nicht in der inaktiven Stellung befinden, miissen alle

Bewegungen des Laufwagen durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 verhindert
sein;
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g) wenn sich die mechanischen Teile in der aktiven Stellung befinden, was durch eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 zu iiberwachen ist, diirfen elektrisch angesteuerte Bewegungen des
Laufwagens nur mit der Inspektionssteuerung moglich sein;

h) die Riickstellung des Aufzugs in den Normalbetrieb darf nur durch die Betédtigung einer elektrischen
Riickstelleinrichtung erfolgen, die auf3erhalb des Schachts fiir Unbefugte nicht zuganglich angeordnet
ist, z. B. innerhalb des verschlossenen Schranks.

5.3.4.4.2 Steht der Laufwagen in einer Stellung, die 5.3.4.4.1 a) entspricht, muss ein leichtes und sicheres
Verlassen des Arbeitsbereichs mdglich sein.

5.3.4.4.3 Alle notwendigen Einrichtungen fiir den Notbetrieb und fiir dynamische Priifungen (wie Priifung
der Bremse, der Treibfdhigkeit, der Fangvorrichtung, der Puffer oder der Schutzeinrichtung fiir den
aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit) miissen so angeordnet sein, dass sie in
Ubereinstimmung mit 5.3.6 von aufRerhalb des Schachts betitigt werden kénnen.

5.3.4.5 Arbeitsbereiche auf einer Plattform im Schacht

5.3.4.5.1 Muss das Triebwerk und die Steuerung von einer Plattform aus gewartet und gepriift werden,
muss sie

a) dauerhaft angebracht und

b) einziehbar sein, wenn sie in den Fahrweg des Laufwagens, des Gegengewichts oder des
Ausgleichsgewichts hineinragt.

5.3.4.5.2 Muss das Triebwerk und die Steuerung von einer Plattform aus gewartet und gepriift werden,
die sich im Fahrweg des Laufwagens, des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts befindet,

a) muss der Laufwagen stillgesetzt sein, d. h. durch Verwendung einer mechanischen Einrichtung nach
5.3.4.3.1, oder

b) sofern der Laufwagen bewegt werden muss, ist der Fahrweg des Laufwagens so durch bewegliche
Anschlage zu begrenzen, dass

1) der abwartsfahrende Laufwagen oberhalb der Plattform mit einer freien Hohe von mindestens 2 m;
2) der aufwirtsfahrende Laufwagen unterhalb der Plattform in Ubereinstimmung mit 5.2.7.2 anhilt.
5.3.4.5.3 Die Plattform muss:

a) an jeder Stelle mindestens die Last von zwei Personen, die mit je 1000 N auf einer Flache von
0,20 m x 0,20 m anzunehmen ist, ohne bleibende Verformungen aufnehmen kénnen; ist es vorgesehen,
die Plattform dazu zu benutzen, schwere Teile zu bewegen, muss sie hinsichtlich der Abmessungen und
der Tragfahigkeit dafiir ausgelegt sein (siehe 5.3.4.9);

b) mit einer Umwehrung nach 5.5.13.3 ausgeriistet sein;
c) Einrichtungen haben, die sicherstellen, dass
1) die Stufenhoéhe zwischen der Plattform und der Zugangsebene 0,50 m nicht iiberschreitet;

2) eine Kugel mit 0,15m Durchmesser nicht durch Offnungen zwischen der Plattform und der
Schwelle des Zugangs passt;

3) jeder horizontal gemessene Abstand zwischen der vollstindig geo6ffneten Schachttiir und der
Plattform 0,15 m nicht iiberschreitet, es sei denn, es wurden zusatzliche Mafinahmen ergriffen, den
Absturz in den Schacht zu vermeiden.
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5.3.4.5.4 Zusatzlich zu 5.3.4.5.3 muss eine bewegliche Plattform

a) mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 ausgeriistet sein, die ihre vollstindig
zurlickgezogene Stellung tiberwacht;

b) mit Einrichtungen ausgeriistet sein, mit denen sie in die Arbeitsstellung und aus ihr heraus bewegt
werden kann. Die Betidtigung dieser Einrichtungen muss von aufderhalb des Schachts oder von der
Schachtgrube in der Ndhe des Zugangs aus nur fiir befugte Personen méglich sein.

Erfolgt der Zugang zur Plattform nicht durch eine Schachttiir, muss das Offnen der Zugangstiir verhindert
sein, wenn sich die Plattform nicht in der Arbeitsstellung befindet, oder es miissen Vorkehrungen getroffen
sein, die einen Absturz in den Schacht verhindern.

5.3.4.5.5 Im Fall von 5.3.4.5.2. b) miissen bewegliche Anschldge automatisch betatigt werden, wenn die
Plattform herabgelassen wird. Sie miissen

a) mit Puffern nach 5.7.3 und 5.7.4;

b) mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2, die eine Bewegung des Laufwagens nur in
der vollstidndig zuriickgezogenen (inaktiven) Stellung zulasst;

c) mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2, die eine Bewegung des Laufwagens bei
abgeklappter Plattform nur bei Anschlagen in vollstandig ausgefahrener Stellung ermdoglicht,

ausgertistet sein.

5.3.4.5.6 Muss der Laufwagen von der Plattform aus bewegt werden, muss eine Inspektionssteuerung
nach 5.11.2.1.4 fiir die Benutzung auf der Plattform zur Verfiigung stehen.

Sind die beweglichen Anschlige in der aktiven Stellung, diirfen elektrisch angesteuerte Bewegungen des
Laufwagens nur durch die Inspektionssteuerung erfolgen.

5.3.4.5.7 Alle notwendigen Einrichtungen fiir den Notbetrieb und fiir dynamische Priifungen, wie Priifung
der Bremse, der Treibfdhigkeit, der Fangvorrichtung, der Puffer oder der Schutzeinrichtung fiir den
aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit, miissen so angeordnet sein, dass sie in
Ubereinstimmung mit 5.3.6 von auRerhalb des Schachts betitigt werden kénnen.

5.3.4.6 Tiiren und Klappen

5.3.4.6.1 Arbeitsflichen innerhalb des Schachts miissen durch Tiren in der Schachtumwehrung
zuganglich sein. Diese Tiliren miissen entweder Schachttiiren oder Tiiren sein, die folgende Anforderungen
erfiillen. Sie

a) miissen eine lichte Breite von mindestens 0,60 m und eine lichte Héhe von mindestens 1,80 m haben;
b) diirfen nicht zum Schachtinneren hin 6ffnen;

c) miissen ein schliisselbetdtigtes Schloss haben, das ein Schlieffen und Verriegeln ohne Schliissel
ermoglicht;

d) miissen sich ohne Schliissel vom Schachtinneren her selbst dann 6ffnen lassen, wenn sie verriegelt sind;

e) miissen mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 ausgeriistet sein, die die
Schlief3stellung iiberwacht;

f) miissen vollwandig ausgefiihrt sein, den gleichen Anforderungen hinsichtlich mechanischer Festigkeit
wie die Schachttiiren entsprechen und die Brandschutzbestimmungen des betreffenden Bauwerks
erfiillen.
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5.3.4.6.2 Zuginge zum Triebwerk und zur Steuerung im Schacht von Arbeitsflichen aufderhalb des
Schachts

a) missen ausreichend grofd sein, um die erforderlichen Arbeiten durch die Tiiren und Klappen
durchfiithren zu kénnen;

b) miissen so klein wie moglich sein, um das Abstiirzen in den Schacht zu verhindern;
c) dirfen nicht zum Schachtinneren hin 6ffnen;

d) miissen ein schliisselbetdtigtes Schloss haben, das ein Schlieffen und Verriegeln ohne Schliissel
ermoglicht;

e) miissen mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 ausgeriistet sein, die die
Schlief3stellung iiberwacht;

f) miissen vollwandig ausgefiihrt sein, den gleichen Anforderungen hinsichtlich mechanischer Festigkeit
wie die Schachttiiren entsprechen und die Brandschutzbestimmungen des betreffenden Bauwerks
erfiillen.

5.3.4.7 Beliiftung

Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung miissen in geeigneter Weise beliiftet sein (siehe N.3.3 zur

Information). Die elektrischen Einrichtungen des Triebwerks und der Steuerung miissen so weit wie

vernlinftigerweise moglich vor Staub, schiadlichen Gasen und Feuchtigkeit geschiitzt sein.

5.3.4.8 Beleuchtung und Steckdosen

Arbeitsflachen und Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung miissen eine fest installierte elektrische

Beleuchtung haben, die fiir eine Beleuchtungsstidrke von mindestens 200 Ix am Boden ausgelegt ist. Die

Energieversorgung dieser Beleuchtung muss 5.10.5.5.1 entsprechen.

Diese Beleuchtung kann Teil der Schachtbeleuchtung sein.

Schalter fiir diese Beleuchtung, die nur befugten Personen zuganglich sind, miissen nahe an den Zugingen zu
den Arbeitsflichen und Aufstellungsorten in angemessener Hohe angeordnet sein.

Mindestens eine Steckdose (5.10.5.5.2) muss an jeder Arbeitsflache an geeigneter Stelle vorhanden sein.
5.3.4.9 Hebezeuge fiir Aufzugsteile

Je nach Erfordernis sind ein oder mehrere metallische Anschlagpunkte oder Haken mit Angabe der
Tragfahigkeit (siehe 7.2.5.7) an den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung vorhanden und
zweckdienlich angeordnet, um schwere Teile von Triebwerk und Steuerung anheben zu kénnen (siehe
Einleitung, 0.3 Grundlagen).

5.3.5 Arbeitsbereiche, Triebwerk und Steuerung auf3erhalb des Schachts

5.3.5.1 Allgemeine Bestimmungen

Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung aufierhalb des Schachts, die nicht in einem eigenen

Triebwerksraum angeordnet sind, miissen so ausgefiihrt sein, dass sie die vorgesehenen Lasten und Krafte
aufnehmen konnen.
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5.3.5.2  Schrinke fiir Triebwerk und Steuerung

5.3.5.2.1 Triebwerk und Steuerung fiir einen Aufzug miissen in einem Schrank untergebracht sein, der
nicht fiir andere Zwecke als fiir den Aufzug benutzt werden darf. Er darf weder fremde Leitungen noch
andere aufzugsfremde Teile enthalten.

5.3.5.2.2 Der Schrank fiir Triebwerk und Steuerung muss aus nicht durchbrochenen Wanden, Fufdboden,
Dach und Tiir(en) bestehen. Die einzigen zugelassenen Offnungen sind:

a) Liftungsoffnungen;

b) Offnungen zwischen dem Schrank fiir Triebwerk und Steuerung und dem Schacht, die fiir die Funktion
des Aufzugs notwendig sind;

c) Offnungen fiir das Abfiihren von Rauch im Brandfall.

Wenn diese Offnungen fiir unbefugte Personen zuginglich sind, miissen sie die folgenden Anforderungen
erfiillen:

— Schutz nach EN ISO 13857:2019, Tabelle 5, gegen das Erreichen von Gefahrstellen und
— Schutzgrad von mindestens IP2XD gegen Beriihrung mit elektrischen Einrichtungen.
5.3.5.2.3 Die Tiir(en)

a) muss/miissen ausreichend grofd sein, um die vorgesehenen Arbeiten durch die Tiir durchfithren zu
konnen;

b) darf/diirfen nicht in das Innere des Schranks aufgehen;

c) muss/miissen ein schliisselbetdtigtes Schloss haben, das ein Schliefden und Verriegeln ohne Schliissel
ermoglicht.

5.3.5.3 Arbeitsbereiche

Wenn sich Triebwerk und Steuerung im Schacht befinden und von auferhalb des Schachts gewartet/gepriift
werden sollen, konnen sich die Arbeitsbereiche nach 5.3.3.3.1 und 5.3.3.3.2, abweichend von 5.3.1,
auflerhalb des Schachts befinden. Der Zugang zu dieser Einrichtung darf nur iiber Tiren/Klappen in
Ubereinstimmung mit 5.3.4.6.2 moglich sein.

Die Arbeitsflache vor einem Schrank fiir das Triebwerk und die Steuerung muss den Anforderungen von
5.3.4.2 entsprechen.

5.3.5.4 Beliiftung

Schranke fiir Triebwerk und Steuerung miissen in geeigneter Weise beliiftet sein (siehe N.3.3 zur
Information). Die Beliiftung ist so auszufiihren, dass das Triebwerk und die Steuerung so weit wie
verniinftigerweise moglich vor Staub, schidlichen Gasen und Feuchtigkeit geschiitzt sind.

5.3.5.5 Beleuchtung und Steckdosen

Das Innere von Schrinken fiir das Triebwerk und die Steuerung muss eine fest installierte elektrische
Beleuchtung haben, die fiir eine Beleuchtungsstarke von mindestens 200 Ix am Boden ausgelegt ist. Die
Energieversorgung dieser Beleuchtung muss 5.10.5.5.1 entsprechen.

Schalter fiir diese Beleuchtung miissen innerhalb nahe an der(n) Tiir(en) in angemessener Hohe angeordnet
sein.

Mindestens eine Steckdose (5.10.5.5.2) muss vorhanden sein.
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5.3.6  Einrichtungen fiir Notfille und Priifungen

5.3.6.1 In den Fillen von 5.3.4.3, 5.3.4.4 und 5.3.4.5 miissen die notwendigen Einrichtungen fiir Notfille
und Priifungen auf Tableau(s) so untergebracht sein, dass der Notbetrieb und alle notwendigen
dynamischen Priifungen am Aufzug auflerhalb des Schachts durchgefiihrt werden koénnen. Diese(s)
Tableau(s) darf/diirfen nur fiir Befugte zugdnglich sein. Dies gilt auch fiir Wartungseinrichtungen, wenn
Wartungsmafinahmen Bewegungen des Laufwagens erfordern und diese Arbeiten nicht sicher von den im
Schacht vorgesehenen Arbeitsflachen aus durchgefiihrt werden kénnen.

Sind die Einrichtungen fiir Notfdlle und Prifungen nicht in einem Schrank fiir das Triebwerk und die
Steuerung geschiitzt, miissen sie in einem geeigneten Kasten untergebracht sein, der

a) nicht zum Inneren des Schachts o6ffnet;
b) ein schliisselbetétigtes Schloss hat, das ein Schliefien und Verriegeln ohne Schliissel ermdglicht.
5.3.6.2 Andem/den Tableau(s) muss/miissen

a) die Einrichtungen fiir den Notbetrieb nach 5.9.5 und eine Sprechanlage nach 5.11.2.3.2 untergebracht
sein;

b) Einrichtungen vorhanden sein, die es ermdglichen, die dynamischen Priifungen durchzufiihren
(5.3.4.3.2,5.3.4.4.3,5.3.4.5.7);

c) eine direkte Beobachtung des Triebwerks moglich sein oder Anzeigeeinrichtung vorhanden sein, die
uber

1) die Richtung der Bewegung des Laufwagens,
2) das Erreichen der Entriegelungszone und
3) die Geschwindigkeit des Laufwagens.

5.3.6.3 Die Einrichtungen auf dem/den Tableau(s) miissen durch eine fest installierte elektrische
Beleuchtung mit einer Beleuchtungsstarke von mindestens 50 lx, gemessen am Tableau, beleuchtet sein.

Auf dem Tableau oder in dessen Nahe muss ein Schalter fiir diese Beleuchtung angeordnet sein.
Die Energieversorgung dieser Beleuchtung muss 5.10.5.5.1 entsprechen.

5.3.6.4 Das/die Tableau(s) fiir Notfille und Priifungen diirfen nur dort angeordnet sein, wo eine
Arbeitsflache nach 5.3.3 zur Verfiigung steht.

5.3.7 Ausfithrung und Ausriistung von Aufstellungsorten von Seilrollen
5.3.7.1 Rollenriume

5.3.7.1.1 Allgemeines

Seilrollen auf3erhalb des Schachts miissen in Rollenrdumen untergebracht sein.
5.3.7.1.2 Mechanische Festigkeit, Fuf3boden

5.3.7.1.2.1 Rollenrdume miissen so ausgefiihrt sein, dass sie die vorgesehenen Lasten und Krifte
aufnehmen kénnen.

Sie miissen aus dauerhaften Werkstoffen bestehen, die die Staubbildung nicht begiinstigen.

5.3.7.1.2.2 Der Fuflboden von Rollenrdumen muss eine rutschhemmende Oberfliche haben z.B.
Glattstrich oder Riffelblech.
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5.3.7.1.3 Abmessungen

5.3.7.1.3.1 Die Abmessungen von Rollenrdumen miissen ausreichen, um ein leichtes und sicheres Arbeiten
an den Einrichtungen zu ermdglichen.

Die Anforderungen nach 5.3.3.3.1 b) und 5.3.3.3.2, Sitze 2 und 3, gelten.
5.3.7.1.3.2 Die Hohe unter der Decke muss mindestens 1,50 m betragen.
5.3.7.1.3.3 Uber den Seilrollen muss ein freier Raum von mindestens 0,30 m Hohe vorhanden sein.

5.3.7.1.3.4 Sind Steuertafeln oder Schaltschrdnke in Rollenrdumen vorhanden, gelten die Anforderungen
nach 5.3.3.3.1 und 5.3.3.3.2.

5.3.7.1.4 Zugangstiiren und Bodenklappen

5.3.7.1.4.1 Zugangstiiren mussen eine lichte Breite von mindestens 0,60 m und eine lichte Hohe von
mindestens 1,40 m haben. Sie diirfen nicht nach innen 6ffnen.

5.3.7.1.4.2 Bodenklappen, die als Zugang dienen, miissen einen freien Durchgang von mindestens
0,80 m x 0,80 m und einen Gewichtsausgleich haben.

Bodenklappen miissen in geschlossenem Zustand an jeder Stelle die Last von zwei Personen, die jede mit
1000 N auf einer Flache von 0,20 m X 0,20 m anzunehmen ist, ohne bleibende Verformung aufnehmen

konnen.

Bodenklappen diirfen nicht nach unten 6ffnen, es sei denn, sie sind mit Einschubtreppen verbunden. Werden
Scharniere verwendet, diirfen diese nicht einfach aushéngbar sein.

An geoffneten Bodenklappen miissen Vorkehrungen gegen den Absturz von Personen (z.B. Geldnder)
angebracht sein.

5.3.7.1.4.3 Zugangstiiren oder -klappen miissen ein schliisselbetitigtes Schloss haben und sich vom
Rauminneren ohne Schliissel 6ffnen lassen.

5.3.7.1.5 Andere Offnungen

Offnungen in Fundamenten und im Fuf3boden des Rollenraums miissen ihrem Zweck entsprechend so klein
wie moglich sein.

Um das Hindurchfallen von Gegenstinden zu vermeiden, miissen an Offnungen iiber dem Schacht
einschliefdlich der Durchfiithrungen elektrischer Leitungen Manschetten von mindestens 50 mm Héhe tiber
dem FertigfufRboden angebracht sein.

5.3.7.1.6 Notbremsschalter

Im Rollenraum muss in der Ndhe des Eingangs (der Eingdnge) ein Notbremsschalter nach 5.11.2.2 und
7.2.5.6 angebracht sein.

5.3.7.1.7 Temperatur

Besteht in Rollenrdumen Frostgefahr oder die Moglichkeit der Bildung von Kondenswasser miissen
Mafdnahmen zum Schutz der Einrichtungen getroffen werden.

Sind in Rollenrdumen elektrische Einrichtungen vorhanden, muss die Raumtemperatur dhnlich wie fiir den
Triebwerksraum gegeben sein.
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5.3.7.1.8 Beleuchtung und Steckdosen

Rollenrdume miissen eine fest installierte elektrische Beleuchtung haben, die fiir eine Beleuchtungsstarke
von mindestens 1001x an den Rollen ausgelegt ist. Die Energieversorgung dieser Beleuchtung muss
5.10.5.5.1 entsprechen.

Schalter fiir diese Beleuchtung miissen im Rollenraum nahe an den Zugidngen in angemessener Hohe
angeordnet sein.

Mindestens eine Steckdose nach 5.10.5.5.2 muss vorhanden sein.
Sind Steuertafeln oder Schaltschranke in Rollenrdumen vorhanden, gelten die Anforderungen nach 5.3.3.7.
5.3.7.2 Umlenkrollen im Schacht

Umlenkrollen kénnen im Schachtkopf untergebracht sein, wenn sie sich aufderhalb der Projektion des
Fahrkorbdachs befinden und Priif- sowie Wartungsarbeiten vom Fahrkorbdach, vom Inneren des Fahrkorbs
(5.3.4.3), von einer Plattform (5.3.4.5) aus oder von aufderhalb des Schachts sicher durchgefiithrt werden
kénnen.

Eine Umlenkrolle mit einfacher oder doppelter Umschlingung fiir den zum Gegengewicht fiihrenden
Seilstrang darf iiber dem Fahrkorbdach angeordnet sein, wenn ihre Achse vom Fahrkorbdach oder von einer
Plattform aus sicher erreicht werden kann (5.3.4.5).

5.4 Schachttiiren
5.4.1 Allgemeine Bestimmungen

Offnungen in den Schachtwinden, die als Zugang zum Schacht dienen, miissen vollwandige Schachttiiren
haben.

Bei geschlossener Tiir miissen die Spalte zwischen den Tiirblattern oder den Tiirblidttern und dem
Tlrrahmen, Kdmpfer oder der Schwelle so klein wie méglich sein.

Diese Anforderung ist erfiillt, wenn die Spalten 6 mm nicht liberschreiten. Dieser Wert darf auf Grund von
Verschleifd 10 mm erreichen. Die Spalten werden unter Beriicksichtigung vorhandener Vertiefungen
gemessen.

5.4.2  Festigkeit der Schachttiiren und deren Rahmen

5.4.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Schachttiiren und deren Rahmen miissen so ausgefiihrt sein, dass sie sich im Lauf der Zeit nicht verformen.
5.4.2.2 Verhalten im Brandfall

Schachttiiren miissen die fiir das betroffene Bauwerk mafigebenden Brandschutzbestimmungen erfiillen. Ein
Verfahren der Brandpriifung ist in EN 81-58:2018 muss fiir die Priifung und Zulassung solcher Tiiren
herangezogen werden.

5.4.2.3 Mechanische Festigkeit

5.4.2.3.1 Vollstdndige Schachttiiren mit ihren Verriegelungen miissen in der verriegelten Stellung eine
mechanische Festigkeit haben, so dass eine auf der einen oder anderen Seite an beliebiger Stelle senkrecht
zum Tiirblatt/-rahmen auf eine runde oder quadratische Flache von 5 cm? gleichmafig verteilt angreifende
Kraft von 300 N die Schachttiir

a) weder bleibend verformt (z. B. weniger als 1 mm)
b) noch um mehr als 15 mm elastisch verformt.

Wahrend und nach dieser Priifung darf die Tiir in ihrer Sicherheitsfunktion nicht beeintrachtigt werden.
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5.4.2.3.2 Beim Wirken einer Handkraft (ohne Werkzeug) von 150N am ungiinstigsten Punkt in
Offnungsrichtung des vorlaufenden Schachttiirblatts bei waagrecht bewegten Schacht-Schiebetiiren und bei
Falttiiren diirfen die in 5.4.1 festgelegten Spalte grofier als 6 mm sein, ohne jedoch

a) 30 mm bei seitlich 6ffnenden Tiiren;

b) 45 mm insgesamt bei zentral 6ffnenden Tiiren

zu Uberschreiten.

5.4.2.3.3 Tiirblatter aus Glas miissen so befestigt sein, dass aufgebrachte Krafte entsprechend diesem
Dokument ohne Beschadigung der Befestigungen des Glases iibernommen werden.

Schachttiiren mit Glas in Abmessungen, die grofier sind als in 5.4.6.2 angegeben, miissen Scheiben aus
Verbundsicherheitsglas haben und Pendelschlagversuchen, die in Anhang ] beschrieben sind, widerstehen.

Nach den Versuchen darf die Sicherheitsfunktion der Schachttiiren nicht beeintrachtigt sein.

5.4.2.3.4 Die Befestigung von Glas in Tiirblattern muss sicherstellen, dass das Glas nicht aus ihnen
herausgleiten kann.

5.4.2.3.5 Glasscheiben miissen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

a) Name des Herstellers und Handelsname;

b) Artdes Glases;

c) Dicke (z.B.8/8/0,76 mm).

5.4.2.3.6 Selbsttitig kraftbetriebene waagrecht bewegte Schiebetiiren mit Glasscheiben, die grofier sind
als in 5.4.6.2 angegeben, miissen Einrichtungen haben, die die Gefahr des Einziehens von Kinderhdnden
verringern, wie:

a) Verringerung der Reibung zwischen Hand und Glas;

b) Undurchsichtigkeit bis zu einer Hohe von 1,10 m;

c) Erkennung des Vorhandenseins von Fingern oder

d) andere gleichwertige Mafdnahmen.

5.4.3 Hohe und Breite der Schachttiiren

5.4.3.1 Hoéhe

Schachttiiren miissen so ausgefilihrt sein, dass die lichte Hohe des Zugangs mindestens 2,00 m betragt.

5.4.3.2 Breite

Die lichte Breite der Schachttiiren darf die Breite des Fahrkorbzugangs auf jeder Seite um nicht mehr als
50 mm iiberschreiten.

50



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

5.4.4 Schwellen, Fiihrungen und Aufhingungen von Tiiren
54.4.1 Schwellen

Schachtzugidnge miissen Schwellen haben, die fiir das Be- und Entladen des Fahrkorbs mit Lasten
ausreichend widerstandsfahig sind.

Es wird empfohlen, vor jeder Schwelle eines Schachtzugangs ein leichtes Gegengefille anzubringen, um das
Ablaufen von Reinigungs- oder Giefd3wasser in den Schacht zu vermeiden.

5.4.4.2 Fiihrungen

5.4.4.2.1 Schachttiiren missen so ausgefiihrt sein, dass im Normalbetrieb ein Verklemmen, Ausheben und
Verlassen am Ende der Fiihrungen verhindert ist.

Wenn Fithrungen auf Grund von Verschleify, Korrosion oder Feuer unwirksam werden kénnen, miissen
Notflihrungen vorhanden sein, die die Schachttiiren in ihrer Lage halten.

5.4.4.2.2 Waagrecht bewegte Schacht-Schiebetiiren miissen oben und unten gefiihrt sein.
5.4.4.2.3 Senkrecht bewegte Schacht-Schiebetiiren miissen an beiden Seiten gefiihrt sein.
5.4.4.3 Aufhiangung von senkrecht bewegten Schacht-Schiebetiiren

5.4.4.3.1 Die Tiirblatter von senkrecht bewegten Schacht-Schiebetiiren miissen an zwei voneinander
unabhdngigen Tragmitteln befestigt sein.

5.4.4.3.2 Seile, Ketten und Riemen als Tragmittel miissen mit einem Sicherheitsbeiwert von mindestens 8
ausgelegt sein.

5.4.4.3.3 Der Rollendurchmesser — gemessen von Seilmitte zu Seilmitte — fiir die Tragseile muss
mindestens das 25fache des Seildurchmessers betragen.

5.4.4.3.4 Tragseile und Tragketten miissen gegen das Ablaufen von Rollen oder Kettenrddern oder das
Herausspringen aus den Zihnen gesichert sein.

5.4.5 Schutz beim Bewegen der Tiiren
5.4.5.1 Allgemeines

Tiren und deren Rahmen miissen so ausgefiihrt sein, dass die Gefihrdung durch Einklemmen von
Korperteilen, Kleidung oder Gegenstianden moglichst gering ist.

Um Schergefahren wahrend der Tiirbewegung zu vermeiden, darf die Aufienseite von selbsttitig
kraftbetdtigten Schacht-Schiebetiiren keine Vertiefungen oder Erh6hungen von mehr als 3 mm aufweisen.
Die Kanten von Absitzen miissen in Offnungsrichtung abgeschrigt sein.

Dies gilt nicht fiir die Offnung fiir den Notentriegelungsdreikant nach Anhang B.

Die zum Fahrkorb gerichtete Seite der Schachttiir muss bei offenen Fahrkorbtiiren und fiir alle méglichen

Halte-Positionen des Fahrkorbs in der Entriegelungszone fiir alle exponierten Teile eine glatte durchgehende
Oberflache ohne Vertiefungen oder Erhéhungen, die mehr als 3 mm betragen, haben.
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5.4.5.2 Kraftbetitigte Tiiren

5.4.5.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Kraftbetdtigte Schachttiiren miissen so ausgefiihrt sein, dass schadliche Auswirkungen auf Personen, die von
einem Tirblatt getroffen werden, méglichst gering sind.

Deshalb miissen folgende Anforderungen erfiillt sein:

5.4.5.2.2 Waagrecht bewegte Schacht-Schiebetiiren

5.4.5.2.2.1 Selbsttitig kraftbetitigte Schachttiiren

a)

b)

d)

52

Die Kraft, die notwendig ist, um das Schlieffen der Schachttiiren zu verhindern, darf 150 N nicht
tiberschreiten. Dieser Wert gilt nicht fiir das erste Drittel des Schlief3weges.

Die kinetische Energie der Schachttiir und der mit ihr fest verbundenen mechanischen Teile darf —
berechnet oder gemessen bei der mittleren Schliefdgeschwindigkeit — 10 ] nicht iiberschreiten.

Die mittlere SchliefRgeschwindigkeit einer Schacht-Schiebetiir wird iiber den gesamten
Bewegungsbereich gerechnet, abziiglich:

1) 25 mm anjedem Ende des Bewegungsbereichs bei mittig schlieflenden Tiiren,
2) 50 mm an jedem Ende des Bewegungsbereichs bei seitlich schliefRenden Tiiren.

ANMERKUNG Gemessen wird z. B. mit einer Vorrichtung, die aus einem mit einer Skala versehenen Kolben
besteht, der auf eine Feder mit einer Konstanten von 25 N/mm wirkt, wobei es eine leichtgédngige Muffe ermoglicht,
den dufiersten Bewegungspunkt im Augenblick des Stofdes zu messen. Durch eine einfache Berechnung kann die
Skala bestimmt werden, die den festgelegten Grenzwerten entspricht.

Eine Schutzeinrichtung muss die Schachttiir wiahrend des Schlieflens spatestens dann selbsttitig
umsteuern, wenn eine Person beim Durchschreiten der Tiiréffnung von der sich schliefSenden
Schachttiir getroffen wird oder getroffen werden konnte.

Diese Schutzeinrichtung darf diejenige an der Fahrkorbtiir sein (siehe 5.5.7.2.2.1 c)).

Die Wirkung der Schutzeinrichtung darf auf den letzten 50 mm des SchlieRwegs eines jeden
vorauseilenden Tiirblatts aufgehoben werden.

Wird die Schutzeinrichtung nach Ablauf einer voreingestellten Zeit unwirksam gemacht, um ein zu
langes Blockieren des Schlief3vorgangs zu verhindern, darf die in 5.4.5.2.2.1 b) definierte kinetische
Energie beim Schliefien der Schachttiir 4] nicht tberschreiten, nachdem die Schutzeinrichtung
unwirksam gemacht worden ist.

Bei gleichzeitig bewegten gekoppelten Schacht- und Fahrkorbtiiren gelten die Anforderungen nach
5.4.5.2.2.1 a) und b) fiir diese Einheit.

Die Kraft, die notwendig ist, um das Offnen von Falttiiren zu verhindern, darf 150 N nicht iiberschreiten.
Sie muss bei sich zusammenfaltender Tiir in der Stellung gemessen werden, in der die dufieren
benachbarten Kanten der Faltfliigel oder Vergleichbarem, z. B. Tiirrahmen, einen Abstand von 100 mm
haben.
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5.4.5.2.2.2 Nicht-selbsttitig kraftbetitigte Tiiren

Erfolgt das Schlieflen der Fahrkorbtiiren unter stindiger Aufsicht des Benutzers durch ununterbrochenes
Betitigen eines Befehlsgebers (Steuerung mit selbsttitiger Riickstellung), muss die mittlere
Schliefdgeschwindigkeit der schnellsten Tirblatter auf 0,30 m/s beschriankt werden, wenn die nach
5.4.5.2.2.1 b) berechnete oder gemessene kinetische Energie 10 ] iiberschreitet.

5.4.5.2.3 Senkrecht bewegte Schacht-Schiebetiiren
Diese Tiirart ist nur bei Lastenaufziigen zulassig.

Das kraftbetdtigte Schliefien dieser Tiirart ist nur zuldssig, wenn die nachstehenden vier Anforderungen
gleichzeitig erfiillt sind:

a) Das Schliefden erfolgt unter standiger Kontrolle und Aufsicht durch den Benutzer.

b) Die mittlere Schliefdgeschwindigkeit der Tiirblatter ist auf 0,30 m/s begrenzt.

c) Die Fahrkorbtiir entspricht 5.5.6.1.1.

d) Die Fahrkorbtiir ist mindestens zu 2/3 geschlossen, bevor die Schachttiir sich zu schliefsen beginnt.
5.4.5.2.4 Sonstige Tiirarten

Bei Verwendung anderer Tiirarten mit Kraftbetatigung, z. B. kraftbetriebe Drehtiiren, bei denen die Gefahr
besteht, dass Personen beim Offnen oder SchlieRen gestoflen werden, miissen dhnliche Schutzmafinahmen
wie fiir kraftbetatigte Schacht-Schiebetiiren getroffen werden.

5.4.6 Ortliche Beleuchtung, Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige
5.4.6.1 Ortliche Beleuchtung

Die nattirliche oder kiinstliche Beleuchtung der Schachtzugange muss in der Ndhe der Schachttiiren auf dem
Fuffboden mindestens 50 Ix betragen, so dass ein Benutzer, der die Schachttiir 6ffnet, um den Fahrkorb zu
betreten, erkennen kann, was sich vor ihm befindet, auch wenn die Fahrkorbbeleuchtung ausgefallen ist
(siehe Einleitung — Grundlagen).

5.4.6.2 Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige

Bei von Hand zu 6ffnenden Schachttiiren muss der Benutzer vor dem Offnen der Tiir erkennen kénnen, ob
sich der Fahrkorb dahinter befindet.

Dazu muss vorhanden sein:

a) entweder eine oder mehrere durchsichtige Schauoffnungen, die den folgenden vier Anforderungen
entsprechen miissen,

1) mechanische Festigkeit entsprechend 5.4.2.3.1 mit Ausnahme der Pendelschlagversuche,
2) Mindestdicke 6 mm,

3) Mindestglasfliche je Schachttiir 0,015 m2 und einem Minimum der Fliache einer einzelnen
Schauo6ffnung von 0,01 m?,

4) Breite der Schau6ffnungen mindestens 60 mm und héchstens 150 mm. Die untere Kante einer
Schauo6ffnung, deren Breite grofder als 80 mm ist, muss mindestens 1,00 m iiber dem Fufsboden
liegen.

b) oder eine leuchtende Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige, die nur dann aufleuchtet, wenn der Fahrkorb an

der betreffenden Haltestelle ankommt oder halt. Die Anzeige muss so lange leuchten, wie sich der
Fahrkorb dort befindet.
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5.4.7 Verriegelung und Uberwachung der Schlief3stellung der Schachttiiren
5.4.7.1 Schutz gegen Absturzgefahr
5.4.7.1.1 Seitlich angeordnete Tiiren

Die Entriegelungszone darf entsprechend dem Fahrweg entlang des Neigungswinkels ein Maximum von
0,20 m auf beiden Seiten der bedienten Ebene nicht iibersteigen.

5.4.7.1.2 Stirnseitig angeordnete Tiiren

Die Bedingungen von 5.8.2.2 miissen unabhdngig von Veranderungen der Last im Fahrkorb beachtet werden.
5.4.7.2 Schutz gegen Abscheren

5.4.7.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Im Normalbetrieb darf es mit Ausnahme des Falls nach 5.4.7.2.2 nicht mdglich sein, den Aufzug in Bewegung
zu setzen oder in Bewegung zu halten, wenn eine Schachttiir oder ein Tiirblatt bei mehrblattrigen Tiiren
geoftnet ist. Es diirfen jedoch vorbereitende Mafdnahmen zur Bewegung des Fahrkorbs ergriffen werden.
5.4.7.2.2 Betrieb mit ge6ffneten Tiiren

5.4.7.2.2.1 Seitlich angeordnete Tiiren

Der Betrieb des Fahrkorbs ist mit gedffneten Schachttiiren in einem Bereich von plus oder minus 0,05 m in
Fahrtrichtung zuléssig, sodass ein Nachstellen moglich ist. Die Anforderungen von 5.11.2.1.3 miissen dabei
erflllt werden.

5.4.7.2.2.2 Stirnseitig angeordnete Tiiren

Das Nachstellen muss bei Uberschreitung der Grenzwerte aus 5.8.2.2 eingeleitet werden.

5.4.7.3 Verriegelung und Notentriegelung

5.4.7.3.1 Allgemeine Bestimmungen

Jede Schachttiir muss eine Verriegelung haben, so dass die Anforderungen von 5.4.7.1 erfiillt sind. Diese
Verriegelung muss gegen vorsatzlichen Missbrauch geschiitzt sein.

Die Verriegelung wird als Sicherheitsbauteil betrachtet und muss einem Priifverfahren mit den
Anforderungen nach F.1 unterzogen werden

5.4.7.3.2 Verriegelung
5.4.7.3.2.1 Die wirksame Verriegelung der geschlossenen Schachttiir muss der Bewegung des Laufwagens
vorausgehen. Es diirfen jedoch vorbereitende Mafnahmen zur Bewegung des Laufwagens ergriffen werden.

Die Verriegelung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 iiberwacht werden.

5.4.7.3.2.2 Der Laufwagen darf erst anfahren kénnen, wenn die Sperrmittel mindestens 7 mm eingegriffen
haben, siehe Bild 3.
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>7mm

—

Bild 3 — Beispiele von Verriegelungselementen

5.4.7.3.2.3 Das Teil der elektrischen Sicherheitseinrichtung, das die Verriegelungsbedingung des/der
Tiirblattes/-blatter iiberwacht, muss unmittelbar und durch Formschluss ohne Zwischenschaltung von
Mechanismen vom Sperrmittel betatigt werden. Es darf nicht manipulierbar, muss aber gegebenenfalls
nachstellbar sein.

Sonderfall Bei Verriegelungen in Anlagen, die spezielle Schutzmafinahmen gegen Feuchtigkeit oder
Explosion erfordern, darf die Betdtigung nur formschliissig erfolgen, wenn die Verbindung zwischen dem
Sperrmittel und dem Teil der elektrischen Sicherheitseinrichtung, das die Verriegelungsbedingung
liberwacht, nur durch absichtliche Zerstérung der Verriegelung aufgehoben werden kann.

5.4.7.3.2.4 Bei Drehtiiren muss die Verriegelung so nahe wie moglich an der/den vertikalen
Schlief3kante(n) erfolgen und selbst bei Absinken der Tiirblatter aufrechterhalten bleiben.

5.4.7.3.2.5 Die Sperrmittel und ihre Lagerungen miissen gegen St6fde unempfindlich, metallisch oder
metallverstarkt sein.

5.4.7.3.2.6 Der Eingriff der Sperrmittel muss so erfolgen, dass eine in Offnungsrichtung der Tiir wirkende
Kraft von 300 N die Wirksamkeit der Verriegelung nicht beeintrachtigt.

5.4.7.3.2_.7 Die Verriegelung muss wahrend der in F.1 vorgesehenen Priifung in Hohe der Verriegelung
einer in Offnungsrichtung der Tiir angreifenden Kraft von mindestens

a) 1000 N bei Schiebetiiren,
b) 3000 N bei Drehtiiren
ohne bleibende Verformung widerstehen.

5.4.7.3.2.8 Das Verriegeln muss durch Gewichtskraft, Dauermagnete oder Federn bewirkt und
aufrechterhalten werden. Federn miissen als gefiihrte Druckfedern ausgefiihrt und so ausgelegt sein, dass
sich die Windungen in entriegelter Stellung nicht beriihren.

Bei Ausfall von Dauermagneten oder Federn darf Gewichtskraft keine Entriegelung bewirken.

Wird das Sperrmittel durch Dauermagnete in Sperrstellung gehalten, darf dessen Wirksamkeit nicht durch
einfache Mittel aufgehoben werden kénnen (z. B. Stof3e, Erwdrmung).

5.4.7.3.2.9 Die Verriegelung muss gegen Staubanhdufung so geschiitzt sein, dass die einwandfreie
Funktion nicht beeintrachtigt wird.

5.4.7.3.2.10 Eine Kontrolle der beweglichen Teile muss leicht méglich sein, z. B. durch einen durchsichtigen
Deckel.

5.4.7.3.2.11 Sind Sperrmittelschalter in Gehdusen untergebracht, miissen die Schrauben von Deckeln beim
Offnen unverlierbar in den Lochern der Gehiuse oder der Deckel bleiben.
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5.4.7.3.3 Notentriegelung

5.4.7.3.3.1 Jede der Schachttiiren muss von aufien mit einem Schliissel entriegelt werden kénnen, der auf
den in Anhang B festgelegten Dreikant passt.

Derartige Schliissel diirfen nur einem Verantwortlichen zusammen mit einer schriftlichen Anweisung tiber
die zu treffenden Vorsichtsmafinahmen ausgehidndigt werden, damit Unfille durch nicht wirksame
Wiederverriegelung nach dem Notentriegeln verhindert werden.

5.4.7.3.3.2 Nach einer Notentriegelung darf das Sperrmittel bei geschlossener Schachttiir nicht in
Entriegelungsstellung bleiben.

5.4.7.3.3.3 Bei von der Fahrkorbtiir betdtigten Schachttiiren muss eine Einrichtung (Feder oder Gewicht)
das selbsttitige Schliefden und Verriegeln der Schachttiir sicherstellen, wenn sie, aus welchem Grund auch
immer, offen ist und sich der Fahrkorb aufderhalb der Entriegelungszone befindet.

5.4.7.4 Elektrische Uberwachung der Schliefstellung von Schachttiiren

5.4.7.4.1 Schachttiiren miissen eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 zur Uberwachung
der Schlief3stellung haben, so dass die Anforderungen nach 5.4.7.1 erfiillt sind.

5.4.7.4.2 Bei gemeinsam betétigten waagrecht bewegten Schacht- und Fahrkorb-Schiebetiiren darf diese
Einrichtung mit der zur Uberwachung des Sperrmittels zusammengelegt sein, wenn ihr Wirksamwerden das
vollstandige Schliefden der Tiir voraussetzt.

5.4.7.4.3 Bei Schacht-Drehtiiren muss diese Einrichtung in der Ndhe der SchliefSkante oder an der
mechanischen Einrichtung angebracht sein, die die Schlief3stellung der Tiir {iberwacht.

5.4.7.5 Gemeinsame Anforderungen an Einrichtungen zur Uberwachung der Verriegelung und der
Schlief3stellung der Schachttiiren

5.4.7.5.1 Von einem fiir Personen iiblicherweise zuganglichen Ort aus darf es nicht moglich sein, den
Aufzug mit offener oder nicht verriegelter Schachttiir nach einem einzigen, nicht Teil des normalen
Betriebsablaufs bildenden Eingriff in Bewegung zu setzen.

5.4.7.5.2 Die Mittel zur Priifung der Stellung des Sperrmittels (Fehlschliefssicherung) miissen
zwangslaufig wirken.

5.4.7.6 Schacht-Schiebetiiren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Tiirblittern

5.4.7.6.1 Bei Schacht-Schiebetiiren mit mehreren, unmittelbar mechanisch miteinander verbundenen
Tiirblattern ist es zulassig,

a) diein 5.4.7.4.1 oder 5.4.7.4.2 geforderte Uberwachungseinrichtung fiir die Schliefstellung nur an einem
Tirblatt anzuordnen und

b) nur ein Tiirblatt zu verriegeln, wenn durch diese eine Verriegelung bei Teleskoptiiren das Offnen der
anderen Tirblétter durch Ineinandergreifen in der Schlief3stellung verhindert ist.

5.4.7.6.2 Besteht eine Schacht-Schiebetiir aus mehreren, untereinander mittelbar mechanisch (z. B. durch
Seile, Riemen oder Ketten) verbundenen Tiirblattern, ist es zuldssig, nur ein Tiirblatt zu verriegeln, wenn
durch diese eine Verriegelung das Offnen der anderen Tiirblitter verhindert wird und diese Tiirblitter
keinen Griff haben.

Die Schlief3stellung der nicht durch die Verriegelung verriegelten Tirblatter muss durch eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 iiberwacht werden.
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5.4.8  Schlief3en von selbsttitig bewegten Schachttiiren

Selbsttidtig bewegte Schachttliiren miissen im Normalbetrieb nach Ablauf eines Zeitraumes, der in
Abhangigkeit vom Verkehrsaufkommen festgelegt werden darf, schliefden, wenn kein Fahrbefehl fiir den
Laufwagen vorliegt.

5.5 Fahrkorb, Gegengewicht und Ausgleichsgewicht

5.5.1 Hohe des Fahrkorbs

5.5.1.1 Dielichte Hohe im Innern des Fahrkorbs muss mindestens 2,00 m betragen.

5.5.1.2 Die lichte Héhe von Fahrkorbzugingen fiir den Zugang des Benutzers muss mindestens 2,00 m
betragen.

5.5.2  Nutzfliche, Nennlast, Anzahl der Personen
5.5.2.1 Allgemeiner Fall

5.5.2.1.1 Um die Uberlastung des Fahrkorbs mit Personen zu verhindern, muss die Nutzfliche des
Fahrkorbs begrenzt sein.

Die Fahrkorbflache muss ohne Verkleidungen von Wandinnenseite zu Wandinnenseite gemessen werden.
Dazu ist das Verhéltnis zwischen Nennlast und grofdter Nutzfliche des Fahrkorbs in Tabelle 2 angegeben.
5.5.2.1.2 Nischen oder Verlangerungen, auch mit weniger als 1,00 m Héhe und unabhingig davon, ob
davor Trenntiiren vorhanden sind, sind nur zuldssig, wenn sie bei der Berechnung der grofiten Nutzflache

des Fahrkorbs beriicksichtigt werden.

Nutzflaichen in Eingangsbereichen bei geschlossenen Tiiren, die mehr als 100 mm tief sind, miissen fiir
Berechnungszwecke ebenfalls zur Fahrkorbfldche hinzugefiigt werden.

5.5.2.1.3 Die Uberladung des Fahrkorbs muss durch Einrichtungen nach 5.11.2.5 iiberwacht werden.
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Tabelle 2 — Nennlast und grofdte verfiigbare Fahrkorbflache

Nennlast, Grofdte verfiigbare Nennlast, Grofdte verfiigbare
Masse Fahrkorbfliche Masse Fahrkorbflidche

kg m? kg m?
1002 0,37 900 2,20
180P 0,58 975 2,35

225 0,70 1000 2,40

300 0,90 1050 2,50

375 1,10 1125 2,65

400 1,17 1200 2,80

450 1,30 1250 2,90

525 1,45 1275 2,95

600 1,60 1350 3,10

630 1,66 1425 3,25

675 1,75 1500 3,40

750 1,90 1600 3,56

800 2,00 2000 4,20

825 2,05 2500¢ 5,00

Flir Zwischenwerte der Nennlast kann die Nutzflache linear interpoliert werden.

a8 Minimum fiir einen 1-Personen-Aufzug.

b Minimum fiir einen 2-Personen-Aufzug.

¢ Beimehrals 2 500 kg sind 0,16 m2 je 100 kg hinzuzufiigen.

5.5.2.2 Lastenaufziige

Zusatzlich zu den Anforderungen nach 5.5.2.1 miissen bei der Bemessung der betroffenen Anlagenteile
aufder der Nennlast auch Beladegerate, die in den Fahrkorb einfahren kénnen, bertiicksichtigt werden.

5.5.2.3 Anzahl der Personen

Die in jedem Abteil des Fahrkorbs zur Verfiigung stehende Fahrkorbfliche muss in Ubereinstimmung mit
Tabelle 2 bestimmt werden.

Die Anzahl n der Personen im Fahrkorb oder in jedem seiner Abteile muss dem kleineren Wert entsprechen
aus

a) der Gleichungn = Q /75, wobei das Ergebnis auf die nachste kleinere Zahl abgerundet wird, oder

b) Tabelle 3.
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die zuldssige Anzahl der Personen im Fahrkorb oder einem Abteil;

die Nennlast.

Tabelle 3 — Anzahl der Personen und kleinste verfiighare Fahrkorbflidche

Kleinste Kleinste
Anzahl der verfiigbare Anzahl der verfiigbare
Personen Fahrkorbfliache Personen Fahrkorbfliache
m? m?
1 0,28 11 1,87
2 0,49 12 2,01
3 0,60 13 2,15
4 0,79 14 2,29
5 0,98 15 2,43
6 1,17 16 2,57
7 1,31 17 2,71
8 1,45 18 2,85
9 1,59 19 2,99
10 1,73 20 3,13
Bei mehr als 20 Personen muss je weiterer Person eine Flache von 0,115 m?
zusatzlich zur Verfligung stehen.

Gestaltung

Wande, Boden und Dach des Fahrkorbs

5.5.3.1.1 Der Fahrkorb muss vollstindig von nicht durchbrochenen Winden, Boden und Dach
umschlossen sein. Es sind nur folgende Offnungen zulissig:

a) Fahrkorbzuginge;

b) Klappen und Nottiiren;

c) Liftungs6ffnungen.

5.5.3.1.2 Winde, Fuf’boden und Dach miissen eine geniigende mechanische Festigkeit haben. Der
Fahrkorb, bestehend aus dem Fahrwerk (oder dem Rahmen), Wéanden, Fuffboden und Dach, muss den
Kréften und Lasten widerstehen kdnnen, denen er wahrend des normalen Aufzugsbetriebs, beim Einriicken
der Fangvorrichtung oder beim Aufsetzen des Laufwagens auf die Puffer ausgesetzt ist.
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5.5.3.1.3 Jede Seitenwand des Fahrkorbs muss eine mechanische Festigkeit haben, so dass eine vom

Inneren des Fahrkorbs nach aufien an beliebiger Stelle senkrecht zur Wand auf eine runde oder

quadratische Flache von 5 cm? gleichmaf3ig verteilt angreifende Kraft von 300 N die Wand

a) weder bleibend verformt,

b) noch um mehr als 15 mm elastisch verformt.

Dariiber hinaus miissen die aufwarts und abwarts gelegenen Wande ohne elastische Verformung von mehr

als 15 mm dem Aufprall von Personen standhalten, die beim Einrlicken der Fangvorrichtung gegen die

Waénde geschleudert werden kdnnen.

Die in Fahrtrichtung durch Personen ausgeiibte dynamische Kraft (Hx1) muss wie folgt bestimmt werdeb:

c) Bei Fahrkoérben mit einem Fassungsvermdgen von mehr als 40 Personen ist fiir die Bestimmung dieser
Kraft Hy; die Nennlast des Fahrkorbs oder des Abteils unter Beriicksichtigung der gréfiten Verzéogerung
infolge des Einfallens einer oder mehrerer Bremsen zu beriicksichtigen. Dieser Wert darf 5 000 N/m

nicht unterschreiten.

d) Bei Fahrkorben mit einem geringeren Fassungsvermdgen darf dieser Wert nach folgender Gleichung
reduziert werden:

Hx1 =5000—100 X (40 — n) in Newton je Meter.
Dabei ist
n die Anzahl der stehenden Personen in jedem Abteil des Fahrkorbs entsprechend 5.5.2.3.

Diese Kraft ist auf einer Héhe von 1,10 m iiber dem Fuf3boden anzusetzen, wenn keine Schutzleisten
vorhanden sind.

5.5.3.1.4 Glas in Wainden muss aus Verbundsicherheitsglas bestehen. Wiande miissen dem
Pendelschlagversuch nach Anhang ] standhalten.

Fiir stirnseitig angeordnete Glaswdnde muss durch angemessene Berechnungen nachgewiesen werden, dass
die Wande den genannten und in 5.5.3.1.3 berechneten Kriften standhalten. Ist die erzeugte Stofikraft
grofder als die in Stofdkraft der in ]J.4.3 festgelegten Priifung, muss das Glas durch Handldufe geschiitzt
werden, die diesen Kraften standhalten (siehe EN 13796-1:2017, Bild 10). Dieser Handlauf muss unabhéngig
vom Glas befestigt werden.

Glasflachen, deren Unterkanten weniger als 1,00 m vom Fuf3boden entfernt sind, miissen in einer Hohe
zwischen 0,90 m und 1,10 m einen Handlauf haben. Dieser Handlauf muss unabhdngig vom Glas befestigt
sein.

5.5.3.1.5 Die Befestigung von Glas in Tirblattern muss sicherstellen, dass das Glas, auch beim Absinken,
nicht aus ihnen herausgleiten kann.

5.5.3.1.6  Glasscheiben miissen mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:
a) Name des Herstellers und Handelsname,

b) Artdes Glases;

c) Dicke (z.B.8/8/0,76 mm).

5.5.3.1.7 Das Fahrkorbdach muss den Anforderungen nach 5.5.13 entsprechen.
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5.5.3.1.8 Die Innenwande des Fahrkorbs miissen so ausgefiihrt sein, dass sie Personen vor Verletzungen
schiitzen, wenn es zu einem Kontakt kommt (Entfernung von scharfen Kanten und ausgerissenen Teilen).

5.5.3.2 Standsicherheit von Personen und Lasten

Wenn sich Personen im Fahrkorb befinden, muss es ihnen méglich sein, ihre Standsicherheit sicherzustellen,
indem sie z. B. einen Handlauf oder eine Stange in ihrer Nahe benutzen.

Weiterhin diirfen Handldufe angebracht sein, um den Fahrkorb in Abteile zu unterteilen (fiir Krifte siehe
5.5.3.1.3 c) und d)).

5.5.3.3 Brandschutz

Die brandschutztechnischen und baulichen Anforderungen sind von Land zu Land verschieden und daher
bisher nicht harmonisiert worden.

Daher konnen in diesem Dokument keine spezifischen Brandschutz- und baulichen Anforderungen
beschrieben werden. Es wird jedoch empfohlen, Schrigaufziige so weit wie moéglich aus Materialien
herzustellen, die im Brandfall keine zuséatzliche Gefahrdung verursachen.

5.5.3.4 Fahrkorbboden und Anbindungen an die Haltestelle

Der Fahrkorbboden muss wahrend der gesamten Fahrt merkbar horizontal bleiben. Eine Grenzabweichung
von +6° ist zulassig.

Der Fahrkorbboden kann mehrere untereinander durch Treppen oder Stufen verbundene Ebenen umfassen.
In diesem Fall miissen Handlaufe angebracht und die Kanten der Stufen markiert sein.

Der Fahrkorbboden muss trittsicher ausgefiihrt sein (siehe Anhang P zur Information).

Die Haltestellen miissen in Fahrtrichtung horizontal sein. In allen Fillen muss ein Hohenunterschied
zwischen der Schwelle der Haltestelle und der Fahrkorbschwelle von weniger als 20 mm iiber die gesamte
Tirbreite verbleiben.

5.5.4 Fahrkorbschiirze

5.5.4.1 Unterhalb jeder Fahrkorbschwelle muss eine Schiirze in der vollen Breite der zugeordneten
Schachttiiren vorhanden sein. Der senkrechte Teil muss nach unten durch eine Abschragung verlangert sein,
deren Winkel gegeniiber der Waagrechten mehr als 60° betragen muss. Die Projektion dieser Abschriagung

auf eine waagrechte Ebene darf nicht kleiner als 20 mm sein.

Die Schiirzen miussen Uber die volle belastete Breite reichen und an beiden Enden mit derselben
Abschragung versehen sein. Die zu beriicksichtigende Position des Fahrkorbs ist in 5.2.4.2 festgelegt.

5.5.4.2 Fiir seitlich angeordnete Tiiren: Die senkrechte Abmessung muss den Schutz der gesamten
moglicherweise belasteten Flachen ermdglichen.

Flir stirnseitig zur unteren Haltestelle hin angeordnete Tiiren: die Hohe des senkrechten Teils muss
mindestens 0,30 m betragen.

5.5.5 Fahrkorbzugang

Fahrkorbzuginge miissen Tiliren haben.
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5.5.6 Fahrkorbtiiren
5.5.6.1 Allgemeine Bestimmungen

5.5.6.1.1 Fahrkorbtiiren miissen vollwandig sein, ausgenommen Lastenaufziige, bei denen senkrecht
bewegte Fahrkorb-Schiebetiiren aus Streckmetall oder Maschendraht verwendet werden diirfen. Die Maf3e
der Offnungen diirfen in waagrechter Richtung 10 mm und in senkrechter Richtung 60 mm nicht
uiberschreiten.

5.5.6.1.2 Geschlossene Fahrkorbtiiren miissen, abgesehen von den betriebsnotwendigen Spalten, die
Fahrkorbzugénge vollstdndig abschlief3en.

5.5.6.1.3 In Schliefdstellung miissen die Spalte zwischen den Tiirbldttern oder den Tiirblattern und dem
Tiirrahmen, Kdmpfer oder Schwelle so klein wie moglich sein.

Diese Anforderung ist erfiillt, wenn die Spalten 6 mm nicht iiberschreiten. Dieser Wert darf auf Grund von
Verschleifs 10 mm erreichen. Die Spalten werden unter Berticksichtigung vorhandener Vertiefungen
gemessen. Dies gilt nicht fiir senkrecht bewegte Schiebetiiren nach 5.5.6.1.1.

5.5.6.1.4 Bei Fahrkorb-Drehtiiren missen Anschlige vorhanden sein, die ein Bewegen iiber die
Fahrkorbschwelle hinaus verhindern.

5.5.6.1.5 Fahrkorbtiiren miissen Schaudffnungen haben, wenn auch die Schachttiiren damit ausgeriistet
sind (5.4.6.2 a)), es sei denn, die Fahrkorbtiir wird selbsttiatig bewegt und bleibt getffnet, solange sich der
Fahrkorb in einer Haltestelle befindet.

Gegebenenfalls vorhandene Schau6ffnungen miissen die Anforderungen nach 5.4.6.2 a) erfiillen und in der
Fahrkorbtiir so angeordnet sein, dass sie mit den Schau6ffnungen in den Schachttiiren deckungsgleich sind,
wenn der Fahrkorb biindig in einer Haltestelle steht.

5.5.6.2 Schwellen, Fiihrungen und Aufhingungen von Tiiren

Die Anforderungen nach 5.4.4 gelten fiir Fahrkorbtiiren entsprechend.

5.5.6.3 Festigkeit

5.5.6.3.1 Fahrkorbtiiren miissen in Schlief3stellung dieselbe mechanische Festigkeit wie in 5.4.2.3 fiir
Schachttiiren festgelegt aufweisen.

5.5.6.3.2 Dariiber hinaus muss bei seitlich angeordneten Tiiren fiir die Festigkeit der Tiir und ihres
Verriegelungssystems die dynamische Beanspruchung beriicksichtigt werden, die durch die Tiirblatter bei
allen Arten des Bremsens oder des Einrilickens der Fangvorrichtung verursacht wird.

5.5.6.3.3 Stirnseitig angeordnete Tiiren miissen im geschlossenen Zustand in der Lage sein, den in
5.5.3.1.3 festgelegten Kraften standzuhalten, die durch ins Schleudern geratene und dadurch méglicherweise
an die Wand prallende Personen beim Bremsen oder Einriicken der Fangvorrichtung unter den
ungiinstigsten Bedingungen hervorgerufen werden.

Zu diesem Zweck miissen die Tiiren fiir sich einen Pendelschlagversuch mit einem weichen Stof3korper, wie
in Anhang ] festgelegt, mit einer auf 1 400 mm angehobenen Fallh6he ohne Integritatsverlust der gesamten

Tiirausriistung widerstehen.

5.5.6.3.4 Die Fahrkorbtiire muss in allen Situationen verriegelt bleiben.
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5.5.7 Schutz beim Bewegen der Fahrkorbtiiren
5.5.7.1 Allgemeines

Fahrkorbtiiren und deren Rahmen miissen so ausgefiihrt sein, dass die Gefdhrdung durch Einklemmen von
Korperteilen, Kleidung oder Gegenstianden moglichst gering ist.

Um Schergefahren wahrend der Tiirbewegung zu vermeiden, diirfen die Fahrkorbseiten von selbsttaitig
kraftbetdtigten Fahrkorb-Schiebetiiren keine Vertiefungen oder Erh6hungen von mehr als 3 mm aufweisen.
Die Kanten von Absdtzen miissen in Offnungsrichtung abgeschragt sein. Beides gilt nicht fiir durchbrochene
Tiiren nach 5.5.6.1.1.

Werden die Fahrkorbtiir und die Schachttiir nicht gleichzeitig betrieben, miissen Vorrichtungen an allen
Teilen der Seite, die die zur Schachttiir weisende Fahrkorbtiir enthilt und beim Offnen der Schachttiir im
vollen Offnungsbereich der Tiiren moéglicherweise belastet wird, jegliche Gefihrdung durch Einklemmen
oder Scheren verhindern.

5.5.7.2 Kraftbetitigte Fahrkorbtiiren

5.5.7.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Kraftbetatigte Fahrkorbtiiren miissen so ausgefiihrt sein, dass schadliche Auswirkungen auf Personen, die
von einem Tiirblatt getroffen werden, méglichst gering sind.

Deshalb miissen die nachfolgenden Anforderungen erfiillt sein.

Im Falle von gekoppelten Fahrkorb- und Schachttiiren, die gleichzeitig betrieben werden, gelten die
folgenden Anforderungen fiir den gemeinsamen Tiirmechanismus.

5.5.7.2.2 Waagrecht bewegte Fahrkorb-Schiebetiiren
5.5.7.2.2.1 Selbsttitig kraftbetitigte Fahrkorbtiiren

a) Die Kraft, die notwendig ist, um das Schlieféen der Fahrkorbtiir zu verhindern, darf 150 N nicht
tiberschreiten. Dieser Wert gilt nicht fiir das erste Drittel des Schliefdweges.

b) Die kinetische Energie der Fahrkorbtiir und der mit ihr fest verbundenen mechanischen Teile darf,
berechnet oder gemessen bei der mittleren Schliefdgeschwindigkeit, 10 ] nicht tiberschreiten.

Die mittlere Schlief3geschwindigkeit einer Fahrkorb-Schiebetiir wird iiber den gesamten
Bewegungsbereich gerechnet, abziiglich:

1) 25 mm an jedem Ende bei mittig 6ffnenden Tiiren,
2) 50 mm an jedem Ende bei einseitig 6ffnenden Tiiren.

ANMERKUNG Gemessen wird z.B. mit einer Vorrichtung, die aus einem mit einer Skala versehenen Kolben
besteht, der auf eine Feder mit einer Konstanten von 25 N/mm wirkt, wobei es eine leichtgédngige Muffe ermdglicht,
den duflersten Bewegungspunkt im Augenblick des Stofdes zu messen. Durch eine einfache Berechnung kann die
Skala bestimmt werden, die den festgelegten Grenzwerten entspricht.

c) Eine Schutzeinrichtung muss die Fahrkorbtiir wahrend des Schlieflens spatestens dann selbsttatig

umsteuern, wenn eine Person beim Durchschreiten des Fahrkorbzugangs von der sich schlief3enden Tiir
getroffen wird oder getroffen werden konnte.
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Die Wirkung der Schutzeinrichtung darf auf den letzten 50 mm des SchlieRwegs eines jeden
vorauseilenden Tiirblatts aufgehoben werden.

Wird die Schutzeinrichtung nach Ablauf einer voreingestellten Zeit unwirksam gemacht, um ein zu
langes Blockieren des Schlief3vorgangs zu verhindern, darf die in 5.5.7.2.2.1 b) definierte kinetische
Energie beim SchliefRen der Tiir 4] nicht iiberschreiten, nachdem die Schutzeinrichtung unwirksam
geworden ist.

d) Die Kraft, die notwendig ist, um das Offnen von Falttiiren zu verhindern, darf 150 N nicht iiberschreiten.
Sie muss bei sich zusammenfaltender Tiir in der Stellung gemessen werden, in der die dufderen
benachbarten Kanten der Faltfliigel oder Vergleichbarem, z. B. Tiirrahmen, einen Abstand von 100 mm
haben.

e) Offnet eine Falttiir in eine Nische, muss der Abstand zwischen den Auflenkanten der Falttiir und der
Nische mindestens 15 mm betragen.

5.5.7.2.2.2  Nicht-selbsttitig kraftbetitigte Fahrkorbtiiren

Erfolgt das Schliefen der Fahrkorbtiiren unter stindiger Aufsicht des Benutzers durch ununterbrochenes
Betdtigen eines Befehlsgebers (Steuerung mit selbsttitiger Riickstellung), muss die mittlere
Schlief3geschwindigkeit der schnellsten Tiirblatter auf 0,3 m/s beschrankt werden, wenn die nach
5.4.5.2.2.1 b) berechnete oder gemessene kinetische Energie 10 ] iiberschreitet.

5.5.7.2.3 Senkrecht bewegte Fahrkorb-Schiebetiiren

Diese Art der Schiebetiiren darf nur fiir Lastenaufziige verwendet werden.

Das kraftbetdtigte Schliefien dieser Tiirart ist nur zuldssig, wenn die nachstehenden vier Anforderungen
gleichzeitig erfiillt sind:

a) Das Schlief3en erfolgt unter standiger Kontrolle des Benutzers;

b) die mittlere Schliefdgeschwindigkeit der Tiirblatter ist auf 0,3 m/s begrenzt;

c) die Fahrkorbtiir entspricht 5.5.6.1.1;

d) die Fahrkorbtiir ist mindestens um 2 /3 geschlossen, bevor die Schachttiir zu schlief3en beginnt.
5.5.8 Umsteuerung des SchlieRvorgangs

Bei selbsttitig kraftbetétigten Fahrkorbtiiren muss im Fahrkorb eine Einrichtung vorhanden sein, die eine
Umsteuerung des Schlief3vorgangs ermdoglicht.

5.5.9  Elektrische Uberwachung der SchlieRstellung von Fahrkorbtiiren

5.5.9.1 Im Normalbetrieb darf es mit Ausnahme des Falls nach 5.4.7.2.2 nicht mdglich sein, den Aufzug in
Bewegung zu setzen oder in Bewegung zu halten, wenn eine Fahrkorbtiir oder ein Tirblatt bei
mehrblattrigen Tiiren gedffnet ist. Es diirfen jedoch vorbereitende Mafinahmen zur Bewegung des

Laufwagens ergriffen werden.

5.5.9.2 Fahrkorbtiiren miissen eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 zur Uberwachung
der Schlief3stellung haben, so dass die Anforderungen nach 5.5.9.1 erfillt sind.

5.5.9.3 Muss die Fahrkorbtiir verriegelt sein (siehe 5.8.2.1b)), muss die Verriegelung wie die
Schachttiirverriegelung auszufithren und zu betitigen sein (siehe 5.4.7.3.2.1 und 5.4.7.3.2.2).
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5.5.10 Fahrkorb-Schiebetiiren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Tiirblittern

5.5.10.1 Bei Fahrkorb-Schiebetiiren mit mehreren, unmittelbar mechanisch miteinander verbundenen
Tiirblattern ist es zulassig,

a) diein 5.5.9.2 beschriebene Einrichtung entweder
1) nur an einem Tiirblatt (dem schnellsten bei Teleskoptiiren) oder

2) am Tiirantrieb, sofern die Verbindung zwischen dem Antriebsteil und den Tirblattern
formschliissig ist,

anzubringen und

b) im Fall und den Bedingungen nach 5.8.2.1b) nur ein Tirblatt zu verriegeln, wenn diese eine
Verriegelung bei Teleskoptiiren das Offnen der anderen Tirblatter durch Ineinandergreifen in der
Schlief3stellung verhindert.

5.5.10.2 Besteht die Fahrkorb-Schiebetiir aus mehreren, untereinander mittelbar mechanisch (z. B. durch

Seile, Riemen oder Ketten) verbundenen Tiirblattern, ist es zuldssig, die Einrichtung nach 5.5.9.2 nur an

einem Tirblatt anzubringen, wenn

a) essich um das nicht angetriebene Tiirblatt handelt und

b) das angetriebene Tiirblatt unmittelbar mechanisch mit dem Tiirantrieb verbunden ist.

5.5.11 Offnen der Fahrkorbtiir

5.5.11.1 Kommt der Fahrkorb in der Ndhe einer Haltestelle aus irgendeinem Grund zum Stehen, muss

Personen das Verlassen bei stillstehendem Laufwagen und abgeschaltetem Tiirantrieb (falls vorhanden)

moglich sein. Dazu muss

a) die Fahrkorbtir immer von der Schachtéffnung aus von Hand ganz oder teilweise gedffnet werden
konnen,

b) vom Fahrkorb aus die Fahrkorbtiir und die zugehorige Schachttiir, wenn sie gekuppelt sind, ganz oder
teilweise von Hand geoffnet werden kénnen.

5.5.11.2 Das Offnen der Fahrkorbtiir nach 5.5.11.1 muss mindestens in der Entriegelungszone méglich
sein.

Die zum Offnen notwendige Kraft darf 300 N nicht iiberschreiten.

Bei Aufziigen nach 5.8.2.1 b) darf das Offnen der Fahrkorbtiir von innen nur méglich sein, wenn sich der
Fahrkorb innerhalb der Entriegelungszone befindet.

5.5.11.3 Die Kraft, die erforderlich ist, um die Fahrkorbtiir wiahrend der Fahrt zu 6ffnen, muss bei einem
Aufzug mit mehr als 1 m/s Nenngeschwindigkeit eine Kraft von mehr als 50 N erfordern.

Diese Anforderung gilt nicht in der Entriegelungszone.
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5.5.12 Notklappen und Notiibersteigtiiren
5.5.12.1 Allgemeines

5.5.12.1.1 Hilfe fiir Personen im Fahrkorb muss immer von aufden kommen. Dies kann insbesondere durch
Verwendung der Einrichtung fiir Notbetrieb nach 5.9.5 erreicht werden.

5.5.12.1.2 Sind Notklappen vorhanden, miissen sie 5.5.3.1.2 und 5.5.3.1.3 entsprechen.

5.5.12.1.3 Fahrkorbtiiren diirfen als Notausgdnge benutzt werden. In diesem Fall miissen sie mit einer
Entriegelungseinrichtung versehen sein, die von aufderhalb des Fahrkorbs zugénglich ist.

5.5.12.2 Notklappen

5.5.12.2.1 Sind Notklappen im Fahrkorbdach zur Rettung oder Befreiung von Personen vorhanden, miissen
sie mindestens 0,35 m X 0,50 m grof3 sein.

5.5.12.2.2 Notklappen miissen sich von aufserhalb des Fahrkorbs ohne Schliissel und vom Fahrkorbinneren
aus mit einem Schliissel, der auf den Dreikant nach Anhang B passt, 6ffnen lassen.

5.5.12.2.3 Notklappen diirfen nicht ins Innere des Fahrkorbs aufschlagen.

5.5.12.2.4 Notklappen diirfen in gedffneter Stellung nicht iiber den Fahrkorbrand hinausragen.

5.5.12.3 Notiibersteigtiiren

5.5.12.3.1 Vorhandene Notiibersteigtiiren miissen mindestens 1,80 m hoch und 0,35m breit sein.
Notiibersteigtiiren diirfen bei nebeneinander angeordneten Aufzligen vorgesehen werden, wenn der
waagrechte Abstand zwischen den Fahrkorben 0,75 m nicht ibersteigt (siehe 5.2.2.4.2.1 c)).

Bei iiber 0,75 m ist es erforderlich, eine Einrichtung vorzusehen, die das Ubersteigen von Personen von
einem zum anderen Fahrkorb ohne Gefahr erméglicht. Diese Einrichtung muss elektrische Einrichtungen

haben, die die Bewegung jedes Aufzugs verhindern.

5.5.12.3.2 Notlibersteigtiiren miissen sich von auflerhalb des Fahrkorbs ohne Schliissel und vom
Fahrkorbinneren aus mit einem Schliissel, der auf den Dreikant nach Anhang B passt, 6ffnen lassen.

5.5.12.3.3 Notiibersteigtiiren diirfen nicht zur Aufdenseite des Fahrkorbs hin aufschlagen.

5.5.12.3.4 Notiibersteigtiiren diirfen weder der Fahrbahn des Gegengewichts noch einem festen Hindernis,
das den Ubergang von einem Fahrkorb zum anderen verhindert, gegeniiberliegen (ausgenommen
Trenntrdger zwischen den Fahrkoérben).

5.5.12.4 Verriegelung von Notklappen und Notiibersteigtiiren

5.5.12.4.1 Notklappen und Notiibersteigtiiren miissen Einrichtungen fiir die manuelle Verriegelung haben.

5.5.12.4.2 Die Verriegelung muss in ihrer Verriegelungsstellung durch eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 tiberwacht werden.

Sie muss das Stillsetzen des Aufzugs bewirken, wenn die Verriegelung nicht mehr wirksam ist.

Die Wiederinbetriebnahme des Aufzugs darf nur nach einer absichtlichen Wiederverriegelung erfolgen.

66



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

5.5.13 Arbeitsstation
5.5.13.1 Allgemeines

Zusatzlich zu 5.5.3 gelten folgende Anforderungen, falls Wartungstatigkeiten von besonders angeordneten
Arbeitsstationen durchgefithrt werden, die sich entweder auf dem Fahrkorbdach, auf einer
Inspektionsplattform oder im Fahrkorbinneren befinden.

5.5.13.2 Festigkeit und Abmessungen

5.5.13.2.1 Der Boden der Arbeitsstation muss an jeder Stelle die Last von zwei Personen, die mit je 1 000 N
auf einer Flache von 0,20 m X 0,20 m anzunehmen ist, ohne bleibende Verformung aufnehmen kénnen.

Der Fufsboden muss eine rutschhemmende Oberfldche haben (siehe Anhang P zur Information).

5.5.13.2.2 Das Fahrkorbdach muss an einer Stelle eine freie Standfliche von mindestens 0,12 m?2 haben,
wobei die kleinere Seite mindestens 0,25 m lang ist.

5.5.13.2.3 Fiir die Plattform betrdgt die Fliche mindestens 0,24 m2, wobei die kleinere Seite mindestens
0,40 m lang ist.

5.5.13.2.4 Glas in der Fahrkorbdecke muss aus Verbundsicherheitsglas bestehen.
5.5.13.3 Umwehrung

5.5.13.3.1 Die Arbeitsstation muss dort mit einer Umwehrung ausgeriistet sein, wo der rechtwinklig vom
aufderen Rand des Fahrkorbdachs in einer horizontalen Ebene liegende freie Abstand 0,30 m iiberschreitet.

Der freie Abstand muss zur Schachtwand gemessen werden, wobei bei Riickspriingen, deren Breite oder
Hohe kleiner als 0,30 m ist, ein grofierer Abstand zuldssig ist.

5.5.13.3.2 Die Umwehrung muss aus einem Handlauf, einer 0,10 m hohen Fufileiste und einem
Zwischenstab in halber Héhe der Umwehrung bestehen.

Das Ganze muss einen wirksamen Schutz darstellen, um wahrscheinlich auftretende horizontale Krafte von
1 000 N je Person aufzunehmen.

5.5.13.3.3 Unter Beriicksichtigung des in einer horizontalen Ebene liegenden freien Abstands von der
Auflenkante der Umwehrung muss ihre Hohe mindestens 1,10 m betragen.

5.5.13.3.4 Der freie horizontale Abstand zwischen der Aufdenkante des Handlaufs und Teilen im Schacht
(Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht, Schaltern, Fiihrungsschienen, Bremsen usw.) muss mindestens
0,10 m betragen.

5.5.13.3.5 Die Umwehrung an den Zugangsseiten muss einen leichten und sicheren Zugang zur
Arbeitsstation ermdglichen.

5.5.13.3.6 Die Umwehrung darf nicht mehr als 0,15 m entfernt von
a) den Kanten des Fahrkorbdachs, oder

b) den Kanten der Arbeitsstation, oder

c) der Kante der Fahrkorbschiirze

angebracht sein.

5.5.13.3.7 An Umwehrungen muss an geeigneter Stelle ein Schild oder ein Hinweis angebracht sein, der auf
die Gefahr des Hinauslehnens tiber die Umwehrung aufmerksam macht (siehe 7.2.6 d)).
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5.5.14 Fahrkorbdach und Fahrkorbseiten

Ist zwischen Fahrkorbdach und Kampfer von geoffneten Schachttiiren oder an anderen Seiten eine freie
Offnung méglich, muss der Fahrkorbzugang und andere Seiten iiber die gesamte Breite der Schachttiir durch
eine senkrechte feste Verkleidung so verlingert sein, dass die in Betracht zu ziehende freie Offnung
abgedeckt ist.

5.5.15 Inspektionsausriistung

Abhangig von der bei der Inspektion zur Anwendung gelangenden Vorgehensweise muss Folgendes
entweder auf dem Fahrkorbdach, innerhalb des Fahrkorbs oder auf einer Inspektionsplattform eingebaut
sein:

a) Steuereinrichtungen nach 5.11.2.1.4 (Inspektionssteuerung),
b) Notbremsschalter nach 5.11.2.2 und 7.2.6,

c) eine Steckdose nach 5.10.5.5.2.

5.5.16 Liiftung, Heizung, Klima

5.5.16.1 Fahrkorbe mit vollwandigen Fahrkorbtiiren miissen im oberen und unteren Bereich
Liftungsoffnungen haben.

5.5.16.2 Die wirksamen Flachen der Liftungsoffnungen im oberen und unteren Bereich des Fahrkorbs
miissen mindestens je 1 % der Nutzflache des Fahrkorbs betragen.

Die Spalten an den Fahrkorbtiiren diirfen bei der Flachenberechnung bis zu 50 % der erforderlichen
wirksamen Flache berticksichtigt werden.

5.5.16.3 Damit eine gute Beliiftung des Fahrkorbs bei einem ldngeren Halt erreicht werden kann, miissen
Liiftungsoffnungen vorhanden sein.

Die Verstellung dieser Offnungen darf den Fahrgésten unter der Voraussetzung iiberlassen werden, dass alle
Gefahrdungen durch z.B. die Einhaltung der Sicherheitsabstidnde, die in EN ISO 13857:2019 zwischen
Personen und Hindernissen angegeben werden, vermieden sind.

Liftungsoffnungen miissen so ausgefiihrt oder angeordnet sein, dass ein runder, gerader Stab von 10 mm
Durchmesser von innen nicht durch die Fahrkorbwand gesteckt werden kann

5.5.16.4 Alle Einrichtungen fiir Heizung und Klima miissen fiir den Benutzer unzuginglich sein. Es darf
nicht moglich sein, Offnungen abzudecken.

5.5.17 Beleuchtung

5.5.17.1 Der Fahrkorb muss eine fest installierte elektrische Beleuchtung haben, die auf dem Fufiboden
und an den Befehlsgebern eine Beleuchtungsstiarke von mindestens 50 Ix sicherstellt.

5.5.17.2 Bei Verwendung von Glithlampen miissen mindestens zwei parallel geschaltete vorhanden sein.

5.5.17.3 Bei selbsttitig kraftbetitigten Tiiren darf das Fahrkorblicht abgeschaltet werden, wenn der
Fahrkorb mit geschlossenen Tiiren nach 5.4.8 in einer Haltestelle parkt.

5.5.17.4 Es muss eine Hilfsspannungsquelle mit selbsttatig wirksamer Aufladung vorhanden sein, die in
der Lage ist, fiir mindestens 1 h eine Beleuchtungsstiarke von 1 Ix an der Notrufausldseeinrichtung und in der
Mitte des Fahrkorbs in einer Hohe von 1 m iiber dem Boden sicherzustellen. Diese Notbeleuchtung muss sich
bei Ausfall der Netzspannung selbsttatig einschalten.
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5.5.17.5 Wird die Hilfsspannungsquelle nach 5.5.17.4 auch fiir die Speisung der Notrufeinrichtung nach
5.11.2.3 verwendet, muss ihre Leistung entsprechend ausgelegt sein.

5.5.18 Gegengewicht und Ausgleichsgewicht
5.5.18.1 Die Verwendung von Ausgleichsgewichten wird in 5.9.2.1 geregelt.

5.5.18.2 Besteht das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht aus einzelnen Einlagen, miissen Mafnahmen
gegen deren Lagednderung getroffen sein. Dazu miissen die Einlagen durch

a) einen Rahmen oder

b) mindestens 2 Zuganker, sofern die Nenngeschwindigkeit hdchstens 1 m/s betrdgt und metallische
Einlagen verwendet werden,

gehalten werden.

5.5.18.3 Rollen und/oder Kettenrdder am Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht miissen
Schutzeinrichtungen nach 5.6.7 haben.

5.5.19 Lauf-/Gleitkérper

Es miissen Lauf-/Gleitkorper (Rader, Fithrungsschuhe, Rollen) am Laufwagen und am Gegengewicht (oder
dem Ausgleichsgewicht) zur Sicherung einer geraden Fahrt, zur Verringerung der Risiken einer Entgleisung
oder eines Einklemmens und zur Sicherstellung der Wirksamkeit der Sicherheitssysteme wie
Fangvorrichtung, Geschwindigkeitsbegrenzer usw. fiir alle iiblicherweise vorhersagbaren Situationen
eingebaut werden.

Diese Bauteile befinden sich in Kontakt mit den in 5.7.2.1 und 5.7.2.2 definierten Laufbahnen und
Flihrungsschienen.

5.5.20 Bauteile zur Sicherstellung des Verbleibs des Laufwagens innerhalb des Lichtraumprofils

Beim Ausfall eines Lauf-/Gleitkdrpers miissen an dem Laufwagen gegen das Entgleisen angebrachte Bauteile
(Rollen, Fiihrungsschuhe usw.) das Verbleiben des Laufwagens innerhalb des Lichtraumprofils sicherstellen.

Elemente gegen das Entgleisen sind weiterhin notwendig, um bei aufiermittigen Lasten oder beim Einrticken
der Fangvorrichtung oder beim Aufsetzen auf die Puffer des Laufwagens in Fahrtrichtung oder seitlich dazu
zu halten. Sie stiitzen sich auf die in 5.7.2.3 definierten Schutzschienen.

Alle diese Einrichtungen miissen eine ausreichende mechanische Festigkeit besitzen, um den Laufwagen bei
allen Bedingungen innerhalb der Grenzen des Lichtraumprofils zu halten. Der erforderliche
Berechnungsumfang entspricht dem fiir die Berechnung des Bauwerks in G.2.

5.5.21 Entfernen von Hindernissen

In Abhiangigkeit des Einbauorts miissen am Laufwagen Einrichtungen fiir das Entfernen von Hindernissen
(z. B. kleine Zweige, Flaschen, Steine) vorgesehen werden, die die Fahrt behindern kénnten.

Bei Anlagen im Freien miissen Schieber zum Entfernen von Hindernissen (z. B. Schnee, Eis) vor den Ridern
angebracht werden.
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5.6 Tragmittel, Seilgewichtsausgleich, Schutz gegen Ubergeschwindigkeit und Schutz gegen
unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens

5.6.1 Tragmittel

5.6.1.1 Der Laufwagen und das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht miissen an Stahldrahtseilen oder
an Stahlketten aufgehéngt sein.

5.6.1.2 Die Seile miissen den folgenden Anforderungen geniigen:
a) Der Nenndurchmesser muss mindestens 8 mm betragen.
b) Fiir die Nennzugfestigkeit der Drahte gilt:
1) 1570 N/mm?2 oder 1 770 N/mm? iir Seile mit Drahten gleicher Zugfestigkeit oder

2) 1370 N/mm? fir die aufdenliegenden Drahte und 1 770 N/mm? fiir die inneren Drahte bei Seilen
mit zwei Nennzugfestigkeitsklassen.

c) Die librigen Merkmale (Machart, Langung, Ovalitat, Flexibilitdt, Prifungen usw.) miissen mindestens
den in den einschlagigen Europaischen Normen festgelegten Merkmalen entsprechen.

5.6.1.3 Es miissen mindestens zwei Seile oder Ketten vorhanden sein.
Die Seile oder Ketten miissen unabhingig voneinander sein.

5.6.1.4 Bei Einscherung muss die Anzahl der Seile oder Ketten und nicht die Zahl der Strange
bertcksichtigt werden.

5.6.2 Durchmesserverhiltnis von Treibscheiben, Trommeln und Seilrollen zu Seilen, Seil /Ketten-
Endverbindungen, Sicherheitsbeiwerte

5.6.2.1 Treibscheiben, Trommeln und Seilrollen

5.6.2.1.1 Das Verhaltnis der Durchmesser von Treibscheiben, Rollen und Trommeln — gemessen von

Seilmitte zu Seilmitte — zum Nenndurchmesser der Tragseile muss mindestens 40 betragen, unabhangig

von der Anzahl der Litzen.

5.6.2.1.2 Zwei Sicherheitsbeiwerte miissen fiir Tragseile gepriift werden:

a) Der statische Sicherheitsbeiwert, der das Verhaltnis zwischen der Mindestbruchkraft (in N) eines Seils
und der grofdten Kraft (in N) in diesem Seil angibt, bei schlechtester Bedingung fiir den Aufzug. Dieser
Beiwert muss nach Anhang L berechnet werden. In keinem Fall darf er niedriger sein als:

1) 12 — bei Treibscheibenantrieben mit drei oder mehr Seilen;
2) 16 — bei Treibscheibenantrieben mit weniger als drei Seilen;
3) 12 — bei Trommelantrieben.

b) Der dynamische Sicherheitsbeiwert, der das Verhéltnis zwischen der Mindestbruchkraft (in N) eines

Seils und der grofdten Kraft (in N) in diesem Seil angibt, die in diesem Seil wahrend der Fahrt des

Laufwagens in der ungiinstigsten Situation vorliegt. In allen Fallen muss dieser dynamische
Sicherheitsbeiwert grofier als 5 sein.
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5.6.2.1.3 Der Kraftschluss zwischen Seil und Seil-Endbefestigung nach 5.6.2.2.2 muss mindestens 80 %
der Mindestbruchkraft des Seils libertragen kénnen.

5.6.2.1.4 Die Seilenden miissen am Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht und bei
eingescherten Seilen an den Festpunkten durch Vergiefien, Seilschlosser, Kauschen mit mindestens drei
geeigneten Klemmen, Spleifien, Presshiilsenverbindungen oder mit einem anderen System gleicher
Sicherheit befestigt sein.

5.6.2.1.5 Die Befestigung der Seile an den Trommeln muss mit Keilklemmen, mindestens zwei Klemmen
oder mit einem anderen System gleicher Sicherheit erfolgen.

5.6.2.2 Ketten

5.6.2.2.1 Der statische Sicherheitsbeiwert von Ketten muss mindestens 10 betragen.

Der dynamische Sicherheitsbeiwert muss mindestens 5 betragen.

Diese Sicherheitsbeiwerte sind in gleicher Weise wie in 5.6.2.1.2 fiir die Seile definiert.

5.6.2.2.2 Die Enden jeder Kette miissen am Laufwagen, am Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht und bei
eingescherten Ketten an den Festpunkten mit geeigneten Mitteln befestigt sein. Die Verbindung zwischen

Kette und Kettenbefestigung muss mindestens 80 % der Mindestbruchkraft der Kette iibertragen kénnen.

5.6.2.2.3 Die Ketten miissen gestiitzt und gefiihrt sein, um eine gefahrbringende Reibung an Bauteilen zu
vermeiden.

5.6.3 Treibfihigkeit
Die Treibfahigkeit muss folgende drei Anforderungen erfiillen:

a) Bei jeder Betriebsbedingung muss der Fahrkorb, ohne wegzurutschen, in der Haltestelle gehalten
werden, wenn er mit 125 % der Nennlast nach 5.5.2.1 oder 5.5.2.2 beladen wird.

b) Es muss sichergestellt sein, dass bei Notbremsungen des leeren oder des mit Nennlast beladenen
Laufwagens auf eine Geschwindigkeit verzogert wird, die nicht tiber der Auslegung der Puffer,

einschliefilich des reduzierten Pufferhubs, liegt.

c) Es darf nicht moglich sein, den leeren Laufwagen anzuheben, wenn das Gegengewicht auf den Puffern
ruht und das Triebwerk in Aufwartsrichtung lauft.

Bei umlaufenden Zugseilen muss die Treibfdhigkeit begrenzt werden, wenn der Laufwagen auf den Puffern
ruht (Mindesttreibfahigkeit wird iiberwacht wie in 5.6.6.1 d) angegeben).

Die Seile miissen aufgehdngt und gefiihrt sein, um gefahrbringende Beriihrungen zu vermeiden.

Fiir Seile, die durch Rollen gestiitzt und gefiihrt werden, wird das Verhéltnis des Rollendurchmessers zu den
Seilen, falls der Ablenkungswinkel weniger als 4° betragt, im nachfolgenden Bild 4 dargestellt.

Bei Ablenkungen von mehr als 4° ist das Verhaltnis dasselbe wie das fiir Scheiben berticksichtigte.
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4°

10

D/d

Legende
D Rollendurchmesser
d Seildurchmesser

Bild 4 — Verhaltnisse bei Schragziigen unter 4°
Hinweise zur Auslegung werden in Anhang K gegeben.

Andert die Fahrbahn ihre Neigung derart, dass es die Treibfihigkeitsbedingungen nicht zulassen, das
Rutschen der Seile auf der Treibscheibe beim Blockieren des Laufwagens (einschlief3lich in den
unglinstigeren Stellungen) sicherzustellen, muss der Aufzug als Trommel- oder Kettenaufzug angesehen
werden. In diesem Fall miissen alle zutreffenden Vorschriften fiir diese Antriebsart gelten (siehe 5.6.8.3.1;
5.7.3.2und 5.9.9).

5.6.4 Aufwickeln der Seile bei Trommelaufziigen

5.6.4.1 Trommeln, die nach 5.9.2.1b) verwendet werden kdnnen, miissen schraubenférmige Rillen
haben, deren Form den verwendeten Seilen entsprechen muss.

5.6.4.2 Wenn der Laufwagen auf den vollig zusammengedriickten Puffern ruht, miissen mindestens noch
eineinhalb Windungen auf der Trommel verbleiben.

5.6.4.3 Es diirfen bis zu 3 Lagen auf die Trommel gewickelt werden (d.h. wenn es ein unabhingig
verseiltes Drahtseil ist (WRC, en: wire rope core)), wenn sich die Seile zusétzlich zu den vorgenannten
Bedingungen an unterschiedlichen Stellen auf der Trommel oder auf unterschiedlichen Trommel aufwickeln
und eine Wickeleinrichtung vorhanden ist.

In allen Fallen muss der Abstand zwischen der oberen Lage der Seile auf der Trommel und dem dufderen
Rand der Trommelflanken mindestens das 2,5fache des Seildurchmessers betragen, ausgenommen die Fille,
wo Seilschutzeinrichtungen zur Verhinderung eines unerwarteten Selbstabwickelns eingebaut sind.

5.6.4.4 Der Schriagzug der Seile, bezogen auf die Rillenebene, darf 4° nicht tiberschreiten.

5.6.4.5 Wenn beim Abwaértsfahren des Laufwagens ein Triebwerksausfall oder ein Blockieren des
Laufwagens auftritt, und wenn sich die Seile tragheitsbedingt und aufgrund der Seilldingen und der Neigung
durch ihr Eigengewicht selbst abwickeln konnen, muss eine Einrichtung zur Verhinderung des
Selbstabwickelns, wie z.B. eine Seilbremse oder eine elektromechanische Bremse an der Trommel,
eingebaut werden.
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5.6.5 Belastungsausgleich zwischen Seilen oder Ketten

5.6.5.1 Mindestens an einem Ende der Tragmittel muss ein selbsttitiger Belastungsausgleich vorgesehen
sein.

5.6.5.2 Wenn Ketten {iiber Kettenrdder laufen, miissen die Befestigungen am Laufwagen und
Ausgleichsgewicht eine derartige Ausgleichseinrichtung haben.

5.6.5.3 Sind mehrere Umlenk-Kettenrdder auf einer Achse angeordnet, miissen sie unabhingig
voneinander drehbar sein.

5.6.5.4 Werden fiir den Belastungsausgleich Federn verwendet, miissen sie auf Druck beansprucht sein.
5.6.5.5 Werden zwei Tragseile oder -ketten zur Aufthidngung des Laufwagens verwendet, muss eine
elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 das Stillsetzen des Aufzugs bewirken, sobald sich ein Seil

oder eine Kette unzuldssig langt.

5.6.5.6 Die Einrichtungen fiir den Langenausgleich der Seile oder Ketten miissen so ausgefiihrt sein, dass
sie sich nach der Einstellung nicht selbsttatig 16sen kénnen.

5.6.6 Gewichtsausgleich mit Seilen/umlaufenden Zugseilen

5.6.6.1 Werden Seile und umlaufende Zugseile als Seilgewichtsausgleich verwendet, gilt Folgendes:

a) Esmiissen Spannrollen verwendet werden.

b) Das Verhiltnis der Nenndurchmesser von Spannrollen — gemessen von Seilmitte zu Seilmitte — und
Seilen muss mindestens 30 betragen; das Verhaltnis der Nenndurchmesser von Spannrollen —
gemessen von Seilmitte zu Seilmitte — und umlaufenden Zugseilen muss mindestens 40 betragen.

c) Spannrollen miissen Schutzeinrichtungen nach 5.6.7 haben.

d) Wenn die Spannung nicht durch Gewichtskraft erzielt wird, muss die maximale Spannung durch eine
elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 iiberwacht werden.

e) Die Mindestspannung muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 iberwacht sein.

5.6.6.2 Bei Aufziigen mit Nenngeschwindigkeiten iiber 2,5m/s muss zusitzlich zu 5.6.6.1 eine
Einrichtung vorhanden sein, die ein Hochspringen der Spannrolle verhindert.

Das Ansprechen dieser Einrichtung muss das Stillsetzen des Triebwerks mittels einer elektrischen
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 bewirken und eine freie Bewegung der Seilrollen erméglichen.

5.6.7 Schutz an Treibscheiben, Seilrollen und Kettenradern

5.6.7.1 An Treibscheiben, Seilrollen und Kettenrddern miissen Mafd3nahmen nach Tabelle 4 ergriffen sein,
die

a) Verletzungen von Personen,
b) ein Herausspringen von Seilen/Ketten aus ihren Rollen/Radern beim Schlaffwerden,
c) das Eindringen von Fremdkoérpern zwischen Seil /Kette und Rolle/Rader

verhindern.
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Filir Aufziige, die im Freien betrieben werden, miissen Vorkehrungen getroffen werden, um die normale
Funktion der Rollenrillen der Rollen zu erhalten, insbesondere im Hinblick auf Eis, das sich auf den Seilen
gebildet haben kann.

Tabelle 4 — Schutz an Treibscheiben, Seilrollen und Kettenridern

Ort der Treibscheibe, Umlenkrollen und Gefahr nach
Kettenrader 5.6.7.1a) 5.6.7.1b) | 5.6.7.1¢)
Am auf dem Dach X X X
Laufwagen unter dem Boden X X
Am Gegengewicht/Ausgleichsgewicht X X
Im Triebwerksraum xb X x3
Im Rollenraum xb X xa
liber dem X X
Laufwagen
Schachtkopf
neben dem X
Im Schacht Laufwagen
zwischen Schachtkopf und Grube X x3
Schachtgrube X X X
Am Geschwindigkeitsbegrenzer und seiner X x3
Spannrolle

X  Gefdhrdung muss beriicksichtigt werden

2 Nur erforderlich, wenn die Seile/Ketten mit einem Winkel zwischen 0° und 90° iiber der Horizontalen in die Treibscheibe oder

Rollen/Réader einlaufen.

b Die Schutzmafnahme muss mindestens aus Abweisern bestehen.

5.6.7.2 Die verwendeten Einrichtungen miissen so gestaltet sein, dass rotierende Teile sichtbar und
Priifungen und Wartungsarbeiten nicht behindert sind. Die GréRe von Offnungen muss EN ISO 13857:2019,
Tabelle 4, entsprechen.

Thre Entfernung darf nur erforderlich sein bei

a) Seil-/Kettenwechsel,

b) Rollen-/Raderwechsel,

c) Nachschneiden von Rillen.

5.6.8 Fangvorrichtung

5.6.8.1 Allgemeine Bestimmungen

5.6.8.1.1 Am Laufwagen muss eine Fangvorrichtung vorhanden sein, die nur in Abwartsrichtung wirkt
und die in der Lage ist, den mit Nennlast beladenen Fahrkorb aus der Auslosegeschwindigkeit des

Geschwindigkeitsbegrenzers, auch bei Versagen der Tragmittel, durch Greifen an der Fiithrungsschiene oder
der Fangschiene (siehe Begriff 3.1.43), abzubremsen und dort festzuhalten.
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Eine in Aufwirtsrichtung wirkende Fangvorrichtung darf in Ubereinstimmung mit 5.6.10 verwendet werden.

Die Wirksamkeit der Fangvorrichtung muss bei allen Umgebungsbedingungen und vorhersehbarer
Verschmutzung der betrachteten Einrichtung aufrechterhalten werden.

5.6.8.1.2 Das Gegengewicht oder das Ausgleichsgewicht muss im Falle von 5.2.5 b) ebenfalls mit einer
Fangvorrichtung ausgeriistet sein, die nur bei Abwartsfahrt des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts
wirkt und die in der Lage ist, diese(s) aus der Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers
(oder im Fall von 5.6.8.3.1 bei Bruch der Tragmittel) an seinen Fiihrungsschienen oder der Fangschiene
abzubremsen und festzuhalten.

5.6.8.1.3 Eine Fangvorrichtung wird als Sicherheitsbauteil betrachtet und muss einem Priifverfahren mit
den Anforderungen aus F.2 unterzogen werden.

5.6.8.2 Einsatzbedingungen von Fangvorrichtungen
5.6.8.2.1 Die Fangvorrichtung fiir den Laufwagen muss eine Bremsfangvorrichtung sein.

5.6.8.2.2 Die Fangvorrichtung am  Gegengewicht oder  Ausgleichsgewicht muss eine
Bremsfangvorrichtung sein.

5.6.8.3 Betitigung

5.6.8.3.1 Fangvorrichtungen fiir Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht miissen jede durch
einen eigenen Geschwindigkeitsbegrenzer eingeriickt werden.

Wenn die Nenngeschwindigkeit 1 m/s nicht iberschreitet, darf die Fangvorrichtung des Gegengewichts oder
des Ausgleichsgewichts durch das Versagen der Tragmittel oder durch ein Sicherheitsseil eingeriickt

werden.

Diese Mafdinahme gilt auch fiir Ketten-/Trommelaufziige bei einem durch eine Sicherheitseinrichtung gegen
Schlaffseil nach 5.9.9 ausgel6sten Anhalten.

Bei Aufziigen mit einer reduzierten gefiihrten Uberfahrt oder mit reduziertem Pufferhub muss die
Fangvorrichtung ebenfalls durch die Verzégerungskontrollschaltung nach 5.9.8 eingeriickt werden.

5.6.8.3.2 Fangvorrichtungen miissen durch
a) ein Stahldrahtseil, das den Geschwindigkeitsbegrenzer (5.6.9.2) antreibt, oder

b) andere Einrichtungen, die als Sicherheitsbauteile angesehen und mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer in
Ubereinstimmung mit F.3 verifiziert wurden, eingeriickt werden.

5.6.8.4 Verzogerung
Bei einem Ansprechen der Fangvorrichtung unter Nennlast muss die mittlere Verzogerunga; in
Fahrtrichtung zwischen 0,1 g und einem Hdchstwert so liegen, dass der mittlere Wert a, der Verzogerung

weniger als 1,0 g betragt.

Weiterhin muss bei allen Lastfidllen der Durchschnittswert des horizontalen Anteils an der Verzdgerung
weniger als 0,5 g betragen.

Diese Anforderungen miissen bei freiem Fall und befestigtem Gegengewicht erfiillt werden.
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5.6.8.5 Losen aus dem Fang

5.6.8.5.1 Fiir das Losen der eingeriickten Fangvorrichtung muss das Eingreifen einer sachkundigen
Person erforderlich sein.

5.6.8.5.2 Das Ldsen und selbsttatige Riickstellen der Fangvorrichtung am Laufwagen, dem Gegengewicht
oder dem Ausgleichsgewicht in die Bereitschaftsstellung darf nur durch eine Aufwiartsbewegung des
Laufwagens, des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts erfolgen.

5.6.8.6 Ausfithrung

5.6.8.6.1 Fangzangen oder Fanggehduse diirfen nicht als Fithrungsschuhe benutzt werden.

5.6.8.6.2 Bei Sperrfangvorrichtungen mit Ddmpfung muss der Puffer Energie verzehrend oder Energie
speichernd mit Riicklaufddmpfung ausgefiihrt sein und den Anforderungen von 5.7.4.2 oder 5.7.4.3 geniigen.

5.6.8.6.3 Sind Fangvorrichtungen einstellbar, muss die jeweilige Einstellung gesichert werden.
5.6.8.7 Neigung des Fahrkorbbodens

Der Fahrkorbboden darf sich beim Einriicken der Fangvorrichtung des Laufwagens ohne oder mit
gleichmaf3ig verteilter Last nicht um mehr als 5 % gegeniiber der normalen Lage neigen.

5.6.8.8 Elektrische Uberwachung

Beim Einriicken der Fangvorrichtung des Laufwagens muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach
5.11.1.2, die am Laufwagen angebracht ist, vor oder zum Zeitpunkt der Betitigung das Stillsetzen des
Triebwerks bewirken.

5.6.9 Geschwindigkeitsbegrenzer

5.6.9.1 Betitigung des Geschwindigkeitsbegrenzers

5.6.9.1.1 Das Auslosen des Geschwindigkeitsbegrenzers fiir die Fangvorrichtung am Laufwagen muss bei
einer Geschwindigkeit von mindestens 115 % der Nenngeschwindigkeit und weniger als

a) 15m/s fiir Sperrfangvorrichtungen mit Dampfung wund Bremsfangvorrichtungen fiir
Nenngeschwindigkeiten bis 1,0 m/s;

b) 1,25v+ 0,25/vin m/s bei Bremsfangvorrichtungen fiir Nenngeschwindigkeiten tiber 1,0 m/s
erfolgen.

5.6.9.1.2 Bei Aufziigen mit sehr grofler Nennlast und geringer Nenngeschwindigkeit missen die
Geschwindigkeitsbegrenzer fiir diesen Zweck besonders ausgefiihrt sein.

Es wird empfohlen, die Auslosegeschwindigkeit so zu wahlen, dass sie moglichst nahe bei dem in 5.6.9.1.1
angegebenen unteren Grenzwert liegt.

5.6.9.1.3 Die Auslosegeschwindigkeit eines Geschwindigkeitsbegrenzers fiir eine Fangvorrichtung am
Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht, muss grofder sein als jene fiir die Fangvorrichtung am Laufwagen

nach 5.6.9.1,1 ohne sie jedoch um mehr als 10 % zu iiberschreiten.

5.6.9.1.4 Am Geschwindigkeitsbegrenzer muss die Drehrichtung, bei der die Fangvorrichtung einriickt,
angegeben sein.
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5.6.9.2 Durch Seile angetriebene Geschwindigkeitsbegrenzer

5.6.9.2.1 Die vom ausgelosten Geschwindigkeitsbegrenzer im Begrenzerseil erzeugte Zugkraft muss
mindestens dem grofieren der nachfolgenden Werte entsprechen:

a) das 2fache der erforderlichen Kraft fiir das Einriicken der Fangvorrichtung oder

b) 300N.

Geschwindigkeitsbegrenzer, die diese Zugkraft nur durch Treibfahigkeit erzeugen, miissen mit

c) Zusatzlich geharteten Rillen oder

d) Unterschnittrillen nach K.2.3.1

ausgefiihrt sein.

5.6.9.2.2 Die Mindestbruchkraft dieses Seils muss mindestens das 8fache der Zugkraft betragen, die vom
ausgeldsten Geschwindigkeitsbegrenzer im Begrenzerseil erzeugt werden kann, wobei eine Reibungszahl
von pmax=0,2 bei ausschliefflich Treibfahigkeit benutzenden Geschwindigkeitsbegrenzern zu
beriicksichtigen ist.

5.6.9.2.3 Der Nenndurchmesser des Begrenzerseils muss mindestens 6 mm betragen.

5.6.9.2.4 Das Verhaltnis der Durchmesser von Rollen fiir das Begrenzerseil — gemessen von Seilmitte zu
Seilmitte — und Seil muss mindestens 30 betragen.

5.6.9.2.5 Das Begrenzerseil muss von einer Spannrolle gespannt werden. Diese Rolle (oder deren
Spanngewicht) miissen gefiihrt sein.

5.6.9.2.6 Beim Einriicken der Fangvorrichtung miissen das Begrenzerseil und dessen Befestigung auch
dann unbeschadigt bleiben, wenn der Bremsweg grofier ist als normal.

5.6.9.2.7 Das Begrenzerseil muss leicht von der Fangvorrichtung gelést werden kénnen.

5.6.9.2.8 Wo es erforderlich ist, Beschadigungen zu vermeiden, muss das Seil gefiihrt oder unterstiitzt
werden.

5.6.9.3 Nicht durch Seile angetriebene Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsbegrenzer, die nicht durch ein Seil angetrieben werden, miissen die gleiche Sicherheit wie
die von Seilen angetriebenen Begrenzer aufweisen.

5.6.9.4 Programmierbare elektronische Geschwindigkeitsbegrenzer

Programmierbare elektronische Geschwindigkeitsbegrenzer miissen die Anforderungen aus 5.11.1.2
erfiillen. Die Ubergeschwindigkeitsermittlung und das Auslésen der Fangvorrichtung (fiir Voraussetzungen
siehe 5.6.9.1.1) miissen SIL 3 erfiillen.

Das betriebsmafiige Zuriickhalten der Fangvorrichtung muss durch ununterbrochene elektrische
Energiezufuhr erfolgen. Bei Ubergeschwindigkeit muss der programmierbare elektronische
Geschwindigkeitsbegrenzer den Strom eines elektromechanischen Systems abschalten, das die
Fangvorrichtung mit einer in 5.6.9.2.1 a) und b) festgelegten Kraft auslost.
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5.6.9.5 Ansprechzeit

Die Ansprechzeit eines Geschwindigkeitsbegrenzers muss bis zum Auslésen kurz genug sein, damit 150 %
der Nenngeschwindigkeit vor dem Einriicken der Fangvorrichtung nicht erreichen werden kann.

5.6.9.6 Zuginglichkeit
5.6.9.6.1 Der Geschwindigkeitsbegrenzer muss zur Prifung und Wartung zuganglich und erreichbar sein.

5.6.9.6.2 Befindet sich der Geschwindigkeitsbegrenzer im Schacht, muss er von aufden zuganglich und
erreichbar sein.

5.6.9.6.3 Die Anforderung nach 5.6.9.6.2 gilt nicht, wenn die folgenden drei Bedingungen erfiillt sind:

a) Die Auslosung des Geschwindigkeitsbegrenzers nach 5.6.9.7 erfolgt durch Fernbedienung —
ausgenommen kabellose Fernsteuerung — von aufderhalb des Schachts, wobei ein unbeabsichtigtes
Auslosen nicht bewirkt wird und die Betatigungseinrichtung Unbefugten nicht zugénglich ist, und

b) der Geschwindigkeitsbegrenzer zu Priif- und Wartungszwecken vom Laufwagen oder von der
Schachtgrube aus zuginglich sein muss und

c) der Geschwindigkeitsbegrenzer nach dem Auslésen selbsttitig in die Ausgangsstellung zuriickkehrt,
wenn der Laufwagen, das Gegengewicht oder das Ausgleichsgewicht aufwartsbewegt wird.

Die elektrischen Teile diirfen jedoch durch Fernbedienung von aufierhalb des Schachts in die
Ausgangsstellung  gebracht  werden.  Dadurch  darf die  normale  Funktion des
Geschwindigkeitsbegrenzers nicht beeintrachtigt werden.

5.6.9.7 Auslosung des Geschwindigkeitsbegrenzers

Bei Priifungen muss es moglich sein, die Fangvorrichtung durch sicheres Auslosen des
Geschwindigkeitsbegrenzers bei einer kleineren Geschwindigkeit als in 5.6.9.1.1 vorgesehen einzuriicken.

Sind Geschwindigkeitsbegrenzer einstellbar, muss die jeweilige Einstellung gesichert werden.
5.6.9.8 Elektrische Uberwachung

5.6.9.8.1 Der Geschwindigkeitsbegrenzer oder eine andere Einrichtung muss durch eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 das Stillsetzen des Aufzugs bewirken, bevor die Geschwindigkeit des
Laufwagens in Aufwérts- oder Abwartsfahrt die Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers
erreicht.

Bei Nenngeschwindigkeiten, die 1 m/s nicht iiberschreiten, braucht diese Einrichtung jedoch erst bei der
Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers wirksam zu werden.

5.6.9.8.2 Wenn sich nach dem Ldsen der Fangvorrichtung (5.6.8.5.2) der Geschwindigkeitsbegrenzer
nicht selbsttétig zurtickstellt, muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 ein Anfahren des
Aufzugs verhindern, solange der Geschwindigkeitsbegrenzer nicht in der Bereitschaftsstellung ist. Diese
Einrichtung muss im Falle von 5.11.2.1.5 c) unwirksam gemacht werden.

5.6.9.8.3 Wird der Geschwindigkeitsbegrenzer mechanisch durch ein Seil angetrieben, muss das
Triebwerk bei Bruch oder iiberméafiiger Dehnung des Begrenzerseils durch eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 stillgesetzt werden.

Fliir andere Arten von Geschwindigkeitsbegrenzern muss jeder Fehler erkannt und das Triebwerk
angehalten werden. In diesem Fall muss der Geschwindigkeitsbegrenzer als elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 ausgefiihrt sein.

5.6.9.84 Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird als Sicherheitsbauteil betrachtet und muss einem
Priifverfahren mit den Anforderungen aus F.3 unterzogen werden.
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5.6.10 Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit

5.6.10.1 Falls dieses Risiko besteht (z. B. Aufzug mit Gegengewicht), muss der Aufzug Schutzeinrichtungen
fir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit haben, die folgenden Anforderungen
gentligen:

Es muss verwendet werden:
a) eine fiir den ,geneigten” Einsatz spezifische Fangvorrichtung oder

b) eine baumustergepriifte Einrichtung fiir einen Senkrechtaufzug. In diesem Fall muss die
Aufrechterhaltung der Wirksambkeit fiir die ,geneigte“ Anwendung — mit einer moglichen Veranderung
der Neigung — und den Umgebungsbedingungen beurteilt werden.

5.6.10.2 Die Einrichtung, bestehend aus den Elementen fiir die Geschwindigkeitsiiberwachung und die
Verzogerung, muss unkontrollierte Aufwirtsbewegungen des Laufwagens mindestens bei 115 % der
Nenngeschwindigkeit und hochstens bei der in 5.6.9.1.3 definierten Geschwindigkeit feststellen und der
Laufwagen muss anhalten oder mindestens seine Geschwindigkeit auf jene, fiir die der Puffer des
Gegengewichts ausgelegt ist, verringern.

5.6.10.3 Die Einrichtung muss in der Lage sein, die Anforderungen aus 5.6.10.2 zu erfiillen, ohne dabei
andere Aufzugsbauteile, die im Normalbetrieb die Geschwindigkeit oder Verzégerungen kontrollieren oder
den Laufwagen anhalten, zu benutzen, es sei denn, sie sind redundant aufgebaut.

Eine mechanische Verbindung zum Laufwagen darf, unabhangig von ihrer sonstigen Verwendung, zu diesem
Zweck als Hilfsmittel herangezogen werden.

5.6.10.4 Waihrend des Anhaltezeitraums des Laufwagens miissen fiir alle Lastfille die Mittelwerte der
Verzogerungsbauteile weniger als.

a) 1,0g fiir die vertikale Komponente und

b) 0,5 g fiir die horizontale Komponente

betragen.

5.6.10.5 Die Schutzeinrichtungen miissen wirken auf:
a) den Laufwagen oder

b) das Gegengewicht oder

c) die Seile (Tragmittel oder Ausgleichsmittel) oder

d) die Treibscheibe (d. h. direkt auf die Treibscheibe oder auf die gleiche Welle in unmittelbarer Nahe der
Treibscheibe).

5.6.10.6 Beim Ansprechen der Schutzeinrichtung muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach
5.11.1.2 betdtigt werden.

5.6.10.7 Nach Ansprechen der Schutzeinrichtung muss ihr Losen den Eingriff einer sachkundigen Person
erfordern.

5.6.10.8 Das Losen der Schutzeinrichtung darf nicht das Betreten des Laufwagens oder des Gegengewichts
erfordern.

5.6.10.9 Nach dem Ldsen miissen die Schutzeinrichtungen wieder betriebsbereit sein.

5.6.10.10 Erfordert das Ansprechen der Schutzeinrichtungen eine Energiezufuhr von aufien, muss das
Fehlen der Energie den Aufzug stillsetzen und im Stillstand halten. Dies gilt nicht fiir gefithrte Druckfedern.
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5.6.10.11 Das Element zur Uberwachung der Geschwindigkeit des Aufzugs, das die Schutzeinrichtung des
aufwirtsfahrenden Laufwagens gegen Ubergeschwindigkeit zum Ansprechen bringt, muss entweder

a) ein Geschwindigkeitsbegrenzer nach 5.6.9 sein, oder

b) eine Einrichtung, die die Anforderungen nach 5.6.9.1.1, 5.6.9.1.2, 5.6.9.1.3, 5.6.9.5, 5.6.9.6.1, 5.6.9.7 und
5.6.9.8.2 erfiillt und bei der die Gleichwertigkeit zu 5.6.9.1.4, 5.6.9.2.1, 5.6.9.2.4 und 5.6.9.8.3
sichergestellt ist.

5.6.10.12 Die Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit wird als
Sicherheitsbauteil betrachtet und muss einem Priifverfahren mit den Anforderungen aus F.6 unterzogen
werden.

5.6.11 Schutz gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens

5.6.11.1 Aufziige miissen mit einer Schutzeinrichtung zum Anhalten einer unbeabsichtigten Bewegung des
Fahrkorbs von der Haltestelle weg ausgestattet werden. Diese muss auslosen, wenn die Schachttiir nicht
verriegelt und die Fahrkorbtiir infolge eines Fehlers in einer fiir eine sichere Bewegung des Laufwagens
erforderlichen Komponente des Triebwerks- oder der Antriebssteuerung nicht geschlossen ist. Dies gilt
nicht fiir Fehler an den Tragseilen und der Treibscheibe oder der Trommel oder Kettenrddern des
Triebwerks.

5.6.11.2 Diese Schutzeinrichtung muss in der Lage sein, eine unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens
zu erkennen und den Laufwagen anzuhalten und zu halten.

5.6.11.3 Die Schutzeinrichtung muss in der Lage sein, die Anforderungen zu erfiillen, ohne dabei andere
Aufzugsbauteile, die im Normalbetrieb die Geschwindigkeit oder Verzogerungen kontrollieren oder den
Laufwagen anhalten oder halten, zu benutzen, es sei denn, sie sind redundant aufgebaut und die
ordnungsgemafde Funktion ist selbstiiberwachend.

Wird hierzu die Triebwerksbremse eingesetzt, beinhaltet die Selbstiiberwachung eine Priifung des
ordnungsgemaifien Offnens oder SchlieRens der Bremse oder die Priifung der Bremskraft. Wird ein Fehler
erkannt, muss das nachste betriebsmafdige Anfahren des Aufzugs verhindert werden.

Die Selbstiiberwachung ist Gegenstand einer Baumusterpriifung.

5.6.11.4 Das Bremselement der Schutzeinrichtung muss wirken auf:

a) den Laufwagen oder

b) das Gegengewicht oder

c) die Seile (Tragmittel oder Ausgleichsmittel) oder

d) die Treibscheibe (z. B. direkt auf die Treibscheibe oder auf die gleiche Welle in unmittelbarer Nahe der
Treibscheibe).

Als Bremselement der Schutzeinrichtung oder als Schutzeinrichtung, die den Laufwagen halt, darf jenes
verwendet werden, das auch zur eingesetzt wird zur:

— Verhinderung der Ubergeschwindigkeit in Abwértsrichtung,
— Verhinderung der Ubergeschwindigkeit des aufwértsfahrenden Laufwagens (5.6.10).

Die Bremselemente dieser Einrichtungen diirfen fiir die Abwarts- und Aufwartsrichtung unterschiedlich
sein.
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5.6.11.5 Unter allen Bedingungen muss die Einrichtung den Laufwagen bei Beladung des Fahrkorbs bis zu
100 % Nennlast innerhalb einer Strecke anhalten, die einen freien Abstand von

a) 0,60 mzwischen den Seitenkanten der Schachttiirzarge und der Fahrkorbtiir und

b) 1,00 m zwischen dem Fahrkorbboden und der Oberkante der Schachttiirzarge oder zwischen dem
Fahrkorbboden und der Oberkante der Fahrkorbtiirzarge

sicherstellt.

5.6.11.6 Die unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens muss durch mindestens ein Schaltglied erkannt
werden.

Dieses Schaltglied muss:

a) ein Sicherheitsschalter nach 5.11.1.2.2 sein oder

b) so ausgefiihrt sein, dass es den Anforderungen fiir Sicherheitsschaltungen aus 5.11.1.2.3 geniigt oder
c) den Anforderungen aus 5.11.1.3.3 geniigen.

5.6.11.7 Beim Ansprechen der Schutzeinrichtung muss eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach
5.11.1.2 betatigt werden.

ANMERKUNG  Diese kann gemeinsam mit dem Schaltglied nach 5.6.11.6 ausgefiihrt sein.
5.6.11.8 Nach Ansprechen der Schutzeinrichtung, oder falls die Selbstiiberwachung einen Fehler des
Bremselements der Schutzeinrichtung anzeigt, darf deren Lésen oder das Riickstellen des Aufzugs nur durch

den Eingriff einer sachkundigen Person erfolgen.

5.6.11.9 Das Losen der Schutzeinrichtung darf nicht das Betreten des Laufwagens oder des Gegengewichts
erfordern.

5.6.11.10 Nach dem Ldsen miissen die Schutzeinrichtungen wieder betriebsbereit sein.

5.6.11.11 Erfordert das Ansprechen der Schutzeinrichtung eine Energiezufuhr von aufien, muss das Fehlen
der Energie den Aufzug anhalten und im Stillstand halten. Dies gilt nicht fiir gefiihrte Druckfedern.

5.6.11.12 Die Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens gilt als Sicherheitsbauteil
und muss nach F.7 gepriift werden.

5.7 Laufbahnen, Fithrungsschienen, Schutzschienen und Fangschiene — Puffer —
Notendschalter

5.7.1 Allgemeine Bestimmungen zu Laufbahnen, Fiihrungsschienen, Schutzschienen und der
Fangschiene

5.7.1.1 Mechanische Festigkeit
Die mechanische Festigkeit der Laufbahnen, Fiihrungsschienen, Schutzschienen und der Fangschiene, ihre

Verbindungen und Befestigungen miissen den auf sie einwirkenden Lasten und Kraften widerstehen, um den
sicheren Aufzugsbetrieb sicherzustellen.
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Die Aspekte des sicheren Aufzugsbetriebs sind:

a) Die Fihrung und Stitzung des Laufwagens, des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts muss
sichergestellt sein.

b) Die Durchbiegungen miissen so begrenzt sein, dass durch sie
1) kein unbeabsichtigtes Entriegeln der Schachttiiren eintritt,
2) das Ansprechen von Fangvorrichtungen nicht beeintrachtigt wird,
3) ein Zusammenstof3 von beweglichen Teilen mit anderen Teilen nicht méglich ist.
5.7.1.2  Zulidssige Beanspruchungen und Durchbiegungen von Fithrungsschienen mit T-Profil

5.7.1.2.1 Die zuldssigen Beanspruchungen miissen wie folgt bestimmt werden:

— R
Operm = S_t
Dabei ist
R die Bruchgrenze, in N/mm?;
St der Sicherheitsbeiwert;

Operm  die zuldssige Beanspruchung, in N/mm?.
Der Sicherheitsbeiwert muss Tabelle 5 entnommen werden.

Tabelle 5 — Sicherheitsbeiwerte fiir Fithrungsschienen

Lastfall Bruchdehnung (As) Sicherheitsbeiwert
As>12% 2,25
Normalbetrieb — Beladen
8W<As<12% 3,75
As>12% 1,80
Ansprechen der Fangvorrichtung
8W<As<12% 3,00

Werkstoffe mit Dehnungen von weniger als 8 % gelten als zu briichig und diirfen nicht verwendet werden.
Fur Fithrungsschienen nach ISO 7465:2007 diirfen die Werte fiir operm aus der Tabelle 6 verwendet werden.

Tabelle 6 — Zulissige Spannungen Gperm

Rm
Lastfille
370 440 520
Normalbetrieb — Beladen 165 N/mm?2 195 N/mm? 230 N/mm?
Ansprechen von ) ) )
Sicherheitseinrichtungen 205 N/mm 244 N/mm 290 N/mm
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5.7.1.2.2 Fir Fihrungsschienen mit T-Profil betragen die maximalen gerechneten =zuldssigen
Durchbiegungen

a) 5mm in beiden Richtungen beim Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht, wenn
Fangvorrichtungen an ihnen wirken,

b) 10 mm in beiden Richtungen an Fiihrungsschienen fiir das Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht ohne
Fangvorrichtungen.

5.7.1.3 Befestigungen

Die Befestigung der Fithrungsschienen an ihren Halterungen und am Bauwerk muss so erfolgen, dass die
normalen Setzungen des Bauwerks und das Schwinden des Betons entweder selbsttitig oder durch
einfaches Nachstellen ausgeglichen werden kénnen.

Eine Verdrehung der Schienenbefestigung, durch die die Fiihrungsschienen freigegeben werden koénnten,
muss verhindert sein.

5.7.2  Fahrt und Fiihrung von Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht
5.7.2.1 Laufbahnen

Der Laufwagen, das Gegengewicht oder das Ausgleichsgewicht miissen durch mindestens ein starres Bauteil,
auf dem sie laufen und welches eine Festigkeit entsprechend den Anforderungen aus 5.7.1 hat, gehalten
werden.

Diese Laufbahnen miissen eine Fahrt ohne Stofde, die Personen das Gleichgewicht verlieren lassen,
sicherstellen.

Wenn die Fahrbahn mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Neigungen enthélt, miissen die folgenden
Vorkehrungen getroffen werden:

a) Der Ubergangsbogen zwischen zwei aufeinander folgenden Abschnitten darf zu keinem
Beschleunigungsvektor tiber 0,1 g fithren und muss in allen Fallen die Funktion der Fangvorrichtung
sicherstellen.

b) Wenn es die Position der Laufbahnen nicht erlaubt, die in 5.5.3.1.2 angegebenen Grenzabweichungen in
allen Fallen einzuhalten, bei denen der Laufwagen sich innerhalb seines Lichtraumprofils befindet, muss
eine automatische Einrichtung eingebaut werden, die den Boden horizontal hélt. Die Funktion dieser
Einrichtung muss stindig durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung, die 5.11.1.3.1 entspricht,
liberwacht werden.

5.7.2.2 Fithrungsschienen

Zur Vermeidung einer Gefdhrdung durch Entgleisen oder Einklemmen ist eine seitliche Fithrung des
Laufwagens und des Gegengewichts oder Ausgleichsgewichts auf ihrer Bahn erforderlich und muss durch
mechanische und starre Bauteile, die eine Festigkeit nach 5.7.1 aufweisen, ermdglicht werden.

5.7.2.3  Schutzschiene

Das Verbleiben des Laufwagens in den Grenzen des Lichtraumprofils (Vermeiden des Anhebens) muss durch

mechanische starre Bauteile, die sich in Ubereinstimmung mit den Anforderungen aus 5.7.1 befinden,
ermdglicht werden.
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5.7.2.4 Fangschiene

Die Fangvorrichtung muss mit einem dhnlichen Bauteil, wie es auch fiir die Abnahme verwendet wurde,
betrieben werden und in diesem Zustand verbleiben.

Ist dieses Bauteil starr, kann es auch als seitliche Fiihrung des Laufwagens verwendet werden.

5.7.2.5 Mehrzweckbauteile

Mehrere der in 5.7.2 beschriebenen Funktionen kénnen auch durch ein einzelnes Bauteil erfiillt werden.
Anhang G gibt Hinweise zu den Kréften, die flir eine Berechnung zu berticksichtigen sind.

5.7.3  Puffer fiir Laufwagen und Gegengewicht

5.7.3.1 Aufziige miissen am unteren Ende der Fahrbahnen von Laufwagen und Gegengewicht Puffer
haben.

Flachen, auf die Puffer unter der Projektion des Laufwagens wirken, miissen durch ein Hindernis (Sockel)
mit einer Hohe, so dass 5.2.7.3 erfiillt ist, kenntlich gemacht sein. Bei Pufferanordnungen, bei denen die Mitte
der Auftreff-Flache innerhalb von 0,15m von Fiithrungsschienen oder &hnlichen festen Einbauten,
ausgenommen Wande, liegt, gelten diese als feste Hindernisse.

5.7.3.2 Trommel- und Kettenaufziige und Aufziige mit umlaufendem Zugseil ohne Gegengewicht miissen
zusatzlich zu den Anforderungen aus 5.7.3.1 Puffer auf dem Laufwagen oder im Schacht haben, die am
oberen Ende der Fahrbahn wirksam werden. In diesem Fall miissen die Anschlagbereiche ermittelt und
geschiitzt werden.

Trommel- und Kettenaufziige mit Fronttiiren miissen mit Puffern am oberen Ende des Schachts oder am
Laufwagen versehen sein.

In beiden Fillen miissen die in 5.7.3.1 angesprochenen Puffer fiir das Gegengewicht (falls vorhanden) durch
einen Puffer mit reduziertem Pufferhub ersetzt werden.

5.7.3.3 Energie speichernde Puffer mit linearer und nicht-linearer Kennlinie diirfen nur in Aufziigen
verwendet werden, deren Nenngeschwindigkeit 1 m/s nicht iiberschreitet.

5.7.3.4 Energie speichernde Puffer mit Riicklaufdimpfung diirfen nur in Aufziigen verwendet werden,
deren Nenngeschwindigkeit 1,6 m/s nicht iberschreitet.

5.7.3.5 Energie verzehrende Puffer kdnnen in allen Aufziigen, unabhangig von der Nenngeschwindigkeit,
verwendet werden.

5.7.3.6  Puffer, die im Normalbetrieb des Aufzugs am Ende der Fahrbahn belastet werden, sind zulassig,
wenn die nachfolgenden drei Bedingungen erfiillt sind:

a) Die Puffer miissen Energie verzehrend sein.

b) Im Normalbetrieb miissen die in 5.9.12 festgelegten Bedingungen fiir die Abbremsung beriicksichtigt
werden.

c) Die elektrische Einrichtung nach 5.7.4.3.4 muss feststellen, ob der Puffer in seine ausgefahrene Stellung
zurilickgekehrt ist, wenn der Laufwagen die Haltestelle fiir eine erneute Fahrt verlasst.

5.7.3.7 Energie speichernde Puffer mit nicht-linearer Kennlinie und/oder mit Riicklaufdampfung sowie
Energie verzehrende Puffer werden als Sicherheitsbauteile betrachtet und miissen einem Priifverfahren mit
den Anforderungen aus F.4 unterzogen werden.
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5.7.4 Hub der Puffer fiir Laufwagen und Gegengewicht
5.7.4.1 Energie speichernde Puffer
5.7.4.1.1 Puffer mitlinearer Kennlinie

5.7.4.1.1.1 Der mogliche gesamte Pufferhub muss so ausgelegt sein, dass er die folgenden Bedingungen
erfillt:

a) Beim Aufsetzen des mit Nennlast beladenen Laufwagens aus dem freien Fall mit einer Geschwindigkeit,
die 115 % der Nenngeschwindigkeit entspricht, darf

1) der Mittelwert der vertikalen Komponente der Verzégerung 1,0 g nicht tiberschreiten,
2) der Mittelwert der horizontalen Komponente der Verzogerung 0,5 g nicht iiberschreiten.

b) Der Hub darf jedoch nicht weniger als 65 mm betragen. Sind die vorgenannten Momentanwerte grofder
als

1) 2,5 fiir die vertikale Komponente,
2) 1,0 g fiir die horizontale Komponente,
so darf deren Dauer nicht langer als 0,04 s sein.

5.7.4.1.1.2 Puffer miissen so ausgelegt werden, dass sie den in 5.7.4.1.1.1 definierten Pufferhub unter einer
statischen Belastung, die der 2,5- bis 4fachen Masse des mit Nennlast beladenen Laufwagens (oder der
Masse des Gegengewichts) entspricht, erreichen.

5.7.4.1.2 Puffer mit nicht-linearer Kennlinie

5.7.4.1.2.1 Energie speichernde Puffer mit nicht-linearer Kennlinie miissen folgende Anforderungen
erfiillen:

a) Beim Aufsetzen des mit Nennlast beladenen Laufwagens aus dem freien Fall mit 115 % der
Nenngeschwindigkeit auf den Puffer, darf

1) der Mittelwert der vertikalen Komponente der Verzogerung 1,0 g nicht tiberschreiten,

2) der Mittelwert der horizontalen Komponente der Verzogerung 0,5 g nicht iiberschreiten.
b) Sind die vorgenannten Momentanwerte grofder als

1) 2,5 g fiir die vertikale Komponente,

2) 1,0 g fiir die horizontale Komponente,
so darf deren Dauer nicht langer als 0,04 s sein.
c¢) Die Aufwiartsgeschwindigkeit des Laufwagens beim Ausfedern darf 1 m/s nicht iberschreiten.
d) Nach dem Aufsetzen diirfen keine bleibenden Verformungen vorhanden sein.

5.7.4.1.2.2 Der Ausdruck ,vollstindig zusammengedriickt aus 5.2.7.2.1, 5.2.7.2.2, 5.2.7.4.3 und 5.6.4.2
bedeutet eine Kompression von 90 % der Hohe des eingebauten Puffers.

Der Wert von an (horizontale Komponente) muss durch Berechnung nachgewiesen werden.
5.7.4.2 Energie speichernde Puffer mit Riicklaufdimpfung

Die Anforderungen von 5.7.4.1 gelten auch fiir Energie speichernde Puffer mit Riicklaufdimpfung.
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5.7.4.3 Energieverzehrende Puffer

5.7.4.3.1 Der mogliche gesamte Pufferhub muss so gestaltet sein, dass er die Anforderungen aus 5.7.4.3.3
erfillt.

5.7.4.3.2 Ist an den Endhaltestellen eine Verzdgerungskontrollschaltung nach 5.9.8 vorhanden, darf bei
der Berechnung des Pufferhubs nach 5.7.4.3.1 statt der Nenngeschwindigkeit die verringerte
Geschwindigkeit, mit der der Laufwagen oder das Gegengewicht auf den Puffer aufsetzt, zugrunde gelegt
werden. Jedoch darf der Hub nicht weniger betragen als die Halfte des nach 5.7.4.3.1 berechneten Hubs.

Ein Pufferhub von 0,42 m darf nicht unterschritten werden.

5.7.4.3.3 Energie verzehrende Puffer miissen die folgenden Anforderungen erfiillen:

a) Beim Aufsetzen des mit Nennlast beladenen Laufwagens aus dem freien Fall mit 115 % der
Nenngeschwindigkeit auf den Puffer, darf

1) der Mittelwert der vertikalen Komponente der Verzégerung 1,0 g nicht tiberschreiten,

2) der Mittelwert der horizontalen Komponente der Verzogerung 0,5 g nicht iiberschreiten.
b) Sind die vorgenannten Momentanwerte grofier als

1) 2,5 g fiir die vertikale Komponente,

2) 1,0 g fiir die horizontale Komponente,

so darf deren Dauer nicht langer als 0,04 s sein.
c) Nach dem Aufsetzen diirfen keine bleibenden Verformungen vorhanden sein.
5.7.4.3.4 Der Normalbetrieb des Aufzugs muss nach dem Aufsetzen auf die Puffer von deren Riickkehr in
die Bereitschaftsstellung abhidngen. Die dafiir erforderliche Kontrolleinrichtung muss eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 sein.
Bei Puffern, die im Normalbetrieb des Aufzugs am Ende der Fahrbahn belastet werden (5.7.3.6), muss die
elektrische Einrichtung unwirksam werden, wenn der Puffer durch den Laufwagen (Kompressionsbereich)
zusammengedriickt wird. Die Linge des Kompressionsbereichs ist identisch mit dem Pufferhub zusatzlich
einer ausreichenden Lange, um festzustellen, ob der Puffer in seine ausgefahrene Stellung zuriickgekehrt ist,

nachdem der Laufwagen die Haltestelle fiir eine erneute Fahrt verlassen hat.

5.7.4.3.5 Werden hydraulische Puffer verwendet, muss die Priifung des Fliissigkeitsstands leicht méglich
sein.

5.7.5 Notendschalter
5.7.5.1 Allgemeines
Notendschalter miissen vorhanden sein.

Notendschalter miissen so bald als moglich nach Durchfahren der Endhaltestellen ansprechen, ohne zu
gefahrlichen Betriebszustdnden zu fithren.

Ausgenommen bei Aufziigen mit Fronttiiren, miissen diese wirksam werden, bevor der Laufwagen (oder das

Gegengewicht, falls vorhanden) die Puffer beriihren. Der Notendschalter muss liber den gesamten Pufferhub
betétigt bleiben.
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5.7.5.2 Betitigung der Notendschalter

5.7.5.2.1 Fiir das betriebsmifdige Anhalten an den Endhaltestellen und fiir die Notendschalter miissen
getrennte Betdtigungseinrichtungen verwendet werden.

5.7.5.2.2 Bei Trommel- oder Kettenaufziigen miissen Notendschalter, entweder
a) durch eine Einrichtung, die mit dem Triebwerk verbunden ist, oder
b) am oberen Ende des Schachts durch den Laufwagen und ein vorhandenes Ausgleichsgewicht oder

c) am oberen und unteren Ende des Schachts durch den Laufwagen, wenn kein Ausgleichsgewicht
vorhanden ist,

betatigt werden.

5.7.5.2.3 Bei Treibscheibenaufziigen miissen Notendschalter

a) direkt durch den Laufwagen am oberen und unteren Ende des Schachts oder

b) durch eine mittelbare, mechanische Verbindung zum Laufwagen, z. B. durch Seile, Riemen oder Ketten,
betatigt werden.

In Fall b) muss der Bruch oder das Schlaffwerden dieser Einrichtung den Stillstand des Triebwerks durch
eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 bewirken.

5.7.5.3 Wirkungsweise der Notendschalter
5.7.5.3.1 Die Notendschalter miissen

a) bei Trommel- und Kettenaufziigen durch zwangsldufige Unterbrechung der Stromzufuhr zu Motor und
Bremse unter Beachtung von 5.9.4.2.3 direkt abschalten,

b) bei Treibscheibenaufziigen mit einer oder zwei Geschwindigkeiten
1) unter den gleichen Bedingungen unterbrechen wie a) oder

2) durch Unterbrechen der direkten Stromzufuhr zu den Spulen der beiden Schiitze nach 5.9.4.2.3,
5.9.7.2 und 5.10.2.1.1 durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2

abschalten,

c) Dbei Aufzligen mit veranderlicher Spannung oder stufenloser Geschwindigkeitsanderung das Triebwerk
unverziglich, d. h. in der kiirzesten, vom System her moglichen Zeit, stillsetzen.

5.7.5.3.2 Nach Betitigung des Notendschalters darf die Wiederinbetriebnahme des Aufzugs nicht
selbsttatig erfolgen.

5.8 Abstand zwischen Laufwagen und Schachtwinden, die den Zugangen des Laufwagens
gegeniiberliegen, sowie Laufwagen und Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht

5.8.1 Allgemeine Bestimmungen

Die vorgeschriebenen Abstinde wie in dieser Norm festgelegt miissen nicht nur bei der Priifung vor
Inbetriebnahme, sondern auch wahrend der gesamten Betriebszeit des Aufzugs eingehalten werden.

Diese Abstinde sind aufderhalb des Lichtraumprofils des Laufwagens festgelegt.

Die nachfolgenden Anforderungen sind in Bild 5 und Bild 6 dargestellt.
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5.8.2 Abstand zwischen Laufwagen und der dem Laufwagen gegeniiberliegenden Schachtwand

5.8.2.1 Der waagrechte Abstand zwischen der inneren Schachtwand und der Schwelle oder dem
Tirrahmen des Fahrkorbs oder der SchliefRkante einer Fahrkorb-Schiebetiir darf 0,15 m nicht iiberschreiten.

Der oben erwahnte Abstand

a) darf 0,20 m iiber den gesamten Fahrweg von Lastenaufziigen mit senkrecht bewegten Schacht-
Schiebetiiren betragen,

b) ist nicht begrenzt, wenn der Laufwagen mechanisch verriegelte Tiiren hat, die nur innerhalb der
Entriegelungszone einer Schachttiir ge6ffnet werden kénnen.

Der Betrieb des Aufzugs muss, ausgenommen die Falle nach 5.4.7.2.2, selbsttétig von der Verriegelung der
betroffenen Fahrkorbtiir abhdngen. Dies muss durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2
ermdglicht werden.

5.8.2.2 Der waagrechte Abstand zwischen den Schwellen eines Laufwagens und einer Schachttiir darf
35 mm nicht tiberschreiten.

5.8.2.3 Der waagrechte Abstand zwischen der Tir des Laufwagens und den geschlossenen Schachttiiren
oder der Spalt, der das Eindringen zwischen die Tiliren gestattet, darf im Normalbetrieb iiber einer Héhe von
1,80 m, gemessen ab der Schwelle, 0,12 m nicht liberschreiten.

5.8.2.4 Bei der Kombination von Schacht-Drehtiiren und Falttiiren am Laufwagen darf eine Kugel mit
einem Durchmesser von 0,15 m nicht in die Freirdume zwischen den geschlossenen Tiiren passen.

5.8.3 Abstand zwischen Laufwagen und Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht
Der Abstand vom Laufwagen und den mit ihm verbundenen Teilen zu einem vorhandenen Gegengewicht
oder Ausgleichsgewicht (falls vorhanden) und den mit ihm verbundenen Teilen muss mindestens 50 mm

betragen.

£0.12 m_,

L0.15 m
0.15 m
<35 mm

£0.15 m z

£0.2m

N

Bild 5 — Abstidnde zwischen Laufwagen und der dem Laufwagen gegeniiberliegenden Schachtwand
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- -
Bild 6 — Abstand zwischen Schacht-Drehtiir und Fahrkorb-Falttiir

5.9 Triebwerk

5.9.1 Allgemeine Bestimmungen

Fiir jeden Aufzug muss mindestens ein eigenes Triebwerk vorhanden sein.
5.9.2 Antrieb von Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht
5.9.2.1 Die beiden folgenden Antriebsarten sind zulassig:

a) Treibscheibenantrieb (Verwendung von Treibscheiben und Seilen),

b) formschliissiger Antrieb, d. h. Verwendung

1) einer Trommel mit Seilen (Nenngeschwindigkeit grundsatzlich nicht grofder als 1,00 m/s, aber bis
zu 2,50 m/s bei konstanter Neigung) oder

2) von Kettenrddern und Ketten (Nenngeschwindigkeit nicht grofer als 1,00 m/s).
Gegengewichte diirfen nicht verwendet werden. Die Verwendung von Ausgleichsgewichten ist zulassig.

Die Berechnung der Teile des Antriebs muss auch die Moglichkeit beriicksichtigen, dass das Gegengewicht
oder der Laufwagen auf den Puffern ruht.

5.9.2.2 Zwischen Antriebsmotoren und den Teilen, auf die die elektromechanische Bremse (5.9.4.1.2)
wirkt, diirfen Riemen verwendet werden. In diesem Fall sind mindestens 2 Riemen erforderlich.

5.9.3 Fliegende Treibscheiben oder Kettenrdder

Es miissen Einrichtungen nach 5.6.7 vorhanden sein.

5.9.4 Bremseinrichtung

5.9.4.1 Allgemeines

5.9.4.1.1 Aufziige miissen Bremseinrichtungen haben, die
a) Dbei Ausfall der Netzspannung,

b) bei Ausfall der Steuerspannung

selbsttatig wirksam werden.
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5.9.4.1.2 Die Bremseinrichtung muss eine elektromechanische Bremse (auf Reibung beruhend) enthalten
und darf zusatzlich andere Mittel (z. B. elektrische) benutzen.

5.9.4.2 Elektromechanische Bremse

5.9.4.2.1 Die elektromechanische Bremse muss allein in der Lage sein, den mit der Nennlast zuziiglich
25 % beladenen Laufwagen bei Abwarstsbewegung anzuhalten.

Daher muss bei allen Lastfillen, die die Nennlast nicht {iberschreiten, unabhdngig von den
Anhaltebedingungen der Mittelwert der horizontalen Komponente der Verzégerung an niedriger als 0,25 g
und der Mittelwert der vertikalen Komponente niedriger als 1,0 g sein.

Alle mechanischen Teile der Bremse, die an der Erzeugung der Bremswirkung an der Trommel oder Scheibe
beteiligt sind, miissen doppelt vorhanden sein. Beim Versagen eines dieser Teile muss eine zur Verzdgerung
des mit Nennlast beladenen und mit Nenngeschwindigkeit abwartsfahrenden Laufwagens ausreichende
Bremswirkung erhalten bleiben.

Die Kerne eines Bremsmagneten miissen als mechanische Teile angesehen werden, die Spulen diirfen dies
nicht.

5.9.4.2.2 Die Bremsscheibe muss mit der Treibscheibe, der Trommel oder dem Kettenrad formschliissig
verbunden sein.

5.9.4.2.3 Das betriebsmafiige Offenhalten der Bremseinrichtung muss durch ununterbrochene elektrische
Energiezufuhr erfolgen.

Die Energiezufuhr muss durch mindestens zwei voneinander unabhiangige elektrische Betriebsmittel
unterbrochen werden. Dies konnen die gleichen Betriebsmittel sein, die auch die Energiezufuhr zum
Triebwerk unterbrechen.

Haben die Hauptschaltglieder eines der beiden Betriebsmittel beim Stillstand des Aufzugs nicht gedffnet,
muss spatestens beim nachsten Richtungswechsel ein erneutes Anfahren verhindert sein.

Wenn der Motor des Aufzugs als Generator arbeiten kdnnte, miissen generatorische Riickwirkungen des
Antriebsmotors auf die Bremsliifteinrichtung verhindert sein.

Nach dem Offnen des elektrischen Stromkreises fiir die Bremsliifteinrichtung muss die Bremse ohne
Zeitverzogerung wirksam werden.

ANMERKUNG  Wird eine Diode oder ein Kondensator parallel zur Bremsliifterspule angeschlossen, wird dies nicht
als zeitverzogernd angesehen.

5.9.4.2.4 Bei Triebwerken mit Handdrehvorrichtungen (5.9.5.1) muss die Bremse von Hand geliiftet
werden kdnnen und nach dem Loslassen selbsttétig einfallen.

5.9.4.2.5 Der Druck auf die Bremsbacken oder Bremsklotze muss durch gefiihrte Druckfedern oder
Gewichte erzeugt werden.

5.9.4.2.6 Bandbremsen sind unzulassig.
5.9.4.2.7 Die Bremsbelédge diirfen nicht brennbar sein.
5.9.5 Notbetrieb

59.5.1 Wenn die zum Bewegen des mit Nennlast beladenen Laufwagens in Aufwartsrichtung
erforderliche Kraft 400 N nicht iberschreitet, muss das Triebwerk eine von Hand zu betitigende Einrichtung
fiir den Notbetrieb haben, die es ermdglicht, den Laufwagen in eine Haltestelle zu bewegen. Kann diese
Einrichtung durch die Bewegung des Laufwagens angetrieben werden, muss sie ein glattes, nicht
durchbrochenes Handrad sein.
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Ist die Einrichtung abnehmbar, muss sie an gut zugédnglicher Stelle im Aufstellungsort von Triebwerk und
Steuerung aufbewahrt werden. Besteht Verwechslungsgefahr, fiir welches Triebwerk sie vorgesehen ist,
muss sie entsprechend gekennzeichnet sein.

Ist die Einrichtung abnehmbar oder kann sie vom Triebwerk getrennt werden, muss spitestens beim
Aufstecken auf das Triebwerk eine elektrische Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 betétigt werden.

5.9.5.2 Es muss leicht erkennbar sein, ob sich der Laufwagen in einer Entriegelungszone befindet, z. B.
durch Markierungen auf den Tragseilen oder am Seil des Geschwindigkeitsbegrenzers, siehe auch 5.3.6.2 c).

5.9.5.3 Istdiein 5.9.5.1 angegebene Kraft grofer als 400 N, muss eine elektrische Riickholsteuerung nach
5.11.2.1.5 vorhanden sein.

Die Riickholsteuerung muss im entsprechenden Aufstellungsort von Triebwerk und Steuerung entweder

a) im Triebwerksraum (5.3.3) oder

b) im Schrank fiir Triebwerk und Steuerung (5.3.5.2) oder

c) aufdem/den Tableau(s) fiir Notfille und Priifungen (5.3.6)

untergebracht sein.

5.9.6 Geschwindigkeit

Bei Nennfrequenz und Nennspannung darf die Geschwindigkeit des mit ausgeglichener Nennlast beladenen
Fahrkorbs in Abwartsfahrt im mittleren Bereich der Fahrt ohne Beriicksichtigung von Beschleunigungs- und
Verzogerungsphasen die Nenngeschwindigkeit nicht um mehr als 5 % tliberschreiten.

Diese Toleranz gilt auch fiir die Geschwindigkeit

a) beim Nachstellen (5.11.2.1.3 b));

b) beiInspektionsfahrt (5.11.2.1.4.2 d));

c) Dbeielektrischer Riickholsteuerung (5.11.2.1.5 €)).

ANMERKUNG  Ublicherweise ist unter den obigen Bedingungen die Geschwindigkeit nicht um mehr als 8 % kleiner
als die Nenngeschwindigkeit.

5.9.7 Stillsetzen des Antriebs und Uberwachung seines Stillstands
5.9.7.1 Allgemeine Bestimmungen

Das Stillsetzen des Aufzugs bei Ansprechen einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 muss wie
folgt durchgefiihrt werden.

5.9.7.2 Direkt vom Wechsel- oder Gleichstromnetz gespeiste Motoren
Der Energiefluss muss durch zwei voneinander unabhidngige Schiitze unterbrochen werden, deren
Schaltglieder im Motorstromkreis in Reihe geschaltet sein miissen. Haben die Hauptschaltglieder eines der

beiden Schiitze beim Stillstand des Laufwagens nicht gedffnet, muss spatestens beim nachsten
Richtungswechsel ein erneutes Anfahren verhindert sein.
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5.9.7.3 Antrieb durch Ward-Leonard-System

5.9.7.3.1 Erzeugung der Erregung durch klassische Mittel

Zwei voneinander unabhéngige Schiitze miissen

a) entweder den Ankerkreis oder

b) den Erregerkreis des Generators oder

c) ein Schiitz den Ankerkreis und das andere den Erregerkreis des Generators
unterbrechen.

Wenn die Hauptschaltglieder eines der beiden Schiitze beim Stillstand des Aufzugs nicht 6ffnen, muss ein
erneutes Anfahren des Laufwagens spatestens beim nachsten Richtungswechsel verhindert sein.

In den Féllen b) und c) missen unkontrollierte Bewegungen des Motors durch Remanenz des Generatorfelds
verhindert sein (z. B. durch Selbstmordschaltung).

5.9.7.3.2 Erzeugung und Steuerung der Erregung durch statische Mittel
Eine der folgenden Mafdnahmen muss ergriffen sein:
a) Abschaltung wie in 5.9.7.3.1 beschrieben.
b) Eine Schaltung, bestehend aus
1) einem Schiitz, das den Erregerkreis des Generators oder den Ankerkreis unterbricht.

Die Spule des Schiitzes muss wenigstens vor jedem Richtungswechsel abgeschaltet werden. Wenn das
Schiitz nicht abfallt, muss ein erneutes Anfahren des Aufzugs verhindert werden, und

2) einer Steuereinrichtung, die den Energiefluss in den statischen Elementen unterbricht, und

3) einer Uberwachungseinrichtung, die feststellt, ob der Energiefluss bei jedem Anhalten des Aufzugs
unterbrochen wird.

Wenn bei einem betriebsmafiigen Halt die Unterbrechung des Energieflusses durch die statischen Mittel
nicht wirksam wird, muss die Uberwachungseinrichtung das Schiitz abfallen lassen und ein erneutes

Anfahren des Aufzugs verhindern.

Unkontrollierte Bewegungen des Motors durch Remanenz des Generatorfelds miissen verhindert sein (z. B.
durch Selbstmordschaltung).

5.9.7.4 Speisung und Steuerung von Wechsel- oder Gleichstrommotoren mit statischen Mitteln
Eine der folgenden Mafinahmen muss ergriffen sein:
a) Der Energiefluss zum Motor wird durch zwei voneinander unabhéngige Schiitze unterbrochen.

Wenn die Hauptschaltglieder eines der beiden Schiitze beim Stillstand des Aufzugs nicht ge6ffnet haben,
muss spatestens beim nachsten Richtungswechsel ein erneutes Anfahren des Aufzugs verhindert sein.
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b) Eine Schaltung, bestehend aus
1) einem Schiitz, das den Energiefluss allpolig unterbricht.

Die Spule des Schiitzes muss wenigstens vor jedem Fahrtrichtungswechsel abgeschaltet werden. Wenn
das Schiitz nicht abfallt, muss ein erneutes Anfahren des Aufzugs verhindert sein; und

2) einer Steuereinrichtung, die den Energiefluss in den statischen Elementen unterbricht; und

3) einer Uberwachungseinrichtung, die priift, ob der Energiefluss bei jedem Anhalten des Aufzugs
unterbrochen wird.

Wenn bei einem betriebsmafdigen Halt die Unterbrechung des Energieflusses durch die statischen Mittel
nicht wirksam wird, muss die Uberwachungseinrichtung das Schiitz abfallen lassen und ein erneutes
Anfahren des Aufzugs verhindern.

c) PESSRAL, das aus einer Steuerfunktion und einer Funktion zum Trennen des Motors von der
Stromversorgung besteht, die zusammen die Anforderungen von SIL 3 nach 5.11.1.3.3 erfiillen miissen.

d) ein elektrischer Leistungsantrieb mit einstellbarer Drehzahl und sicherem abgeschalteten Moment nach
EEN 61800-5-2:2017, 4.2.3.2, der die Anforderungen von SIL 3 erfiillt.

5.9.7.5 Steuereinrichtungen und Uberwachungseinrichtungen

Steuereinrichtungen nach 5.9.7.3.2b)2) oder 5.9.7.4b)2) und Uberwachungseinrichtungen nach
5.9.7.3.2 b) 3) oder 5.9.7.4 b) 3) brauchen nicht als Sicherheitsschaltungen nach 5.11.1.2.3 ausgefiihrt sein.

Diese Einrichtungen diirfen nur verwendet werden, wenn sie die Anforderungen nach 5.11.1 erfillen, um die
Vergleichbarkeit mit 5.9.7.4 a) zu erreichen.

5.9.8 Verzogerungskontrollschaltung

59.8.1 Werden Puffer mit reduziertem Hub eingesetzt, wird eine Uberwachung des
Verzogerungsvorgangs gefordert (5.7.4.3.2). Es muss durch Einrichtungen gepriift werden, ob die normale
Verzogerung vor dem Einfahren in die Endhaltestellen wirksam ist.

5.9.8.2 Wenn die normale Verzégerung nicht wirksam ist, miissen diese Einrichtungen
a) die Geschwindigkeit des Laufwagens so verringern, dass
1) jeder Kontakt, ausgenommen mit den Puffern, vermieden wird, und

2) falls der Laufwagen oder das Gegengewicht auf die Puffer aufsetzt, die Aufsetzgeschwindigkeit nicht
hoher als diejenige sein darf, fiir die die Puffer ausgelegt sind;

b) Damit in allen Fillen die vorgenannten Bedingungen eingehalten werden, muss bei Aufziigen mit
Fronttiiren eine Einrichtung die Fangvorrichtung des Laufwagens auslésen, wenn die in a)
angesprochene Verzdgerung nicht eintritt (bei einem schwerwiegenden mechanischen Fehler).

5.9.8.3 Wenn die Einrichtungen nicht von den Fahrtrichtungen abhdngig sind, muss iiberwacht werden,
dass die Bewegung des Laufwagens mit der vorgegebenen Fahrtrichtung tibereinstimmt.

5.9.8.4 Sind die Einrichtungen oder Teile davon im Triebwerksraum untergebracht,
a) miissen sie durch eine mechanisch mit dem Laufwagen verbundene Einrichtung ansprechen,

b) darf die Ubertragung der Position des Laufwagens nicht von Einrichtungen abhingig sein, die
kraftschliissig durch Riemen oder Reibradantrieb oder durch Synchronmotoren angetrieben werden,
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c) muss bei Bruch oder Schlaffwerden der Einrichtungen zur Ubertragung der Position des Laufwagens in
den Triebwerksraum in Form von Bandern, Ketten oder Seilen das Triebwerk durch eine elektrische
Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 stillgesetzt werden.

5.9.8.5 Das Ansprechen und die Funktion dieser Einrichtungen miissen zusammen mit den

betriebsmafiigen Einrichtungen zur Geschwindigkeitsregelung eine Verzégerungskontrollschaltung ergeben,

die den Anforderungen nach 5.11.1.2 geniigt.

5.9.8.6 Bei Aufziigen mit einer reduzierten gefiihrten Uberfahrt (z. B. Aufziige mit Fronttiiren) muss die

Uberwachung der Verzégerung in einem kleinstméglichen Abstand von den Haltestellen beginnen, damit der

Laufwagen auch bei einem schwerwiegenden mechanischen Fehler in diesem Bereich durch die Schwerkraft

oder die Fangvorrichtung unter den in 5.9.8.2 angegebenen Bedingungen angehalten werden kann.

5.9.9 Trommel-/Kettenaufziige — Uberwachung gegen Schlaffseil /-kette

Trommel- und Kettenaufziige miissen Folgendes haben:

a) eine Schlaffseil- bzw. Schlaffketten-Einrichtungen, die eine elektrische Sicherheitseinrichtung betétigt.
Diese Einrichtung darf mit der in 5.6.5.5 geforderten identisch sein;

b) eine Uberlasteinrichtung, die von einer Uberwachung der Spannung in den Zugseilen oder einer
Uberlastmessung des Triebwerks ausgeldst wird.

Diese Einrichtungen miissen den Laufwagen in Ubereinstimmung mit 5.11.1.2 anhalten.
5.9.10 Motor-Laufzeitiiberwachung

5.9.10.1 Trommel- und Kettenaufziige miissen eine Motor-Laufzeitiiberwachung haben, die die
Energiezufuhr zum Triebwerk unterbricht und unterbrochen hélt, wenn

a) beim eingeleiteten Start das Triebwerk nicht anlauft,

b) der Laufwagen/das Gegengewicht in der Abwartsfahrt durch ein Hindernis aufgehalten wird, so dass die
Seile auf der Treibscheibe rutschen.

5.9.10.2 Die Motor-Laufzeitiiberwachung muss innerhalb eines Zeitraums ansprechen, der den kleineren
der folgenden Werte nicht tiberschreitet:

a) 45s,

b) Zeit fiir das Durchfahren der vollen Férderhdhe zuziiglich 10 s, wobei ein Minimum von 20 s nicht
unterschritten werden darf, wenn die vollstindige Fahrt weniger als 10 s erfordert.

Die Motor-Laufzeitiiberwachung kann beim Vorbeifahren des Laufwagens an vorgegebenen Stellen
reinitialisiert werden.

5.9.10.3 Die Riickkehr in den Normalbetrieb darf erst nach einer Riickstellung von Hand mdglich sein.
Beim Wiederkehren der Spannung nach Netzausfall ist es nicht notwendig, das Triebwerk im Stillstand zu

halten.

5.9.10.4 Die Motor-Laufzeitiiberwachung darf Bewegungen des Laufwagens durch die Inspektions- und die
Riickholsteuerung nicht beeinflussen.
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5.9.11 Schutzmafinahmen an Triebwerken

An erreichbaren sich drehenden Teilen, die gefdhrlich sein konnen, miissen wirksame Schutzeinrichtungen
vorhanden sein. Insbesondere gilt dies fiir:

a) Federkeile und Schrauben in Wellen;

b) Bander, Ketten, Riemen;

c) Vorgelege, Kettenrader;

d) vorstehende Motorwellen;

e) Geschwindigkeitsbegrenzer mit Fliehgewichten.

Ausgenommen sind Treibscheiben mit Schutz nach 5.6.7, Handradder, Bremstrommeln und alle dhnlichen
glatten, runden Teile. Sie miissen mindestens teilweise gelb gestrichen werden.

5.9.12 Betriebsmifdiger Halt des Fahrkorbs an Haltestellen und Nachregulierungsgenauigkeit
Die vertikale Anhaltegenauigkeit des Fahrkorbs muss +10 mm betragen;

Eine vertikale Nachregulierungsgenauigkeit von +20 mm muss sichergestellt werden. Falls beispielsweise
wiahrend des Be- und Entladens der Wert von 20 mm {iberschritten wird, muss die Halteposition korrigiert
werden.

5.9.13 Anfahren/Abbremsen des Laufwagens

Im Normalbetrieb (einschliefdlich des Falls, wenn die Puffer am Ende ihres Hubs Belastungen ausgesetzt
sind) und bei allen Lastfillen muss die horizontale Komponente der Beschleunigung, der die Fahrgaste
ausgesetzt sind, wahrend des Anfahrens oder die Verzogerung wahrend der Abbremsung weniger als 0,1 g
betragen.

5.10 Elektrische Installationen und Einrichtungen
5.10.1 Allgemeine Bestimmungen
5.10.1.1 Anwendungsgrenzen

5.10.1.1.1 Die Anforderungen dieses Dokuments an die Installation der elektrischen Einrichtungen und
Teilen davon gelten fiir

a) den Hauptschalter des Kraftstromkreises und davon abhangige Stromkreise,
b) den Schalter fiir den Beleuchtungsstromkreis des Fahrkorbs und davon abhangige Stromkreise.

Der Aufzug muss im Sinne einer Maschine mit ihren eingebauten elektrischen Einrichtungen als Gesamtheit
betrachtet werden.

ANMERKUNG  Die nationalen Vorschriften iiber die Stromkreise der Energieversorgung gelten bis zu den
Eintrittsklemmen der Schalter. Sie gelten fiir die Stromkreise der Beleuchtung und Steckdosen des Triebwerksraums,

des Rollenraums, des Schachts und der Schachtgrube.

5.10.1.1.2 Die Anforderungen dieses Dokuments fiir Stromkreise, die den Schaltern nach 5.10.1.1.1
nachgeschaltet sind, beruhen im Rahmen des Moglichen und unter Beriicksichtigung der besonderen
Anforderungen fiir Aufziige, auf bestehenden Normen der

a) internationalen Ebene: IEC,

b) europaischen Ebene: CENELEC.
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Wird eine dieser Normen herangezogen, sind Bezugsangaben einschliefdlich der Anwendungsgrenzen
angegeben.

Fehlen genaue Angaben, miissen die verwendeten elektrischen Betriebsmittel beziiglich der Sicherheit den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

5.10.1.1.3 Die elektromagnetische Vertriglichkeit muss den Anforderungen der Normen EN 12015:2020
und EN 12016:2013 entsprechen.

5.10.1.2 Schutz gegen direkte Beriihrung

In den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung sowie Seilrollen sind Verkleidungen mit einem
Schutzgrad von mindestens [P2X als Schutzmafinahme gegen direkte Beriithrung erforderlich.

5.10.1.3 Isolationswiderstand der elektrischen Einrichtungen (CENELEC HD 60364-6:2016)

Der Isolationswiderstand muss zwischen allen spannungsfithrenden Leitern und Erde fiir alle Stromkreise
gemessen werden, die

a) nicht PELV sind,
b) 100 VA iiberschreiten.
Die Mindestwerte fiir den Isolationswiderstand missen aus Tabelle 7 entnommen werden.

Tabelle 7 — Isolationswiderstand

Nennspannung des Priif- . .
P 18 . Isolationswiderstand
Stromkreises gleichspannung Q
M
\" Vv
SELV2 und PELV? 250 >0,5
<500
: o1 500 =10
einschliefdlich FELV®
> 500 1000 =10
a8 SELV: Sicherheitskleinspannung (en: Safety Extra Low Voltage)
b pELV: Schutzkleinspannung (en: Protective Extra Low Voltage)
€ FELV: Funktionskleinspannung (en: Failure Extra Low Voltage)

Enthalt ein Stromkreis elektronische Bauelemente, muss beim Messen die Phase mit dem Neutralleiter
verbunden werden.

5.10.1.4 Spannungsgrenzen von Steuerungs- und Sicherheitsstromkreisen

In Steuerungs- und Sicherheitsstromkreisen darf der Gleichspannungswert oder der Wechselspannungs-
Effektivwert zwischen den Leitern sowie zwischen Leiter und Erde nicht gréfier als 250 V sein.

5.10.1.5 Neutralleiter und Schutzleiter

Der Schutzleiter muss EN 60204-1:2018, Abschnitt 8, entsprechen.
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5.10.2 Schiitze, Hilfsschiitze, Elemente elektrischer Sicherheitsschaltungen
5.10.2.1 Schiitze und Hilfsschiitze

5.10.2.1.1 Die Hauptschiitze, d. h. die zum Stillsetzen des Triebwerks nach 5.9.7 notwendigen Schiitze,
miissen den folgenden in EN 60947-4-1:2010 festgelegten Gebrauchskategorien entsprechen:

a) AC-3 fiir Schiitze fiir Wechselstrommotoren,

b) DC-3 fiir Schiitze fiir Gleichstrommotoren.

Diese Schiitze miissen aufierdem 10 % der Schaltungen im Tippbetrieb ausfiihren kénnen.

5.10.2.1.2 Werden wegen der zu iibertragenden Leistung zum Steuern der Hauptschiitze Hilfsschiitze
verwendet, miissen diese den folgenden, in EN 60947-5-1:2017 festgelegten Gebrauchskategorien
entsprechen:

a) AC-15 fiir die Schaltung von Wechselstromspulen,

b) DC-13 fiir die Schaltung von Gleichstromspulen.

5.10.2.1.3 Sowohl fiir die Hauptschiitze nach 5.10.2.1.1 als auch fiir die Hilfsschiitze nach 5.10.2.1.2 darf
wegen der zur Erfiillung der Anforderungen nach 5.11.1.1.1 getroffenen Mafdnahmen unterstellt werden:

a) wenn einer der Offner (iiblicherweise geschlossen) geschlossen ist, sind alle SchliefRer geoffnet;
b) wenn einer der SchliefRer (iiblicherweise geéffnet) geschlossen ist, sind alle Offner gedffnet.
5.10.2.2 Bauelemente elektrischer Sicherheitsschaltungen

5.10.2.2.1 Fiir Hilfsschiitze nach 5.10.2.1.2, die als Relais in einer Sicherheitsschaltung verwendet werden,
gelten die Annahmen von 5.10.2.1.3 ebenfalls.

5.10.2.2.2 Koénnen bei verwendeten Relais die Offner und SchlieRer in keiner Stellung des Ankers
gleichzeitig geschlossen sein, kann die Moglichkeit des unvollstindigen Anziehens des Ankers (5.11.1.1.1 f))
vernachléssigt werden.

5.10.2.2.3 Einrichtungen, die elektrischen Sicherheitseinrichtungen nachgeschaltet sind (falls vorhanden),
missen beziiglich der Kriech- und Luftstrecken, nicht jedoch beziiglich der Trennstrecken, den
Anforderungen von 5.11.1.2.2.4 entsprechen.

Diese Anforderung gilt nicht fiir Einrichtungen nach 5.10.2.1.1, 5.10.2.1.2 und 5.10.2.2.1, die selbst die
Anforderungen von EN 60947-4-1:2010 und EN 60947-5-1:2017 erfillen.

Flir gedruckte Leiterplatten gelten — soweit zutreffend — die Anforderungen nach Tabelle H.1 (Nummer
3.6).

5.10.3 Schutz der Motoren und anderer elektrischer Einrichtungen

5.10.3.1 Motoren, die direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen sind, miissen gegen Kurzschluss
geschiitzt sein.

5.10.3.2 Motoren, die direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen sind, miissen durch selbsttétige
Schaltvorrichtungen mit Riickstellung von Hand, die alle aktiven Leiter der Motorspeisung unterbrechen
miissen (ausgenommen der in 5.10.3.3 genannte Fall) gegen Uberlastung geschiitzt sein (siehe EN 60947-4-
1:2010).
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5.10.3.3 Wird die Uberlastung des Motors durch die Zunahme seiner Wicklungstemperatur erkannt, darf
die Unterbrechung der Stromversorgung des Motors nur nach 5.10.3.6 erfolgen.

5.10.3.4 Die Anforderungen nach 5.10.3.2 und 5.10.3.3 gelten fiir jede Wicklung, wenn der Motor
Wicklungen aufweist, die von verschiedenen Stromkreisen gespeist werden.

5.10.3.5 Werden die Triebwerksmotoren von Gleichstromgeneratoren mit Motorantrieb gespeist, miissen
die Triebwerksmotoren ebenfalls gegen Uberlastung geschiitzt sein.

5.10.3.6 Ist die Auslegungstemperatur elektrischer Einrichtungen mit Temperaturiiberwachung
Uberschritten und sollte der Aufzug nicht in Betrieb bleiben, muss der Fahrkorb an einer Haltestelle so
anhalten, dass die Benutzer aussteigen konnen. Eine selbsttitige Riickkehr in den Normalbetrieb darf erst
nach ausreichender Abkiihlung erfolgen.

5.10.4 Hauptschalter

5.10.4.1 Die Energiezufuhr zu jedem Aufzug muss durch einen Hauptschalter allpolig abgeschaltet werden
konnen. Dieser Schalter muss fiir den Maximalstrom bemessen sein, der im Normalbetrieb des Aufzugs
auftreten kann.

5.10.4.2 Der Hauptschalter darf die Stromkreise fiir

a) Beleuchtung oder Beliiftung des Fahrkorbs;

b) Steckdose auf dem Fahrkorbdach;

c) Beleuchtung des/der Aufstellungsorte(s) fiir Triebwerk und Steuerung sowie der Rollen;

d) Steckdose in dem/den Aufstellungsort(en) fiir Triebwerk und Steuerung sowie der Rollen und in der
Schachtgrube;

e) Schachtbeleuchtung;

f) Notrufeinrichtung

nicht unterbrechen.

5.10.4.3 Dieser Hauptschalter muss untergebracht sein
a) im Triebwerksraum, sofern vorhanden;

b) im Schaltschrank, wenn kein Triebwerksraum vorhanden ist, ausgenommen wenn sich der
Schaltschrank im Schacht befindet;

c) auf dem/den Tableau(s) fiir Notfdlle und Priifungen (5.3.6), wenn sich der Schaltschrank im Schacht
befindet. Sind getrennte Tableaus fiir Notfdlle und fiir Priifungen vorhanden, muss der Hauptschalter

auf dem Tableau fiir Notfélle angebracht sein.

Ist der Hauptschalter vom Schaltschrank aus nicht leicht erreichbar, muss dieser mit einem Trennschalter
nach 5.10.4.4 ausgertistet sein.
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5.10.4.4 Hauptschalter nach 5.10.4.3 miissen als Rastschalter ausgefiihrt und in Aus-Stellung mittels eines
Vorhangeschlosses oder Vergleichbarem abschlief3bar sein, um unbeabsichtigtes Betdtigen auszuschlief3en.

Das Stellteil eines Hauptschalters muss von dem oder den Zugiangen zum Triebwerksraum schnell und leicht
erreichbar sein. Sind die Triebwerke mehrerer Aufziige in einem Triebwerksraum untergebracht, muss die
Zuordnung der Hauptschalter zu den einzelnen Aufziigen leicht feststellbar sein.

Bei Triebwerksrdaumen mit verschiedenen Zugidngen oder bei mehreren, mit eigenen Eingdngen
ausgestatteten Triebwerksraumen fiir einen Aufzug darf ein Schaltschiitz verwendet werden, das von einer
elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 geschaltet wird. Diese Sicherheitseinrichtung muss den
Stromkreis der Schiitzspule unterbrechen.

Das Wiedereinschalten darf nur iiber die Einrichtung moglich sein, die seine Ausschaltung bewirkt hat.
Zusatzlich zu diesem Schiitz muss ein handbetatigter Trennschalter vorhanden sein.

5.10.4.5 Stehen bei Aufzugsgruppen nach Betdtigen eines Hauptschalters fiir einen Aufzug noch Teile der
Steuerung unter Spannung, miissen sie im Triebwerksraum gesondert abgeschaltet werden konnen,

gegebenenfalls durch Abschaltung der Energiezufuhr zu samtlichen Aufziigen der Gruppe.

5.10.4.6 Kondensatoren zur Korrektur des Leistungsbeiwerts miissen vor dem Hauptschalter des
Kraftstromkreises angeschlossen sein.

Falls Uberspannungen zu befiirchten sind, z. B. bei Speisung der Motoren iiber lange Zuleitungen, muss der
Hauptschalter der Kraftstromkreise auch den Anschluss der Kondensatoren unterbrechen.

5.10.5 Elektrische Leitungen
5.10.5.1 Leitungen und Kabel
Leitungen und Kabel miissen nach EN 60204-1:2018, 12.1, 12.2, 12.3 und 12.4 ausgewahlt werden.

Hangekabel miissen bis auf die Anforderungen fiir die Isolierwerkstoffe EN 50214:2006, IEC 60227-6:2001
oder IEC 60245-5:1994 entsprechen.

5.10.5.2 Leiterquerschnitte

Um eine ausreichende mechanische Festigkeit sicherzustellen, darf der Leiterquerschnitt die in
EN 60204-1:2018, Tabelle 5, angegebenen Werte nicht unterschreiten.

5.10.5.3 Verdrahtungstechniken
5.10.5.3.1 In diesen Fallen gelten die Anforderungen aus EN 60204-1:2018, 13.1.1, 13.1.2 und 13.1.3.

5.10.5.3.2 Leiter und Kabel miissen in Leitungsrohren oder -kandlen oder entsprechenden mechanischem
Schutzvorrichtungen gelegt sein.

Doppelt isolierte Leitungen und Kabel kénnen ohne Leitungsrohre oder -kanéle gelegt werden, wenn sie so
angeordnet sind, dass sie vor zufalligen Schaden, z. B. durch bewegliche Teile, geschiitzt sind.

5.10.5.3.3 Die Anforderungen nach 5.10.5.3.2 brauchen nicht erfillt zu sein fiir
a) Leitungen oder Kabel, die nicht zum Anschluss von elektrischen Sicherheitseinrichtungen dienen, sofern
1) die Nennleistung nicht grofder als 100 VA ist, und

2) sie Teil von SELV- oder PELV-Stromkreisen sind
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b) die Verdrahtung der Steuereinrichtungen und die Verdrahtung in den Schaltschranken oder
Anzeigetafeln, sowohl zwischen

1) den einzelnen elektrischen Geraten
2) als auch den Gerédten und den Anschlussklemmen.

5.10.5.3.4 Wenn Verbindungen, Anschlussklemmen und Anschlussstiicke nicht in Schutzumhiillungen
installiert sind, muss ihr [P2X-Schutz (EN 60529) aufrechterhalten werden, wenn sie angeschlossen und
getrennt werden, und die Verbindungen, Anschlussklemmen und Anschlussstiicke miissen ausreichend
befestigt sein, um eine unbeabsichtigte Trennung zu verhindern.

5.10.5.3.5 Stehen nach dem Abschalten des oder der Hauptschalter eines Aufzugs noch Anschlussklemmen
unter Spannung und die Spannung ist grofier als 25 V AC oder 60 V DC, muss ein dauerhafter Warnhinweis
nach EN 60204-1:2018, Abschnitt 16 in der Ndhe des oder der Hauptschalter angebracht und ein
entsprechender Hinweis in das Instandhaltungshandbuch aufgenommen werden.

Des Weiteren miissen fiir solche unter Spannung stehende Klemmen die Anforderungen zur Kennzeichnung,
Trennung oder Identifikation nach EN 60204-1:2018, 5.3.5, erfiillt sein.

5.10.5.3.6 Anschlussklemmen, deren zufilliges KurzschliefRen fiir den Betrieb des Aufzugs gefdhrlich
werden kdnnte, miissen klar voneinander getrennt sein, es sei denn, ihre Beschaffenheit lasst diese Gefahr
nicht aufkommen.

5.10.5.3.7 Zur Sicherstellung eines ununterbrochenen mechanischen Schutzes miissen die
Schutzummantelungen von Leitungen vollstandig in die Gehduse von Schaltern und Geraten eingefiihrt oder
in einer geeigneten Tiille enden.

Leiter zu den elektrischen Sicherheitseinrichtungen miissen mechanisch geschiitzt sein, wenn die Gefahr
ihrer Beschadigung durch sich bewegende Teile oder scharfe Kanten des Gehduses selbst besteht.

5.10.5.3.8 Werden Leitungen mit dem Laufwagen oder dem Gegengewicht verbunden, miissen Leitungen
dieser Einrichtungen vor dem Reiben an festen oder beweglichen Teilen geschiitzt werden.

ANMERKUNG  Geschlossene Tiirzargen und Kdmpfer von Schacht- und Fahrkorbtiiren gelten als Gerategehause.
5.10.5.4 Steckvorrichtungen

Stecker-Steckdosen-Kombinationen missen die Anforderungen von EN60204-1:2018, 13.4.5,
ausgenommen c), d) und i), erfiillen.

Steckvorrichtungen oder steckbare Gerdte in Stromkreisen von elektrischen Sicherheitseinrichtungen
miissen so ausgefiihrt sein, dass unmoglich sein muss, sie in einer Position einzustecken, die einen
gefdhrlichen Zustand zur Folge hat.

5.10.5.5 Beleuchtung und Steckdosen

5.10.5.5.1 Die Energiezufuhr fiir die elektrische Beleuchtung des Laufwagens, des Schachts, des/der
Aufstellungsorts/e von Triebwerk und Steuerung und der/des Tableau(s) flir Notfalle und Priifungen (5.3.6)
muss von der Stromversorgung des Triebwerks unabhangig sein, entweder durch eine eigene Leitung oder
durch eine vor dem/den Hauptschaltern nach 5.10.4 abgezweigte Leitung.

5.10.5.5.2 Die Energiezufuhr zu den erforderlichen Steckdosen auf dem Laufwagen, im/in den

Aufstellungsort(en) von Triebwerk und Steuerung sowie Seilrollen und in der Schachtgrube muss iiber die
Stromkreise nach 5.10.5.5.1 erfolgen.
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Folgende Steckdosen miissen verwendet werden:
a) entweder direkt gespeiste Steckdosen 2P + PE, 250 V, oder
b) durch Kleinspannung SELV gespeiste Steckdosen nach HD 60364-4-41:2007, Abschnitt 411.

Die Verwendung oben genannter Steckdosen bedeutet nicht, dass der Querschnitt der Zuleitung dem
Nennstrom der Steckdose entsprechen muss. Die Leitungsquerschnitte diirfen darunter liegen,
vorausgesetzt, dass die Leitungen einwandfrei gegen Uberstrom geschiitzt sind.

5.10.5.6 Schalter fiir die Beleuchtung und Steckdosen

5.10.5.6.1 Die Beleuchtung und die Steckdose des Fahrkorbs miissen durch einen Schalter geschaltet
werden. Sind in einem Triebwerksraum Triebwerke mehrerer Aufziige untergebracht, muss fiir jeden
Fahrkorb ein eigener Schalter vorhanden sein. Dieser Schalter muss in der Ndhe des zugehorigen
Hauptschalters angeordnet sein.

5.10.5.6.2 In dem/den Aufstellungsort(en) von Triebwerk und Steuerung muss in der Nahe des
Zugangs/der Zugange ein Schalter oder eine dhnliche Einrichtung fiir dessen Beleuchtung vorhanden sein.
Auf 5.3.3.7,5.3.4.8 und 5.3.5.5 wird hingewiesen.

Fiir die Schachtbeleuchtung miissen sowohl in der Schachtgrube als auch in der Nahe des Hauptschalters
Schalter vorhanden sein, so dass die Beleuchtung von jedem Schalter geschaltet werden kann.

5.10.5.6.3 Jeder Stromkreis, der mit Schaltern nach 5.10.5.6.1 und 5.10.5.6.2 geschaltet wird, muss durch
eine eigene Sicherung geschiitzt sein.

5.11 Schutz gegen elektrische Fehler, Steuerungen, Vorrechte
5.11.1 Fehlerbetrachtung und elektrische Sicherheitseinrichtungen
5.11.1.1 Fehlerbetrachtung

Jeder einzelne Fehler nach 5.11.1.1.1 in der elektrischen Anlage eines Aufzugs darf nicht, sofern er nicht nach
5.11.1.1.2 und/oder Anhang H ausgeschlossen werden kann, zu einem gefahrlichen Betriebszustand fiihren.

Sicherheitsschaltungen siehe 5.11.1.2.3.

5.11.1.1.1 Folgende Fehler miissen berticksichtigt werden:

a) Spannungsausfall;

b) Spannungsabsenkung;

c) Leiterbruch;

d) Isolationsfehler in Bezug auf Metallbauten oder die Erdung;

e) Kurzschluss oder Unterbrechung, Anderung des Werts oder der Funktion in elektrischen Bauelementen
wie Widerstanden, Kondensatoren, Transistoren, Leuchten, usw.;

f) Nichtanziehen oder unvollstindiges Anziehen des Ankers eines Schiitzes oder eines Relais;
g) Nichtabfallen des Ankers eines Schiitzes oder eines Relais;
h) Nichtoffnen eines Schaltstiicks;

i)  Nichtschliefien eines Schaltstiicks;

j)  Phasenumkehrung.
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5.11.1.1.2 Die Moglichkeit des Nichtoffnens eines Schaltstiicks braucht bei Sicherheitsschaltern nach
5.11.1.2.2 nicht beriicksichtigt zu werden.

5.11.1.1.3 Das Auftreten eines Masse- oder Erdschlusses in einem Stromkreis mit einer elektrischen
Sicherheitseinrichtung muss

a) entweder zum sofortigen Stillsetzen des Triebwerks fithren oder

b) nach dem nachsten betriebsmafdigen Halt ein Anfahren des Triebwerks verhindern.

Die Riickkehr in den Normalbetrieb darf nur durch eine von Hand zuriickstellbare Einrichtung erfolgen.
5.11.1.2 Elektrische Sicherheitseinrichtungen

5.11.1.2.1 Allgemeine Bestimmungen

5.11.1.2.1.1 Beim Ansprechen einer der in mehreren Abschnitten geforderten elektrischen
Sicherheitseinrichtungen muss das Anlaufen des Triebwerks verhindert sein oder es muss das unverziigliche
Stillsetzen des Triebwerks nach 5.11.1.3.1 bewirkt werden. In Anhang A sind solche Einrichtungen
aufgelistet.

Die elektrischen Sicherheitseinrichtungen miissen bestehen aus:

a) entweder einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 5.11.1.2.2, die die Stromzufuhr zu den in
5.9.7 bezeichneten Schiitzen oder ihren Hilfsschiitzen unmittelbar unterbrechen; oder

b) Sicherheitsschaltungen nach 5.11.1.2.3, die aus einer oder der Kombination der folgenden Méglichkeiten
aufgebaut sind:

1) entweder einem oder mehreren Sicherheitsschaltern nach 5.11.1.2.2, die die Stromzufuhr zu den in
5.9.7 bezeichneten Schiitzen und ihren Hilfsschiitzen nicht unmittelbar unterbrechen;

2) Schaltern, die den Anforderungen von 5.11.1.2.2 nicht entsprechen;
3) anderen Bauelementen, die mit Anhang H iibereinstimmen;

4) programmierbaren elektronischen Systemen in sicherheitsbezogenen Anwendungen nach
5.11.1.3.3.

5.11.1.2.1.2 Mit Ausnahme der im vorliegenden Dokument vorgesehen Abweichungen (siehe 5.11.2.1.3,
und 5.11.2.1.5) diirfen zu elektrischen Sicherheitseinrichtungen keine anderen elektrischen Betriebsmittel
parallelgeschaltet sein.

Abgriffe an verschiedenen Stellen der elektrischen Sicherheitskette sind nur fiir Informationszwecke
zuldssig. Einrichtungen fiir diesen Zweck miissen den Anforderungen an Sicherheitsschaltungen nach
5.11.1.2.3 genligen.

5.11.1.2.1.3 Induktive oder Kkapazitive Eigen- oder Fremdstérungen diirfen keine fehlerhaften
Schaltzustdnde in Sicherheitsschaltungen verursachen.

5.11.1.2.1.4 Der Schaltzustand der Ausginge von Sicherheitsschaltungen darf durch nachgeschaltete andere

elektrische Betriebsmittel nicht so verfilscht werden koénnen, dass ein gefidhrlicher Betriebszustand
entsteht.
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5.11.1.2.1.5 Die Auslegung und Anordnung der internen Einrichtungen zur Stromversorgung muss
verhindern, dass durch Schaltvorgédnge Fehlsignale an den Ausgédngen elektrischer Sicherheitseinrichtungen
auftreten. Insbesondere diirfen Spannungsspitzen, die durch den Betrieb von Schrigaufziigen oder anderen
Einrichtungen im Spannungsnetz entstehen, nicht zu unzuldssigen Stérungen in elektronischen Bauteilen
(Storfestigkeit) in Ubereinstimmung mit EN 12015:2020 und EN 12016:2013 fiihren.

5.11.1.2.1.6 In Sicherheitsschaltungen mit zwei oder mehr parallelen Kanalen diirfen Informationen, die fiir
andere Zwecke als die Funktion der Sicherheitsschaltung selbst benotigt werden, nur aus ein und demselben
Kanal entnommen werden.

5.11.1.2.1.7 Schaltungen mit Speicher oder Verzégerungsverhalten diirfen auch im Fehlerfall das Stillsetzen
des Triebwerks bei Ansprechen elektrischer Sicherheitseinrichtungen nicht verhindern oder wesentlich,
d. h. in der kiirzesten, vom System her moglichen Zeit, verzogern.

5.11.1.2.2 Sicherheitsschalter

5.11.1.2.2.1 Sicherheitsschalter miissen den Anforderungen nach EN 60947-5-1:2017, Anhang K, mit einem
Schutzgrad von mindestens IP4X und einer flir ihre Zwecke geeigneten mechanischen Bestdndigkeit
(mindestens 106 Schaltzyklen) geniigen oder die folgenden Anforderungen erfiillen.

5.11.1.2.2.2 Sprechen Sicherheitsschalter an, miissen ihre Schaltstiicke mechanisch zwangslaufig getrennt
werden. Diese Trennung muss auch dann eintreten, wenn die Schaltstiicke verschweif3t sind.

Die Ausfithrung von Sicherheitsschaltern muss die Gefahr eines Kurzschlusses wegen eines fehlerhaften
Teils moglichst klein halten.

ANMERKUNG  Mechanisch zwangsldufige Trennung wird erreicht, wenn alle unterbrechenden Schaltstiicke so in die
Trennstellung gebracht werden, dass fiir einen wesentlichen Teil des Wegs keine nachgiebigen Elemente (z. B. Federn)
zwischen den beweglichen Schaltstiicken und dem Teil des Betdtigungsglieds, auf den die Betatigungskraft wirkt,
vorhanden sind.

5.11.1.2.2.3 Sicherheitsschalter miissen fiir eine Nennisolationsspannung von 250 V ausgelegt sein, wenn
die Gehduse einen Schutzgrad von mindestens 1P4X (nach EN 60529:1991) sicherstellen, oder von 500V,
wenn der Schutzgrad der Gehduse kleiner als IP4X ist.

Sicherheitsschalter miissen folgenden, in EN 60947-5-1:2017 festgelegten Gebrauchskategorien angehoren:
a) AC-15 fiir Sicherheitsschalter in Wechselstromkreisen,

b) DC-13 fiir Sicherheitsschalter in GleichstromKkreisen.

5.11.1.2.2.4 Wenn der Schutzgrad der Gehduse kleiner oder gleich [P4X ist, miissen Luftstrecken
mindestens 3 mm und Kriechstrecken mindestens 4 mm sein.

Die Trennstrecke der Schaltstiicke nach Auftrennung muss mindestens 4 mm betragen.
Ist der Schutzgrad besser als [P4X, konnen Kriechstrecken auf 3 mm verringert werden.

5.11.1.2.2.5 Bei Mehrfachunterbrechungen missen die einzelnen Trennstrecken nach Auftrennung
mindestens 2 mm betragen.

5.11.1.2.2.6 Leitender Abrieb darf nicht zum Kurzschluss der Schaltstiicke fiihren.
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5.11.1.2.3 Sicherheitsschaltungen

5.11.1.2.3.1 Allgemeine Bestimmungen

Jeder der in 5.11.1.1.1 betrachteten Fehler darf alleine nicht zu einem gefdhrlichen Betriebszustand fithren.

Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen werden als Sicherheitsbauteile betrachtet und
miissen einem Priifverfahren mit den Anforderungen aus F.5 unterzogen werden.

5.11.1.2.3.2 Entwurf und Beurteilung von Sicherheitsschaltungen

Der Entwurf und die Beurteilung von Sicherheitsschaltungen miissen wie in Bild 7 dargestellt erfolgen.

Zusatzlich gelten folgende Anforderungen:

a)

b)

d)

Kann ein Fehler zusammen mit einem zweiten Fehler zu einem gefdhrlichen Betriebszustand fiihren,
muss der Aufzug spatestens bei der ndchsten im Betriebsablauf folgenden Zustandsanderung, bei der
das erste fehlerhafte Funktionsglied mitwirken sollte, stillgesetzt werden.

Jeder weitere Betrieb des Aufzugs muss verhindert sein, solange der Fehler weiterbesteht.

Es wird nicht damit gerechnet, dass der zweite Fehler auftritt, bevor durch eine Zustandsanderung das
Stillsetzen des Aufzugs bewirkt wird.

Wenn zwei Fehler, die fiir sich allein nicht zu einem gefahrlichen Betriebszustand fithren, zusammen mit
einem dritten Fehler zu einem gefahrlichen Betriebszustand fithren koénnen, muss der Aufzug spatestens
bei der ndchsten Zustandsdnderung, bei der eines der fehlerhaften Funktionsglieder mitwirken sollte,
stillgesetzt werden.

Es wird nicht damit gerechnet, dass der dritte Fehler auftritt, bevor durch eine Zustandsinderung das
Stillsetzen des Aufzugs bewirkt wird.

Ist die Kombination von mehr als drei Fehlern mdglich, muss die Sicherheitsschaltung aus mehreren
Kandlen und einer Uberwachungsschaltung bestehen, die die Ubereinstimmung der Schaltzustdnde der
Kanale liberwacht.

Bei Feststellung unterschiedlicher Schaltzustidnde muss der Aufzug stillgesetzt werden.

Bei zweikanaliger Ausfiihrung muss die Funktion der Uberwachungsschaltung spéitestens vor einem
erneuten Anfahren des Aufzugs tiberpriift werden, und falls ein Fehler entdeckt wird, darf das erneute
Anfahren nicht méglich sein.

Nach einem Spannungsausfall braucht bei einem Wiederkehren der Spannung der Aufzug nicht im
Stillstand gehalten zu werden, wenn er in den Fallen von 5.11.1.2.3.2a) bisc) bei der nichsten
Zustandsanderung erneut stillgesetzt wird.

Bei redundanten Sicherheitsschaltungen miissen Mafdnahmen getroffen werden, die die Gefahr, dass
Fehler aufgrund ein und derselben Ursache gleichzeitig in mehr als einer Schaltung auftreten, soweit
wie moglich begrenzen.
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Mehr als 3 Fehler

Aufbau nach
NEIN 511.1.2.3.2

A

Nicht annehmbar

JA

JA

JA

JA

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

\ 4

Annehmbar

Bild 7 — Entwurf und Beurteilung von Sicherheitsschaltungen

5.11.1.3 Funktion der elektrischen Sicherheitseinrichtungen

5.11.1.3.1 Allgemeines

Das Ansprechen einer elektrischen Sicherheitseinrichtung muss das Anlaufen des Triebwerks verhindern
oder das unverziigliche Stillsetzen des Triebwerks bewirken. Die Energiezufuhr zur Bremse muss ebenfalls

unterbrochen werden.

Elektrische Sicherheitseinrichtungen miissen unmittelbar auf die Gerdte wirken, die die Energiezufuhr zum

Triebwerk nach 5.9.7 beeinflussen.
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Werden wegen der zu schaltenden Leistungen fiir das Triebwerk Hilfsschiitze verwendet, miissen diese als
die Gerate angesehen werden, die direkt den Energiefluss zum Triebwerk fiir das Anfahren sowie Anhalten
beeinflussen.

5.11.1.3.2 Betitigung von elektrischen Sicherheitseinrichtungen

Die Mittel zur Betétigung elektrischer Sicherheitseinrichtungen miissen so ausgefiihrt sein, dass sie auch
durch die im Dauerbetrieb auftretenden mechanischen Beanspruchungen nicht unwirksam werden.

Sind Betatigungsmittel fir elektrische Sicherheitseinrichtungen durch die Art ihrer Anbringung Personen
zugdnglich, miissen sie so ausgefiihrt sein, dass die elektrische Sicherheitseinrichtung durch einfache
Hilfsmittel nicht unwirksam gemacht werden kann.

ANMERKUNG  Ein Magnet oder eine Schaltbriicke werden nicht als einfaches Hilfsmittel betrachtet.

Bei redundant aufgebauten Sicherheitsschaltungen muss durch die mechanische oder geometrische
Anordnung der Geberelemente fiir die Eingangsglieder sichergestellt sein, dass bei Auftreten eines
mechanischen Fehlers kein unbemerkter Redundanzverlust eintritt.

Fiir Geberelemente von Sicherheitsschaltungen gelten die Anforderungen nach F.5.4.2.

5.11.1.3.3 Programmierbare elektronische System in sicherheitsbezogenen Anwendungen
(PESSRAL)

5.11.1.3.3.1 Allgemeines

Bei der Risikobeurteilung und der Wahl der Begriffe und technischen Losungen wurden die Verfahren der
Reihe EN 61508 beriicksichtigt. Dies fithrte zu der Notwendigkeit der Einstufung von
Sicherheitseinrichtungen bei der Anwendung von PESSRAL.

5.11.1.3.3.2 Anforderungen an die Konstruktion

a) Die Tabellen A.1 und A.2 des Anhangs A geben den Sicherheits-Integrititslevel fiir jede elektrische
Sicherheitseinrichtung an.

b) Programmierbare elektronische Systeme, die nach 5.11.1.3.3 ausgelegt werden, decken die
Anforderungen von 5.11.1.2.3.2 ab.

Die Mindestanforderungen an Sicherheitsfunktionen, die fiir alle Sicherheits-Integritétslevel giiltig sind,
sind in den Tabellen 8, 9 und 10 aufgefiihrt. Zusatzlich werden besondere Mafdnahmen, die fiir die
Sicherheits-Integritatslevel 1, 2 und 3 gefordert werden, in den Tabellen 11, 12 und 13 entsprechend
aufgefiihrt.

ANMERKUNG  Die in den Tabellen 8 bis 13 aufgefiihrten Abschnitte der EN 61508-7:2010 verweisen auf die
zutreffenden Anforderungen in EN 61508-2:2010 und EN 61508-3:2010.

c) Zur Vermeidung unsicherer Anderungen miissen MafRnahmen zur Verhinderung des unberechtigten
Zugangs zu dem Programmcodespeicher und sicherheitsbezogenen Daten von PESSRAL vorgesehen

werden, z. B. Einsatz eines EPROM, Zugangscode usw.

d) Wenn PESSRAL und ein nichtsicherheitsbezogenes System auf dieselbe Hardware zuriickgreifen,
miissen die Anforderungen von PESSRAL erfiillt werden.

e) Wenn PESSRAL und ein nichtsicherheitsbezogenes System auf dieselbe gedruckte Leiterplatte
zuriickgreifen, gelten die Anforderungen von 5.10.2.2.3 fiir die Abtrennung der beiden Systeme.
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Tabelle 8 — Gemeinsame Maf3nahmen zur Vermeidung und Erkennung von Fehlern — Auslegung

der Hardware

Nr Gegenstand Maf3nahme Verweisung auf
) EN 6150-7:2010
1 Prozesseinheit Verwendung eines Watchdogs. A9
2 Komponenten- Ausschlieflich spezifikationsgemafie Anwendung
auswahl von Komponenten.

E/A-Einheiten und | Definierter sicherer Zustand bei Energieausfall oder

Schnittstellen inkl. | Riicksetzung.
3 -

Kommunikations-

verbindungen
4 Spannungs- Definiertes sicheres Abschalten bei Uberspannung A.8.2
versorgung oder Unterspannung.

5 Variable Einsatz von ausschliefilich integrierten Speicher-

Speicherbereiche bausteinen.
6 Variable Lese-/Schreibpriifung variabler Datenspeicher

Speicherbereiche wahrend des Startvorgangs.
” Variable Fernzugriff nur zu informativen Daten (z. B.

Speicherbereiche Statistiken).

. Keine Méglichkeit zur Anderung des
Invariante . .
8 Speicherbereiche Programmcodespeichers, weder automatisch durch
P das System noch durch Ferneingriff.
Priifen des Programmcodespeichers und festen A4.2

9 Invariante Datenspeichers wahrend des Startvorgangs durch

Speicherbereiche ein Verfahren, das der Summenpriifung zumindest

gleichwertig ist.

Tabelle 9 — Gemeinsame Mafdnahmen zur Vermeidung und Erkennung von Fehlern — Auslegung

der Software
Verweisung auf
Nr. Gegenstand Mafdnahme EN 61508-7:2010
Programmstruktur (d. h. Modularitat, B.3.4/C.2.1,
1 Struktur Datenhandhabung, Schnittstellendefinition) C.2.9/C.2.7
entsprechend dem Stand der Technik (siehe
EN 61508-3:2010).
2 Startvorsan Wahrend des Startvorgangs muss der sichere
gang Zustand des Aufzugs aufrechterhalten werden.
Begrenzte Verwendung von Interrupts. C.2.6.5
3 Interrupts Verwendung verschachtelter Interrupts nur bei
Vorhersehbarkeit aller moglicher Sequenzen.
Kein Triggern des Watchdogs durch A94
4 Interrupts Interruptverfahren, ausgenommen in Kombination
mit anderen Programmsequenzbedingungen.
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Nr.

Gegenstand

Mafdnahme

Verweisung auf
EN 61508-7:2010

Abschaltung

Keine Abschaltverfahren, wie z. B. Sichern von
Daten, fiir sicherheitsbezogene Funktionen.

Speicher-
management

Stapelverarbeitung in der Hard- und/oder Software
mit angemessenen Reaktionsverfahren.

C.2.6.4/C.5.4

Programm

[terationsschleifen, die kiirzer als die System-
reaktionszeit sind, z. B. durch Begrenzung der
Anzahl der Schleifen oder Uberwachung der
Ausfiihrungszeit.

Programm

Priifen auf Verschiebung des Datenfeldzeigers, falls
in der benutzten Programmsprache nicht enthalten.

C.2.6.6

Programm

Definierte Handhabung der Ausnahmen (z. B. Teilen
durch Null, Uberlauf, Priifen des Wertebereichs von
Variablen usw.), die das System in einen definierten
sicheren Zustand zwingt.

10

Programm

Keine rekursive Programmierung, ausgenommen in
bewahrten Standardbibliotheken, in bewahrten
Betriebssystemen oder in Kompilierern fiir hohere
Sprachen. Fiir diese Ausnahmen miissen separate
Stapel fiir separate Aufgaben vorgesehen und durch
eine Speichermanagementeinheit tiberwacht
werden.

C.2.6.7

11

Programm

Dokumentation der Schnittstelle der Programmier-
bibliothek und der Betriebssysteme mindestens so
vollstandig wie das eigentliche
Anwenderprogramm.

12

Programm

Plausibilitatspriifung von Daten fiir Sicherheits-
funktionen, z. B. Eingangsmuster, Eingangsbereiche
und interne Daten.

C.2.5/C3.1

13

Programm

Nach Aufruf eines Betriebsmodus zu Prif- und
Validierungszwecken darf der normale Betrieb des
Aufzugs so lange nicht moglich sein, wie dieser
Modus nicht abgeschlossen ist.

EN 61508-1:2010,
7.7.2.1

14

Kommunikations-
system (intern und
extern)

Erreichen eines sicheren Zustands unter
angemessener Beriicksichtigung der
Systemreaktionszeit in einem busbasierten
Kommunikationssystem mit Sicherheitfunktionen
bei Verlust der Kommunikation oder Fehler in
einem Busteilnehmer.

A7/A9

15

Bussystem

Keine Rekonfigurierung des CPU-Bussystems,
ausgenommen wahrend des Startvorgangs.

ANMERKUNG  Periodisches Aktualisieren des CPU-
Bussystems wird nicht als Rekonfigurierung betrachtet.

C.3.10

16

E/A-Handhabung

Keine Rekonfigurierung der E/A-Kandle,
ausgenommen wahrend des Startvorgangs.
ANMERKUNG  Periodisches Aktualisieren des E/A-

Konfigurierungsregisters wird nicht als Rekonfigurierung
betrachtet.

C.3.10
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Tabelle 10 — Gemeinsame Mafdnahmen fiir den Entwurf und den Implementierungsprozess

Verweisung auf
Nr. Mafinahme EN 61508-7:2010
1 Beurteilung der funktionalen, umgebungs- und schnittstellenbezogenen A.14/B.1
Aspekte der Anwendung.
2 | Anforderungsspezifikationen einschliefilich der Sicherheitsanforderungen. B.2.1
3 | Nochmalige Priifung aller Spezifikationen. B.2.6
Entwurfsdokumentation wie in F.5.1 gefordert und zusatzlich: C.5.9
— Funktionsbeschreibung einschliefdlich Systemarchitektur und
4 Hardware/Software-Wechselwirkung;
— Softwaredokumentation einschlief3lich Beschreibung der Funktion und
Programmsequenz.
5 | Berichte iiber Entwurfspriifungen. B.3.7/B.3.8,C.5.16
6 Priifung der Verfligbarkeit durch Anwendung von Verfahren wie der B.6.6
Ausfalleffektanalyse (FMEA, en: failure mode and effect analysis).
” Priifspezifikationen und Priifberichte des Herstellers und Berichte liber B.6.1
Feldversuche.
8 | Anleitungen einschlief3lich Grenzen des Einsatzbereichs. B.4.1
9 Wiederholung und Aktualisierung der oben genannten Mafnahmen bei C.5.23
Anderung des Produkts.
10 Implementierung einer Versionskontrolle von Hardware und Software und C.5.24

ihrer Kompatibilitat.
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Tabelle 11 — Besondere Mafdnahmen entsprechend SIL 1

Komponenten

Siehe Nr. in Verweisung auf
un_d Anforderungen Mafinahmen Anhang I EN 61508-7:2010
Funktionen
Die Struktur muss so Einkanalige Struktur M.1.1 A3.1
sein, dass jeder einzelne | mit Selbsttest oder
Struktur quallsfehler erkannt . zwei oder mehr M.1.3 A.2.5
wird und das System in B .
. . Kanaile mit
einen sicheren Zustand i
Vergleich.
geht.
Fehler in Fehlerkorrigierende M.2.1 A34
Prozesseinheiten, die zu | Hardware, oder
emnem fals"chen Ergebnis Selbsttest durch M.2.2 A31
fiihren, mussen erkannt
Software oder
werden.
Wenn ein solcher Fehler | Vergleicher fir M.2.4 Al3
Prozesseinheit | zu einem gefahrlichen zweikanalige
Zustand fithren kann, Strukturen oder
Tuss d?ShSyStean n d gegenseitiger M.2.5 A35
elrilen sicheren Zustan Vergleich von
gehen. zweikanaligen
Strukturen durch
Software.
Fehlerhafte Die folgenden
Informationsmodifizier | Mafdnahmen
ung, d. h. alle ungeraden | beziehen sich nur
oder Zwei-Bit-Fehler auf einkanalige
Invariante und einige Drei-Bit- und | Strukturen:
Speicher- | Mehr-BitFehler milssen | b, pit Redundanz M.3.5 AS5.5
bereiche vor der nachsten Parititsbit) od
Aufzugsfahrt erkannt (Paritatsbit) oder
werden. Blocksicherung mit M.3.1 A43
Ein-Wort-
Redundanz.
Globale Fehler wahrend | Die folgenden
des Adressierens, des Mafinahmen
Schreibens, des beziehen sich nur
Speicherns und des auf einkanalige
Lesens sowie alle Strukturen:
Var.lable ur.1geraden oder .ZWEI- Wortsicherung mit M.3.2 A5.6
Speicher- Bit-Fehler und einige o
. L. . Multi-Bit-
bereiche Drei-Bit- und Mehr-Bit-
N Redundanz oder
Fehler miissen vor der
nachsten Aufzugsfahrt | Priifung durch M.4.1 A5.2
erkannt werden. Testmuster auf
statische oder
dynamische Fehler.
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Komponenten Siehe Nr. in Verweisung auf
un_d Anforderungen Mafinahmen Anhang EN 61508-7:2010
Funktionen
E/A-Einheiten [Sjts,g«ssc}i fﬁélie‘l;ounng/A_ Codesicherheit oder M.5.4 A.6.2
und 'SP . 111 Testmuster. M.5.5 A6.1
. Kanalen sowie zufallige
Schnittstellen :
. . ot und systematische
einschlieflich .
Fehler im Datenfluss
Kommu- -
nikations- miissen vor der
. nachsten Aufzugsfahrt
verbindungen
erkannt werden.
Fehler in der Watchdog mit M.6.1 A9.4
Takterzeugung fiir separater Zeitbasis,
Prozesseinheiten wie oder
Takt Frequenzinderung oder reziproke M.6.2
Zusammenbruch -
) Uberwachung.
miissen vor der
nachsten Aufzugsfahrt
erkannt werden.
Falscher Kombination von M.7.1 A94
Programmablauf und zeitlicher und
unangemessene logischer
Ausfiihrungsdauer von | Uberwachung des
Programm- . :
sicherheitsbezogenen Programmablaufs.
ablauf . )
Funktionen miissen vor
der ndchsten
Aufzugsfahrt erkannt
werden.

Nach einer Fehlererkennung muss der sichere Zustand des Aufzugs erhalten bleiben.
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Siehe
Komponenten Nr.in Verweisung auf
un_d Anforderungen Mafnahmen An- EN 61508-7:2010
Funktionen
hang I
Die Struktur muss so sein, Einkanalige Struktur mit M.1.2 A.3.3
dass jeder einzelne Selbsttest und
Zufallsfehler unter Uberwachung oder
angemessener . ;
Struktur Beriicksichtigung der zwel oder ?“‘Ehr Kandle M.13 A25
; : mit Vergleich.
Systemreaktionszeit
erkannt wird und das
System in einen sicheren
Zustand geht.
Fehler in Prozesseinheiten, | Fehlerkorrigierende M.2.1 A34
die zu falschen Hardware oder
IE{rgebnlsse"n fuhren hardwareunterstiitzter M.2.3 A.3.3
onnen, miissen unter ,
Software-Selbsttest flr
angemessener inkanalige Struktur
Berticksichtigung der e &
: : oder
] | Systemreaktionszeit
Prozesseinheit | erkannt werden. Vergleicher fiir M.2.4 A13
Wenn ein solcher Fehler zu | zweikanalige Strukturen
einem gefahrlichen oder
gustgnd fuh_ren.kann, muss gegenseitiger Vergleich M.2.5 A.3.5
_a‘;l yste;n n el(rilenh von zweikanaligen
sicheren Zustand gehen. Strukturen durch
Software.
Fehlerhafte Die folgenden
Informationsmodifizierung | Mafdnahmen beziehen
,d. h. alle ungeraden oder | sich nur auf einkanalige
. Zwei-Bit-Fehler und einige | Strukturen:
Invariante | i, i Bit- und Mehr-Bit-
Speicher- Fehler miissen unter Blocksicherung mit Ein- M.3.1 A4.3
bereiche Wort-Redundanz oder
angemessener
Berticksichtigung der Wortsicherung mit M.3.2 A5.6
Systemreaktionszeit Multi-Bit-Redundanz.
erkannt werden.
Globale Fehler wahrend Die folgenden
des Adressierens, des Mafinahmen beziehen
Schreibens, des Speicherns | sich nur auf einkanalige
und des Lesens sowie alle Strukturen:
Variable ungeraden Ofigr ZWEI-.Blt.- Wortsicherung mit M.3.2 A5.6
. Fehler und einige Drei-Bit- g
Speicher- . Multi-Bit-Redundanz
. und Mehr-Bit-Fehler
bereiche ) oder
miissen unter
angemessener Prifung durch M.4.1 A5.2
Berticksichtigung der Testmuster auf statische
Systemreaktionszeit oder dynamische Fehler.
erkannt werden.
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Siehe
Komponenten Nr.in Verweisung auf
un_d Anforderungen Mafdnahmen An- EN 61508-7:2010
Funktionen
hang I
Statische Fehler und Codesicherheit oder M.5.4 A.6.2
E/A-Einheiten Ubetspreche.n von"E/_ A- Testmuster. M.5.5 A6.1
und Kanalen sowie zufallige
Schnittstellen | und systematische Fehler
einschlief3lich | im Datenfluss miissen
Kommu- unter angemessener
nikations- Beriicksichtigung der
verbindungen | Systemreaktionszeit
erkannt werden.
Fehler in der Watchdog mit separater M.6.1 A9.4
Takterzeugung fiir Zeitbasis, oder
Prozessellr-lhelten wie reziproke Uberwachung. | M.6.2
Frequenzinderung oder
Takt Zusammenbruch miissen
unter angemessener
Beriicksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt werden.
Falscher Programmablauf | Kombination von M.7.1 A94
und unangemessene zeitlicher und logischer
Ausfiihrungsdauer von Uberwachung des
sicherheitsbezogenen Programmablaufs.
Programm- : .
Funktionen miissen unter
ablauf
angemessener
Beriicksichtigung der
Systemreaktionszeit

erkannt werden.

Nach einer Fehlererkennung muss der sichere Zustand des Aufzugs erhalten bleiben.
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Tabelle 13 — Besondere Mafdnahmen entsprechend SIL 3

Komponenten
und
Funktionen

Anforderungen

Mafdnahmen

Siehe
Nr.in
Anhang
I

Verweisung auf
EN 61508-7:2010

Struktur

Die Struktur muss so sein,
dass jeder einzelne
Zufallsfehler unter
angemessener
Beriicksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt wird und das
System in einen sicheren
Zustand geht.

Zwei oder mehr Kanale
mit Vergleich.

M.1.3

A25

Prozesseinheit

Fehler in Prozesseinheiten,
die zu falschen
Ergebnissen fithren
koénnen, miissen unter
angemessener
Beriicksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt werden.

Wenn ein solcher Fehler zu
einem gefahrlichen
Zustand fiihren kann, muss
das System in einen
sicheren Zustand gehen.

Vergleicher fiir
zweikanalige Strukturen
oder

gegenseitiger Vergleich
von zweikanaligen
Strukturen durch
Software.

M.2.4

M.2.5

A13

A3.5

Invariante
Speicher-
bereiche

Fehlerhafte Informations-
modifizierung, d. h. alle
Ein-Bit- und Mehr-Bit-
Fehler miissen unter
angemessener
Berticksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt werden.

Blocksicherung mit
Blockreplikation oder

Blocksicherung mit
Mehr-Wort-Redundanz.

M.3.3

M.3.4

A4.5

A44

Variable
Speicher-
bereiche

Globale Fehler wahrend
des Adressierens, des
Schreibens, des Speicherns
und des Lesens sowie alle
statischen Bitfehler und
dynamische Kopplungen
miuissen unter
angemessener
Berticksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt werden.

Blocksicherung mit
Blockreplikation oder

Priifung wie z. B.
»Galpat”.

M.4.2

M.4.3

A5.7

A5.3

114




Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02

EN 81-22:2021 (D)

Siehe
Komponenten Nr.in Verweisung auf
un_d Anforderungen Mafnahmen Anhang | EN 61508-7:2010
Funktionen I
Statische Fehler und Mehrkanalige parallele M.5.1 A.6.5
) ] Ubersprechen von E/A- Eingabe und
E/A-Einheiten |y 10n sowie zufillige .
und . mehrkanalige parallele M.5.3 A6.3
Schni i und systematische Fehler A be od
_C ml::'StEl'eIl: im Datenfluss mussen usgabe oder
elnlic e _lc unter angemessener riickgelesene Ausgaben M.5.2 A.6.4
. om.mu Berticksichtigung der oder
nikations- Syst Kti it
bindungen | 2y oo oo Codesicherheit od M.5.4 A62
verbindung erkannt werden. odesicherheit oder 5. .6.
Testmuster. M.5.5 A6.1
Fehler in der Watchdog mit separater M.6.1 A9.4
Takterzeugung fiir Zeitbasis, oder
PrOZESSEIPhEIten wie reziproke Uberwachung. M.6.2
Frequenzdnderung oder
Takt Zusammenbruch miissen
unter angemessener
Berticksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt werden.
Falscher Programmablauf | Kombination von M.7.1 A9.4
und unangemessene zeitlicher und logischer
Ausfiihrungsdauer von Uberwachung des
sicherheitsbezogenen Programmablaufs.
Programm- . N
Funktionen miissen unter
ablauf
angemessener
Beriicksichtigung der
Systemreaktionszeit
erkannt werden.

Nach einer Fehlererkennung muss der sichere Zustand des Aufzugs erhalten bleiben.

5.11.2 Steuerungen

5.11.2.1 Fahrbefehlsgeber

5.11.2.1.1 Allgemeines

Der Fahrbefehl muss auf elektrischem Wege gegeben werden.

5.11.2.1.2 Normalsteuerung

Fahrbefehle miissen iiber Taster oder dhnliche Einrichtungen, wie Beriihrungssensoren, Magnetkarten usw.,
erteilt werden. Sie miissen in Gehdusen so untergebracht sein, dass unter Spannung stehende Teile fiir
Benutzer nicht zuganglich sind.
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5.11.2.1.3 Nachstellen bei offenen Tiiren

Im Sonderfall nach 5.4.7.2.2 ist das Verfahren des Laufwagens bei gedffneten Schacht- und Fahrkorbtiiren
zum Nachstellen unter folgenden Bedingungen zulassig:

a) Die Bewegung ist auf die Entriegelungszone beschrankt (5.4.7.1.1):

1) Alle Bewegungen des Laufwagens aufderhalb der Entriegelungszone miissen durch mindestens ein
Schaltglied, das in die Uberbriickung oder Umgehung der Sicherheitseinrichtungen der Tiiren und
Verriegelungen eingefiigt ist, verhindert sein.

2) Dieses Schaltglied muss
i) ein Sicherheitsschalter nach 5.11.1.2.2 sein oder

ii) so ausgefiihrt sein, dass es den Bestimmungen fiir Sicherheitsschaltungen nach 5.11.1.2.3
genugt.

3) Wenn die Betatigung des Schaltglieds von einem mittelbar mechanisch, z. B. durch Seile, Riemen
oder Ketten, mit dem Laufwagen verbundenen Verbindungsorgan abhdngig ist, muss der Bruch
oder das Schlaffwerden dieses Organs den Stillstand des Triebwerks durch Ansprechen einer
elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.11.1.2 bewirken.

4) Beim Nachstellen darf die Umgehung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen der Tiiren nur
wirksam werden, wenn ein Haltekommando fiir diese Haltestelle vorliegt.

b) Die Nachstellgeschwindigkeit tibersteigt 0,3 m/s nicht:
Es muss iiberwacht werden, dass

1) bei Triebwerken, deren Hochstdrehzahl von der Netzfrequenz abhdngig ist, nur der Steuerkreis bei
geringen Geschwindigkeiten Strom fiihrt,

2) bei Triebwerken, deren Energiezufuhr {iber statische Umformer erfolgt, die
Nachstellgeschwindigkeit 0,3 m/s nicht tibersteigt.

5.11.2.1.4 Inspektionssteuerung

5.11.2.1.4.1 Zur Erleichterung von Inspektions- und Wartungsarbeiten muss in einer Arbeitsstation eine
leicht zugadngliche Inspektionssteuereinrichtung vorhanden sein.

5.11.2.1.4.2 Die Inspektionssteuereinrichtung muss durch einen Umschalter (Inspektionsschalter)
eingeschaltet werden, der den Anforderungen an elektrische Sicherheitseinrichtungen gentigen muss
(5.11.1.2).

Dieser Schalter muss bistabil und gegen unbeabsichtigte Betdtigung geschiitzt sein.

Folgende Bedingungen fiir die Funktion miissen gleichzeitig erfiillt sein:

a) Das Einschalten der Inspektionssteuerung muss aufheben:
1) die Wirkung der normalen Steuerung einschliefdlich des Bewegens selbsttitig betatigter Tiiren;
2) die Riickholsteuerung (5.11.2.1.5).

Die Riickkehr zum Normalbetrieb des Aufzugs darf nur nach erneuter Betitigung des
Inspektionsschalters erfolgen.

Werden fiir die notwendigen Umschaltvorgiange keine fest mit dem Inspektionsschalter verbundene
Sicherheitsschalter verwendet, muss sichergestellt sein, dass beim Auftreten eines Fehlers nach
5.11.1.1.1 in dieser Schaltung jede unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens verhindert ist;
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b) die Bewegung des Laufwagens muss durch stindigen Druck auf einen gegen unbeabsichtigtes Betatigen
geschiitzten Taster, auf dem die Fahrtrichtung klar angegeben ist, erfolgen;

c) die Inspektionssteuereinrichtung muss einen Notbremsschalter nach 5.11.2.2 beinhalten;
d) die Geschwindigkeit des Laufwagens darf 0,63 m/s nicht tiberschreiten:

e) die betriebsmafdigen Endhaltestellen diirfen nicht tiberfahren werden kénnen;

f)  die Sicherheitseinrichtungen miissen wirksam bleiben.

Die Steuereinrichtung darf auch besondere, gegen unbeabsichtigtes Betitigen geschiitzte Schalter fiir die
Steuerung des Tirantriebs vom Fahrkorbdach aus haben.

5.11.2.1.4.3 Eine Inspektionssteuereinrichtung darf entweder nach 5.3.4.3.4 im Fahrkorb oder nach
5.3.4.4.1 in der Schachtgrube/dem Schachtkopf oder nach 5.3.4.5.6 auf einer Plattform im Schacht eingebaut
werden. Die Inspektionssteuereinrichtung darf Aufdenstehenden nicht zugéanglich sein.

Mehr als zwei Inspektionssteuereinrichtungen diirfen nicht vorhanden sein.

Sind zwei Inspektionssteuereinrichtungen vorhanden, muss eine Verriegelung Folgendes sicherstellen:

a) Ist nur eine Inspektionssteuereinrichtung auf ,INSPEKTION" geschaltet, kann sich der Fahrkorb durch
Driicken der Taster an dieser Inspektionssteuereinrichtung bewegen;

b) sind mehr als eine Inspektionssteuereinrichtung auf ,INSPEKTION geschaltet,
1) darf es nicht moglich sein, den Laufwagen von einer von ihnen zu bewegen, oder

2) muss es moglich sein, den Laufwagen zu bewegen, wenn die entsprechenden Taster an beiden
Inspektionssteuereinrichtungen gleichzeitig gedriickt werden (siehe Einleitung — Grundsétze)).

5.11.2.1.5 Elektrische Riickholsteuerung

Ist nach 5.9.5.3 eine Riickholsteuerung erforderlich, muss ein Riickholschalter, der den Anforderungen von

5.11.1.2 entspricht, vorhanden sein. Die Speisung des Triebwerks muss durch das normale Netz oder

gegebenenfalls durch eine Ersatzstromversorgung erfolgen.

Die folgenden Bedingungen miissen gleichzeitig erfiillt sein:

a) Das Einschalten des Riickholschalters muss das Bewegen des Laufwagens durch standigen Druck auf
Taster, die gegen unbeabsichtigtes Betitigen geschiitzt sind, erméglichen. Die Fahrtrichtung muss klar

angegeben sein.

b) Nach Einschalten des Riickholschalters muss jede Bewegung des Laufwagens, die nicht von den Tastern
gesteuert wird, verhindert sein.

Die Wirksamkeit der elektrischen Riickholsteuerung muss durch Einschalten der Inspektionssteuerung
aufgehoben werden.

c) Durch den Riickholschalter oder durch einen anderen elektrischen Schalter nach 5.11.1.2 miissen die
elektrischen Sicherheitseinrichtungen unwirksam gemacht werden:

1) an der Fangvorrichtung nach 5.6.8.8;

2) am Geschwindigkeitsbegrenzer nach 5.6.9.8.1 und 5.6.9.8.2;
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3) an der Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit nach
5.6.10.6;

4) anden Puffern nach 5.7.4.3.4 sowie
5) am Notendschalter nach 5.7.5;

d) Rickholschalter und -taster sind so anzuordnen, dass das Triebwerk direkt oder indirekt iiber
Anzeigeeinrichtungen beobachtet werden kann (5.3.6.2 c)).

e) Die Geschwindigkeit des FahrkorbLaufwagens darf 0,63 m/s nicht tiberschreiten.
5.11.2.2 Notbremsschalter

5.11.2.2.1 Ein Notbremsschalter, der den Aufzug stillsetzt und ihn sowie die selbsttitig kraftbetatigten
Tiren im Stillstand hilt, muss vorhanden sein

a) inder Schachtgrube (5.2.7.4.3 a));
b) im Rollenraum (5.3.7.1.6);

c) auf dem Fahrkorbdach (falls fiir den Wartungsbetrieb zuganglich, 5.5.15) leicht erreichbar und in
hochstens 1,00 m Entfernung vom Zugang fiir das Inspektions- oder Wartungspersonal. Diese
Einrichtung darf neben der Inspektionssteuerung sein, wenn sie nicht mehr als 1,00 m vom Zugang
entfernt angebracht ist;

d) ander Inspektionssteuerung (5.11.2.1.4.2 c));

e) am Triebwerk, aufier wenn ein Hauptschalter oder ein anderer Notbremsschalter in der Nahe, d.h.
innerhalb von 1,00 m direkt erreichbar, vorhanden ist;

f) auf dem/den Tableau(s) fiir Notfille und Priifung (5.3.6), aufler wenn ein Hauptschalter oder ein
anderer Notbremsschalter in der Ndhe, d. h. innerhalb von 1,00 m direkt erreichbar, vorhanden ist.

5.11.2.2.2 Als Notbremsschalter miissen elektrische Sicherheitseinrichtungen nach 5.11.1.2 verwendet
sein. Sie miissen bistabil und so ausgefiihrt sein, dass eine erneute Inbetriebsetzung nur durch eine bewusste
Handlung moglich ist.

5.11.2.3 Notrufeinrichtung

5.11.2.3.1 Um Hilfe von aufden herbeizurufen, muss eine Notrufeinrichtung nach EN 81-28:2018+AC:2019
eingebaut sein.

5.11.2.3.2 Eine Sprechanlage oder dhnliche Einrichtung mit Versorgung iliber die Hilfsspannungsquelle
nach 5.5.17.4 muss zwischen dem Inneren des Fahrkorbs und dem Ort, von dem aus Eingriffe im Notfall
durchgefiihrt werden, vorhanden sein, wenn die Férderhohe des Aufzugs 30 m iiberschreitet oder eine
direkte akustische Verstdndigung zwischen dem Fahrkorb und dem Ort, von dem aus Eingriffe im Notfall
durchgefiihrt werden, nicht méglich ist.

5.11.2.4 Vorrechte, Anzeigen

5.11.2.4.1 Bei Aufziigen mit handbetatigten Tiiren muss eine Einrichtung das Abfahren des Laufwagens
nach einem Halt mindestens 2 s verhindern.

5.11.2.4.2 Ein in den Fahrkorb eingetretener Benutzer muss nach dem Schlief3en der Tiiren fiir die Eingabe
eines Fahrbefehls iiber mindestens 2 s verfiigen, bevor die AufRenruftaster wirksam werden kénnen.

Diese Anforderung braucht bei Aufziigen mit Sammelsteuerung nicht erfiillt zu werden.
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5.11.2.4.3 Bei Sammelsteuerungen muss dem an einer Haltestelle wartenden Benutzer durch eine von der
Haltestelle aus erkennbare Leuchte gut sichtbar angezeigt werden, in welche Richtung der Laufwagen
weiterfahrt.

Bei Aufzugsgruppen werden Fahrkorbstandanzeigen an den Haltestellen nicht empfohlen. Es wird jedoch
empfohlen, die Ankunft eines Fahrkorbs durch ein akustisches Zeichen anzuktindigen.

5.11.2.5 Kontrolle der Beladung

5.11.2.5.1 Aufzlige miissen eine Einrichtung haben, die ein Anfahren einschlief3lich des Nachstellens des
Fahrkorbs verhindert, wenn sich im Fahrkorb eine Uberlast befindet.

5.11.2.5.2 Uberlastung ist zu unterstellen, wenn die Nennlast um mehr als 10 %, mit einem Minimum von
75 kg, tiberschritten wird.

5.11.2.5.3 Bei einer Uberlastung miissen

a) die Benutzer durch ein hérbares und/oder sichtbares Zeichen im Fahrkorb darauf aufmerksam gemacht
werden;

b) selbsttatig kraftbetatigte Tiiren vollstindig geéffnet werden;
c) handbetéitigte Tiiren unverriegelt bleiben;

d) vorbereitende Mafdnahmen nach 5.4.7.2.1 und 5.4.7.3.2 unwirksam gemacht werden.

6 Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder
Schutzmafdnahmen

6.1 Verfahren

Tabelle 14 gibt zusammen mit den Verweisungen auf die entsprechenden Unterabschnitte des vorliegenden
Dokuments die Verfahren an, nach denen die Erfiillung der in den Abschnitten5 und 7 beschriebenen
Sicherheitsanforderungen und -mafdnahmen vom Hersteller fiir jeden neuen Aufzug nachgewiesen werden
muss. Sekundidre Unterabschnitte, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt sind, werden im Rahmen des
zitierten Unterabschnitts nachgewiesen. Der Hersteller muss alle Priifaufzeichnungen aufbewahren.

Tabelle 14 — Verfahren zur Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen

altjsr;frl;i-tt Sicherheitsanforderungen E;::é Messung Berechnung pf':;:flllltl;g
521 Schacht — Allgemeines X
5.2.2.1 Schachtumwehrung — X

Allgemeines
5222 Vollstandig umwehrter Schacht X
5.2.2.3 Teilumwehrter Schacht X X
5224 Wartungs- und Nottliren — X X

Wartungsklappen
5.2.2.5 Entliiftung des Schachts X X
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.2.3.1 Wainde, Boden, Decken von X
Schéchten und Stirnwdnden —
Allgemeines
5.23.2 Festigkeit der Wande X X
5.2.3.3 Festigkeit des Schachtbodens X
5.23.4 Festigkeit der Decke X
5.2.3.5 Tragwerke X
5.2.4 Ausfiihrung der Schachtwande X X X
und der Schachttiiren an den
Zugangsseiten des Fahrkorbs
5.2.5 Schutz von Raumen, die in der X X
Fortsetzung der Bahn des
Laufwagens, des Gegengewichts
oder des Ausgleichsgewichts an
der niedrigsten Stelle liegen
5.2.6 Schutzmafinahmen im Schacht X
5.2.7.21 Oberer Schutzraum bei X X
Treibscheibenaufziigen
5.2.7.2.2 Oberer Schutzraum bei Trommel- X X
und Kettenaufziigen
52.7.41 Schachtgrube X
5.2.7.4.2 Zugang zur Schachtgrube X X
5.2.7.43 Schutzraum bei Trommel- und X X
Kettenaufziigen
52744 Einrichtungen in der Grube X X
5.2.7.5 Aufziige mit Fronttiiren X X
5.2.8 Aufzugsfremde Einrichtungen im X
Schacht
5.29 Schachtbeleuchtung X
5.2.10 Befreiung im Notfall X X
5.2.11 Schachtzugang durch die X
Schachttiir
5.2.12 Schutz der Bereiche unter der X
Fiihrungsbahn
5.3.1 Triebwerk und Rollenrdume — X
Allgemeines
5.3.2 Zugang X X
5331 Triebwerk und Steuerung in X
einem Triebwerksraum —
Allgemeines
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.3.3.2 Mechanische Festigkeit des X
Fuffbodens
5.3.3.3 Abmessungen X X
5334 Zugangstiiren und Bodenklappen X
5.3.3.5 Andere Offnungen X X
5.33.6 Beliiftung X
5.3.3.7 Beleuchtung und Steckdosen X X
5.3.3.8 Hebezeuge fiir Aufzugsteile X X
5.34.1 Triebwerk und Steuerung X X
innerhalb des Schachts —
Allgemeines
5.3.4.2 Abmessungen von Arbeitsflachen X X
im Schacht
5.3.4.3 Arbeitsstationen im Fahrkorb oder X X
auf dem Fahrkorbdach
5.34.4 Arbeitsbereiche in der X X
Schachtgrube und im Schachtkopf
5.3.4.5 Arbeitsbereiche auf einer X X X
Plattform im Schacht
5.3.4.6 Tiiren und Klappen X X
5.34.7 Beliiftung X
5.34.8 Beleuchtung und Steckdosen X X
5.3.4.9 Hebezeuge fiir Aufzugsteile X X
5.35.1 Triebwerk und Steuerung X X
auferhalb des Schachts —
Allgemeines
5.3.5.2 Schranke fiir Triebwerk und X X
Steuerung
5.3.5.3 Arbeitsbereiche X X
5354 Beliiftung X
5.3.5.5 Beleuchtung und Steckdosen X X
5.3.6 Einrichtungen fiir Notfélle und X X X
Prifungen
53.7.1.1 Rollenrdume — Allgemeines X
5.3.7.1.2 Mechanische Festigkeit, Fuldboden X
5.3.7.1.3 Abmessungen X X
53.7.14 Zugangstiiren und Bodenklappen X
5.3.7.1.5 Andere Offnungen X X
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.3.7.1.6 Notbremsschalter X X
5.3.7.1.7 Temperatur X
5.3.7.1.8 Beleuchtung und Steckdose X
5.3.7.2 Umlenkrollen im Schacht X X
54.1 Schachttiiren — Allgemeines X
54.2.1 Festigkeit der Schachttiiren und X
deren Rahmen — Allgemeines
5.4.2.2 Verhalten im Brandfall X
5.4.2.3 Mechanische Festigkeit X X
543 Hohe und Breite der Schachttiiren X
5441 Schwellen X X
5.4.4.2 Fiihrungen X X
5.4.4.3 Aufhdngung von senkrecht X X
bewegten Schacht-Schiebetiiren
545.1 Schutz beim Bewegen der X X X
Schachttiiren — Allgemeines
54.5.2.1 Kraftbetatigte Schachttiiren — X X X
Allgemeines
5.4.5.2.2 Waagrecht bewegte Fahrkorb- X X X
Schiebetiiren
5.4.5.2.3 Senkrecht bewegte Schacht- X X
Schiebetiiren
54524 Andere Tirarten X
5.4.6.1 Ortliche Beleuchtung X
5.4.6.2 Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige X X
54.7.1 Verriegelung und Uberwachung X
der Schlief3stellung der
Schachttiiren — Schutz gegen
Absturzgefahr
5.4.7.2 Verriegelung und Uberwachung X X
der Schlief3stellung der
Schachttiiren — Schutz gegen
Abscheren
54.7.3.1 Verriegelung und Notentriegelung X
— Allgemeines
5.4.7.3.2 Verriegelung X X X
5.4.7.3.3 Notentriegelung X
54.7.4 Elektrische Uberwachung der X
Schlief3stellung von Schachttiiren
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.4.7.5 Allgemeine Anforderungen fiir den X
Nachweis des geschlossenen und
verriegelten Zustands
5.4.7.6 Schacht-Schiebetiiren mit X
mehreren mechanisch
miteinander verbundenen
Tiirblattern
5.4.8 Schlief3en von selbsttitig X X
bewegten Schachttiiren
5.5.1 Hohe des Fahrkorbs
5.5.2 Nutzflache, Nennlast, Anzahl der X X
Personen
5.5.3.1 Wande, Boden und Dach des X X X X
Fahrkorbs — Gestaltung
5.5.3.2 Standsicherheit von Personen und X
Lasten
5.5.3.3 Brandschutz X X
5.5.3.4 Fahrkorbboden X X
5.5.4 Fahrkorbschiirze X
555 Fahrkorbzugang X
5.5.6.1 Fahrkorbtiiren — Allgemeines X X
5.5.6.2 Schwellen, Fiihrungen und X X
Aufhdngungen von Tiiren
5.5.6.3 Festigkeit X X
55.7.21 Schutz beim Bewegen der X X
elektrischen Fahrkorbtiiren —
Allgemeines
5.5.7.2.2 Waagrecht bewegte Fahrkorb- X X X
Schiebetiiren
5.5.7.2.3 Senkrecht bewegte Schacht- X X
Schiebetiiren
5.5.8 Umsteuerung des Schliefdvorgangs X X
559 Elektrische Uberwachung der X
Schlief3stellung von
Fahrkorbtiiren
5.5.10 Fahrkorb-Schiebetiiren mit X
mehreren mechanisch
miteinander verbundenen
Tirblattern
5.5.11 Offnen der Fahrkorbtiir X X
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.5.12 Notklappen und X X
Notiibersteigtiiren
5.5.13 Arbeitsstation X X X
5.5.14 Schiirze auf dem Fahrkorb und X
Fahrkorbseiten
5.5.15 Inspektionsausriistung X
5.5.16 Liiftung, Heizung, Klima X
5.5.17 Beleuchtung X X
5.5.18 Gegengewicht und X
Ausgleichsgewicht
5.5.19 Lauf-/Gleitkorper X
5.5.20 Bauteile zur Sicherstellung des X X
Verbleibs des Laufwagens
innerhalb des Lichtraumprofils
5.5.21 Entfernen von Hindernissen X
5.6.1 Arten von Tragmittel X X X
5.6.2 Durchmesserverhiltnis von X X X
Treibscheiben, Trommeln und
Seilrollen zu Seilen, Seil /Ketten-
Endverbindungen,
Sicherheitsbeiwerte
5.6.3 Treibfahigkeit X X
5.6.4 Aufwickeln der Seile bei X X
Trommelaufziigen
5.6.5 Belastungsausgleich zwischen X X
Seilen oder Ketten
5.6.6 Gewichtsausgleich mit X X
Seilen/umlaufenden Zugseilen
5.6.7 Schutz an Treibscheiben, X
Seilrollen und Kettenradern
5.6.8.1 Fangvorrichtung — Allgemeines X X
5.6.8.2 Einsatzbedingungen von X
Fangvorrichtungen
5.6.8.3 Betdtigung X X
5.6.8.4 Verzogerung X X
5.6.8.5 Losen aus dem Fang X
5.6.8.6 Ausfiihrung X X
5.6.8.7 Neigung des Fahrkorbbodens X X
5.6.8.8 Elektrische Uberwachung X
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.6.9.1 Betdtigung des X X X
Geschwindigkeitsbegrenzers
5.69.2 Durch Seile angetriebener X X X
Geschwindigkeitsbegrenzer
5.6.9.3 Nicht durch Seile angetriebener X X X
Geschwindigkeitsbegrenzer
5.69.4 Programmierbare elektronische X X
Geschwindigkeitsbegrenzer
5.6.9.5 Ansprechzeit X
5.6.9.6 Zuganglichkeit X
5.6.9.7 Auslésung des X X
Geschwindigkeitsbegrenzers,
Sicherung der Einstellung
5.69.8 Elektrische Uberwachung X
5.6.10 Schutzeinrichtung fiir den X X X
aufwartsfahrenden Laufwagen
gegen Ubergeschwindigkeit
5.6.11 Schutz gegen unbeabsichtigte X X X
Bewegung des Laufwagens
5711 Mechanische Festigkeit von X X
Laufbahnen, Fiihrungsschienen,
Schutzschienen und Fangschienen
5.7.1.2 Zulassige Beanspruchungen und X
Durchbiegungen
57.1.3 Befestigung der Flihrungsschienen X
57.2.1 Laufbahnen X X
5.7.2.2 Flihrungsschienen X X
5.7.2.3 Schutzschiene X X
5.7.2.4 Fangschiene X
5.7.2.5 Mehrzweckbauteil X
5.7.3 Puffer fiir Laufwagen und X X X
Gegengewicht
5.7.4 Hub der Puffer fiir Laufwagen und X X X X
Gegengewicht
5.75.1 Notendschalter — Allgemeines X
5.7.5.2 Betdtigung der Notendschalter X
5.7.5.3 Wirkungsweise der X
Notendschalter
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Unter- . . Prii- Sicht-
abschnitt Sicherheitsanforderungen fung Messung Berechnung priifung
5.8.1 Abstand zwischen Laufwagen und X
Schachtwinden, die den Zugidngen
des Laufwagens gegeniiberliegen,
sowie Laufwagen und
Gegengewicht oder
Ausgleichsgewicht — Allgemeines
5.8.2 Abstand zwischen Laufwagen und X
der dem Laufwagen
gegeniiberliegenden Schachtwand
5.8.3 Abstand zwischen Laufwagen und X
Gegengewicht oder
Ausgleichsgewicht
5.9.1 Triebwerk — Allgemeines X
5.9.2 Antrieb von Laufwagen, X X
Gegengewicht oder
Ausgleichsgewicht
5.9.3 Fliegende Treibscheiben oder X
Kettenrader
59.4 Bremseinrichtung X X
5.9.5 Notbetrieb X X
5.9.6 Geschwindigkeit
5.9.7 Stillsetzen des Antriebs und X
Uberwachung seines Stillstands
5.9.8 Verzogerungskontrollschaltung
5.9.9 Trommel-/Kettenaufziige — X
Uberwachung gegen
Schlaffseil /-kette
5.9.10 Motor-Laufzeitiiberwachung X X
5.9.11 Schutzmafinahmen an X
Triebwerken
5.9.12 Betriebsmafliger Halt des X X
Fahrkorbs an Haltestellen und
Nachregulierungsgenauigkeit
5.9.13 Anfahren/Abbremsen des X
Laufwagens
5.10.1 Elektrische Installationen und X
Einrichtungen — Allgemeines
5.10.2 Schiitze, Hilfsschiitze, Elemente X
elektrischer
Sicherheitsschaltungen
5.10.3 Schutz der Motoren und anderer X X
elektrischer Einrichtungen
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al?stf;i-tt Sicherheitsanforderungen Ef:f; Messung Berechnung pf‘:ffl:l;g
5.10.4 Hauptschalter X
5.10.5 Elektrische Leitungen X X
5111 Fehlerbetrachtung und elektrische X
Sicherheitseinrichtungen
511.2.1 Fahrbefehlsgeber — Allgemeines X X
511.2.1.2 Normalsteuerung X
5.11.2.1.3 Nachstellen bei offenen Tiiren X X
511.2.14 Inspektionssteuerung X
5.11.2.1.5 Elektrische Riickholsteuerung X X
511.2.2 Notbremsschalter X X
5.11.2.3 Notrufeinrichtungen X
5.11.2.4 Vorrechte, Anzeigen X
5.11.25 Kontrolle der Beladung X
6.2 Spezifische Unterlagen, X
Prifberichte und Bescheinigungen
Abschnitt 7 | Benutzerinformationen X
Anhang B Notentriegelungsdreikant X
Anhang C Technische Unterlagen X
ANMERKUNG  Verwendet der Errichter ein baumustergepriiftes Produkt, entsprechen die Priifungen der

Dokumentation zum Produkt.

6.2 Spezifische Unterlagen, Priifberichte und Bescheinigungen

Kopien der einschldgigen Bescheinigungen der Baumusterpriifungen miissen vorgelegt werden fiir:

a) Tirverriegelungen;

b) Schachttiiren (d. h. Brandpriifung);

c) Fangvorrichtung;

d) Geschwindigkeitsbegrenzer;

e) Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit;

f) Energie verzehrende Puffer, Energie speichernde Puffer mit Riicklaufdimpfung und Energie

speichernde Puffer mit nicht-linearer Kennlinie;

g) Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen.
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7 Benutzerinformation

7.1 Allgemeines

Bei allen Aufziigen miissen Unterlagen bereitgestellt werden, die eine Betriebsanleitung fiir die Benutzung,
Instandhaltung, Priifung, wiederkehrende Priifungen und Notfallmafdnahmen beinhalten. Alle
Benutzerinformationen miissen EN ISO 12100:2010 entsprechen und zusatzliche Festlegungen fiir die
Nutzung von Maschinen innerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm enthalten.

Die Benutzerinformation muss, einzeln oder zusammen, den Transport, Zusammenbau, Einbau,
Inbetriebnahme, Verwendung (Einrichten, Teachen/Programmieren, Betrieb, Reinigung, Fehlersuche und
Instandhaltung) des Aufzugs und, falls erforderlich, Auf3erbetriebnahme, Abbau und Entsorgung behandeln.

7.2 Signale und Warneinrichtungen
7.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Alle Schilder, Aufschriften und Benutzungshinweise miissen aus haltbarem Material, gut sichtbar angebracht
und mit leicht lesbaren Buchstaben in der Sprache des Lands beschriftet sein, in dem der Aufzug betrieben
wird.

7.2.2 Im Fahrkorb
7.2.2.1 Nennlast

Die Nennlast in kg sowie die maximale Personenzahl miissen angegeben werden. Die Personenzahl muss
nach 5.5.2.3 bestimmt werden.

Die Beschriftung muss angeben:
» Kg ... Personen”
Die Mindesthohe der Buchstaben, die fiir Angaben verwendet werden, muss
a) 10 mm fiir Grofsbuchstaben und Zahlen,
b) 7 mm fiir Kleinbuchstaben
betragen.
7.2.2.2 Notrufeinrichtung
Eine in 5.11.2.3 beschriebene Notrufeinrichtung muss gelb sein und das Glockensymbol tragen.

Die Farbe Gelb darf nicht fiir andere Befehlsgeber verwendet werden. Diese Farbe darf jedoch fiir
Quittungsleuchten verwendet werden.

7.2.2.3 Befehlsgeber

Die Befehlsgeber miissen entsprechend ihrer Funktion eindeutig bezeichnet sein. Insbesondere wird
empfohlen:

a) fir Fahrbefehlsgeber die Bezeichnungen —2, -1, 0, 1, 2, 3, usw.;

b) fiir einen vorhandenen Befehlsgeber zum Wieder6ffnen der Tiir das Zeichen:

<>
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7.2.2.4 Bedienungsanleitung

Wenn die Notwendigkeit besteht, miissen im Fahrkorb Anweisungen fiir die gefahrlose Benutzung
vorhanden sein.

Diese miissen mindestens angeben:

a) Eine Bedienungsanleitung bei Aufziigen mit Telefon oder Sprechanlage, falls nicht offensichtlich (siehe
EN 81-28:2018+AC:2019);

b) dass es nach Benutzung des Aufzugs erforderlich ist, handbetétigte Tiiren oder Tiiren, die liber eine
Steuerung ohne Selbsthaltung geschlossen werden, zu schlief3en;

c) dass die Fahrgaste die in 5.5.3.2 angegebenen Handldufe benutzen und transportierte Lasten sicher
befestigt werden miissen.

7.2.3 In den Haltestellen

Sichtbare Hinweise oder Anzeigen miissen es Personen im Fahrkorb ermdéglichen, zu erkennen, in welchem
Stockwerk der Fahrkorb angehalten hat.

7.2.4 Am Schachtzugang

Es muss aufderhalb des Schachts in der Ndahe von Wartungstiiren oder Zugangstiiren (ausgenommen
Schachttiiren) nachfolgender Hinweis angebracht werden:

»AUFZUGSSCHACHT — ABSTURZGEFAHR
ZUTRITT FUR UNBEFUGTE UNTERSAGT".

Koénnen handbetétigte Schachttiiren mit anderen, danebenliegenden Tiiren verwechselt werden, miissen sie
die Beschriftung ,AUFZUG" tragen.

Bei Lastenaufziigen muss die Tragfiahigkeitsangabe im Beladebereich von den Haltestellen aus stiandig
sichtbar sein.

7.2.5 In Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung sowie Seilrollen
7.2.5.1 An der Auflenseite der Tiiren oder Bodenklappen zu den Triebwerks- oder Rollenrdumen
(ausgenommen Fahrschachttiiren und Tiiren vor Tableaus fiir Notfdlle und Priifungen) muss ein Schild mit
folgendem Hinweis
»~AUFZUGS-TRIEBWERKSRAUM,

ZUTRITT FUR UNBEFUGTE UNTERSAGT".
angebracht sein.
Bei Bodenklappen muss dem diese Benutzenden der stiandig sichtbare Hinweis gegeben werden.

~ABSTURZGEFAHR — KLAPPE SCHLIESSEN“

7.2.5.2 Der Hauptschalter und die Lichtschalter miissen durch Kennzeichnungen leicht unterschieden
werden kdnnen.

Bleiben nach Betdtigung eines Hauptschalters noch Teile unter Spannung (Verbindungen zwischen den
Aufziigen, Lichtstrom), muss darauf hingewiesen sein, welche Teile noch unter Spannung stehen.
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7.2.5.3 Im Triebwerksraum (5.3.3), im Schrank fiir Triebwerk und Steuerung (5.3.5.2) oder auf dem/den
Tableau(s) (5.3.6) miissen die zu beachtenden detaillierten Anweisungen fiir den Fall einer Betriebsstorung,
insbesondere iiber die Benutzung der Handdreh-Vorrichtung oder der Rickholsteuerung und des
Notentriegelungsschliissels fiir die Schachttiiren sowie der Evakuierungsplan fiir den Standort vorhanden
sein.

7.2.5.4 Die Bewegungsrichtung des Laufwagens muss am Triebwerk in der Nahe des Handrads deutlich
angegeben sein.

Bei nicht wegnehmbarem Handrad darf die Angabe auch auf dem Handrad selbst angebracht sein.

7.2.5.5 Auf oder neben den Befehlsgebern der elektrischen Riickholsteuerung muss die zugeordnete
Fahrtrichtung angegeben sein.

7.2.5.6  Auf oder neben dem Notbremsschalter im Rollenraum muss die Aufschrift ,STOP“ so angebracht
sein, dass ein Irrtum tiber die STOP-Stellung ausgeschlossen ist.

7.2.5.7 An den Tragern oder Haken muss die maximale zuldssige Tragfahigkeit angegeben sein (siehe
5.3.3.8und 5.3.4.9).

7.2.5.8  An der Plattform muss die maximale zuldssige Tragfahigkeit angegeben sein (siehe 5.3.4.5.3).

7.2.5.9 Befinden sich Teile mehrerer Aufziige in einem Triebwerks- und/oder Rollenraum, ist jeder
Aufzug durch eine Ziffer oder einen Buchstaben, die durchgehend fiir alle zusammengehorigen Teile
(Triebwerk, Steuerung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Schalter usw.) zu verwenden sind, zu kennzeichnen.

Um Wartungsarbeiten usw. zu erleichtern, miissen auf dem Fahrkorbdach, in der Schachtgrube oder anderen
erforderlichen Stellen die gleichen Symbole verwendet werden.

7.2.6  An Arbeitsstationen

An den Arbeitsstationen, z. B. auf dem Fahrkorbdach oder einer Inspektionsplattform, miissen folgende
Hinweise in der Nadhe der in 5.5.15 erwdhnten Steuerungseinrichtungen fiir die Inspektionssteuerung
vorhanden sein:

a) auf oder neben dem Notbremsschalter das Wort ,STOP*. Die Ausfithrung muss so sein, dass ein Irrtum
iiber die Stop-Stellung ausgeschlossen ist;

b) aufoder neben dem Inspektionsschalter die beiden Schaltstellungen ,NORMAL" und ,INSPEKTION*;
c) aufoder neben den Befehlsgebern fiir die Inspektionssteuerung die Angabe der Fahrtrichtung;
d) Schild oder Warnhinweis an der Umwehrung, wie in 5.5.13.3.7 angegeben.

Wie bereits in 5.3.4.3.5 erwdhnt muss ein Hinweis auf dem Dach stindig anzeigen, wenn sein Zutritt
untersagt ist und auf den Einbauort der Arbeitsstation hinweisen.

7.2.7 Im Schacht

Auf oder neben dem Notbremsschalter in der Schachtgrube oder dem Schachtkopf oder in der Ndhe der
Schachtzuginge muss die Angabe ,STOP“ so angebracht sein, dass ein Irrtum iiber die Stop-Stellung
ausgeschlossen ist.

Bei Verwendung von
— einziehbaren Plattformen (5.3.4.5) und/oder beweglichen Anschlagen (5.3.4.5) oder
— von Hand zu betdtigenden mechanischen Einrichtungen (5.3.4.3.1, 5.3.4.4.1)

miissen im Schacht an den entsprechenden Stellen klare Hinweise mit den notwendigen Anleitungen fiir
deren Verwendung angebracht sein.
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7.2.8 An der Steuerungseinheit

7.2.8.1 Bezeichnungen an der elektrischen Anlage

Schiitze, Relais, Sicherungen und Anschlussklemmen der Schalttafeln miissen entsprechend dem Schaltbild
gekennzeichnet sein. Die erforderlichen Sicherungsspezifikationen wie Wert und Typ miissen auf der
Sicherung oder neben den Sicherungshaltern gekennzeichnet werden.

Bei mehrpoligen Steckverbindungen muss nur der Stecker und nicht die Leiter bezeichnet sein.

7.2.8.2 Notentriegelungsschliissel fiir Schachttiiren

Mit dem Notentriegelungsschliissel muss ein Hinweis verbunden sein, der auf die Gefahr hinweist, die bei
seiner Verwendung entstehen kann und dass es notwendig ist, sich zu vergewissern, ob die Tiir nach dem
Schlief3en verriegelt ist.

7.2.9  An Sicherheitsbauteilen

7.2.9.1 Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit

An der Schutzeinrichtung fiir den aufwértsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit muss ein Schild
mit folgenden Angaben vorhanden sein:

a) der Name des Herstellers;

b) die Nummer der Baumusterpriifbescheinigung;

c) die Auslosegeschwindigkeit, fiir die sie eingestellt ist;

d) die Bauart der Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit.
7.2.9.2 Fangvorrichtungen

An Fangvorrichtungen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein:

a) der Name des Herstellers;

b) die Nummer der Baumusterpriifbescheinigung;

c) die Bauart der Fangvorrichtung.

7.2.9.3 Geschwindigkeitsbegrenzer

Am Geschwindigkeitsbegrenzer muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein:
a) der Name des Herstellers;

b) die Nummer der Baumusterpriifbescheinigung;

c) die Bauart des Geschwindigkeitsbegrenzers;

d) die Auslosegeschwindigkeit, auf die er eingestellt ist.

131



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

7.2.9.4 Puffer

Auf Puffern, die keine Energie verzehrende Puffern sind, muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden
sein:

a) der Name des Herstellers;

b) die Nummer der Baumusterpriifbescheinigung;

c) die Bauart des Puffers;

d) die grofite zuldssige Neigung gegen die Senkrechte;

e) bei hydraulischen Puffern die Spezifikation der Fliissigkeit.

7.2.9.5 Tirverschliisse

An Tirverschliissen muss ein Schild mit folgenden Angaben vorhanden sein:
a) der Name des Herstellers;

b) die Nummer der Baumusterpriifbescheinigung;

c) die Bauart der Verriegelung.

7.2.9.6 Sicherheitseinrichtungen mit elektronischen Bauelementen

An Sicherheitseinrichtungen mit elektronischen Bauelementen muss ein Schild mit folgenden Angaben
vorhanden sein:

a) der Name des Herstellers des Sicherheitsbauteils;
b) die Nummer der Baumusterpriifbescheinigung;

c) die Bauart der elektrischen Sicherheitseinrichtung.
7.3 Priifungen

7.3.1 Allgemeines

Aufziige miissen vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Anderungen und in regelmiRigen
Abstinden einer Priifung unterzogen werden.

Diese Priifungen sollten durch eine sachkundige Person in Ubereinstimmung mit Anhang D durchgefiihrt
werden.

7.3.2  Bau- und Abnahmepriifung

7.3.2.1 Priifung vor Inbetriebnahme

Die fiir die Vorpriifung einzureichenden technischen Unterlagen miissen ausreichende Angaben enthalten,
um feststellen zu kénnen, ob die die Anlage bildenden Bauteile richtig bemessen sind und die vorgesehene

Anlage dieses Dokuments entspricht.

Dieser Nachweis beschrankt sich auf die Gesamtheit oder einen Teil der Positionen, die fiir die Priifung vor
der erstmaligen Inbetriebnahme vorgesehen sind.

132



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

Anhang C kann von denjenigen, die eine Anlage planen oder in Auftrag geben wollen, als sachdienliche
Unterlage fiir die Planung herangezogen werden.

Bei Aufziigen, fiir die keine Vorpriifung vorgeschrieben ist, konnen die technischen Unterlagen und
Berechnungen ganz oder teilweise nach Anhang C gefordert werden.

7.3.2.2 Unterlagen

Die Bau- und Abnahmepriifung muss am Betriebsort des Aufzugs im betriebsfertigen Zustand durchgefiihrt
werden.

Zur Bau- und Abnahmepriifung sollten die in 6.2 aufgefilhrten Unterlagen Teil eines vorbereiteten
Datenblatts sein. Weiterhin miissen Anlagezeichnung und -beschreibung sowie Schaltpldne (Stromlaufplan
mit Legende oder Beschreibung, Klemmenanschlussplan), die eine Priifung auf Einhaltung der in diesem
Dokument festgelegten Sicherheitsmafdnahmen erméglichen, zur Verfiigung gestellt werden.

7.3.3 Wiederkehrende Priifungen

Nach der Inbetriebnahme sollten an Aufziigen wiederkehrende Priifungen durchgefiihrt werden, um
festzustellen, dass sie sich in betriebssicherem Zustand befinden. Diese Priifungen sollten nach AnhangE
durchgefiihrt werden.

Falls Funktionspriifungen der in den Tabellen A.1 und A.2 aufgefiihrten Sicherheitseinrichtungen wéhrend
des normalen Aufzugsbetriebs nicht moglich sind, miissen in der Betriebsanleitung Informationen
bereitgestellt werden, um die Durchfiihrung der Funktionspriifungen zu erméglichen.

Nach wesentlichen Anderungen und nach Unfillen sollten Priifungen durchgefithrt werden, um festzustellen,
dass der Aufzug noch mit diesem Dokument iibereinstimmt. Diese Priifungen sollten nach AnhangE
durchgefiihrt werden.

7.4 Begleitunterlagen (insbesondere Betriebsanleitung)

7.4.1 Inhalt

Die Betriebsanleitung oder weitere schriftliche Hinweise miissen unter anderem Folgendes enthalten:

a) Angaben iiber den Aufzug selbst, z. B.:

1) genaue Beschreibung des Aufzugs, des Zubehors, der trennenden Schutzeinrichtungen und/oder
der nicht trennenden Schutzeinrichtungen;

2) gesamter vorgesehener Anwendungsbereich des Aufzugs, einschliefdlich moglicher verbotener
Anwendungen, wobei ggf. unterschiedliche Ausfiihrungen der Maschine zu berticksichtigen sind;

3) Diagramme (insbesondere schematische Darstellungen der Sicherheitsfunktionen und Details der
Anlage);

4) technische Unterlagen liber die elektrische Ausriistung (siehe die Reihe EN 60204 [5]);

5) Unterlagen, die bestdtigen, dass der Aufzug den Anforderungen der zutreffenden Richtlinien
entspricht;

6) Unterlagen mit Angaben zur Rutschhemmung des Fahrkorbbodens;
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b) Angaben zur Verwendung des Aufzugs, z. B. iiber:

1y

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

bestimmungsgemafie Verwendung;

i) das Verschlossenhalten des/der Aufstellungsorte(s) fiir Triebwerk und Steuerung,
ii) sicheres Be- und Entladen;

iii) erforderliche Mafnahmen bei Aufziigen mit teilumwehrten Schachten (5.2.2.3.2 d));
iv) Ereignisse, die das Eingreifen einer sachkundigen Person erfordern;

v) Aufbewahrung der Unterlagen;

vi) die Verwendung des Notentriegelungsschliissels;

vii) Befreiungsmafdnahmen.

Beschreibung der Stellteile;

Einricht- und Einstellarbeiten;

Risiken, die durch die vom Konstrukteur getroffenen Schutzmafinahmen nicht beseitigt werden
konnten;

Unterlassung der Anordnung von Gegenstdnden in der Ndhe des Aufzugs, was zu missbrauchlicher
Benutzung ermutigen koénnte;

besondere Risiken, die bei bestimmten Anwendungen entstehen kénnen;
verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen und verbotene Anwendungen;
Fehlererkennung und -ortung, Reparatur und Wiederinbetriebsetzung nach einem Eingriff;

Untersuchungen und notwendige Korrekturmafinahmen bei Fehlern, die vor dem Zuriicksetzen und
dem Neustart eine handbetitigte Riicksetzung verlangen;

c) Angaben zur Instandhaltung, z. B.:

134

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Notwendigkeit, den Vorgaben der EN 13015:2001+A1:2008 fiir Aufziige zu folgen;

zu benutzende personliche Schutzausriistung und erforderliche Ausbildung;

Art und Haufigkeit der Priifungen;

Hinweise zu Instandhaltungsarbeiten, die bestimmtes Fachwissen oder besondere Fahigkeiten
erfordern und deshalb nur von geschultem Personal (z. B. Instandhaltungspersonal, Spezialisten)

durchgefiihrt werden sollten;

Hinweise zu Instandhaltungsarbeiten (z.B. Austausch von Teilen), die keine besonderen
Fahigkeiten erfordern und die demzufolge vom Betreiber durchgefiihrt werden kdnnen;

Zeichnungen und Diagramme, die dem Instandhaltungspersonal eine rationelle Erfiillung ihrer
Aufgaben ermoglichen (besonders bei der Fehlersuche);

Anleitungen zur Reinigung und Instandsetzung;
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8) iiber die Notwendigkeit fiir den Instandhalter, eine vollstindige Fahrt des Laufwagens zu
beobachten, bevor der Aufzug nach Instandhaltungsarbeiten der Offentlichkeit zur Verfiigung
gestellt wird;

9) Hinweise fiir die Notwendigkeit des Gebrauchs der Revisionssteuerung wahrend Wartungs- und
Reparaturtatigkeiten;

d) Angaben zu wiederkehrenden Priifungen, die den betriebssicheren Zustand des Aufzugs feststellen
sollen und sich beziehen auf:

1) Wirksamkeit der elektrischen Sicherheitseinrichtungen;

2) Bremse(n);

3) é&uflerlich erkennbare Verschleifierscheinungen und Schiden an Antriebselementen;

4) Beschiddigungen, Lauf und Fithrung des Laufwagens und von Seilen;

5) in diesem Dokument festgelegte Maf3e und Toleranzen;

6) Tiiren;

7) die Innenverkleidung des Fahrkorbs;

8) Priifung der leitenden Verbindungen zwischen der (den) Erdungsklemme(n) in der
Triebwerksraum und den verschiedenen Teilen des Aufzugs, die unbeabsichtigt unter Spannung
stehen kénnten;

e) Angaben fir den Notfall, z. B.:
1) Vorgehen bei Unféllen und technischen Stérungen;

2) Einsatz der Riickholsteuerung;

3) Warnhinweise iiber mogliche Emission oder Leckage von schaddlichen Stoffen und, falls moglich,
Angaben tiber Mittel zur Bekdmpfung derer Wirkungen;

f) eine Erklarung, dass davon auszugehen ist, dass der unter Freifeldbedingungen gemessene
Schalldruckpegel in 1,00 m Entfernung von der Oberfliche des Triebwerks in einer Hohe von 1,60 m
iiber der Bodenklappe nicht mehr als 70 dB(A) betragen wird.

7.4.2 Vorlage der Betriebsanleitung

7.4.2.1 Art und Grofde der Schrift miissen bestmogliche Lesbarkeit sicherstellen. Sicherheits- und/oder
Warnhinweise sollten durch Farben, Symbole und/oder grofde Darstellung hervorgehoben werden.

7.4.2.2 Benutzerinformationen miissen in der (den) Sprache(n) des Lands, in dem der Aufzug eingesetzt
wird, angegeben werden. Falls mehr als eine Sprache zu benutzen ist, sollte jede Sprache leicht von der (den)
anderen Sprache(n) zu unterscheiden sein, und es sollte angestrebt werden, den iibersetzten Text und die
dazugehorigen Illustrationen in sich geschlossen zu halten.

7.4.2.3 Sofern es dem Verstindnis dient, sollte der Text durch Illustrationen verdeutlicht werden.
[llustrationen sollten mit schriftlichen Angaben z. B. zur Lokalisierung und Erkennung von Stellteilen erganzt
werden. Diese Illustrationen sollten nicht vom Begleittext getrennt werden und sollten dem Arbeitsablauf
folgen.
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7.4.2.4 Beriicksichtigt werden sollte die Angabe von Informationen in Tabellenform, sofern das dem
Verstandnis dient. Tabellen sollten neben dem dazugehodrigen Text stehen.

7.4.2.5 Die Verwendung von Farben sollte in Erwdgung gezogen werden, besonders bei Bauteilen, die
schnelles Erkennen erfordern.

7.4.2.6 Falls die Betriebsanleitung umfangreich ist, sollte ein Inhaltsverzeichnis und/oder
Stichwortverzeichnis hinzugefiigt werden.

7.4.2.7 Sicherheitsrelevante Anleitungen, die unmittelbares Tatigwerden umfassen, sollten in einer Form
vorliegen, dass sie dem Bedienungspersonal sofort zur Verfiigung stehen

7.4.3 Hinweise zur Abfassung und Herausgabe der Benutzerinformation
7.4.3.1 Die Informationen miissen sich eindeutig auf das spezielle Aufzugsmodell beziehen.

7.4.3.2 Werden Benutzerinformationen erarbeitet, sollte der Kommunikationsablauf ,Sehen —
Denken — Anwenden“ befolgt werden, um grofdten Nutzen zu erzielen, und den Arbeitsschritten folgen. Die
Fragen ,Wie?“ und ,Warum?“ sollten vorweggenommen und beantwortet werden.

7.4.3.3 Die Benutzerinformation muss so einfach und knapp wie méglich sein und sollte mit durchgangig
verwendeten Benennungen und Einheiten ausgedriickt werden, wobei ungewoéhnliche Fachbegriffe
eindeutig erklart werden.

7.4.3.4 Unterlagen, die Hinweise fiir die Benutzung geben, sollten in haltbarer Form hergestellt werden
(d. h,, sie sollten einem haufigen Gebrauch standhalten). Es kann von Nutzen sein, sie mit der Aufschrift ,Fiir
kiinftige Verwendung aufbewahren“ zu versehen. Wo die Benutzerinformation in elektronischer Form
vorliegt (z. B. CD, DVD, Magnetband), miissen sicherheitsbezogene Informationen, die schnelles Handeln
erfordern, zusatzlich immer gedruckt werden, damit sie sofort zur Verfiigung stehen.

7.4.4  Aufzugsbuch
7.4.4.1 Allgemeines

Die grundlegenden technischen Daten des Aufzugs und alle anderen Unterlagen miissen spatestens bei
seiner Inbetriebnahme in einem Aufzugsbuch oder in einem Ordner zusammengefasst sein.

Das Aufzugsbuch oder der Ordner sollten fiir den Wartungsdienst sowie den Sachverstindigen oder die
Organisation, die die wiederkehrenden Priifungen durchfiihrt, stets zur Verfiigung stehen.

7.4.4.2 Technischer Abschnitt

Hier miissen Angaben gemacht werden iiber:

a) das Datum der Inbetriebnahme;

b) die grundlegenden technischen Daten des Aufzugs;

c) die Eigenschaften der Seile und/oder Ketten;

d) die Eigenschaften der Bauteile, fiir die der Nachweis der Konformitét erforderlich ist (7.3.2.1);
e) die Anlagezeichnungen;

f)  die Schaltbilder (CENELEC-Symbole sind zu verwenden).

Die Schaltbilder diirfen sich auf die Stromkreise beschranken, die fiir die Beurteilung der Sicherheit
erforderlich sind. Eine Legende muss die verwendeten Zeichen und Symbole erlautern;

g) den Evakuierungsplan fiir den Standort.

136



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

7.4.4.3  Abschnitt fiir Berichte und Feststellungen

Dieser Abschnitt muss die Durchschlige der Berichte iiber die Priifungen, Untersuchungen und der
Feststellungen mit Datum enthalten.

Die Unterlagen missen im Hinblick auf

a) wesentliche Anderungen oder Umbauten (Anhang E),

b) Auswechseln der Seile oder von wesentlichen Bauteilen,

c) Unfille

auf dem neuesten Stand gehalten werden.

7.4.5 Kennzeichnung im Fahrkorb

Die folgenden Angaben miissen deutlich lesbar und unausléschlich im Fahrkorb gemacht werden:
a) der Name des Montagebetriebs;

b) das Baujahr;

c) die Bezeichnung der Serie oder des Typs, falls vorhanden;

d) die Seriennummer, falls vorhanden.
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Anhang A
(normativ)

Liste der elektrischen Sicherheitseinrichtungen

Tabelle A.1 — Liste der elektrischen Sicherheitseinrichtungen

Unter- Zu iiberwachende Einrichtungen SIL
abschnitt

522424 Uberwachung der Schlief3stellung der Wartungs- und Nottiiren sowie der 2
Wartungsklappen

5.2.7.4.4 a) Notbremsschalter in der Schachtgrube 2

5.3.4.3.1Db) Uberwachung der inaktiven Stellung der mechanischen Einrichtung 3

5.34.33¢€) Uberwachung der geschlossenen Stellung der Notklappen und 2
Notiibersteigtiiren des Fahrkorbs

534.4.1¢€) Uberwachung des Offnens mit einem Schliissel einer Tiir, die Zugang zur 2
Schachtgrube gewdahrt

5.34.4.11) Uberwachung der inaktiven Stellung einer mechanischen Einrichtung 3

5.34.4.1¢g) Uberwachung der aktiven Stellung einer mechanischen Einrichtung 3

5.3.4.5.4 a) Uberwachung der vollstindig zuriickgezogenen Stellung der einziehbaren 3
Plattform

5.34.5.5Db) Uberwachung der vollstindig zuriickgezogenen Stellung der beweglichen 3
Anschlage

5.3.4.5.5¢) Uberwachung der vollstindig ausgefahrenen Stellung der beweglichen 3
Anschlage

5.3.4.6.1¢€) Uberwachung der Schlief3stellung der Zugangstiir 2

5.3.7.1.6 Notbremsschalter im Rollenraum 1

5.4.7.3.2 Uberwachung der Verriegelung der Schachttiiren: 2
— selbsttitig bewegte Schachttiiren nach 5.4.7.4.2; 3
— manuell bewegte Schachttiiren

54.733.1 Uberwachung der Schlief3stellung von Schachttiiren 3

5.4.7.6.2 Uberwachung der Schlief3stellung von nicht verriegelbaren Tiirblattern 3

5.5.9.2 Uberwachung der Schlief3stellung der Fahrkorbtiir 3

5.5.12.4.2 Uberwachung der Verriegelung der Notklappen und Notiibersteigtiiren des 2
Fahrkorbs

5.5.15b) Notbremsschalter auf dem Fahrkorbdach 3

5.6.5.5 Uberwachung einer unzulissigen Lingung eines Seils oder einer Kette bei 2- 1
Seil-bzw. 2-Ketten-Aufhdngung

5.6.6.1¢€) Uberwachung der Spannung der Ausgleichsseile 3

5.6.6.2 Uberwachung der Einrichtung gegen das Hochspringen der Spannrolle 3
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Unter- Zu iiberwachende Einrichtungen SIL
abschnitt

5.6.8.8 Uberwachung des Einriickens der Fangvorrichtung 1

5.69.8.1 Uberwachung der Auslésung des Geschwindigkeitsbegrenzers ohne 1
Auslésung der Schutzeinrichtung fiir den aufwartsfahrenden Laufwagen
gegen Ubergeschwindigkeit

5.69.8.1 Uberwachung der Auslésung des Geschwindigkeitsbegrenzers mit Auslésung 2
der Schutzeinrichtung fiir den aufwartsfahrenden Laufwagen gegen
Ubergeschwindigkeit

5.6.9.8.2 Uberwachung der Riickstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers 3

5.6.9.8.3 Uberwachung der Spannung des Seils des Geschwindigkeitsbegrenzers 3

5.6.10.6 Uberwachung der Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen 1
gegen Ubergeschwindigkeit

5.6.11.6 Erkennen einer unbeabsichtigten Bewegung des Laufwagens bei gedffneten 3
Tiren

5.6.11.7 Uberwachung des Ansprechens der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte 3
Bewegung des Laufwagens bei geéffneten Tiiren

5.74.3.4 Uberwachung der Riickkehr der Puffer in die Normalstellung 3

5.7.5.2.3b) Uberwachung der Verbindung mit dem Laufwagen zur Ubermittlung der 1
Fahrkorbstellung (Notendschalter)

5.7.5.3.1b) 2) | Notendschalter bei Treibscheibenaufziigen 1

5.8.2.1Db) Uberwachung der Verriegelung der Fahrkorbtiir 2

5.9.5.1 Uberwachung der Position des abnehmbaren Handrads fiir den Notbetrieb 1

5.9.8.4 c) Uberwachung des Verbindungsorgans mit dem Laufwagen zur Ubertragung 2
der Fahrkorbstellung (Verzégerungskontrollschaltung)

5.9.8.5 Verzoégerungskontrollschaltung bei Puffern mit verkiirztem Hub 2

599 Uberwachung des Schlaffwerdens der Tragseile oder -ketten bei Trommel- 2
und Kettenantrieb

5.10.4.4 Indirekte Betatigung des Hauptschalters durch ein Schaltschiitz 2

5.11.2.1.3 a) Uberwachung des Nachstellens 2

2)

5.11.2.1.3 a) Uberwachung des Verbindungsorgans mit dem Laufwagen zur Ubertragung 2

3) der Fahrkorbstellung (Einfahren und Nachstellen)

5.11.2.1.4.2 c) | Notbremsschalter an der Inspektionssteuerung 3

5.11.2.2.11) Notbremsschalter am Triebwerk 2

511.22.1¢g) Notbremsschalter auf dem/den Tableau(s) fiir Notfélle und Priifung 2
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Tabelle A.2 — Einstufung der Sicherheitsfunktionen elektrischer Sicherheitseinrichtungen bei

Anwendung programmierbarer elektronischer Systeme (PESSRAL)

Unter- Zu iiberwachende Einrichtungen SIL
abschnitt
5.11.2.1.4.2 Inspektionsschalter 3
5.11.2.1.5 Riickholschalter 3
ANMERKUNG  Die Einstufung in den vorstehenden Tabellen A.1 und A.2 gilt nur, wenn programmierbare

elektronische Systeme (PESSRAL) zum Einsatz kommen. Diese Einstufung stellt keine Risikoeinstufung fir
Sicherheitsschalter oder Sicherheitsschaltungen dar, sondern ist eine Einstufung zum Definieren des Sicherheits-

Integritatslevels eines PESSRAL, das bei der entsprechenden elektrischen Sicherheitseinrichtung eingesetzt wird.
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Mafie in Millimeter

le——=>3.00

?9.50(9.4..9.6)

@6.50(6.3..6.7)

8.00..78

@ 14.00 (13.6...14.5)

Bild B.1 — Notentriegelungsdreikant
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Anhang C
(informativ)

Technische Unterlagen

C.1 Einleitung

Die zur Vorpriifung einzureichenden Unterlagen sollten alle oder einen Teil der in nachstehender Liste
aufgefiihrten Angaben enthalten.

C.2 Allgemeines

a) Namen und Anschriften des Herstellers/Montagebetriebs, des Eigentiimers und/oder Betreibers;
b) Anschrift des Betriebsorts;

c) Typ, Nennlast, Nenngeschwindigkeit, Personenzahl;

d) Forderhohe, Haltestellenzahl;

e) Masse des Laufwagens, Gegengewichts oder Ausgleichsgewichts;

f) Beschreibung des Zugangs zu den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung und Seilrollen;

g) Neigung der Flihrungsschienen.

C.3 Technische Angaben und Zeichnungen

Erforderliche Dokumente (Anlagenzeichnungen, Hinweise), um sich ein Bild von der Anlage machen zu
konnen, einschliefdlich der Rdume fiir das Triebwerk, die Rollen und die zugehoérigen Einrichtungen.

Diese Dokumente miissen keine konstruktiven Einzelheiten enthalten, jedoch sollten sie die fiir die Priifung
auf Ubereinstimmung mit diesem Dokument bedeutsamen Angaben umfassen, und zwar insbesondere:

a) Schutzraume im Schachtkopf und in der Schachtgrube (5.2.7.1, 5.2.7.2 und 5.2.7.3);

b) vorhandene betretbare Riume unter dem Schacht (5.2.5);

¢) Zugang zum Schacht und zur Schachtgrube (5.2.7.4.2);

d) Schutzabtrennungen zwischen den Aufziigen bei mehreren Aufziigen im gleichen Schacht (5.2.6.2);

e) vorgesehene Aussparungen fiir Befestigungen;

f) Lage und Hauptmafie der Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung einschliefdlich der Anordnung
des Triebwerks und der wesentlichen Einrichtungen wie Mafde der Treibscheibe oder der Trommel, der
Liiftungsoffnungen sowie der Kréfte, die auf das Bauwerk und den Boden der Schachtgrube wirken;

g) Zugang zu dem/den Aufstellungsorte(n) von Triebwerk und Steuerung (5.3.2);

h) gegebenenfalls Lage des Aufstellungsorts von Seilrollen, Lage und Mafse der Seilrollen;
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i) Anordnung der librigen im Aufstellungsort von Seilrollen befindlichen Einrichtungen;
i) Zugang zum Aufstellungsort von Seilrollen (5.3.7.1.4);

k) Lage und Hauptmafie der Schachttiiren (5.4.3). Es ist nicht notwendig alle Tiiren darzustellen, wenn sie
gleich und die Abstdnde zwischen den Schwellen der Schachttiiren angegeben sind;

1) Lage und Hauptmafie der Wartungstiiren und -klappen sowie der Notzugdnge (5.2.2.4);
m) Mafie des Fahrkorbs und seiner Zugange (5.5.1 und 5.5.2);

n) Abstand zwischen Tiirschwelle und Fahrkorbtiir zur inneren Oberflache der Schachtwand (5.8.2.1 und
5.8.2.2);

0) waagerechter Abstand zwischen den geschlossenen Fahrkorb- und Schachttiiren nach 5.8.2.3;

p) wesentliche Daten der Tragmittel — Sicherheitsbeiwert — Seile (Anzahl, Durchmesser, Aufbau,
Bruchkraft) — Ketten (Typ, Aufbau, Teilung, Bruchkraft) — Ausgleichsseile, sofern vorhanden;

q) Berechnung des Sicherheitsbeiwerts (Anhang L);

r) wesentliche Daten des Seils des Geschwindigkeitsbegrenzers und/oder Sicherheitsseils (Durchmesser,
Aufbau, Bruchkraft, Sicherheitsbeiwert);

s) Mafie und Nachweis der Fiihrungsschienen, Bearbeitung und Mafde der Gleitflichen (gezogen, gefrast,
geschliffen);

t) Mafde und Nachweis Energie speichernder Puffer mit linearer Kennlinie;
u) Schutz des Schachts wie in 5.2.2 angegeben;
v) Evakuierungsplan des Standorts;

w) Berechnung der Treibfahigkeit, siche Anhang K.

C.4 Elektrische Schaltpldne

Schaltplane

a) der HauptstromKkreise und

b) der mit elektrischen Sicherheitseinrichtungen verbundenen Stromkreise.

Diese Schaltplane sollten eindeutig sein und CENELEC-Symbole verwenden.

C.5 Nachweise der Ubereinstimmung
Abdrucke der Baumusterpriifbescheinigungen der Sicherheitsbauteile.

Soweit zutreffend, Kopien der entsprechenden Bescheinigungen fiir andere Bauteile (Seile, Ketten,
explosionsgeschiitzte Gerate, Glas usw.).

Bescheinigung iiber die Einstellung der Fangvorrichtung nach den Anleitungen des Herstellers der
Fangvorrichtung sowie eine Berechnung der Druckbeanspruchung der Federn bei Bremsfangvorrichtungen.
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Anhang D
(normativ)

Priifungen vor Inbetriebnahme

D.1 Allgemeines

Vor Inbetriebnahme des Aufzugs miissen die nachstehenden Priifungen durchgefiihrt werden, um die in
Abschnitt 6 beschriebenen Nachweise zu unterstiitzen:

D.2 Priifungen

Die Priifungen miissen insbesondere Folgendes umfassen:

a)

b)

c)

d)

wenn eine Vorpriifung stattgefunden hat, Vergleich der eingereichten Unterlagen (Anhang C) mit der
ausgefiihrten Anlage;

in jedem Falle eine Kontrolle, ob die Anforderungen dieses Dokuments erfiillt sind;

Sichtkontrolle der Teile, fiir die dieses Dokument keine besonderen Anforderungen enthilt, um
festzustellen, ob die anerkannten Regeln der Technik eingehalten sind;

Vergleich der Angaben in den Baumusterpriifbescheinigungen der Sicherheitsbauteile mit den Daten
des Aufzugs.

D.3 Priifungen im Einzelnen

Die Priifungen miissen folgende Punkte abdecken:

a) Verriegelungen fiir Schachttiiren (5.4.7);
b) elektrische Sicherheitseinrichtungen (Anhang A);
c) Tragmittel einschlief3lich ihrer Befestigungen:
Es muss nachgewiesen werden, dass ihre Kennwerte mit den Angaben in den Unterlagen
iibereinstimmen (7.3.2.2);
d) Bremseinrichtung (5.9.4):
1) Mindestwirksamkeit:
Die Priifung muss bei mit 125 % Nennlast beladenem Fahrkorb unter den unglinstigsten
Bedingungen (z. B. Anderung der Neigung) durch Unterbrechung der Energiezufuhr zu Motor und
Bremse erfolgen;
2) Maximale Verzdgerung:
Die Priifung muss bei dem mit Nennlast beladenem Fahrkorb unter den ungiinstigsten Bedingungen
(z.B. Anderung der Neigung) durch Unterbrechung der Energiezufuhr zu Motor und Bremse
erfolgen. Die horizontale Komponente der Verzégerung muss unterhalb der in 5.9.4.2.1
angegebenen Werte bleiben.
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Messen von Strom oder Leistung und der Geschwindigkeit (5.9.6);
Elektrische Leitungen:

1) Messen des Isolationswiderstands der verschiedenen Stromkreise (5.10.1.3); bei diesen Messungen
sind alle elektronischen Bauteile abzuklemmen;

2) Uberpriifung der leitenden Verbindung zwischen der Haupterdungsklemme in dem/den
Aufstellungsort(en) fiir Triebwerk und Steuerung zu den Teilen des Aufzugs, die unbeabsichtigt
unter Spannung stehen kénnten.

Notendschalter (5.7.5);

Priifung der Treibfahigkeit (5.6.3):

1) Die Priifung der Treibfahigkeit muss durch mehrmaliges Anhalten des Aufzugs mit der starksten,
am Triebwerk zur Verfligung stehenden Bremswirkung erfolgen. Der Laufwagen muss jedes Mal
zum volligen Stillstand kommen und die Priifung muss wie folgt durchgefiihrt werden:

i) in Aufwartsfahrt mit leerem Fahrkorb, im oberen Schachtbereich;

ii) in Abwartsfahrt mit 125 % der Nennlast im Fahrkorb, im unteren Schachtbereich;

2) Es muss gepriift werden, ob der leere Fahrkorb sich nicht anheben ldsst, wenn das Gegengewicht
auf den vollstdndig zusammengedriickten Puffern ruht;

3) Es muss gepriift werden, ob der Gegengewichtsausgleich mit dem vom Hersteller/Montagebetrieb
des Aufzugs angegebenen Wert iibereinstimmt.

Diese Priifung kann durch Messung der Stromaufnahme, und zwar
i) in Verbindung mit der Messung der Geschwindigkeit bei Drehstrommotoren;
ii) in Verbindung mit der Messung der Spannung bei Gleichstrommotoren;
erfolgen.
Geschwindigkeitsbegrenzer (5.6.9):
1) Die Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers muss in der Drehrichtung, die der
Abwartsfahrt des Laufwagens (5.6.9.1.1, 5.6.9.1.2) oder des Gegengewichts (5.6.9.1.3) entspricht,

tiberprift werden.

2) Die Funktion der Schalter nach 5.6.9.8.1 und 5.6.9.8.2 muss in beiden Fahrtrichtungen gepriift
werden.

Fangvorrichtung am Laufwagen (5.6.8):

Die Energie, die die Fangvorrichtung beim Fangen aufnehmen kann, wurde nach F.2 festgestellt. Die
Priifung vor der Inbetriebnahme hat das Ziel, den ordnungsgeméifien Zusammenbau, die richtige
Einstellung und die Festigkeit der Funktionseinheit, bestehend aus Laufwagen — Fangvorrichtung —
Fiihrungsschienen — Schienenbefestigungen, festzustellen.

Die Priifung muss bei abwartsfahrendem Laufwagens in dem Bereich des Fahrwegs mit der grofdten

Neigung und einer gleichmafdig im Fahrkorb verteilten erforderlichen Last bei laufendem Triebwerk
erfolgen, bis die Seile rutschen oder schlaff werden. Ferner gelten folgende Bedingungen:
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1) Bei Sperrfangvorrichtungen und Sperrfangvorrichtungen mit Ddmpfung muss der Fahrkorb mit
Nennlast beladen und der Fangvorgang mit Nenngeschwindigkeit durchgefiihrt werden.

2) Bei Bremsfangvorrichtungen muss der Fahrkorb mit 125 % Nennlast beladen werden, und der
Fangvorgang muss mit Nenngeschwindigkeit oder geringerer Geschwindigkeit durchgefiihrt
werden.

Es muss weiterhin eine Priifung mit leerem Fahrkorb bei Nenngeschwindigkeit (oder niedriger fur
Bremsfangvorrichtungen) in dem Teil der Fahrbahn mit der geringsten Neigung stattfinden.

Nach der Priifung muss festgestellt werden, dass keine Beschddigungen aufgetreten sind, die dem
Normalbetrieb des Aufzugs entgegenstehen konnten. Wenn notwendig, diirfen Bremsbacken
ausgetauscht werden. Eine Sichtpriifung gilt als ausreichend.

Wenn der Errichter den Nachweis erbringt (Berechnungen oder Laborpriifberichte usw.), dass die
Anlage entsprechend den in 5.6.8.4 geforderten Zielen ausgelegt wurde, ist eine Priifung mit Nennlast
und Nenngeschwindigkeit in dem Teil der Fahrbahn mit der gréfiten Neigung und eine Priifung mit
leerem Fahrkorb und Nenngeschwindigkeit in dem Teil der Fahrbahn mit der geringsten Neigung
ausreichend.

Ist das Verhiltnis der Masse des Laufwagens zur Nennlast mindestens 2, muss mit einer einzigen
Priifung mit Nennlast bei Nenngeschwindigkeit nachgewiesen werden, dass der Mittelwert von an
zwischen 0,1 g-sin 6 und 0,25 g bleibt. In diesem Einzelfall miissen die in 5.6.8.4 angegebenen Ziele
erreicht werden.

Fangvorrichtung am Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht (5.6.8):

Die Energie, die die Fangvorrichtung beim Fangen aufnehmen kann, wurde nach F.2 festgestellt. Die
Priifung vor der Inbetriebnahme hat das Ziel, den ordnungsgemaifien Zusammenbau, die richtige
Einstellung und die Festigkeit der Funktionseinheit, bestehend aus Gegengewicht oder
Ausgleichsgewicht — Fangvorrichtung — Fiihrungsschienen — Schienenbefestigungen, festzustellen.

Die Priifung muss bei Abwartsfahrt des Gegengewichts oder Ausgleichsgewicht mit leerem Fahrkorb bei
Nenngeschwindigkeit oder niedriger bei laufendem Triebwerk erfolgen, bis die Seile rutschen oder
schlaff werden.

Wird der Fangvorgang mit geringerer als Nenngeschwindigkeit durchgefiihrt, muss der Hersteller
Diagramme bereitzustellen, die das Verhalten der baumustergepriiften Bremsfangvorrichtung unter der
Einwirkung des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts darstellen, wenn sie dynamisch bei
wirksamen Tragmitteln gepriift wird.

Nach der Priifung muss festgestellt werden, dass keine Beschidigungen aufgetreten sind, die dem
Normalbetrieb des Aufzugs entgegenstehen konnten. Wenn notwendig, diirfen Bremsbacken
ausgetauscht werden. Eine Sichtpriifung gilt als ausreichend.

Puffer (5.7.3 und 5.7.4):
1) Energie speichernde Puffer:

Die Priifung muss wie folgt erfolgen: Der Laufwagen muss mit Nennlast auf den/die Puffer
aufgesetzt werden und bei Schlaffseil muss gepriift werden, ob der Pufferhub mit den in den
technischen Unterlagen nach C.3 und den Beschreibungen nach C.5 vorhandenen Angaben
libereinstimmt.
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2) Energie speichernde Puffer mit Riicklaufdampfung und Energie verzehrende Puffer:
Die Priifung muss wie folgt erfolgen: Der mit Nennlast beladene Laufwagen oder das Gegengewicht
muss mit Nenngeschwindigkeit oder — bei Puffern mit verkiirztem Pufferhub und
Verzoégerungskontrollschaltung (5.7.4.3.2) mit der der Berechnung des Pufferhubs zugrunde
gelegten Geschwindigkeit — auf die Puffer aufzusetzen.

Nach der Prifung muss festgestellt werden, dass keine Beschidigungen eingetreten sind, die dem
Normalbetrieb des Aufzugs entgegenstehen kdnnten. Eine Sichtpriifung gilt als ausreichend.

Notrufeinrichtung (5.11.2.3): Funktionspriifung;

Schutz des aufwirtsfahrenden Laufwagens gegen Ubergeschwindigkeit (5.6.10):

Die Priifung muss in der ungiinstigsten Konfiguration bei mit mindestens Nenngeschwindigkeit

aufwirtsfahrendem leeren Fahrkorb unter ausschliefdlicher Benutzung dieser Einrichtungen zum

Abbremsen durchgefiihrt werden;

Funktionspriifungen an folgenden Einrichtungen:

1) mechanische Einrichtung zur Verhinderung von Bewegungen des Laufwagens (5.3.4.3.1);

2) mechanische Einrichtung zum Anhalten des Laufwagens (5.3.4.4.1). Besondere Aufmerksamkeit ist
bei der Verwendung von Fangvorrichtungen als mechanische Einrichtung geboten, z. B. wenn sie
bei der Riickholgeschwindigkeit und leerem Fahrkorb eingeriickt werden;

3) Plattform (5.3.4.5);

4) mechanische Einrichtung zum Stillsetzen des Laufwagens oder bewegliche Anschlége (5.3.4.5.2);

5) Einrichtungen fiir Notfille und Priifungen (5.3.6);

6) Anhalten des Fahrkorbs in Haltestellen und Nachregulierungsgenauigkeit (5.9.12)

i) die Anhaltegenauigkeit des Fahrkorbs muss beziiglich der Erfiillung der Anforderungen von
5.9.12 an allen Haltestellen und bei zwischenliegenden Stockwerken in beiden Fahrtrichtungen
geprift werden;

ii) es ist nachzuweisen, dass die Nachregulierungsgenauigkeit des Fahrkorbs nach 5.9.12 unter
Be- und Entladebedingungen eingehalten wird. Dieser Nachweis muss in dem ungiinstigsten
Stockwerk erfolgen;

Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens (5.6.11):

Die Funktionalitdt der Schutzeinrichtung wurde mit der Baumusterpriifung nachgewiesen. Das Ziel der

Priifung vor der Inbetriebnahme ist die Erkennung einer unbeabsichtigten Bewegung des Fahrkorbs

und die Priifung der Bremselemente.

Priifanforderungen:

Nur das in 5.6.11 festgelegte Bremselement der Schutzeinrichtung darf beim Priifen des Anhaltens des
Aufzugs eingesetzt werden.
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Die Priifung muss:

1y

2)

nachweisen, dass das Bremselement der Schutzeinrichtung entsprechend den Anforderungen der
Baumusterpriifung ausgelost wird;

bestehen aus dem Aufwartsfahren des leeren Fahrkorbs im oberen Teil des Schachts (z. B. von der
vorletzten Haltestelle aus in Aufwartsrichtung) und dem Abwartsfahren des voll beladenen
Fahrkorbs im wunteren Teil des Schachts (z.B. von der vorletzten Haltestelle aus in
Abwirtsrichtung) mit einer eingestellten Geschwindigkeit, wie z.B. bei der Baumusterpriifung
festgelegt (Priifgeschwindigkeit usw.).

Die Priifung mit dem voll beladenen Aufzug ist nicht notwendig, wenn die Funktionsfahigkeit der
Bremselemente bereits durch andere geeignete Priifungen nachgewiesen wurde.

Durch die in der Baumusterpriifung festgelegte Priifung muss bestitigt werden, dass die bei einer
unbeabsichtigten Bewegung zuriickgelegte Strecke nicht den in 5.6.11.5 angegebenen Wert
uberschreitet.

Falls die Schutzeinrichtung eine Selbstiiberwachung erfordert (5.6.11.3), muss ihre Funktion gepriift

werden.

ANMERKUNG Wenn das Bremselement der Schutzeinrichtung mit an den Stockwerken eingebauten Elementen

zusammenwirkt, kdnnte es erforderlich sein, die Priifung fiir jede betroffene Haltestelle zu wiederholen.

Priifung des Abbremsens (5.9.8):

Ziel dieser Priifung ist es nachzuweisen, dass die Sensoren richtig angeordnet sind und zu priifen, ob die
kontinuierliche Verzogerung der Maschine (5.9.8) eine Aufsetzgeschwindigkeit auf den Puffer
sicherstellt, fiir die der Pufferhub bestimmt ist.
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Anhang E
(informativ)

Wiederkehrende Priifungen, Priifungen nach wesentlichen Anderungen
oder nach einem Unfall

E.1 Wiederkehrende Priifungen

Bei wiederkehrenden Priifungen diirfen keine strengeren Mafdstdbe angelegt werden als bei den Priifungen
vor der ersten Inbetriebnahme des Aufzugs.

Die wiederkehrenden Priifungen sollten durch ihre Wiederholung weder iberméfigen Verschleifd bewirken
noch zu Beanspruchungen fiihren, die die Betriebssicherheit des Aufzugs beeintrachtigen. Dies gilt in
besonderem Maf3e fiir Priifungen an Bauteilen, wie z. B. Fangvorrichtungen oder Puffer. Wenn diese Bauteile
gepriift werden, miissen die Priifungen mit leerem Fahrkorb und mit verminderter Geschwindigkeit
durchgefiihrt werden.

Der die wiederkehrenden Priifungen durchfithrende Sachverstindige sollte sich vergewissern, dass diese
Bauteile (die betriebsmaf3ig nicht in Funktion treten) sich dennoch in funktionstiichtigem Zustand befinden.

Eine Durchschrift des Priifberichts sollte im Aufzugsbuch oder Ordner nach 7.3.2.2 abgelegt werden.

E.2 Priifungen nach einer wesentlichen Anderung oder nach einem Unfall

Wesentliche Anderungen und Unfille miissen im technischen Teil des Aufzugsbuchs oder Ordners nach
7.3.2.2 eingetragen werden.

Als wesentliche Anderungen gelten insbesondere:
a) Anderung

1) der Nenngeschwindigkeit;

2) der Nennlast;

3) der Masse des Laufwagens;

4) der Fahrbahn;
b) Anderung oder Austausch

1) der Verriegelungen fiir Schachttiiren (der Ersatz durch eine baugleiche Ausfiihrung ist keine
wesentliche Anderung);

2) der Steuerung;
3) der Fithrungsschienen oder der Fiihrungsschienenart;
4) der Tirart (oder zusatzlicher Einbau einer oder mehrerer Schachttiiren oder Fahrkorbtiiren);

5) des Triebwerks oder der Treibscheibe;
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6) des Geschwindigkeitsbegrenzers;

7) der Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen Ubergeschwindigkeit;

8) der Puffer;

9) der Fangvorrichtung;

10) der mechanischen Einrichtung zur Verhinderung von Bewegungen des Laufwagens (5.3.4.3.1);
11) der mechanischen Einrichtung zum Anhalten des Laufwagens (5.3.4.4.1);

12) der Plattform (5.3.4.5);

13) der mechanischen Einrichtung zum Stillsetzen des Laufwagens oder bewegliche Anschlige
(5.3.4.5.2);

14) der Einrichtungen fiir Notfélle und Priifungen (5.3.6);

15) der Uberwachung des Abbremsens;

16) der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens.
Die Unterlagen und notwendigen Angaben fiir die Priifungen nach der Durchfilhrung wesentlicher
Anderungen oder nach Unfillen miissen der zustindigen Person oder der zustindigen Organisation
zugeleitet werden. Der Sachverstindige oder die zustidndige Organisation entscheidet iiber die

Notwendigkeit von Priifungen mit den gednderten oder ersetzten Bauteilen.

Diese Priifungen werden allenfalls solche sein, die fiir die Originalteile vor der ersten Inbetriebnahme
gefordert wurden.
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AnhangF
(normativ)

Sicherheitsbauteile, Priifverfahren zum Nachweis der Konformitit

F.1 Einleitung

F.1.1 Allgemeine Bestimmungen

F.1.1.1 Im Rahmen dieses Dokuments wird davon ausgegangen, dass die Priifstelle als zugelassene Stelle
sowohl die Priifungen durchfiihrt als auch fiir die Zertifizierung zustandig ist. Als zugelassene Stelle darf
auch diejenige eines Herstellers, der ein zugelassenes umfassendes Qualitats-Management-System betreibt,
gelten. In bestimmten Fillen koénnen Priifstelle und zugelassene Stelle fiir das Ausstellen der
Baumusterpriifbescheinigung verschieden sein. Daher konnen in diesen Féllen die verwaltungsmafigen

Verfahren von den in diesem Anhang beschriebenen unterschiedlich sein.

F.1.1.2 Der Antrag auf Baumusterprifung muss vom Hersteller des Bauteils oder seinem
Bevollmachtigten bei einer der zugelassenen Stellen gestellt werden.

Die Priifstelle ist berechtigt, die Unterlagen in dreifacher Ausfertigung anzufordern. Ferner ist die Priifstelle
berechtigt, ergdnzende Auskiinfte zu verlangen, soweit sie fiir die Untersuchung und die Priifung notwendig

sind.

F.1.1.3 Der Versand der zur Priifung notwendigen Muster muss im Einverstandnis zwischen Priifstelle
und Antragsteller erfolgen.

F.1.1.4 Der Antragsteller darf bei den Priifungen zugegen sein.

F.1.1.5 Wenn die mit der gesamten Priifung eines Bauteiles, fiir das eine Baumusterpriifbescheinigung
erforderlich ist, beauftragte Priifstelle iiber die fiir bestimmte Priifungen oder Untersuchungen notwendigen
Priifeinrichtungen nicht verfiigt, darf sie diese Priifungen unter ihrer Verantwortung von einer anderen

Priifstelle durchfithren lassen.

F.1.1.6  Die Genauigkeit der Instrumente muss, soweit nicht anders festgelegt, eine Messung mit folgender
Grenzabweichung erlauben:

a) =1 % fiir Massen, Krafte, Lingen, Geschwindigkeiten,
b) +2 % fiir Beschleunigungen, Verzégerungen,

c) 15 % fiir Spannungen, Strome,

d) =5 °C fiir Temperaturen,

e) Aufzeichnungsgerdate miissen Vorgidnge, die sich innerhalb einer Zeitspanne von 0,01s &andern,
erkennen kénnen.
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F.1.2 Baumusterpriifbescheinigung
Die Baumusterpriifbescheinigung muss folgende Angaben enthalten:

Muster einer Baumusterpriifbescheinigung

Nummer der BAUMUSEEIPITIUNG ......oieueeueeeseeeseesseessesssessssessssessssessssesssssssssessssessssassssesssessssessssesssessssessssassssssssssssssessssasssssssssssssssssans
1 Kategorie, Typ und Fabrik- oder HaNdelISIMATrKE ... sssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssans
2 Name und Anschrift des HErStellers ... s
3 Name und Anschrift des Inhabers der BESCh@INIGUNE ......couceenrerrmeesimesseemseesseesseesssesseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
4 Zur Baumusterprifung VOTZELEZE MM .......ouereeeeeseerseerseessseesssessseesssessssessssessssessssessssassssessssssssessssessssessssessssessssessssessssessssassssassanees
5 Aufgrund folgender Vorschrift ausgestellte BESCheINIGUNG ..o seessesssss s ssssans
G0 20 ] /=Y L=
7 Datum und Nummer des PrUfpProtOROILS ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssans
8Datum der BAUMUSEEIPITUNG w.ucvuceeeeereerreerseesseessessseesseesseessesssesssesssesssasssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssssssssssesssesssssssesssnsssees

9 Als Anlage sind folgende mit der oben angegebenen Nummer der Baumusterpriifung gekennzeichnete
UNTETLAZEN DEIGEITIGE ..veureeeeeseeeseeesseeesseessseessseesssesssesssseesssesssss s s sssee s e s et seees o8 s £s xR R SRR E SRR R R nn R

HOIVATESE: 14§ (o T30V o Vo= o <) PPN

(UNLErSChTift) v sssssnns

F.2 Verriegelungen fiir Schachttiiren

F.2.1 Allgemeine Bestimmungen

F.2.1.1 Bereich der Anwendung

Dieses Verfahren gilt fiir die Verriegelung der Schachttiiren von Aufziigen. Im Rahmen dieses Verfahrens fallt

jedes Teil, das an der Sperrung von Schachttiren und deren Uberwachung beteiligt ist, zu dieser
Tlrverriegelung zahlt.
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F.2.1.2 Zweckund Umfang der Priifung

Die Tiirverriegelung muss einer Reihe von Priifungen unterzogen werden, um festzustellen, ob sie nach
Bauart und Ausfiihrung den Forderungen dieses Dokuments entspricht.

Es muss insbesondere gepriift werden, ob die mechanischen und elektrischen Teile der Tiirverriegelung
ausreichend bemessen sind und ob sie im Lauf der Zeit nicht ihre Wirksamkeit verlieren, insbesondere
durch Verschleifi.

Muss die Tiirverriegelung besonderen Forderungen (staub-, wasser- oder explosionsgeschiitzte Bauart)
gentiigen, muss der Antragsteller darauf hinweisen, damit entsprechende zusatzlich notwendige Priifungen
durchgefiihrt werden kénnen.

F.2.1.3 Unterlagen fiir die Baummusterpriifung

F.2.1.3.1 Ubersichtszeichnung mit Funktionsbeschreibung

Aus der Zeichnung miissen alle mit der Arbeitsweise und der Betriebssicherheit der Tiirverriegelung
zusammenhadngenden Einzelheiten ersichtlich sein, u. a.:

a) die Arbeitsweise der Tiirverriegelung bei Normalbetrieb, wobei der wirksame Eingriff des Sperrmittels
und die Stellung anzugeben sind, bei der die elektrische Sicherheitseinrichtung schaltet;

b) die Arbeitsweise einer etwa vorhandenen mechanischen Schliefikontrolle (Fehlschliefdsicherung);

c) die Betdtigung und Arbeitsweise der Notentriegelung;

d) die Stromart (Gleich- und/oder Wechselstrom), Nennspannung und Nennstrom.

F.2.1.3.2 Zusammenstellungszeichnung und Beschreibung

Aus der Zeichnung miissen alle fiir die Arbeitsweise der Tiirverriegelung bedeutsamen Teile ersichtlich sein,
insbesondere diejenigen, die fiir die Erfiillung dieses Dokuments mafdgebend sind. In einer Beschreibung
sind die hauptséachlichen Teile, ihre Werkstoffe und die Merkmale der Befestigungsteile anzugeben.

F.2.1.4 Priifmuster

Der Priifstelle muss eine Tiirverriegelung zur Verfligung gestellt werden.

Wird die Priifung an einem Prototyp vorgenommen, muss eine weitere Priifung spdter an einem
Serienbauteil durchgefiihrt werden.

Lasst sich die Priifung der Tirverriegelung nur in eingebautem Zustand, d.h. gemeinsam mit der
entsprechenden Tiir durchfiihren (z. B. bei Schiebe- oder Drehtiiren mit mehreren Tiirblattern), so muss die
Tlrverriegelung an einer kompletten und betriebsbereiten Tiir montiert sein. Die Abmessungen diirfen
jedoch im Verhaltnis zur Serienausfiihrung der Tiir reduziert werden, wenn dies die Ergebnisse der Priifung
nicht verfélscht.

F.2.2 Prifungen
F.2.2.1 Funktionspriifung
Durch diese Priifung soll festgestellt werden, dass die mechanischen und elektrischen Teile der

Tirverriegelung hinsichtlich der Sicherheit und der Erfiillung dieses Dokuments einwandfrei arbeiten und
dass die Tiirverriegelung mit den Angaben im Antrag libereinstimmt.
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Insbesondere muss nachgewiesen werden, dass

a) das Sperrmittel mindestens 7 mm eingegriffen haben muss, bevor die elektrische Sicherheitseinrichtung
schlief3t. Beispiele siehe 5.4.7.3.2.2;

b) es nicht moglich ist, von einem fiir Personen normalerweise zugdnglichen Ort aus den Aufzug mit
offener oder nicht verriegelter Schachttiir mit einem einzelnen, nicht Teil des normalen Betriebsablaufs
bildenden Eingriff in Betrieb zu setzen (5.4.7.5.1).

F.2.2.2 Mechanische Priifungen

F.2.2.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Diese Priifungen haben den Zweck, die Festigkeit der mechanischen Bauteile der Tiirverriegelung und der
elektrischen Bauteile nachzuweisen.

Das Priifmuster der Tirverriegelung ist in Betriebslage durch die iiblicherweise verwendeten Organe zu
betétigen.

Die Schmierung des Musters muss entsprechend den Vorschriften des Herstellers der Tiirverriegelung
erfolgen.

Sind mehrere Moglichkeiten der Betitigung und mehrere Betriebslagen vorgesehen, muss der Dauerversuch
unter den Bedingungen erfolgen, die die ungiinstigste Beanspruchung der Teile erwarten lassen.

Die Anzahl der vollstdndigen Arbeitsspiele und der Arbeitsweg der Sperrmittel miissen durch mechanische
oder elektrische Zahler iiberwacht werden.

F.2.2.2.2 Dauerversuch

F.2.2.2.2.1 Die Tirverriegelung muss 1 000 000 (+1 %) vollstindigen Arbeitsspielen unterzogen werden.
Unter einem vollstindigen Arbeitsspiel ist eine Hin- und Herbewegung liber den gesamten, in beiden
Richtungen moglichen Arbeitsweg zu verstehen.

Das Betidtigen der Tirverriegelung muss weich, stofdfrei und mit 60 Arbeitsspielen je Minute (+10 %)
erfolgen.

Wahrend der Dauer dieser Priifung muss der Sperrmittelschalter einen rein ohmschen Stromkreis schliefden,
der fiir die Nennspannung und die doppelte Nennstromstarke ausgelegt ist.

F.2.2.2.2.2 Hat die Tirverriegelung eine mechanische Vorrichtung zur Kontrolle des Riegels oder der
Stellung des Sperrmittels (Fehlschliefssicherung), muss diese Vorrichtung einem Dauerversuch von 100 000
(£1 %) Arbeitsspielen unterzogen werden.

Das Betitigen der Tiirverriegelung muss weich, stofdfrei und mit 60 Arbeitsspielen je Minute (+10 %)
erfolgen.

F.2.2.2.3  Statische Priifung

Bei Tiirverschliissen fiir Drehtliren muss tliber eine Zeit von 300 s eine statische Kraft aufgebracht werden,
die stetig auf 3 000 N gesteigert wird.

Diese Kraft muss im Offnungssinn der Tiir méglichst an derjenigen Stelle ansetzen, an der ein Benutzer

versuchen wird, die Tiir zu 6ffnen. Bei Verriegelungen fiir Schacht-Schiebetiiren muss die anzuwendende
Kraft 1 000 N betragen.
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F.2.2.2.4 Dynamische Priifung

Die Tiirverriegelung muss in verriegeltem Zustand in der Offnungsrichtung einer Stofpriifung unterzogen
werden.

Die Stofdkraft muss der Wirkung einer harten Masse von 4 kg nach einem freien Fall aus 0,50 m Hdohe
entsprechen.

F.2.2.3 Kriterien fiir die mechanischen Priifungen

Nach dem Dauerversuch (F.2.2.2.2), der statischen Priifung (F.2.2.2.3) und der dynamischen Priifung
(F.2.2.2.4) dirfen betriebsgefahrdender Verschleif3, Verformung oder Bruch nicht aufgetreten sein, die die
Sicherheit beeintrachtigen kénnten.

F.2.2.4 Elektrische Priifungen

F.2.2.4.1 Dauerversuch mit den Schaltern

Diese Priifung ist im Dauerversuch nach F.2.2.2.2.1 enthalten.
F.2.2.4.2  Schaltleistungspriifungen

F.2.2.4.2.1 Diese Priifung muss nach dem Dauerversuch durchgefiihrt werden und nachweisen, dass die
Schaltleistung bei Nennbelastung ausreichend ist. Die Priiffung muss nach dem Verfahren nach
EN 60947-4-1:2010 und EN 60947-5-1:2017 erfolgen. Die vom Hersteller des Bauteils angegebenen Werte
der Nennspannungen und Nennstromstdrken miissen als Versuchsgrundlage verwendet werden.

Liegen keine Angaben vor, miissen als Nennwerte zugrunde gelegt werden:
a) Wechselstrom 230V, 2 A;
b) Gleichstrom 200V, 2 A.

Ist nichts Gegenteiliges angegeben, muss die Schaltleistung fiir Wechselstrom und fiir Gleichstrom gepriift
werden.

Die Prifungen miissen in der Betriebslage der Tiirverriegelung durchgefiihrt werden. Sind mehrere
Betriebslagen moglich, muss die Priifung in derjenigen Lage stattfinden, die als die ungilinstigste angesehen
wird.

Das Priifmuster muss die bei Normalbetrieb vorhandenen Deckel und elektrischen Leitungen aufweisen.

F.2.2.4.2.2 Tirverriegelungen mit Schaltern fiir Wechselstrom miissen mit normaler Geschwindigkeit und
mit 110 % Nennspannung im Abstand von 5s bis 10 s 50mal einen elektrischen Stromkreis 6ffnen und
schlief3en. Der Kontakt muss mindestens 0,5 s geschlossen bleiben.

Der Stromkreis muss in Reihe geschaltet eine Induktivitit und einen Widerstand enthalten; sein
Leistungsbeiwert muss 0,7 + 0,05 und die Starke des Priifstroms das 11fache des Werts des vom Hersteller
des Bauteils angegebenen Nennstroms betragen.

F.2.2.4.2.3 Tiirverriegelungen mit Schaltern fiir Gleichstrom miissen mit normaler Geschwindigkeit und
mit 110 % Nennspannung im Abstand von 5s bis 10 s 20mal einen elektrischen Stromkreis 6ffnen und
schlief3en. Der Kontakt muss mindestens 0,5 s geschlossen bleiben.

Der Stromkreis muss in Reihe geschaltet eine Induktivitidt und einen Widerstand enthalten und in einer Zeit
von 300 ms 95 % des stationdren Priifstroms erreichen.

Die Starke des Priifstroms muss 110 % des vom Hersteller angegebenen Nennstroms betragen.
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F.2.2.4.2.4 Die Priifungen werden als befriedigend betrachtet, wenn weder ein Uberschlag entsteht noch
ein Lichtbogen entstanden ist und wenn keine die Betriebssicherheit beeintrachtigende Beschadigung der
Tiirverriegelungen eintritt.

F.2.2.4.3 Priifung der Kriechstromfestigkeit

Diese Priifung muss nach dem Verfahren von EN 60112:2003 durchgefiihrt werden. Die Elektroden miissen
an eine Stromquelle angeschlossen werden, die eine praktische sinusférmige Spannung von 175V, 50 Hz
Wechselstrom liefert.

F.2.2.4.4 Priifung der Kriechstrecken und Luftstrecken

Die Kriechstrecken und Luftstrecken miissen 5.11.1.2.2.4 entsprechen.

F.2.2.4.5 Priifung der Vorschriften fiir Sicherheitsschalter und ihre Zuginglichkeit

Diese Priifung muss unter Bertlicksichtigung der Einbaulage und Anordnung der Tiirverriegelung erfolgen.

F.2.3 Besondere Priifungen bei bestimmten Arten von Tiirverriegelungen

F.2.3.1 Tirverriegelungen fiir waagrecht oder senkrecht bewegte Schacht-Schiebetiiren mit
mehreren Tiirblittern

Die Teile, die nach 5.4.7.6.1 der unmittelbaren oder nach 5.4.7.6.2 der mittelbaren mechanischen Verbindung
zwischen den Tiirbldttern dienen, gelten als Bestandteile der Tiirverriegelung.

Diese Tiirverriegelungen miissen in angemessener Weise den in F.2.2 aufgefiihrten Priifungen unterzogen
werden. Die Zahl der Arbeitsspiele je Minute wahrend der Dauerversuche muss an die Gréf3enordnung der
Baumuster angepasst sein.

F.2.3.2 Klappen-Tiirverriegelung fiir Drehtiiren

F.2.3.2.1 Ist die Tiirverriegelung mit einer elektrischen Sicherheitseinrichtung zur Uberwachung einer
moglichen Verformung der Klappe ausgeriistet und bestehen nach der in F.2.2.2.3 vorgesehenen statischen
Priifung noch Zweifel iiber die Festigkeit der Tiirverriegelung, muss die Belastung stetig erh6ht werden, bis
die Sicherheitseinrichtung zu offnen beginnt. Kein Teil der Tiirverriegelung oder der Schachttiir darf durch

die aufgebrachte Belastung beschddigt oder bleibend verformt werden.

F.2.3.2.2 Bestehen nach der statischen Priifung wegen der Mafie und der Bauweise keine Zweifel
hinsichtlich der Festigkeit, braucht die Klappe keinem Dauerversuch unterzogen zu werden.

F.2.4 Baumusterpriifbescheinigung

F.2.4.1 Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den
Antragsteller, eine Ausfertigung fiir die Priifstelle.

F.2.4.2 Die Bescheinigung muss Folgendes enthalten:

a) Angaben nach F.2.2;

b) Artund Verwendungsbereich der Tiirverriegelung;

c) Angaben iiber die Stromart (Wechsel- und/oder Gleichstrom), die Nennspannung und den Nennstrom;

d) bei Klappentiirverschliissen: Die erforderliche Kraft zum Betdtigen der elektrischen
Sicherheitseinrichtung zur Uberwachung der elastischen Verformung der Klappe.
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F.3 Fangvorrichtungen

F.3.1 Allgemeines

F.3.1.1 Im Antrag muss der vorgesehene Anwendungsbereich angegeben werden, d. h.

a) minimale und maximale Masse sowie entsprechende Bremskrafte;

b) grofdte Nenngeschwindigkeit und grofite Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers;
c) Neigung der Fiihrungsschienen;

d) Umgebungsbedingungen (insbesondere fiir den Temperaturbereich).

F.3.1.2 Dem Antrag miissen folgende Unterlagen beigefiigt werden:

a) Detail- und Zusammenstellungszeichnungen mit den erforderlichen Daten in Bezug auf Bauart,
Wirkungsweise, verwendete Werkstoffe, Abmessungen und Bautoleranzen der Bauteile,

b) bei Bremsfangvorrichtungen zusatzlich ein Belastungsdiagramm der federnden Teile.
F.3.2 Bremsfangvorrichtung oder Sperrfangvorrichtung mit Dampfung
F.3.2.1 Angaben und Priifmuster

F.3.2.1.1 Der Antragsteller muss angeben, mit welcher Masse (kg) und Auslosegeschwindigkeit (m/s) des
Geschwindigkeitsbegrenzers der Versuch durchgefiihrt werden muss. Muss die Fangvorrichtung fiir
verschiedene Massen zugelassen werden, miissen diese angegeben werden. Ferner ist dann die Angabe
erforderlich, ob die Einstellung stufenweise oder stufenlos erfolgt.

Der Antragsteller sollte die angehdngte Masse (kg) wahlen, indem er die vorgesehene Bremskraft (N) durch
16 teilt, um eine mittlere Verzégerung von 0,6 g, zu erhalten.

F.3.2.1.2 Der Priifstelle muss eine komplette Fangvorrichtung zur Verfiigung gestellt werden, die auf einer
Traverse montiert werden soll, deren Abmessungen von der Priifstelle festgelegt werden. Die erforderliche
Anzahl von Bremsbacken fiir die gesamte Versuchsreihe muss beigefiigt werden. Ferner miissen die
vorgesehenen Flihrungsschienen in der von der Priifstelle festgelegten Lange zur Verfiigung gestellt werden.

F.3.2.2 Priifung

F.3.2.2.1 Umfang der Priifung

Die Priifung muss im Freifall durchgefiihrt werden. Es miissen direkt oder indirekt gemessen werden:
a) die gesamte Freifallhohe;

b) der gesamte Bremsweg;

c) der Rutschweg des Begrenzerseils oder der es ersetzenden Einrichtung;

d) der Gesamthub der federnden Teile.

Die Messungen a) und b) miissen in Abhédngigkeit von der Zeit erfolgen.

Folgendes muss ermittelt werden:

1) die mittlere Bremskraft;
2) die kurzzeitig auftretende grofdte Bremskraft;

3) die kurzzeitig auftretende kleinste Bremskraft.
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F.3.2.2.2  Priifdurchfithrung
F.3.2.2.2.1 Fangvorrichtung, zugelassen fiir eine einzige Masse

Die Priifstelle muss 4 Versuche mit der Masse (P + Q) durchfiihren. Zwischen den einzelnen Versuchen
miissen Teile, die der Reibung unterworfen sind, zu ihrer Normaltemperatur zuriickkehren kénnen.

Bei den Priifungen diirfen mehrere identische Bremsbacken verwendet werden.
Ein Bremsbackensatz muss jedoch drei Versuche erméglichen.

Die Hohe des freien Falls muss durch die maximale Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers
festgelegt werden, fiir die die Fangvorrichtung verwendet werden kann.

Das Ausléosen der Fangvorrichtung muss durch eine Einrichtung erfolgen, mit der die
Auslésegeschwindigkeit prazise eingestellt werden kann.

Zum Beispiel kann ein an einem Klemmstiick befestigtes Seil, dessen Schlaufenldnge genau berechnet
werden sollte, verwendet werden, wobei widhrend des Fangvorgangs das Klemmstiick mit definierter
Reibkraft entlang eines zweiten Seils bewegt wird. Die Reibkraft sollte ebenso grof sein, wie die Reibkraft
des Begrenzerseils in den Rillen des der gepriiften Fangvorrichtung zugeordneten
Geschwindigkeitsbegrenzers.

F.3.2.2.2.2 Fangvorrichtung, zugelassen fiir verschiedene Massen

Stufenweise oder stufenlose Einstellung.

Es miissen zwei Versuchsreihen durchgefiihrt werden,

a) eine flr den beantragten Hochstwert und

b) eine fiir den Tiefstwert.

Der Antragsteller muss eine Formel oder ein Diagramm zur Verfiigung stellen, woraus die Abhangigkeit der
Bremskraft von einer bestimmten Grofde hervorgeht.

Die Priifstelle muss durch geeignete Mittel (falls nichts Besseres vorhanden ist, durch eine dritte
Versuchsreihe zur Feststellung von Zwischenwerten) feststellen, ob die vorgeschlagene Gleichung
verwendbar ist.

F.3.2.2.3 Ermittlung der Bremskraft der Fangvorrichtung

F.3.2.2.3.1 Fangvorrichtung, zugelassen fiir eine einzige Gesamtmasse

Die Bremskraft, die die Fangvorrichtung bei einer bestimmten Einstellung und Art der Fiihrungsschiene
erzeugen kann, entspricht dem Durchschnittswert der mittleren Bremskraifte, die bei den Versuchen

gemessen wurden. Jeder Versuch muss auf einem unbenutzten Teilstiick der Fithrungsschiene erfolgen.

Es muss gepriift werden, ob die Mittelwerte der bei den Versuchen festgestellten Bremskrafte in einem
Streubereich von +25 % der oben definierten mittleren Bremskraft liegen.

ANMERKUNG Versuche haben gezeigt, dass der Reibwert betrdchtlich abnehmen kann, wenn man mehrere
aufeinanderfolgende Versuche an der gleichen Stelle einer bearbeiteten Fithrungsschiene macht. Dies wird auf die
Veranderung des Oberflaichenzustands bei wiederholtem Fangen zuriickgefiihrt.
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Es wird davon ausgegangen, dass bei einem eingebauten Aufzug ein ungewolltes Fangen an einer nicht
abgenutzten Stelle stattfindet. Wenn durch Zufall dies nicht der Fall ist, ist es notwendig eine geringere
Bremskraft anzunehmen, bis eine unbenutzte Stelle erreicht wird; d. h., es miisste ein gréfierer Bremsweg
als normal angenommen werden.

Dies ist ein Grund mehr, keine Einstellung, die zu einer schwachen Verzégerung bei Bremsbeginn fiihrt,
zuzulassen.

F.3.2.2.3.2 Fangvorrichtung, zugelassen fiir verschiedene Massen
Stufenweise oder stufenlose Einstellung.

Die Bremskraft, die die Fangvorrichtung erzeugen kann, muss nach F.3.2.2.3.1 fiir den beantragten Hochst-
und Tiefstwert berechnet werden.

F.3.2.2.4  Priifung nach Versuchsdurchfiihrung
a) Die Harte des Fanggehduses und der Fangmittel miissen mit den vom Antragsteller angegebenen
Ursprungswerten verglichen werden. In Sonderféllen diirfen weitere Untersuchungen durchgefiihrt

werden;

b) Verformungen und Verdnderungen miissen gepriift werden (z. B. Risse, Verformungen oder Verschleif3
der Fangmittel, Oberflichenzustand der Fangflachen);

c) Fangmittel, Fanggehduse und Fithrungsschienen miissen bei Bedarf fotografiert werden, um die
Verformungen oder die Bruchstellen zu dokumentieren.

F.3.2.3 Berechnung der zuldassigen Masse
F.3.2.3.1 Fangvorrichtung, zugelassen fiir eine einzige Masse

Die zuldssige Gesamtmasse muss mit folgender Gleichung berechnet werden:

F,

P+Q=1¢
Dabei ist
Fg die Bremskraft in N, bestimmt nach F.3.2.2.3;
P die Masse des leeren Fahrkorbs und der am Fahrkorb hangenden Teile, d.h. Teil des

Hangekabels, vorhandene Ausgleichsseile/-ketten usw. in kg;
(P + Q) die zulassige Masse in kg;
Q die Nennlast in kg.
F.3.2.3.2 Fangvorrichtung, zugelassen fiir verschiedene Massen
F.3.2.3.2.1 Stufenweise Einstellung

Die zuldssige Masse muss fiir jede Einstellung nach F.3.2.3.1 berechnet werden.
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F.3.2.3.2.2 Stufenlose Einstellung

Die zuldssige Masse muss nach F.3.2.3.1 fiir den beantragten Hochst- und Tiefstwert und flir Zwischenwerte
entsprechend der vorgeschlagenen Formel berechnet werden.

F.3.2.4 Maégliche Anderung der Einstellung
Weichen im Lauf der Versuche die festgestellten Werte um mehr als 20 % von den Werten ab, die der
Antragsteller erzielen wollte, diirfen mit seinem Einverstandnis weitere Versuche mit gednderter Einstellung

vorgenommen werden.

ANMERKUNG  Liegt die Bremskraft wesentlich hoher als vom Antragsteller erwartet, wiirde die wahrend der
Versuche benutzte Masse wesentlich geringer sein als diejenige, die man nach der Berechnung F.3.2.3.1 genehmigen
wiirde. Folglich wird man aus dem Versuch nicht schlief3en konnen, dass die Fangvorrichtung die erforderliche Energie
einer Masse, die sich nach der Berechnung ergibt, verzehren kann.

F.3.3 Kommentare

a) Vom Montagebetrieb abgegebene Masse:
Bei der Anwendung in einem Aufzug darf die vom Hersteller/Montagebetrieb angegebene Masse den
zulassigen Wert fiir die Fangvorrichtung (Sperrfangvorrichtung oder Sperrfangvorrichtung mit
Dampfung) bei der entsprechenden Einstellung nicht iiberschreiten.
Bei Bremsfangvorrichtungen darf die angegebene Masse vom zuldssigen Wert nach F.3.2.3 um +7,5%
abweichen. Es darf unter diesen Bedingungen angenommen werden, dass die Bestimmungen von 5.6.8.4
an einer Aufzugsanlage ungeachtet der tublichen Toleranzen der Dicke der Fiihrungsschienen, des

Oberflachenzustands usw. eingehalten sind.

b) Bei der Beurteilung der Qualitdt geschweifdter Teile miissen die einschldgigen Vorschriften zugrunde
gelegt werden.

c) Es muss gepriift werden, ob der zur Verfiigung stehende Weg der Fangmittel auch unter ungiinstigsten
Voraussetzungen (Zusammenwirken von Fertigungstoleranzen) ausreichend ist.

d) Die Bremsbacken miissen in geeigneter Form gegen Losen oder Verlieren gesichert sein.

e) Bei Bremsfangvorrichtungen muss gepriift werden, ob der zur Verfiigung stehende Federweg
ausreichend ist.

F.3.4 Baumusterpriifbescheinigung

F.3.4.1 Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den
Antragsteller, eine Ausfertigung fiir die Priifstelle.

F.3.4.2 Die Bescheinigung muss Folgendes enthalten:

a) Angaben nach F.1.2;

b) Artund Verwendungsbereich der Fangvorrichtung und Umgebungsbedingungen;
c) Bereich der zuldssigen Masse (siehe F.3.3 a)) und der zugehdrigen Bremskréfte;
d) Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers;

e) Typ der Fiihrungsschiene;
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f) zulassige Stiarke des Kopfs der Fiihrungsschiene;

g) Mindestbreite der Fangflachen;

Zusatzlich fiir Bremsfangvorrichtungen und Sperrfangvorrichtungen mit Dampfung:
h) Oberflachenbeschaffenheit der Fiihrungsschienen (gezogen, gefrast, geschliffen);

i) Schmierzustand der Fiihrungsflichen. Falls sie geschmiert sind, die Schmiermittelqualititen und -
eigenschaften;

j)  die mogliche Neigung oder der kleinste und grofdte Neigungswinkel.

F.4 Geschwindigkeitsbegrenzer

F.4.1 Allgemeine Bestimmungen

Der Antragsteller muss der Priifstelle Folgendes angeben:

a) Artder Fangvorrichtung(en), die durch den Geschwindigkeitsbegrenzer eingeriickt werden sollen;

b) maximale oder minimale Nenngeschwindigkeit der Aufziige, fiir die der Geschwindigkeitsbegrenzer
verwendet werden kann;

c) die vorgesehene, vom ausgeldsten Geschwindigkeitsbegrenzer im Begrenzerseil erzeugte Zugkraft.

Detail- und Zusammenstellungszeichnungen mit den erforderlichen Daten in Bezug auf Bauart,
Wirkungsweise, verwendete Werkstoffe, Abmessungen und Bautoleranzen der Bauteile miissen dem Antrag
beigefligt werden.

F.4.2 Priifung der Merkmale des Geschwindigkeitsbegrenzers
F.4.2.1 Priifmuster

Der Priifstelle miissen zur Verfiigung gestellt werden:

a) ein Geschwindigkeitsbegrenzer;

b) alle fiir seine einwandfreie Funktion notwendigen Bauteile wie z. B.

1) ein Seil der Machart, wie es fiir den Geschwindigkeitsbegrenzer verwendet wird und wie es im
Normalbetrieb eingebaut werden sollte. Die erforderliche Lange legt die Priifstelle fest;

2) eine Spannrolle mit Spanngewicht von der Art, wie sie mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer benutzt
wird;

3) andere Einrichtungen: Sensoren, Rollen usw.
F.4.2.2 Priifungen fiir seilbetriebene Systeme
F.4.2.2.1 Umfang der Priifung
Das Folgende muss gepriift werden:

a) die Auslosegeschwindigkeit,

b) die Wirkungsweise der elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.6.9.8.1, die das Triebwerk stillsetzt,
sofern diese Einrichtung am Geschwindigkeitsbegrenzer angeordnet ist,
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c) die Wirkungsweise der elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.6.9.8.2, die eine Fahrt des Aufzugs
verhindert, solange der Geschwindigkeitsbegrenzer ausgelost ist,

d) die vom ausgeldsten Geschwindigkeitsbegrenzer im Begrenzerseil erzeugte Zugkraft.
F.4.2.2.2  Priifdurchfithrung

Es miissen mindestens 20 Versuche im Bereich der Auslosegeschwindigkeiten, die den Angaben der
Nenngeschwindigkeiten fiir Aufziige nach F.4.1 b) entsprechen, durchgefiihrt werden.

Die Prifungen diirfen durch die Priifstelle im Betrieb des Herstellers des Geschwindigkeitsbegrenzers
durchgefiihrt werden.

Die Mehrzahl der Versuche sollte mit den Extremwerten des Bereichs durchgefiihrt werden.

Die Beschleunigung bis zur Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers sollte so gering wie
moglich sein, um die Auswirkungen der Tragheit auszuschalten.

F.4.2.2.3 Auswertung der Priifergebnisse

F.4.2.2.3.1 Im Lauf der 20 Versuche darf die Auslésegeschwindigkeit die in 5.6.9.1.1 vorgegebenen
Grenzen nicht tiberschreiten.

Durch den Hersteller des Bauteils darf eine Neueinstellung erfolgen, wenn die vorgesehenen Grenzen
tiberschritten werden. Danach werden weitere 20 Versuche durchgefiihrt.

F.4.2.2.3.2 Ilm Lauf der 20 Versuche muss die Einrichtung, deren Priifung in F.4.2.2.1b) und c)
vorgeschrieben ist, innerhalb der in 5.6.9.8.1 und 5.6.9.8.2 angegebenen Grenzen schalten.

F.4.2.2.3.3 Die vom ausgelosten Geschwindigkeitsbegrenzer im Begrenzerseil erzeugte Zugkraft muss
mindestens 300 N oder jeden anderen hoheren Wert, der vom Antragsteller angegeben wird, betragen.

Der Umschlingungswinkel sollte 180° betragen, es sei denn, der Hersteller des Bauteils gibt andere Werte an,
die im Priifbericht zu erwahnen sind.

Bei den durch Seilklemmung wirkenden Einrichtungen sollte ferner gepriift werden, ob das Seil keine
bleibende Verformung erfahrt.

F.4.2.3 Priifungen fiir andere Systeme

F.4.2.3.1 Umfang der Priifung

Das Folgende muss gepriift werden:

a) die Auslosegeschwindigkeit;

b) die Wirkungsweise der elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.6.9.8.1, die das Triebwerk stillsetzt;

c) die Wirkungsweise der elektrischen Sicherheitseinrichtung nach 5.6.9.8.2, die eine Fahrt des Aufzugs
verhindert, solange der Geschwindigkeitsbegrenzer ausgelost ist;

d) das Auslosen der Fangvorrichtung;

e) der elektronische Teil des Systems muss nach Anhang H gepriift werden.
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F.4.2.3.2 Priifdurchfithrung

Es miissen mindestens 20 Versuche im Bereich der Auslosegeschwindigkeiten, die den Angaben der
Nenngeschwindigkeiten fiir Aufziige nach F.4.1 b) entsprechen, durchgefiihrt werden.

Die Priifungen diirfen durch die Priifstelle im Betrieb des Herstellers des Geschwindigkeitsbegrenzers
durchgefiihrt werden.

Die Mehrzahl der Versuche sollte mit den Extremwerten des Bereichs durchgefiihrt werden.

Die Beschleunigung bis zur Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers sollte so gering wie
moglich sein, um die Auswirkungen der Tragheit auszuschalten.

F.4.2.3.3 Auswertung der Priifergebnisse

F.4.2.3.3.1 Im Lauf der 20 Versuche darf die Auslésegeschwindigkeit die in 5.6.9.1.1 vorgegebenen
Grenzen nicht tiberschreiten.

Durch den Hersteller des Bauteils darf eine Neueinstellung erfolgen, wenn die vorgesehenen Grenzen
tiberschritten werden. Danach werden weitere 20 Versuche durchgefiihrt.

F.4.2.3.3.2 Im Lauf der 20 Versuche muss die Einrichtung, deren Priifung in F.4.2.2.1b) und ()
vorgeschrieben ist, innerhalb der in 5.6.9.8.1 und 5.6.9.8.2 angegebenen Grenzen schalten.

F.4.3 Baumusterpriifbescheinigung

F.4.3.1 Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den
Antragsteller und eine Ausfertigung fiir die Priifstelle.

F.4.3.2 Die Bescheinigung muss angeben:
a) AngabennachF.1.2;
b) Typ und Anwendungsbereich des Geschwindigkeitsbegrenzers;

c¢) maximale und minimale Nenngeschwindigkeit des Aufzugs, fiir die der Geschwindigkeitsbegrenzer
verwendet werden darf;

d) fiir seilbetriebene Systeme:

1) Durchmesser und Machart des verwendeten Seils;

2) die minimale Spannkraft bei Geschwindigkeitsbegrenzern mit Treibscheibe;

3) die vom ausgeldsten Geschwindigkeitsbegrenzer im Begrenzerseil erzeugte Zugkraft.
e) Filrandere Systeme:

Die Grenzwerte der Kenngréfien, die das Auslésen der Fangvorrichtung ermoglichen und den sicheren
Betrieb der Einheit Geschwindigkeitsbegrenzer/Fangvorrichtung (z. B. Stromspannung usw.) sicherstellen.

163



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

F.5 Puffer
F.5.1 Allgemeine Bestimmungen

Der Antragsteller muss den vorgesehenen Anwendungsbereich angeben, d.h. maximale
Aufsetzgeschwindigkeit, maximale und minimale Massen. Folgende Unterlagen miissen beigefiigt werden:

a) Detail- und Zusammenstellungszeichnungen mit den erforderlichen Daten in Bezug auf Bauart,
Wirkungsweise, verwendete Werkstoffe, Abmessungen und Toleranzen der Bauteile.

Bei hydraulischen Puffern muss vor allem die Gradierung (Oldurchtrittséffnungen) in Abhingigkeit vom
Pufferhub angegeben werden;

b) die Merkmale der verwendeten Fliissigkeit;

c) Angaben iber Einsatzbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Verschmutzung usw.) und Lebensdauer
(Alterung des Materials, Austauschkriterien);

d) Einsatzbedingungen, Neigung, Fahrtenzahl.

F.5.2 Prifmuster

Der Priifstelle miissen getrennt zur Verfiigung gestellt werden.
a) ein Puffer,

b) die bei hydraulischen Puffern erforderliche Fliissigkeit.
F.5.3 Priifung

F.5.3.1 Energie speichernde Puffer mit Riicklaufdimpfung
F.5.3.1.1  Priifdurchfithrung

F.5.3.1.1.1 Die notwendige Masse, um die Feder ganz zusammenzudriicken, muss z. B. durch Aufbringen
von Gewichten auf den Puffer bestimmt werden.

Der Puffer kann nur verwendet werden:

a) fiir Nenngeschwindigkeiten

F
v < \/0 1L35 (siehe 5.7.4.1.1.1),aber v < 1,6 m/s (siehe 5.7.3.4)

Dabei ist
Fi der gesamte Federweg in m;

b) fiir Gesamtmassen zwischen

. CT
Maximum —
2,5

.. CT
Minimum —
4

Dabei ist

Ce die Masse, um die Feder ganz zusammenzudriicken, in kg.
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F.5.3.1.1.2 Der Puffer muss mit Hilfe von Gewichten gepriift werden, die der maximalen und minimalen
Masse entsprechen, die im freien Fall auf den Puffer auftreffen aus einer Héhe von:

0,5 FL.= 0,067 v2.

Die Geschwindigkeit muss vom Augenblick des Auftreffens auf den Puffer und wahrend des gesamten
Versuchs aufgezeichnet werden.

Zu keiner Zeit darf die Riicksprunggeschwindigkeit des Gewichts (Riickfederung) 1 m/s tiberschreiten.
F.5.3.1.2  Priifgerite
F.5.3.1.2.1 Freifallende Gewichte

Die Gewichte miissen den minimalen und maximalen Massen mit den in F.1.1.6 geforderten Genauigkeiten
entsprechen. Sie miissen senkrecht mit moglichst wenig Reibung gefiihrt werden.

F.5.3.1.2.2 Aufzeichnungsgerite

Aufzeichnungsgerite miissen in der Lage sein, Signale mit den in F.1.1.6 angegebenen Genauigkeiten zu
erkennen.

F.5.3.1.2.3 Messung der Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit muss mit den in F.1.1.6 angegebenen Genauigkeiten aufgezeichnet werden.

F.5.3.1.3 Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur muss zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

F.5.3.1.4 Pufferaufstellung

Die Puffer miissen senkrecht aufgestellt sein und die Befestigung muss wie fiir den Normalbetrieb erfolgen.
F.5.3.1.5 Priifung des Zustands des Puffers nach den Versuchen

Nach zwei Versuchen mit der maximalen Masse darf kein Teil des Puffers bleibende Verformungen
aufweisen oder beschédigt sein, so dass sein Zustand ein normales Funktionieren sicherstellt.

F.5.3.2 Energieverzehrende Puffer
F.5.3.2.1  Priifdurchfithrung

Der Puffer muss durch freifallende Gewichte gepriift werden, die der minimalen und maximalen Masse
entsprechen. Beim Auftreffen muss die maximal vorgesehene Geschwindigkeit erreicht sein.

Die Geschwindigkeit muss mindestens ab dem Auftreffen des Gewichts aufgezeichnet werden.
Beschleunigung und Verzogerung miissen in Abhdngigkeit von der Zeit Uber den gesamten
Bewegungsverlauf der Gewichte ermittelt werden.

Zusatzlich muss das Priifverfahren fiir schrag aufgestellte Puffer in Abhangigkeit von der Einrichtung und
deren Funktion zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle festgelegt werden, um einen realititsnahen

Einsatz der Puffer darzustellen.

ANMERKUNG  Das Verfahren bezieht sich auf hydraulische Puffer; fiir andere Arten wird sinngemaf3 verfahren.
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F.5.3.2.2  Priifgerite
Die Priifausriistung muss folgenden Anforderungen geniigen:
F.5.3.2.2.1 Freifallende Gewichte

Diese Gewichte miissen den minimalen und maximalen Gesamtmassen mit einer Genauigkeit nach F.1.1.6
entsprechen. Sie miissen senkrecht mit mdglichst wenig Reibung gefiihrt werden.

F.5.3.2.2.2 Aufzeichnungsgerate

Die Aufzeichnungsgerdte miissen in der Lage sein, Signale innerhalb der Genauigkeiten nach F.1.1.6 zu
erkennen. Die Messkette einschliefdlich des Aufzeichnungsgerdts zur zeitabhdngigen Aufnahme der
Messwerte muss fiir eine Grenzfrequenz von mindestens 1 000 Hz ausgelegt sein.

F.5.3.2.2.3 Geschwindigkeitsmessung

Die Geschwindigkeit muss mindestens ab dem Auftreffen des Gewichts auf den Puffern oder iiber den
gesamten Weg, den die Gewichte zuriicklegen, mit den Genauigkeiten nach F.1.1.6 aufgezeichnet werden.

F.5.3.2.24 Verzogerungsmessung

Wird eine Messung der Verzogerung durchgefiihrt (siehe F.5.3.2.1), muss sich die Messeinrichtung so nahe
wie moglich an der Pufferachse befinden und in der Lage sein, Messungen mit den Genauigkeiten nach
F.1.1.6 durchzufiihren.

F.5.3.2.2.5 Zeitmessungen

Zeitimpulse von 0,01 s Dauer miissen aufgezeichnet und mit den Genauigkeiten nach F.1.1.6 gemessen
werden.

F.5.3.2.3 Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur muss zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

Die Fliissigkeitstemperatur muss mit den Genauigkeiten nach F.1.1.6 gemessen werden.

F.5.3.2.4 Pufferaufstellung

Die Puffer miissen senkrecht aufgestellt sein und die Befestigung muss wie fiir den Normalbetrieb erfolgen.
F.5.3.2.5 Fiillung des Puffers

Der Puffer muss bis zur Olstandsmarke unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers des Bauteils
gefiillt werden.

F.5.3.2.6  Priifungen
F.5.3.2.6.1 Priifung der Verzégerung

Die Fallhohe der Gewichte muss so gewdhlt werden, dass die Auftreffgeschwindigkeit der im Antrag
geforderten maximalen Auftreffgeschwindigkeit entspricht.

Die Verzogerung muss den Anforderungen nach 5.7.4.3.3 dieses Dokuments entsprechen.
Beim ersten Versuch muss die Verzégerung mit maximaler Masse gepriift werden.
Beim zweiten Versuch muss die Verzogerung mit minimaler Masse geprift werden.

Der Hersteller muss den rechnerischen Nachweis erbringen, dass sich der Wert ap, in Ubereinstimmung mit
5.7.4.1.2.1 befindet.
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F.5.3.2.6.2 Priifung des Pufferriicklaufs in die Bereitschaftsstellung

Nach jeder Priifung muss der Puffer 5 min in vollig zusammengeriickter Stellung gehalten werden. Dann
muss der Puffer freigegeben werden, damit er wieder in die Bereitschaftsstellung zurtickkehren kann.

Handelt es sich um einen Puffer mit Riickstellung durch Feder oder Schwerkraft, muss der vollstindige
Riicklauf innerhalb max. 120 s erfolgen.

Vor jeder weiteren Verzogerungspriifung muss 30 min gewartet werden, damit die Fliissigkeit zum Behalter
zurlckflieffen kann und die Luftblasen entwichen sind.

F.5.3.2.6.3 Priifung der Fliissigkeitsverluste

Nach den zwei in F.5.3.2.6.1 geforderten Verzogerungsversuchen muss der Fliissigkeitsstand gepriift
werden, und nach 30 min muss der Fliissigkeitsstand wieder hoch genug sein, um den Normalbetrieb des
Puffers sicherzustellen.

F.5.3.2.6.4  Priifung des Zustands des Puffers nach den Versuchen

Nach den zwei in F.5.3.2.6.1 geforderten Verzogerungsversuchen darf kein Teil des Puffers bleibende
Verformungen aufweisen oder beschidigt sein, so dass sein Zustand normales Funktionieren sicherstellt.

F.5.3.2.7 Verfahrensweise bei Versuchen, bei denen die Anforderungen nicht erfiillt wurden

Wenn die Versuchsergebnisse mit den im Antrag angegebenen minimalen und maximalen Massen nicht
zufriedenstellend sind, darf die Priifstelle im Einverstindnis mit dem Antragsteller die zuldssigen
Grenzwerte festlegen.

F.5.3.3 Puffer mit nicht-linearer Kennlinie

F.5.3.3.1  Priifdurchfithrung

F.5.3.3.1.1 Der Puffer muss mit Hilfe von Gewichten gepriift werden, die frei aus einer solchen Hohe fallen,
dass beim Auftreffen die maximal vorgesehene Geschwindigkeit, aber nicht weniger als 0,8 m/s erreicht

wird.

Die Fallhohe, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und die Verzogerung miissen vom Moment des
Auslosens der Gewichte bis zum vollstandigen Stillstand aufgezeichnet werden.

F.5.3.3.1.2 Die Gewichte miissen der maximalen und der minimalen vorgesehenen Masse entsprechen. Sie
miissen vertikal mit geringstmoglicher Reibung gefiihrt sein, so dass beim Auftreffen mindestens 0,9 gn
erreicht werden.

F.5.3.3.2  Priifgerite

Die Prifeinrichtungen miissen F.5.3.2.2.2, F.5.3.2.2.3 und F.5.3.2.2.4 entsprechen.

F.5.3.3.3 Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur muss zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

F.5.3.3.4  Pufferaufstellung

Die Puffer miissen senkrecht aufgestellt sein und die Befestigung muss wie fiir den Normalbetrieb erfolgen.
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F.5.3.3.5 Anzahl der Priifungen

Je drei Versuche miissen mit der

a) maximalen

b) minimalen

vorgesehenen Masse durchgefiihrt werden.

Die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Versuchen muss zwischen 5 min und 30 min liegen.

Bei den drei Priifungen mit der maximalen Masse darf der Referenzwert der Pufferkraft bei 50 % der

tatsdchlichen Pufferhohe, der vom Antragsteller anzugeben ist, um nicht mehr als 5 % differieren. Bei den

Priifungen mit minimaler Masse muss entsprechend verfahren werden.

F.5.3.3.6  Priifungen

F.5.3.3.6.1 Priifung der Verzdgerung

Die Verzogerung ,.a“ muss folgenden Anforderungen geniigen:

a) Die mittlere Verzogerung des frei fallenden und mit Nennlast beladenen Fahrkorbs aus einer
Geschwindigkeit, die 115 % der Nenngeschwindigkeit entspricht, darf 1 g, nicht iiberschreiten. Die
mittlere Verzégerung wird liber die Zeit ermittelt, die zwischen den ersten beiden absoluten Minima der

Verzogerung liegt (siehe Bild F.1).

b) Verzoégerungsspitzen von mehr als 2,5 g, diirfen nicht langer als 0,04 s andauern.

a+gn

t 0,04 s
On

to lf1 t(s)

Legende
0 Moment, in dem der Puffer beriihrt wird (erstes absolutes Minimum)
1 zweites absolutes Minimum

Bild F.1 — Verzdgerungsverlauf

Der Hersteller muss den rechnerischen Nachweis erbringen, dass sich der Wert ah in Ubereinstimmung mit
5.7.4.1.2.1 befindet.
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F.5.3.3.6.2 Priifung des Zustands des Puffers nach den Priifungen

Nach den Priifungen mit der maximalen Masse darf kein Teil des Puffers bleibende Verformungen aufweisen
oder beschadigt sein, so dass sein Zustand normales Funktionieren sicherstellt.

F.5.3.3.7 Verfahrensweise bei Priifungen, bei denen die Anforderungen nicht erfiillt wurden

Wenn die Versuchsergebnisse mit den im Antrag angegebenen minimalen und maximalen Massen nicht
zufriedenstellend sind, darf die Prifstelle im Einverstindnis mit dem Antragsteller die zuldssigen
Grenzwerte festlegen.

F.5.4 Baumusterpriifbescheinigung

F.5.4.1 Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den
Antragsteller und eine fiir die Priifstelle.

F.5.4.2 Die Bescheinigung muss Folgendes enthalten:

a) Angaben nach F.1.2;

b) Bauart und Anwendungsbereich des Puffers;

c) die grofite zuldssige Neigung gegen die Senkrechte;

d) die maximale Auftreffgeschwindigkeit;

e) die maximale Masse;

f) die minimale Masse;

g) die mittlere Verzégerung;

h) die Merkmale der Fliissigkeit bei hydraulischen Puffern;

i) Umgebungsbedingungen fiir die Verwendung bei Puffern mit nicht-linearer Charakteristik (Temperatur,
Luftfeuchte, Verschmutzung usw.).

F.5.5 Puffer, die am Ende des Fahrwegs belastet werden

Puffer, die am Ende des Fahrwegs belastet werden, miissen mit mindestens 1 000 Zyklen gepriift werden
(unter den vom Hersteller festzulegenden Normalbedingungen).

F.6 Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen und/oder
programmierbaren elektronischen Systemen (PESSRAL)

F.6.1 Allgemeines

Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen benétigen Priifungen in einer Priifstelle, weil
praktische Priifungen an der eingebauten Anlage durch Sachverstidndige nicht méglich sind.

Im Folgenden wird auf gedruckte Leiterplatten Bezug genommen. Sind Sicherheitsschaltungen nicht auf
diese Weise aufgebaut, muss von einem gleichwertigen Aufbau ausgegangen werden.
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F.6.2 Allgemeine Bestimmungen

F.6.2.1 Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen

Der Antragsteller muss der Priifstelle Folgendes bekanntgeben:

a) die Bezeichnung der Leiterplatte,

b) die Betriebsbedingungen,

c) die Aufstellung der benutzten Bauelemente,

d) das Layout der Leiterplatte,

e) das Layout der Hybridschaltungen und Markierungen der Leiterbahnen fiir Sicherheitsschaltungen,
f)  die Funktionsbeschreibung,

g) die elektrischen Daten einschlief3lich Schaltplanen, soweit zutreffend, und Eingangs- und
Ausgangsfestlegungen der Leiterplatte.

F.6.2.2 Aufprogrammierbaren elektronischen Systemen basierende Sicherheitsschaltungen
Zusatzlich zu F.6.2.1 muss folgende Dokumentation bereitgestellt werden:
a) Dokumente und Beschreibungen im Zusammenhang mit den in Tabelle 12 aufgefiihrten Mafdnahmen;

b) allgemeine Beschreibung der verwendeten Software (z.B. Programmierregeln, Sprache, Compiler,
Module);

c) Funktionsbeschreibung einschliefdlich Software-Architektur und Hardware/Software-Wechselwirkung;
d) Beschreibung der Blocke, Module, Daten, Variablen und Schnittstellen;

e) Softwarelisten.

F.6.3 Prifmuster

Der Priifstelle muss

a) eine bestiickte Leiterplatte,

b) eine unbestiickte Leiterplatte (ohne Bauelemente)

zur Verfligung gestellt werden.

F.6.4 Mechanische Priifungen

F.6.4.1 Allgemeines

Waéhrend der Priifungen muss das Priifobjekt (gedruckte Schaltung) in Betrieb sein. Wahrend und nach den
Prifungen diirfen in der Sicherheitsschaltung keine unsicheren Funktionen und Bedingungen auftreten.
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F.6.4.2 Schwingungen
Geberelemente von Sicherheitsschaltungen miissen folgenden Anforderungen geniigen:
a) EN 60068-2-6:2008, Dauerpriifung durch Frequenzzyklen, Tabelle C.2:

20 Frequenzzyklen in jeder Achse bei einer Amplitude von 0,35 mm oder 5 g, und im Frequenzbereich
von 10 Hz bis 55 Hz;

sowie
b) EN 60068-2-27:2009, Beschleunigung und Schockdauer, Tabelle 1:
in der Kombination von
1) Spitzenbeschleunigung von 294 m/s2 oder 30 gy,
2) entsprechender Schockdauer 11 ms und
3) entsprechender Geschwindigkeitsdnderung bei Halbsinus 2,1 m/s.
ANMERKUNG Sind Puffer fiir Geberelemente vorgesehen, werden diese als Teil der Geberelemente betrachtet.
Nach der Priifung diirfen Kriech- und Luftstrecken nicht kleiner als zugelassen geworden sein.
F.6.4.3 Stofien
F.6.4.3.1 Allgemeines

F.6.4.3.1.1 Stof3priifungen sind da, um das Herunterfallen von gedruckten Schaltungen und damit
verbundene mdgliche Abrisse von Bauelementen und unsichere Zustinde zu simulieren. Diese Priifungen
miissen nach EN 60068-2-27:2009 durchgefiihrt werden.

F.6.4.3.1.2 Die Priifungen werden in Schocktests und Riitteltests unterteilt. Wahrend der Priifungen
braucht die Schaltung nicht in Betrieb zu sein.

F.6.4.3.2  Schocktest

Das Priifmuster muss den folgenden Mindestanforderungen geniigen:
a) Schockform 1 Impuls in jeder Achse (Halbsinus);
b) Beschleunigungsamplitude 15 gy;

c) Schockdauer 11 ms.

F.6.4.3.3  Riitteltest

Das Priifmuster muss den folgenden Mindestanforderungen geniigen:

a) Beschleunigungsamplitude 10 gn;

b) Schockdauer 16 ms;
c) Anzahl der Stofe 1000+ 10;
d) Stofdfrequenz 2/s.
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F.6.5 Klimapriifungen

F.6.5.1

Temperaturpriifungen

Temperaturpriifungen miissen nach EN 60068-2-14:2009 wie folgt durchgefiihrt werden:

a) Grenzen der Umgebungstemperatur: 0°C und +65°C (gemeint ist die Umgebungstemperatur der
elektrischen Sicherheitseinrichtung in der Steuertafel);

b) Prifbedingungen:

1

2)

3)

4)

5)

F.6.5.2

Die gedruckte Leiterplatte muss sich in Einbaulage befinden.

Die gedruckte Leiterplatte muss unter {iblicher Nennspannung stehen.

Die elektrische Sicherheitseinrichtung muss wahrend und nach den Priifungen arbeiten. Enthélt die
gedruckte Leiterplatte auf3er den Sicherheitsschaltungen noch andere Bauelemente, miissen auch

diese wahrend der Priifungen arbeiten, jedoch wird ihr Ausfall nicht berticksichtigt.

Die Priifungen werden bei Minimal- und Maximaltemperatur (0 °C und +65 °C) ausgefiihrt und
dauern mindestens 4 h.

Ist die gedruckte Leiterplatte fiir einen grofleren Temperaturbereich ausgelegt, muss sie fiir in
diesem Bereich gepriift werden.

Feuchtigkeitspriifungen

Feuchtigkeitspriifungen sind fiir Sicherheitsschaltungen nicht erforderlich, da der Verschmutzungsgrad fiir
Fahrtreppen/Fahrsteige mit Klasse 3 nach EN 60664-1:2007 angenommen wurde und die relativen Kriech-
und Luftstrecken in diesem Dokument festgelegt sind.

F.6.6 Funktions- und Sicherheitspriifungen von PESSRAL

Zusatzlich zur Verifizierung der in Tabelle 8 bis 13 angegebenen Mafinahmen muss Folgendes validiert

werden:

a) Software-Entwurf und -Codierung: Priifung aller Codezeilen durch Verfahren wie formale
Entwurfspriifung, FAGAN, Testfélle usw.;

b) Software- und Hardware-Priifung: Verifizierung aller aus Tabelle 8 und 9 sowie z.B. aus Tabelle I.1
ausgewahlten Mafinahmen durch z. B. Fehlersimulation (auf der Grundlage von EN 61508-2:2010 und
EN 61508-7:2010).

F.6.7 Baumusterpriifbescheinigung

F.6.7.1

Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den

Antragsteller und eine fiir die Priifstelle.

F.6.7.2

Die Bescheinigung muss angeben:

a) Angabennach F.1.2;

b) Typ und Anwendungsbereich innerhalb der Steuerung;

c) vorgesehenen Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1:2007;
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d) Betriebsspannung;

e) Abstinde zwischen den Sicherheitsschaltungen und den anderen Steuerstromkreisen auf der
Leiterplatte;

f) die Umgebungsbedingungen.

F.7 Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Laufwagen gegen
Ubergeschwindigkeit

F.7.1 Allgemeines

Diese Beschreibung gilt fiir Schutzeinrichtungen fiir den aufwértsfahrenden Laufwagen gegen
Ubergeschwindigkeit, bei denen Fangvorrichtungen, Geschwindigkeitsbegrenzer und andere Einrichtungen,
deren Nachweis nach F.2, F.3 und F.5 erfolgt, nicht verwendet werden.

Der Antragsteller muss den vorgesehenen Einsatzbereich angeben:

a) minimale und maximale Masse sowie Bremskrifte;

b) maximale Nenngeschwindigkeit;

c) Verwendung in Anlagen mit Ausgleichsseilen;

d) Neigung des Aufzugs;

e) Umgebungsbedingungen (insbesondere fiir den Temperaturbereich);

Dem Antrag miissen folgende Unterlagen beigefiigt werden:

f) Detail- und Zusammenstellungszeichnungen mit den erforderlichen Daten in Bezug auf Bauart,
Wirkungsweise, verwendete Werkstoffe, Abmessungen und Toleranzen der Bauteile;

g) soweit erforderlich, zusatzlich ein Belastungsdiagramm der federnden Teile;

h) detaillierte Mitteilungen liber die verwendeten Materialien, die Teile, auf die die Schutzeinrichtung fiir
den aufwirtsfahrenden  Laufwagen gegen  Ubergeschwindigkeit wirkt, sowie deren
Oberflachenbeschaffenheit (gezogen, gefrast, geschliffen usw.).

F.7.2 Angaben und Priifmuster

F.7.2.1 Der Antragsteller muss angeben, flir welche Masse, Auslosegeschwindigkeit (m/s) und

Neigungswinkel die Priifungen durchgefiihrt werden. Wenn die Schutzeinrichtung fiir den

aufwirtsfahrenden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit fiir unterschiedliche Werte dieser KenngréfRen

bescheinigt werden soll, muss der Antragsteller diese angeben und mitteilen, ob die Einstellung in Stufen
erfolgt.

F.7.2.2  Priifmuster miissen wie zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle

a) entweder eine komplette Schutzeinrichtung fiir den aufwartsfahrenden Fahrkorb gegen
Ubergeschwindigkeit, die aus beiden Elementen, der Bremseinrichtung und der
Geschwindigkeitskontrolleinrichtung besteht,

b) oder nur das Element, das nicht nach F.3, F.4 oder F.6 gepriift wurde,

vereinbart geliefert werden.
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Die erforderliche Anzahl von Bremsbacken fiir die gesamte Versuchsreihe muss beigefiigt werden. Ferner
miissen die Bauteile, auf die die Schutzeinrichtung wirkt, in den Abmessungen, die die Priifstelle festlegt,
geliefert werden.

F.7.3 Priifung

F.7.3.1 Umfang der Priifung

Der Priifumfang muss zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle in Abhdngigkeit von der
Schutzeinrichtung fiir den aufwirtsfahrenden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und ihrer
Funktionsweise so festgelegt werden, dass eine realistische Funktion des Systems erreicht wird. Es miissen
folgende Messungen durchgefiihrt werden:

a) die Beschleunigung und Geschwindigkeit;

b) der Bremsweg;

c) die Verzogerung.

Die Messungen miissen in Abhdngigkeit von der Zeit aufgezeichnet werden.

F.7.3.2 Priifdurchfiihrung

F.7.3.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Es miissen mindestens 20 Versuche mit der Geschwindigkeitskontrolleinrichtung im Bereich der
Auslosegeschwindigkeiten, die den Angaben der Nenngeschwindigkeiten fiir Aufziige nach F.7.1b)

entsprechen, durchgefiihrt werden.

Die Beschleunigung der Masse bis zur Auslésegeschwindigkeit sollte so gering wie moglich sein, um die
Auswirkungen der Tragheit auszuschalten.

F.7.3.2.2  Einrichtung fiir eine Masse

Die Priifstelle muss mit dem System vier Priifungen mit einer Masse, die den leeren Fahrkorb reprasentiert,
durchfiihren.

Zwischen den einzelnen Versuchen miissen Teile, die der Reibung unterworfen sind, zu ihrer
Normaltemperatur zuriickkehren kénnen.

Bei den Priifungen diirfen mehrere identische Bremsbacken verwendet werden.

Die Priifungen miissen mit der hochsten Auslosegeschwindigkeit, fiir die die Schutzeinrichtung fiir den
aufwirtsfahrenden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit vorgesehen ist, durchgefiihrt werden.

F.7.3.2.3  Einrichtung fiir verschiedene Massen

Stufenweise oder stufenlose Einstellung.

Es muss je eine Versuchsreihe fiir den beantragten Maximal- und Minimalwert durchgefiithrt werden. Der
Antragsteller muss eine Formel oder ein Diagramm zur Verfiigung stellen, woraus die Abhdngigkeit der
Bremskraft von einer bestimmten Groéfe hervorgeht.

Die Priifstelle muss durch geeignete Mittel (falls nichts Besseres vorhanden ist, durch eine dritte

Versuchsreihe zur Feststellung von Zwischenwerten) feststellen, ob die vorgeschlagene Gleichung
verwendbar ist.
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Bei nur einer Neigung muss die Bremskraft als Funktion der Masse und der Neigung ermittelt werden. Bei
wechselnden Neigungen muss rechnerisch nachgewiesen werden, dass die Bremskraft im ungiinstigsten Fall
(geringste Neigung) keine zu grofde Verzogerung (horizontale Komponente) verursacht. Gleiches gilt auch
fiir das Gegengewicht.

F.7.3.2.4 Einrichtung zur Kontrolle der Ubergeschwindigkeit

F.7.3.2.4.1 Priifdurchfithrung

Es miissen mindestens 20 Priifungen im Bereich der Auslosegeschwindigkeit durchgefiihrt werden, ohne
dabei das Bremssystem ansprechen zu lassen.

Die Mehrzahl der Versuche muss mit den Extremwerten des Geschwindigkeitsbereichs durchgefiihrt
werden.

F.7.3.2.4.2 Auswertung der Priifergebnisse

Im Lauf der 20 Versuche darf die Auslosegeschwindigkeit die in 5.6.10.2 vorgegebenen Grenzen nicht
tiberschreiten.

F.7.3.3 Priifung nach Versuchsdurchfithrung
Nach der Priifung

a) muss die Harte der Bremsbacken mit den vom Antragsteller angegebenen Ursprungswerten verglichen
werden. In Sonderfallen diirfen weitere Untersuchungen durchgefiihrt werden;

b) miissen Verformungen und andere Verdnderungen festgestellt werden, (z. B. Risse, Verformungen oder
Verschleifd der Bremsbacken und deren Oberflichenzustand), sofern kein Bruch aufgetreten ist;

c) miissen die Bremsbacken und die Teile, auf die sie wirken, bei Bedarf fotografiert werden, um
Verformungen und Bruchstellen zu dokumentieren;

d) muss festgestellt werden, ob die Verzogerung mit der minimalen Masse im ungiinstigsten Fall

1) fiir die horizontale Komponente kleiner als 0,5 g und

2) fir die vertikale Komponente kleiner als 1,0 g ist.
F.7.4 Mégliche Anderung der Einstellung
Weichen im Lauf der Versuche die festgestellten Werte um mehr als 20 % von den Werten ab, die der
Antragsteller erzielen wollte, diirfen mit seinem Einverstandnis weitere Versuche mit gednderter Einstellung
vorgenommen werden.

F.7.5 Priifbericht

Die Baumusterpriifung muss, um die Wiederholbarkeit sicherzustellen, in allen Details beschrieben werden,
insbesondere im Hinblick auf:

a) das Priifverfahren, das zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle festgelegt wurde;
b) die Beschreibung des Priifaufbaus;

c) die Anordnung des Priifmusters im Priifaufbau,
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d) die Anzahl der durchgefiihrten Versuche;

e) die Aufzeichnung der gemessenen Werte,

f) die Beschreibung der Beobachtungen wéhrend der Versuche;

g) die Auswertung der Priifergebnisse in Bezug auf die Ubereinstimmung mit den Anforderungen.
F.7.6 Baumusterpriifbescheinigung

F.7.6.1 Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den
Antragsteller und eine fiir die Priifstelle.

F.7.6.2 Die Bescheinigung muss enthalten:
a) Angaben nachF.1.2;

b) Art und Verwendungsbereich der Schutzeinrichtung fiir den aufwartsfahrenden Fahrkorb gegen
Ubergeschwindigkeit;

c) die Grenzen der zuldssigen Masse und der zugehorigen Bremskrifte;
d) den Bereich der Auslosegeschwindigkeit der Geschwindigkeitskontrolleinrichtung;

e) die Bauart der Teile, auf die die Schutzeinrichtung fiir den aufwartsfahrenden Fahrkorb gegen
Ubergeschwindigkeit wirkt;

f) die moglichen Grenzen des Bereichs der Neigungswinkel.

F.8 Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Laufwagens

F.8.1 Allgemeine Bestimmungen

F.8.1.1 Hauptkenngroéfien

Der Antragsteller muss die Hauptkenngrofden fiir den Einsatz des Systems, das aus einem Detektor fiir
unbeabsichtigte Bewegungen des Laufwagens, Ansteuerung und Bremselement(en) bestehen muss und der
Baumusterpriifung unterliegt, angeben:

a) Kkleinste und grofdte Masse;

b) Kkleinste und grofite Kraft oder Drehmoment, falls zutreffend;

c) einzelne Ansprechzeiten des Detektors, der Ansteuerung und des Bremselements/der Bremselemente;
d) hochste zu erwartende Geschwindigkeit vor Beginn der Verzogerung (sieche ANMERKUNG 1);

e) Abstand vom Stockwerk, an dem der Detektor angebracht wird;

f) Priifgeschwindigkeit(en) (siehe ANMERKUNG 2);

g) Bereich der Neigungswinkel;

h) Temperatur- und Luftfeuchtegrenzwerte der Konstruktion und weitere wichtige Angaben, die zwischen
dem Konstrukteur und der Priifstelle vereinbart wurden.
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ANMERKUNG 1 Die hochsterreichbare Geschwindigkeit liegt normalerweise in der GréfRenordnung von 2 m/s. Dieser
Wert basiert auf der Geschwindigkeit, die zu Beginn der Verzogerung erreicht wird, beispielsweise als Ergebnis einer
,hatiirlichen” Beschleunigung von 1,5 m/s? wahrend der Ansprechzeiten der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte
Bewegung des Laufwagens, der Ansteuerung und der Bremselemente.

ANMERKUNG 2 Priifgeschwindigkeit(en): eine vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit, die von der Prifstelle
herangezogen wird, um die vom Aufzug zuriickgelegte Strecke zu ermitteln (zu priifende Strecke), so dass die
Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs auf ihre richtige Funktion wihrend der Endpriifung
vor Ort gepriift werden kann. Hierbei kdnnte es sich um die Priifgeschwindigkeit oder eine andere, vom Hersteller
festgelegte und durch die Priifstelle zugelassene Geschwindigkeit, handeln.

Die Strecke, die der Laufwagen wihrend einer unbeabsichtigten Bewegung in Ubereinstimmung mit 5.6.11.5
zuriicklegen darf, ist in Bild F.2 dargestellt.

F.8.1.2 Unterlagen
Dem Antrag miissen folgende Unterlagen beigefiigt werden:

a) Detail- und Zusammenstellungszeichnungen in Bezug auf Bauart, Wirkungsweise, Abmessungen und
Toleranzen der Bauteile;

b) soweit erforderlich, zusatzlich ein Belastungsdiagramm der federnden Teile;

c) detaillierte Angaben liber die verwendeten Werkstoffe, die Teile, auf die die Schutzeinrichtung wirkt,
sowie gegebenenfalls deren Oberflachenbeschaffenheit (gezogen, gefrast, geschliffen usw.).

F.8.2 Angaben und Priifmuster
F.8.2.1 Der Antragsteller muss angeben, fiir welchen Einsatzbereich die Schutzeinrichtung vorgesehen ist.

F.8.2.2 Priifmuster miissen wie zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle vereinbart geliefert
werden:

a) Soweit erforderlich, eine komplette Einheit, die aus einem Detektor fiir die Erkennung der
unbeabsichtigten Bewegung des Laufwagens, der Ansteuerung (Ausloser), Bremselementen und ggf.
Uberwachungseinrichtung(en) bestehen.

b) Die erforderliche Anzahl von Bremsbacken fiir die gesamte Versuchsreihe muss beigefiigt werden.

c) Ferner miissen die Bauteile, auf die die Schutzeinrichtung wirkt, in den Abmessungen, die die Priifstelle
festlegt, geliefert werden.

F.8.3 Priifung

F.8.3.1 Umfang der Priifung

Der Priiffumfang muss zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle in Abhdngigkeit von der
Schutzeinrichtung und deren Funktionsweise so festgelegt werden, dass eine realistische Funktion des
Systems erreicht wird.

Es miissen folgende Messungen durchgefiihrt werden:

a) der Bremsweg;

b) die mittlere Verzégerung;

c) die Ansprechzeit der Ansteuerung (siehe Bild F.2, Punkt 1);
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d) die Ansprechzeit des Bremselements (siehe Bild F.2, Punkt 2);

e) die zuriickgelegte Gesamtstrecke (Summe von Beschleunigungstrecke- und Bremsweg).

Die Priifung muss weiterhin beinhalten:

f)  Funktion des Detektors fiir unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens und

g) jegliches automatisches Uberwachungssystem, falls zutreffend.

F.8.3.2 Priifdurchfiihrung

F.8.3.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Es miissen 20 Versuche mit dem Bremselement durchgefiihrt werden, wobei:

a) keines der Ergebnisse aufderhalb der Spezifikation liegen darf,

b) jedes Ergebnis innerhalb von £20 % vom Mittelwert liegen muss.

Der Mittelwert muss in der Bescheinigung angegeben werden.

F.8.3.2.2  Einrichtung fiir eine einzige Masse oder ein Drehmoment

Die Priifstelle muss mit dem System 10 Priifungen mit einer Masse oder einem Drehmoment, das den leeren
Fahrkorb reprasentiert, in Aufwértsrichtung und 10 Priifungen mit einer Masse oder einem Drehmoment,

das der mit der Nennlast beladene Laufwagen reprasentiert, in Abwartsrichtung durchfiihren.

Zwischen den einzelnen Versuchen miissen Teile, die der Reibung unterworfen sind, zu ihrer
Normaltemperatur zuriickkehren kénnen.

Bei den Priifungen diirfen mehrere identische Bremsbacken verwendet werden. Ein Bremsbackensatz muss
jedoch mindestens fiinf Versuche erméglichen.

F.8.3.2.3  Einrichtung fiir verschiedene Massen oder Drehmomente

Es muss je eine Versuchsreihe fiir den beantragten Maximal- und Minimalwert durchgefiihrt werden. Der
Antragsteller muss eine Gleichung oder ein Diagramm zur Verfiigung stellen, woraus die Abhdngigkeit der
berechneten Schwankung der Bremskraft oder des Drehmoments von einer bestimmten Einstellung
hervorgeht. Die Ergebnisse miissen als zuriickgelegte Strecke angegeben werden.

Die Priifstelle muss feststellen, ob die Gleichung oder das Diagramm verwendbar sind.

F.8.3.2.4 Detektor fiir unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs

Zum Nachweis der Funktion der Einrichtung miissen 10 Versuche durchgefiihrt werden.

F.8.3.2.5 Redundanziiberwachung

Zum Nachweis der Funktion der Einrichtung miissen 10 Versuche durchgefiihrt werden.
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F.8.3.3 Priifung nach Versuchsdurchfithrung

Nach der Priifung

a) muss festgestellt werden, ob die mechanischen Eigenschaften des Bremselements/der Bremselemente
noch mit den vom Antragsteller angegebenen Ursprungswerten libereinstimmen. In Sonderfillen diirfen

weitere Untersuchungen durchgefiihrt werden;

b) muss festgestellt werden, ob keine Verformungen und Verdnderungen vorhanden sind (z.B. Risse,
Verformungen oder Verschleify der Bremsbacken, Erscheinungsbild der Reibfldchen);

c) soweit erforderlich, muss die Schutzeinrichtung mit den Bremsbacken und die Teile, auf die sie wirkt,
bei Bedarf fotografiert werden, um die Verformungen und die Bruchstellen zu dokumentieren.

F.8.4 Mogliche Anderung der Einstellung

Weichen im Lauf der Versuche die festgestellten Werte um mehr als 20 % von den Werten ab, die der
Antragsteller erzielen wollte, diirfen mit seinem Einverstdndnis weitere Versuchsreihen, gegebenenfalls mit
gednderter Einstellung, vorgenommen werden.

F.8.5 Priifbericht

Die Baumusterpriifung muss, um die Wiederholbarkeit sicherzustellen, in allen Details aufgezeichnet
werden, insbesondere im Hinblick auf:

a) das Priifverfahren, das zwischen dem Antragsteller und der Priifstelle festgelegt wurde;

b) Beschreibung des Priifaufbaus;

¢) Anordnung des Priifmusters im Priifaufbau;

d) Anzahl der durchgefiihrten Versuche;

e) Aufzeichnung aller gemessenen Werte;

f) Beschreibung der Beobachtungen wahrend der Versuche;

g) Auswertung der Priifergebnisse in Bezug auf die Ubereinstimmung mit den Anforderungen.
F.8.6 Baumusterpriifbescheinigung

F.8.6.1 Die Bescheinigung muss 3fach ausgefertigt werden, d.h. zwei Ausfertigungen fiir den
Antragsteller und eine fiir die Priifstelle.

F.8.6.2 Die Bescheinigung muss angeben:

a) Angaben nach F.1.2;

b) Artund Anwendungsbereich der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens;
c) die Grenzen der Hauptkenngréfien (wie zwischen der Priifstelle und dem Hersteller vereinbart);

d) die Priifgeschwindigkeit mit den relevanten Kenngrofen fiir die Endpriifung;

e) die Artder Teile auf die die Bremselemente wirken;
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f) die Kombination aus Detektor und Bremselement der Schutzeinrichtung;

g) die moglichen Grenzen des Bereichs der Neigungswinkel.

| 1

Legende

1  Punkt, an dem Bremselemente eine Geschwindigkeitsverzogerung einleiten

2 Geschwindigkeit

3 Ansprechzeit des Detektors fiir die Erkennung der unbeabsichtigten Bewegung des Laufwagens und
gegebenenfalls der Ansteuerung

4  Ansprechzeit der Bremselemente

5 Zeit

Der Bereich der unbeabsichtigten Bewegung des Laufwagens sollte hochstens 1,20 m betragen.

Bild F.2 — Ansprechzeit
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Anhang G
(informativ)

Berechnung der Tragwerke, der Laufbahnen, der Fiihrungsschienen, des
Laufwagens und der Fangschiene

G.1 Allgemeines

Die folgenden Angaben ermoglichen die Festlegung der in Betracht zu ziehenden Vorgidnge, um die vom
Tragwerk und dem Bauwerk aufzunehmenden Krafte zu bestimmen, einschlieflich der Bemessung der
Laufbahnen, des Laufwagens und der Fiihrungsschienen von Schragaufziigen.

G.1 bestimmt die bei der Berechnung grundsatzlich zu berticksichtigenden Einwirkungen.

G.2 beschreibt ein praktisches Verfahren fiir den Fiihrungsschienennachweis bei Aufziigen; es wurde der
EN 81-20:2020 und EN 81-50:2020 fiir Senkrechtaufziige entnommen.

ANMERKUNG  EN 13107 [6] kann ebenfalls als Anleitung fiir die Durchfiihrung der erforderlichen bautechnischen
Tatigkeiten herangezogen werden.

G.2 Beider Berechnung zu beriicksichtigende Einwirkungen

G.2.1 Allgemeines

G.2.1.1 Grundsitzliche Klassifizierung der Einwirkungen

G.2.1.1.1 Eine Einwirkung ist:

a) eine direkte Einwirkung, z. B. eine auf das Tragwerk und den Laufwagen ausgelibte Kraft oder Last, oder

b) eine indirekte Einwirkung, z.B. eine erzwungene oder behinderte Verformung (z.B. durch
Temperaturwechsel, Feuchtednderung, Setzungsunterschiede) oder eine erzwungene Beschleunigung,
(z. B. durch Erbeben) verursacht wird.

G.2.1.1.2 Einwirkungen werden eingestuft:

a) nach ihrer zeitlichen Verteilung:

1) stiandige Einwirkungen, z.B. Eigengewicht der Tragwerke, Laufwagen, Befestigungen von
Hilfseinrichtungen; an der Schiene befestigte Einrichtungen und Zusatzausriistungen;

2) verdnderliche Einwirkungen, z. B. dufdere Lasten, Einwirkungen durch die Seile, Verkehrslasten,
Einwirkung von Wind oder Schneelasten;

3) zufillige Einwirkungen, z. B. Aufprall auf die Puffer, Fangen;
b) nach ihrer raumlichen Verteilung:
1) ortsfeste Einwirkungen, z. B. Eigengewicht;

2) ortsveranderliche Einwirkungen, z. B. bewegte Lasten, Einwirkungen von Wind, Schneelasten;
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c) nach ihrer Art und/oder Wirkung auf das Tragwerk:

1) statische Einwirkungen, die keine signifikante Beschleunigung des Tragwerks oder eines
Tragwerkselements verursachen;

2) dynamische Einwirkungen, die eine signifikante Beschleunigung des Tragwerks oder eines
Tragwerkselements verursachen.

G.2.2 Einwirkungen bei Schriagaufziigen
G.2.2.1 Stindige Einwirkungen
G.2.2.1.1 Eigengewichte des Laufwagens, des Tragwerks und der Tragwerkselemente

Die Eigengewichte des Laufwagens, des Tragwerks und der Tragwerkselemente miissen beriicksichtigt
werden.

Das Eigengewicht des Laufwagens hangt von der Auslegung seiner endgiiltigen Konstruktion (einschliefilich
aller Zusatzeinrichtungen wie Befehlsgeber, Rettungsausriistung, Inneneinrichtungen usw.) ab und muss alle
Zusatzlasten beinhalten.

G.2.2.1.2 Einwirkungen auf den Untergrund

Die Kennwerte der Einwirkungen auf den Untergrund sollten entsprechend EN 1997-1[7] verwendet
werden.

G.2.2.2 Verdnderliche Einwirkungen
G.2.2.2.1 Einwirkungen durch die Seile
Die Kennwerte der Einwirkungen durch die Seile sollten entsprechend EN 12930 [8] verwendet werden.

G.2.2.2.2 Durch den Laufwagen, das Gegengewicht bzw. Ausgleichsgewicht hervorgerufene
Einwirkungen

G.2.2.2.3 Dynamische Einfliisse

Dynamische Einfliisse werden durch Unregelmafigkeiten in der Laufbahn oder dem Fahrwerk
hervorgerufen. Sie sind im Allgemeinen durch den Kennwert der Belastung der Rader des Laufwagens
definiert, die mit dem dynamischen Beiwert @ gleich 1,3 multipliziert werden sollten.

G.2.2.2.4 Querkraft

Die Querkraft wird durch seitliches Schlingern des Laufwagens hervorgerufen. Diese auf die
Flihrungselemente wirkende Kraft wird auf 10 % der zu fithrenden vertikalen Last geschatzt.

G.2.2.2.5 Auflere Lasten

Die charakteristischen Werte von dufieren Lasten auf Arbeitsstationen sollten wie folgt angesetzt werden:

a) 2,0kN/m?2 als gleichformig verteilte Belastung oder sofern zutreffend;
b) 2,0kN als Einzellast in der ungiinstigsten Position;

c) 0,5kN/m als horizontale Linienlast, die schrag auf das Geldnder wirkt.
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G.2.2.2.6 Einwirkungen durch den Wind
Sie beinhalten die Einwirkungen durch den Wind wahrend und aufderhalb des Betriebs, die auf den
beladenen oder unbeladenen Laufwagen, auf die die Fahrbahn tragenden Tragwerke und deren

Ausriistungen angewendet werden sollten.

In den meisten ermittelten Lastfallen wirken die horizontalen Windkrafte auf den Laufwagen und verlaufen
senkrecht zur Laufachse und zum Schwerpunkt der seitlichen Oberflache des Laufwagens.

Nach der Reihe EN 1991-1 [9] kann der Kennwert der globalen Windkraft F., ermittelt werden aus:

Fy = Gre* Ce(Ze) " Cr* Cq * Ares (G.1)
Dabei ist
Aref die Bezugsflache fiir cg;
cd der dynamische Beiwert;

ce(ze) der Expositionsbeiwert;
Ct der Kraftbeiwert;
Qref der mittlere Referenz-Staudruck.

Der Kennwert der Einwirkung von Wind wéhrend des Betriebs kann nach Gleichung (G.1) bestimmt werden;
der Mindestwert des Winddrucks wmin sollte als konstant angenommen werden:

Winin = qref " Ce(Ze) * ¢4 = 0,40 kKN/m? (G.2)

Der Kennwert der Einwirkung von Wind sollte nach EN 1991-1-4 [10] bestimmt werden, wenn die Anlage
aufder Betrieb ist; der Mindestwert des Winddrucks wmin sollte als konstant angenommen werden:

Wmin = 1,2 KN/m?
G.2.2.2.7 Schneelasten
Der Kennwert fiir Schneelasten sollte in Ubereinstimmung mit der Reihe EN 1991-1 [9] ermittelt werden.
G.2.2.2.8 Eislast
Der Kennwert oder der Bemessungswert fiir die Eislast, die auf die die Fahrbahn tragenden Tragwerken und
die &dufieren Einrichtungen der Stationen wirkt, sollte zwischen dem Kunden und dem Planer in
Zusammenarbeit mit einer sachkundigen Person festgelegt werden.
G.2.2.2.9 Krifte von Antrieb und Bremsen
Die Tiefst- und Hochstwerte bei der Verzogerung des Laufwagens werden in 5.9.4 und 5.9.13 angegeben.
G.2.2.3 Zufillige Einwirkungen

G.2.2.3.1 Einwirkungen auf die Puffer nach einem Fehler beim Abbremsen

Die Tiefst- und Hochstwerte bei der Verzogerung des Laufwagens werden in 5.9.13 angegeben.
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G.2.2.3.2 Bremskrafte

Diese umfassen die Krafte, die durch den Stof$ beim Einrtlicken der Fangvorrichtung oder beim Ansprechen
der elektromechanischen Bremse verursacht werden.

Die Tiefst- und Hochstwerte bei der Verzégerung des Laufwagens werden in 5.6.8.4 angegeben.
G.2.2.3.3 Einwirkungen auf Puffer

Wahrend des Normalbetriebs finden Einwirkungen auf die Puffer durch den Aufprall des Fahrwerks auf die
Puffer statt.

Die Tiefst- und Hochstwerte bei der Verzégerung des Laufwagens werden in 5.7.4.1 und 5.7.4.3 angegeben.
G.2.2.3.4 Seismische Einwirkungen

Die Bemessungswerte fiir seismische Einwirkungen sowie die durchzufiihrenden Mafinahmen sollten
EN 1998-1 [11] und EN 81-77:2018 [12] entsprechen.

G.2.2.3.5 Brand

Die Moglichkeit des Auftretens eines Brands sollte gepriift werden (siehe EN 12929-1[13]). Wenn
Einwirkungen auf Tragwerke zu beriicksichtigen sind, die einem Brand ausgesetzt sind, sollte die
Bemessung der Tragwerke den Anforderungen aus der Reihe EN 1991-1 [9] gentigen.

G.2.2.3.6  Sonstige Einwirkungen und Effekte

— Thermische Einwirkungen durch Temperaturwechsel;

— werkstoffbedingte Auswirkungen, wie z. B. Schrumpfen, Kriechen, Entspannen;

— Auswirkung der Verschiebungen von Auflagern;

— Einwirkungen, die wahrend des Einbaus auftreten;

— Einwirkungen, die wahrend der Instandhaltung eintreten.

G.3 Fihrungsschienennachweis

Die Fiithrungsschienen fiir den Schriagaufzug stellen eine oder alle der folgenden Funktionen (5.7.2) sicher:
— Unterstiitzung des Laufwagens (Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht);

— Fiihrung des Laufwagens (Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht);

— Bereitstellung einer Flache fiir die Krafteinleitung der Fangvorrichtung.

Fiir Fiihrungsschienen mit den iiblichen T-Profilen, die in Senkrechtaufziigen zum Einsatz kommen und die
Flihrung und/oder die Krafteinleitung der Fangvorrichtung sicherstellen, wird ein Verfahren in

EN 81-20:2020 und EN 81-50:2020 angegeben. Dieses Verfahren sollte unter Beriicksichtigung der Neigung
der Fahrbahn zur Anwendung kommen.
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Anhang H
(normativ)

Elektronische Bauelemente — Fehlerausschluss

H.1 Anwendungsbereich

Die in der elektrischen Anlage von Aufziigen zu beriicksichtigenden Fehler sind in 5.11.1.1.1 aufgefiihrt. In
5.11.1.1 ist auch festgelegt, dass einige Fehler unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden
konnen.

Dieser Anhang beschreibt diese Voraussetzungen und nennt die Anforderungen, wie diese erfiillt werden
konnen.

H.2 Fehlerausschliisse — Voraussetzungen

Tabelle H.1 umfasst

a)

b)

d)

eine Aufstellung der wichtigsten und meistgebrauchlichen Bauelemente, die heute in der Elektronik
verwendet werden. Die Bauelemente sind in ,Familien“ unterteilt, und zwar:

1) passive Bauelemente
2) Halbleiter

3) sonstige Bauelemente
4) Destiickte Leiterplatten

eine Anzahl von festgelegten Fehlern:

1) Unterbrechung I
2) Kurzschluss 11
3) Wertdnderung in héheren Wert I

4) Wertanderung in niedrigeren Wert 1V
5) Anderung der Funktion \Y
die Moglichkeit und die Voraussetzung flir den Fehlerausschluss:

,Die erste Voraussetzung fiir den Fehlerausschluss ist, dass die Bauelemente immer innerhalb ihrer
eigenen ungiinstigsten Grenzen verwendet werden miissen, auch unter den ungiinstigsten Bedingungen,
die in den Normen vorgegeben sind in Bezug auf Temperatur, Luftfeuchte, Spannung und
Erschiitterungen”.

einige Bemerkungen.

In der Tabelle bedeuten:

1) ,Nein“in einer Zeile: Kein Fehlerausschluss, d. h. er muss beriicksichtigt werden.
2) Keine Angaben in der Zelle: Der Fehlertyp ist nicht relevant.

ANMERKUNG 1.2 enthalt einen Leitfaden fiir die Auslegung von Sicherheitsschaltungen.
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Moglicher Fehlerausschluss Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss
Bauelement
| | || | 1l | v | v Bemerkungen

1 Passive Bauelemente

1.1 Festwiderstand nein | (1) [ nein | (1) (1) Nur fiir Schichtwiderstinde mit lackierter oder
gekapselter Widerstandsschicht und axialen
Anschliissen nach den anzuwendenden IEC-
Normen und fiir Drahtwiderstinde mit einlagiger
durch Glasur oder Kapselung geschiitzter Wicklung.

1.2 Variabler Widerstand | nein | nein | nein | nein

1.3 Nicht-lineare nein | nein | nein | nein

Widerstande nein | nein | nein | nein

1.3.1NTC nein | nein | nein | nein

1.3.2PTC nein | nein | nein | nein

1.3.3VDR

1.3.4IDR

1.4 Kondensator nein | nein - nein

1.5 Induktive nein | nein nein

Bauelemente

— Spule

— Drossel

Halbleiter

2.1 Diode, LED nein | nein nein | Anderung der Funktion bedeutet Anderung des
Riickwartsstromwerts.

2.2 Zenerdiode nein | nein nein | nein [ Wertdnderungen in niedrigeren Wert bedeutet
Anderung der Zenerspannung.

Anderung der Funktion bedeutet Anderung des
Riickwartsstromwerts.

2.3 Thyristor, Triac, GTO | nein | nein nein | Anderung der Funktion bedeutet Selbsttriggern
oder Verriegelung von Bauelementen.

2.4 Optokoppler nein | (2) nein | ,I“bedeutet Unterbrechung in einem der beiden
Basiselemente (LED und Phototransistor), , 11
bedeutet Kurzschluss zwischen ihnen.

(2) Dies kann ausgeschlossen werden, wenn der
Optokoppler EN 60747-5-5:2011 und die
Spannungsisolation mindestens nachfolgender
Tabelle (aus EN 60664-1:2007, Tabelle F.1)
entspricht.
Spannungen Phase - Bevorzugte Reihe
Erde je nach Nenn- fiir Stof3spannungs-
systemspannung bis festigkeit in Volt fiir
und einschlief3lich Anlagen
Effektiv- und (Kategorie III)
Gleichspannung in
Volt
50 800
100 1500
150 2500
300 4000
600 6 000
1000 8000
2.5 Hybridschaltungen nein | nein | nein | nein | nein
186




Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

Bauelement

Maoglicher Fehlerausschluss

I

II

III

v

\'

Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss
Bemerkungen

2.6 Integrierte
Schaltungen

nein

nein

nein

nein

nein

Anderung der Funktion zum Schwingen;
,UND“-Gatter wird ,,ODER“-Gatter usw.

3  Sonstige Bauelemente

3.1 Verbindungs-

elemente
Klemmen
Stecker

nein

(3)

(3) Ist der Schutzgrad der Verbindungselemente
nicht besser als IP4X, konnen Kurzschliisse der
Verbindungselemente ausgeschlossen werden,
wenn

— die Kriechstrecken mindestens 4 mm und
— die Luftstrecken mindestens 3 mm
betragen.

Dies sind absolute Mindestgrofien fiir die
angeschlossene Einheit und keine Rastermafie oder
theoretischen Werte.

Ist der Schutzgrad der Verbindungselemente besser
als IP4X (in Ubereinstimmung mit EN 60529:1991),
konnen die Kriechstrecken auf die in

EN 60664-1:2007 angegebenen Luftstreckenwerte
reduziert werden, wenn die Bedingungen

— Verschmutzungsgrad 3;

—  Werkstoffgruppe III und

— inhomogenes Feld

eingehalten sind.

3.2 Neonlampe

nein

nein

3.3 Transformator

nein

4)

(5)

(5)

(4) Kurzschliisse sind sowohl Kurzschliisse von
Primarwicklungen oder Sekundarwicklungen als
auch zwischen Priméar- und Sekundarwicklungen.
(5) Anderung des Werts bezieht sich auf Anderung
des Spannungsverhéltnisses durch Teilkurzschluss
in einer Wicklung.

(4) und (5) Dies kann ausgeschlossen werden,
wenn der Isolationswiderstand und die Spannung
EN 61558-1:2005, 18.2 und 18.3, entsprechen.

3.4 Sicherung

(6)

J11“ bedeutet Kurzschluss der durchgebrannten
Sicherung.

(6) Dies kann ausgeschlossen werden, wenn die
Sicherung richtig ausgelegt und nach

EN 60269-1:2007 gefertigt wurde.

3.5 Relais und Schiitze

nein

(7
(8)

(7) Kurzschliisse zwischen Kontakten und zwischen
Kontakten und Spule kénnen ausgeschlossen
werden, wenn das Relais den Anforderungen von
5.10.2.2.3 (5.11.1.2.2.4) entspricht.

(8) Verschweifsen von Kontakten kann nicht
ausgeschlossen werden. Entsprechen die Relais
jedoch EN 60947-5-1:2017 und sind die Kontakte
zwangsgefiihrt, treffen die Annahmen von
5.10.2.1.3 zu.
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Bauelement

Maoglicher Fehlerausschluss

I

II

III

v

\'

Voraussetzungen fiir den Fehlerausschluss
Bemerkungen

3.6 Gedruckte
Leiterplatte (PCB, en:
printed circuit board)

nein

)

Die allgemeinen Spezifikationen von gedruckten
Leiterplatten entsprechen EN 62326-1:2002. Das
Basismaterial muss den Spezifikationen der Reihe
EN 61249-2 entsprechen.

(9) Wenn die gedruckte Leiterplatte nach den oben
angegebenen Anforderungen hergestellt und der
Schutzgrad nicht besser als IP4X ist, konnen
Kurzschliisse ausgeschlossen werden, wenn

— die Kriechstrecken mindestens 4 mm und
— die Luftstrecken mindestens 3 mm
betragen.

Dies sind absolute Mindestgrofien fiir die
angeschlossene Einheit und keine Rastermafie oder
theoretischen Werte.

Ist der Schutzgrad der Verbindungselemente besser
als IP4X (in Ubereinstimmung mit EN 60529:1991),
konnen die Kriechstrecken auf die in

EN 60664-1:2007 angegebenen Luftstreckenwerte
reduziert werden, wenn die Bedingungen

— Verschmutzungsgrad 3;
—  Werkstoffgruppe Il und
— inhomogenes Feld
eingehalten sind.

4 Bestiickung der
Leiterplatte

nein

(10)

(10) Kurzschluss kann in den Fallen ausgeschlossen
werden, in denen er fiir Bauelemente selbst
ausgeschlossen werden kann und die Bauelemente
so angeordnet sind, dass die Kriech- und
Luftstrecken weder durch die Bestiickungstechnik
noch durch die gedruckte Leiterplatte selbst unter
die Mindestwerte nach 3.1 und 3.6 dieser Tabelle
sinken.

Legende
I Unterbrechung
Il Kurzschluss

[II  Wertdnderung in héheren Wert
IV Wertdnderung in niedrigeren Wert

V  Anderung der Funktion
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Anhang I
(informativ)

Sicherheitsschaltungen

I.1 Leitfaden fiir die Auslegung von Sicherheitskreisen

Dieser Leitfaden enthilt Empfehlungen zur Vermeidung von gefahrlichen Zustdnden in den Fillen, in denen
Informationen fiir Steuerungszwecke, Ferniiberwachung, Alarmmeldungen usw. vom Sicherheitskreis
abgerufen werden.

Einige gefihrliche Zustinde entstehen durch die Méglichkeit des Uberbriickens eines oder mehrerer
elektrischer Sicherheitseinrichtungen durch Kurzschluss oder ortliche Unterbrechung des gemeinsamen
Leiters (Erde), kombiniert mit einem oder mehreren anderen Fehlern. Es ist iiblich, den nachfolgenden
Empfehlungen zu folgen:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Leiterplatten und Schaltungen miissen so entworfen werden, dass sich die Abstidnde in
Ubereinstimmung mit den Festlegungen von 3.1 und 3.6 der Tabelle H.1 befinden.

Der gemeinsame Leiter muss so angeordnet werden, dass der gemeinsame Leiter der Steuerung des
Schragaufzugs hinter den elektronischen Bauelementen liegt. Jede Unterbrechung setzt die
Steuerung aufier Funktion (es besteht die Gefahr, dass die Verdrahtung wahrend der Lebensdauer
des Schragaufzugs gedndert wird).

Berechnungen miissen immer fiir den ungiinstigsten Fall durchgefiihrt werden.

Es miissen immer separate (aufderhalb des Elements liegende) Widerstande als Schutzeinrichtung
fir die Eingangselemente verwendet werden. Interne Widerstdnde sollten nicht als sicher
angesehen werden.

Es diirfen nur Bauelemente entsprechend ihrer angegebenen Spezifikation verwendet werden.

Rickspannungen aus der Elektronik heraus miissen beriicksichtigt werden. Der Gebrauch
galvanisch getrennter Schaltungen kann in einigen Fallen Abhilfe schaffen.

Die elektrische Installation muss HD 60364-5-54 [14] entsprechen.

Die Berechnung fiir den ,unglinstigsten Fall“ ist zwingend, ganz gleich, um welche Auslegung es sich
handelt. Bei Modifikationen oder Ergdnzungen nach Einbau des Schrigaufzugs muss die
Berechnung des ,unglinstigsten Falls“ unter Beriicksichtigung der neuen und vorhandenen

Ausriistung erneut durchgefiihrt werden.

Einige Fehlerausschliisse konnen nach Tabelle H.1 zugelassen werden.

10) Fehler auf3erhalb des Schragaufzugs brauchen nicht in Betracht gezogen zu werden.

,Eine Unterbrechung des Schutzleiters zwischen der Hauptstromversorgung des Bauwerks und der
Erdungssammelschiene der Steuerung kann ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, die Installation wird in
Ubereinstimmung mit HD 60364-5-54 [14] ausgefiihrt.
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1.2 Beschreibung moglicher Mafdnahmen

Die folgende Tabelle enthilt Beschreibungen der mdglichen Mafinahmen, die zur Erfillung der
Anforderungen nach 5.11.1.3.3 als hilfreich angesehen werden:

Tabelle 1.1 — Beschreibung der méglichen Maf3nahmen zur Erkennung von Fehlern

Komponenten und Maf3nahme
Funktionen Nr.

Struktur M.1.1 Einkanalige Struktur mit Selbsttest

Beschreibung:

Zur Sicherstellung einer sicheren Abschaltung miissen selbst
bei einkanaliger Ausfiihrung redundante Ausgangspfade
vorgesehen werden. Selbsttests (zyklisch) werden fiir die
Untereinheiten des PESSRAL in Zeitintervallen, die
anwendungsabhangig sein diirfen, durchgefiihrt. Diese Tests

(z. B. CPU-Tests oder Speichertests) werden zur Erkennung
latenter datenflussunabhangiger Fehler vorgesehen.

Bei Erkennung eines Fehlers muss das System in einen sicheren
Zustand gehen.

M.1.2 Einkanalige Struktur mit Selbsttest und Uberwachung

Beschreibung:

Eine einkanalige Struktur mit Selbsttest und Uberwachung
besteht aus einer gesonderten Hardwareiliberwachungseinheit,
die unabhangig von der Anwendung regelmaf3ig Testdaten von
dem System erhdlt, die aus dem Ergebnis von
Selbsttestverfahren sein konnen. Bei falschen Daten muss das
System in einen sicheren Zustand gehen.

Es sind mindestens zwei unabhéngige Abschaltpfade
erforderlich, damit die Abschaltung entweder durch die
Prozesseinheit selbst oder die Uberwachungseinheit eingeleitet
werden kann.

M.1.3 Zwei Kanidle oder mehr mit Vergleich

Beschreibung:
Zweikanalig sicherheitsgerichtet aufgebaute Steuerungen

besitzen zwei unabhdngige und riickwirkungsfreie
Funktionseinheiten. Dies ermdglicht die selbststandige
Ausfiihrung der spezifizierten Funktionen in jedem Kanal. Fiir
ein zweikanaliges PESSRAL, das ausschliefilich fiir die Funktion
einer Sicherheitseinrichtung aufgebaut ist, darf der Aufbau der
Kandle hard- und softwaremaflig identisch sein. Im Fall eines
zweikanaligen PESSRAL fiir komplexe Losungen (z. B.
Kombination mehrerer Sicherheitsfunktionen), deren Prozesse
oder Bedingungen nicht definitiv verifizierbar sind, sollte
Diversitdt von Hardware und Software beriicksichtigt werden.
Die Struktur beinhaltet eine Funktion zum Vergleich von
internen Signalen (z. B. Busvergleich) und/oder
Ausgangssignalen, die flir Sicherheitsfunktionen zur Erkennung
von Fehlern bedeutsam sind.

Es werden mindestens zwei unabhangige Abschaltpfade
benotigt, damit die Abschaltung entweder durch die Kanile
selbst oder den Vergleicher eingeleitet werden kann. Der
Vergleich selbst muss auch Gegenstand der Fehlererkennung
sein.

Beschreibung der Maf3nahme
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Kompone_n ten und Mafinahme Beschreibung der Maf3nahme
Funktionen Nr.
Prozesseinheit M.2.1 Fehlerkorrigierende Hardware

M.2.2

M.2.3

M.2.4

M.2.5

Beschreibung:

Solche Einheiten konnen durch Verwendung besonderer
Schaltungstechniken zur Erkennung oder Korrektur eines
Fehlers ausgefiihrt sein. Diese Techniken sind fiir einfache
Strukturen bekannt.

Selbsttest durch Software

Beschreibung:

Alle Funktionen der Prozesseinheit, die in
sicherheitsbezogenen Anwendungen zum Einsatz kommen,
miissen zyklisch getestet werden.

Diese Tests konnen mit dem Test der Untereinheiten, z. B.
Speicher, Ein-/Ausgidnge usw., kombiniert werden.
Hardwareunterstiitzter Software-Selbsttest

Beschreibung:

Es wird eine besondere Hardwareeinrichtung, die
Selbsttestfunktionen unterstiitzt, zur Erkennung von Fehlern
benutzt, z. B. eine Uberwachungseinheit, die die zyklische
Ausgabe bestimmter Bitmuster priift.

Vergleicher fiir zweikanalige Strukturen
Beschreibung:

1 T Vergleicher — IZI

Zwei Kanale mit Hardwarevergleicher:

a) Die Signale der beiden Prozesseinheiten werden durch eine
Hardwareeinheit zyklisch oder fortlaufend verglichen. Der
Vergleicher kann eine extern gepriifte Einheit oder als
selbstiiberwachende Einrichtung ausgelegt sein; oder

b) die Signale der beiden Kanéle werden durch eine
Prozesseinheit verglichen. Der Vergleicher kann eine extern
gepriifte Einheit oder als selbstiiberwachende Einrichtung
ausgelegt sein.

Gegenseitiger Vergleich von zwei Kanilen
Beschreibung:

||I| Vergleicher DC Vergleicher

Es werden zwei redundante Prozesseinheiten, die die
sicherheitsbezogenen Daten gegenseitig austauschen, benutzt.
Ein Datenvergleich wird von jeder Einheit durchgefiihrt.
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Komponenten und Maf3nahme

Funktionen N Beschreibung der Mafdnahme

Invariante M.3.1 Blocksicherungsverfahren mit Ein-Wort-Redundanz (z. B.
Speicherbereiche Signaturbildung iiber ROM mit einfacher Wortbreite)

(ROM, EPROM ...) Beschreibung:

In diesem Test werden die Inhalte des ROM durch einen
allgemeinen Algorithmus auf ein Speicherwort oder kleiner
komprimiert. Der Algorithmus, z. B. zyklische
Redundanzpriifung (CRC, en: cyclic redundancy check), kann
durch Hard- oder Software ausgefiihrt werden.

M.3.2 Wortsicherungsverfahren mit Multi-Bit-Redundanz (z. B.
M.3.3 modifizierter Hamming-Code)

Beschreibung:

Jedes Wort aus dem Speicher wird durch mehrere redundante
Bits erweitert, um einen modifizierten Hamming-Code mit
einem Hamming-Abstand von mindestens vier zu erzeugen.
Beim Lesen eines Worts kann durch Priifen der redundanten
Bits festgestellt werden, ob eine Informationsanderung
stattgefunden hat. Wenn eine Differenz festgestellt wird, muss
das System in einen sicheren Zustand gehen.

Blocksicherungsverfahren mit Blockreplikation

Beschreibung:

Der Adressraum wird mit zwei Speichern ausgestattet. Der
erste Speicher wird wie tliblich betrieben. Der zweite Speicher
enthalt die gleiche Information und wird parallel zum ersten
zuganglich gemacht. Die Ausgange werden verglichen, und ein
Fehler wird vermutet, wenn eine Differenz festgestellt wird. Zur
Erkennung bestimmter Arten von Bit-Fehlern missen die
Daten in einem der beiden Speicher in umgekehrter
Reihenfolge abgelegt und beim Lesen nochmals umgekehrt
werden. In einem Softwareverfahren werden die Inhalte beider
Speicherbereiche zyklisch durch ein Programm verglichen.

M.3.4 Blocksicherungsverfahren mit Mehr-Wort-Redundanz

Beschreibung:

Dieses Verfahren berechnet eine Signatur unter Benutzung
eines CRC-Algorithmus, aber der resultierende Wert umfasst
mindestens zwei Wortbreiten. Die erweiterte Signatur wird
gespeichert, erneut berechnet und wird im Fall der einfachen
Wortbreite erneut verglichen. Eine Fehlermeldung wird beim
Auftreten eines Unterschieds erzeugt.
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Komponenten und
Funktionen

Mafdnahme
Nr.

Beschreibung der Mafdnahme

M.3.5

Wortsicherungsverfahren mit Ein-Bit-Redundanz (z. B.
ROM-Uberwachung durch Parititsbit)

Beschreibung:

Jedes Speicherwort wird um ein Bit erweitert (das ,Paritats*“-
Bit), welches jedes Wort zu einer geraden oder ungeraden
Anzahl logischer Einsen erganzt. Die Paritdt des Datenworts
wird bei jedem Lesezugriff gepriift. Wenn die falsche Zahl von
Einsen gefunden wird, wird eine Fehlermeldung erzeugt. Die
Wahl, ob gerade oder ungerade Paritét, sollte so getroffen
werden, dass vom Null-Wort (nur Nullen) oder Eins-Wort (nur
Einsen), zumindest das im Falle eines Fehlers Ungilinstigere
kein giiltiges Codewort ist. Paritdt kann auch benutzt werden,
um Adressierungsfehler zu erkennen, wenn die Paritét fiir die
Verkettung von Datenwort und seiner Adresse berechnet wird.

Variable
Speicherbereiche

M.4.1

M.4.2
M.4.3

Priifung durch Testmuster auf statische oder dynamische
Fehler, z. B. RAM-Test ,,Walkpath*

Beschreibung:

Der zu priifende Speicherbereich wird mit einer einheitlichen
Bitfolge vorbelegt. Die erste Zelle wird anschlieféend umgekehrt
und der restliche Speicherbereich wird gepriift, um
sicherzustellen, dass der Hintergrund einwandfrei ist. Danach
wird die erste Zelle wiederum auf ihren Ausgangswert
umgekehrt und das ganze Verfahren wird flr die nachste Zelle
wiederholt. Ein zweiter Lauf des ,wandernden Bit-Modells“
wird mit einer inversen Hintergrund-Vorbelegung
durchgefiihrt. Wenn ein Unterschied auftritt, muss das System
in einen sicheren Zustand gehen.

Blocksicherungsverfahren mit Blockreplikation, z. B.
doppeltes

RAM mit Hardware- oder Softwarevergleich

Beschreibung:

Der Adressraum wird mit zwei Speichern ausgestattet. Der
erste Speicher wird wie liblich betrieben. Der zweite Speicher
enthalt die gleiche Information und wird parallel zum ersten
zuganglich gemacht. Die Ausgange werden verglichen, und ein
Fehler wird vermutet, wenn eine Differenz festgestellt wird. Zur
Erkennung bestimmter Arten von Bit-Fehlern missen die
Daten in einem der beiden Speicher in umgekehrter
Reihenfolge abgelegt und beim Lesen nochmals umgekehrt
werden. In einem Softwareverfahren werden die Inhalte beider
Speicherbereiche zyklisch durch ein Programm verglichen.
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Komponenten und
Funktionen

Mafdnahme
Nr.

Beschreibung der Mafdnahme

Priifung auf statische oder dynamische Fehler, z. B.
~GALPAT“

Beschreibung:

a) RAM-Test ,Galpat”: In einen einheitlich vorbelegten Speicher
wird ein inverses Element eingeschrieben, und anschliefRend
werden alle restlichen Zellen auf richtigen Inhalt gepriift. Nach
jedem Lesezugriff auf eine der restlichen Zellen wird zuséatzlich
auch die invers beschriebene Zelle priifgelesen. Dieser Vorgang
wird fiir jede Zelle wiederholt. Ein zweiter Durchlauf wird mit
einer inversen Vorbelegung durchgefiihrt. Bei einer Differenz
wird ein Fehler angenommen; oder

b) Transparenter ,Galpat“-Test: Zu Beginn der Priifung wird
iiber den Inhalt des zu priifenden Speicherbereichs durch Soft-
oder Hardware eine ,Signatur” gebildet und in einem Register
gespeichert, dies entspricht der Vorbelegung des Speichers
beim ,Galpat”-Test. Der Inhalt der Testzelle wird invertiert
eingeschrieben und der Inhalt der restlichen Zellen gepriift. Der
Inhalt der Testzelle wird ebenfalls nach jedem Lesezugriff auf
eine dieser Zellen gelesen. Da der Inhalt der restlichen Zellen
unbekannt ist, wird deren Inhalt nicht individuell, sondern
wiederum durch Bildung einer Signatur gepriift. Nach diesem
ersten Lauf fiir die erste Zelle erfolgt ein zweiter Lauf fiir diese
Zelle mit nochmals invertiertem — also wieder wahrem —
Inhalt. Damit ist der urspriingliche Zustand des Speichers
wieder hergestellt. In gleicher Weise werden alle anderen
Speicherzellen gepriift. Bei einer Differenz wird ein Fehler
angenommen.

E/A-Einheiten und
Schnittstellen

M.5.1

M.5.2

M.5.3

Mehrkanalige parallele Eingabe

Beschreibung:

Dies ist ein datenflussabhangiger Vergleich unabhangiger
Eingdnge, um Ubereinstimmung mit einem definierten
Toleranzbereich (Zeit, Wert) zu erreichen.

Riickgelesene Ausgaben (iiberwachte Ausgabe):

Beschreibung:

Dies ist ein datenflussabhdngiger Vergleich von Ausgiangen mit
unabhingigen Eingingen, um Ubereinstimmung mit einem
definierten Toleranzbereich (Zeit, Wert) zu erreichen. Ein
entdeckter Fehler kann nicht immer auf einen defekten
Ausgang bezogen werden.

Mehrkanalige parallele Ausgabe

Beschreibung:

Dies ist eine datenflussabhingige Ausgaberedundanz. Die
Fehlererkennung wird direkt durch den technischen Prozess
oder Uiber externe Vergleicher erreicht.
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Komponenten und
Funktionen

Mafdnahme
Nr.

Beschreibung der Mafdnahme

M.5.4

M.5.5

Codesicherheit

Beschreibung:

Dieses Verfahren schiitzt die Eingabe- und
Ausgabeinformationen hinsichtlich zufalliger und
systematischer Fehler. Es erzeugt eine datenflussabhangige
Fehlererkennung fiir Eingabe- und Ausgabeeinheiten,
basierend auf Informationsredundanz und/oder
Zeitredundanz.

Testmuster (Modell)

Beschreibung:

Dies ist eine datenflussunabhangige zyklische Priifung von Ein-
und Ausgabeeinheiten unter Benutzung definierter Testmuster,
um Beobachtungen mit den entsprechenden erwarteten
Werten zu vergleichen. Die Testmusterinformation, der
Testmusterempfang und die Testmusterauswertung miissen
voneinander unabhdngig sein. Es wird davon ausgegangen, dass
alle moglichen Eingangsmuster gepriift wurden.

Takt

M.6.1

M.6.2

Watchdog mit separater Zeitbasis

Beschreibung:
Hardware-Zeitglieder mit einer getrennten Zeitbasis, die durch
korrekten Programmablauf getriggert werden.

Reziproke Uberwachung

Beschreibung:

Hardware-Zeitglieder mit einer getrennten Zeitbasis, die durch
korrekten Programmablauf des anderen Prozessors getriggert
werden.

Programmablauf

M.7.1

Kombination von zeitlicher und logischer Uberwachung
des Programmablaufs

Beschreibung:
Eine zeitliche Einrichtung, die den Programmablauf iberwacht,

wird nur getriggert, wenn die Abfolge des Programmablaufs
korrekt durchlaufen wird.
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Anhang]
(normativ)

Pendelschlagversuche

J.1 Allgemeines
Da es derzeit noch keine Europdische Norm fiir Pendelschlagversuche an Glas (siehe CEN/TC 129) gibt,

miissen die nachfolgend beschriebenen Priifungen zum Nachweis, dass die Anforderungen nach 5.4.2.3.1,
5.5.3.1.3 und 5.5.6.3 erfiillt sind, durchgefiihrt werden.

J.2 Versuchseinrichtung

J.2.1 Stof3korper fiir den harten Stof3

Der Stof3kdrper fiir den harten Stofd muss wie in Bild ].1 dargestellt sein. Er besteht aus einem Stof3ring aus
dem Stahl S235JR nach EN 10025-2:2019 und den Mantelstiicken aus dem Stahl E 295 nach
EN 10025-2:2019. Die Gesamtmasse des Stof3kdrpers wird durch Auffiillen mit Schrot aus Bleikugeln mit
(3,5 £ 0,25) mm Durchmesser auf (10 + 0,01) kg gebracht.

J.2.2 Stof3korper fiir den weichen Stof3

Der Stofdkorper fiir den weichen Stof muss wie in Bild ].2 dargestellt sein und aus einem Ledersack
bestehen, der mit Schrot aus Bleikugeln mit (3,54 1) mm Durchmesser auf eine Gesamtmasse von
(45 + 0,5) kg gebracht wird.

J.2.3 Aufhingung der Stof3kérper

Die Stof3kdrper miissen mit einem etwa 3 mm starken Stahlseil so an einem Ausleger befestigt werden, dass
der horizontale Abstand der Aufienseite des frei hingenden Stofikoérpers von der Probenoberflache

hochstens 15 mm betragt.

Die Lange des Schlagpendels (unteres Hakenende bis Bezugspunkt des Stofdkdrpers) muss mindestens
1,50 m betragen.

J.2.4 Zug- und Auslésevorrichtung

Die Stof3korper miissen mit einer Zug- und Ausldésevorrichtung auf die Fallhohe nach J.4.2 und ].4.3 gebracht
werden. Die Auslésevorrichtung darf beim Auslésen dem Stof3kdrper keinen zusatzlichen Impuls geben.

J.3 Turblatter

Bei Tiirblattern muss ein vollstdndiges Tiirblatt einschliefilich seiner Fithrungselemente, bei Wandteilen die
Scheibe in der vorgesehenen Gréfde und mit den geplanten Befestigungen so in einem Rahmen befestigt
werden, dass an den Befestigungspunkten keine elastischen Verformungen unter den Priifbedingungen
auftreten (hartes Widerlager).

Die Tiirblitter miissen in den Bearbeitungszustdnden, in denen sie spater verwendet werden sollen
(bearbeitete Kanten, Bohrungen usw.), gepriift werden.
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J.44 Priifdurchfiihrung

J.4.1 Die Priifungen miissen bei Temperaturen von (23 + 2) °C durchgefiihrt werden. Die Proben miissen
unmittelbar vor den Versuchen mindestens 4 h bei dieser Temperatur gelagert werden.

J.4.2 Der Pendelschlagversuch mit hartem Stofikdrper muss mit einem Stof3kérper nach J.2.1 aus einer
Fallhohe (siehe Bild J.3) von 500 mm durchgefiihrt werden.

J.4.3 Der Pendelschlagversuch mit weichem Stofdkérper muss mit einem Stof3kérper nach J.2.2 aus einer
Fallhohe (siehe Bild J.3) von 700 mm durchgefiihrt werden.

Fiir Fronttiiren muss die Fallhéhe auf 1 400 mm angehoben werden (siehe 5.5.6.3.3).

J. 4.4 Der Stofdkorper muss auf die erforderliche Fallhdhe gebracht und freigegeben werden. Der
Stofskoérper muss auf das Tiirblatt/Wandteil in der Halfte seiner Breite und in einer Hohe von (1,0 + 0,05) m
tiber der fiir das Tiirblatt/Wandteil mafigebenden Fufdbodenoberflache auftreffen.

Fallhohe ist der vertikale Abstand zwischen den Referenzpunkten (siehe Bild ].3).

J.4.5 Jede Probe muss nur je einem Pendelschlagversuch nach ]J.2.1 und ].2.2 unterzogen werden. Die
beiden Versuche miissen an der gleichen Probe vorgenommen werden.

J.5 Auswertung der Versuche

Die Anforderungen dieser Norm sind erfiillt, wenn die Probe nach den Versuchen
a) nicht vollig zerstort ist,

b) keine Spriinge aufweist,

c) keine Locher hat,

d) ihre Fiihrungen/Befestigungen nicht verlassen hat,

e) keine bleibenden Verformungen an den Fiithrungen hat,

f) keine Beschddigungen an der Glasoberflache hat, ausgenommen eine Druckstelle mit héchstens 2 mm
Durchmesser ohne Risse und nach erfolgreicher Wiederholung des Pendelschlagversuchs mit weichem
Stof3korper.

J.6 Priifbericht

Der Priifbericht muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
a) Name und Anschrift der durchfiihrenden Priifstelle;

b) Datum der Versuche;

c) Mafie und Aufbau der Probe;

d) Befestigung des Tiirblatts;

e) Fallhohen bei den Versuchen;

f)  Anzahl der durchgefiihrten Versuche;

g) Unterschrift des Verantwortlichen fiir die Versuche.
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J.7 Ausnahmen von den Versuchen

Pendelschlagversuche brauchen an Proben nach Tabelle].1 und ].2 nicht durchgefiihrt zu werden, weil
bekannt ist, dass sie die Anforderungen erfiillen.

Es sei darauf hingewiesen, dass nationale Bestimmungen héhere Anforderungen stellen diirfen.

Tabelle J.1 — Ebene Glasscheiben in den Winden des Fahrkorbs

Durchmesser des In-Kreises
hochstens 1 m hochstens 2 m
Mindestdicke Mindestdicke
Glasart

mm mm

Verbundsicherheitsglas, 8 10
thermisch vorgespannt (4+4+0,76) (5+5+0,76)

Verbundsicherheitsgl 10 12

erbundsicherheitsglas

& (5 +5 + 0,76) (6 + 6 + 0,76)

Tabelle ].2 — Ebene Glasscheiben in waagrecht bewegten Schiebetiiren

Glasart Mindestdicke Breite lichte Tiirhéhe | Scheibenbefestigung
mm mm m
Verbund-
. . 16 g
SlChEI‘hEl.thlaS, 360 bis 720 210 max. 2seitig oben und
thermisch (8 +8+0,76) unten
vorgespannt
- 16 iti
. Verbu.nd 300 bis 720 2,10 max. 3seitig ol?en, unt.en
sicherheitsglas (8+8+0,76) und an einer Seite
10
(6 +4+0,76) 300 bis 870 2,10 max. allseitig
(5+5+0,76)
ANMERKUNG  Die Werte dieser Tabelle gelten unter der Voraussetzung, dass im Falle der 3- und 4seitigen

Befestigung die Profile fest miteinander verbunden sind.

198



Normen-Download-Beuth-VFA-Interlift e. V.-KdNr.6363432-LfNr.10115326001-2022-01-14 06:38

DIN EN 81-22:2022-02
EN 81-22:2021 (D)

Mafie in Millimeter
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(3) Befestigungspunkt fiir die Ausloseeinrichtung

Bild J.1 — Stof3korper fiir den harten Stof3
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Bild J.2 — Stof3korper fiir den weichen Stof3
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Bild ).3 — Priifanordnung
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Anhang K
(informativ)

Ermittlung der Treibfahigkeit

K.1 Allgemeine Bestimmungen

Die Treibfahigkeit muss unter den Bedingungen
— Normalfahrt,

— Beladen des Fahrkorbs in der Haltestelle und
— Anbhalten bei Nothalt

immer sichergestellt sein.

Unabhédngig davon muss grundsatzlich in Betracht gezogen werden, dass ein Durchtreiben erfolgt, wenn der
Laufwagen aus beliebigem Grund im Schacht blockiert ist.

Werden beim Andern des Neigungswinkels die vorgenannten Bedingungen nicht erfiillt, sollte der Aufzug
mit einer dhnlichen Sicherheitseinrichtung wie fiir Trommel-/Kettenaufziige versehen werden.

Das folgende Auslegungsverfahren ist eine Anleitung, die fiir die Ermittlung der Treibfdhigkeit herangezogen
werden kann. Fiir den jeweiligen Anwendungsfall ist es erforderlich,

— der Neigungswinkel,

— die Anderung des Neigungswinkels (ungiinstigster Fall),

— Reibungen auf der Strecke,

— Tragheit der Rollen und Scheiben, an die die Seile aufgehdngt sind,
zu bertcksichtigen.

Die Ergebnisse sind — so zeigen die Erfahrungen — wegen der intern vorhandenen Sicherheiten sicher.
Deshalb brauchen die folgenden Einzelheiten nicht im Detail beriicksichtigt werden:

a) Machart der Seile,
b) Artund Umfang der Schmierung,
c) Werkstoff von Treibscheiben und Seilen,

d) Herstellungstoleranzen.
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K.2 Berechnung der Treibfihigkeit
K.2.1 Grundlegende Gleichungen

Die folgenden Gleichungen gelten:

% <efa fiir das Beladen des Fahrkorbs und Nothalt;

2

% > efa fiir das blockierte Gegengewicht (Gegengewicht verbleibt auf den Puffern und das
2

Triebwerk dreht in Aufwartsrichtung).

Dabei sind
a der Umschlingungswinkel der Seile auf der Treibscheibe;
f der Reibwert;

T, T die Seilkrifte in den Seilabschnitten beiderseits der Treibscheibe.
K.2.2 Ermittlung von T1 und T>
K.2.2.1 Beladener Fahrkorb
Das statische Verhaltnis von T1 zu T> muss fiir den unglinstigsten Fall der Stellung des mit 125 % der
Nennlast beladenen Laufwagens im Schacht ermittelt werden. Der Fall von 5.5.2.2 erfordert besondere
Behandlung, wenn er nicht durch den Beiwert 1,25 fiir die Nennlast abgedeckt ist.

K.2.2.2 Nothalt

Das dynamische Verhéltnis von T1 zu T> muss fiir den unglinstigsten Fall der Stellung des leeren oder mit
Nennlast beladenen Laufwagens im Schacht ermittelt.

Jedes bewegliche Teil sollte mit seiner eigenen Verzogerung und der Einscherung der Anlage beriicksichtigt
werden.

In keinem Fall wird die zu beriicksichtigende Verzégerung kleiner sein als
a) 0,50 m/s? fiir den Normalfall und

b) 0,80 m/s2 bei verkiirztem Pufferhub.

K.2.2.3 Blockiertes Gegengewicht

Das statische Verhaltnis von T; zu T, muss fiir den ungiinstigsten Fall der Stellung und dem Beladezustand
(leer oder mit Nennlast) des Laufwagens im Schacht ermittelt werden

K.2.2.4 Seildurchhang
Die Auswirkungen eines Seildurchhangs zwischen der Treibscheibe und dem Laufwagen oder dem

Gegengewicht, der den Umschlingungswinkel, abhdngig von der Position der beweglichen Teile verdndert,
miissen berticksichtigt werden.
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K.2.3 Ermittlung des Reibwerts f
K.2.3.1 Rillenformen

K.2.3.1.1 Halbrund-Rille und Halbrund-Rille mit Unterschnitt

Legende
B Unterschnittwinkel
y  Keilwinkel

Bild K.1 — Halbrund-Rille, Unterschnitt

Es muss folgende Gleichung benutzt werden:

Y_ginB
4 (cos2 sin 2)

‘m— B —y —sinf + siny

f=n
Dabei ist

B der Unterschnittwinkel;

y der Keilwinkel;

f der Reibwert;

u die Reibungszahl.

Der Wert des Unterschnittwinkels § darf 106° (1,83 rad) nicht iliberschreiten, was einem Unterschnitt von
80 % entspricht.

Der Wert des Keilwinkels y muss vom Hersteller entsprechend der Rillenform festgelegt werden. Er sollte
niemals kleiner sein als 25° (0,43 rad).

K.2.3.1.2 Keilrille

Ist die Rille keiner zusatzlichen Hartung unterworfen worden, um das Abnehmen der Treibfahigkeit durch
Verschleifd zu begrenzen, ist Unterschnitt erforderlich.
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Legende
B Unterschnittwinkel
y  Keilwinkel

Bild K.2 — Keilrille

Folgende Gleichungen gelten:

— fiir das Beladen und den Nothalt

i E)
f= 4 (1 S bei nicht-gehirteten Rillen,
ey B — sinp
1
f=u— bei geharteten Rillen;
Y
sin

— fiir das blockierte Gegengewicht

| -

f=u.

) bei geharteten und nicht-geharteten Rillen.
sin

NI=

Dabei ist
B der Unterschnittwinkel;
y der Keilwinkel;
f der Reibwert;
u die Reibungszahl.

Der Wert des Unterschnittwinkels  darf 106° (1,83 rad) nicht liberschreiten, was einem Unterschnitt von
80 % entspricht. Der Wert des Winkels y darf fiir Aufziige niemals kleiner als 35° sein.
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K.2.3.2 Annahmen fiir die Reibungszahl

M

0,1

0,09 =~

0,08 \\\

0,07 \‘\

: ‘\

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0
0 1 2 3 b 5 6 7
Bild K.3 — Mindestens erforderliche Reibungszahl
Folgende Werte gelten:
— fiir das Beladen u=0,1
— fiir den Nothalt U= 0‘11,
1+E
— fiir das blockierte Gegengewicht u=0,2
Dabei ist
u die Reibungszahl;
1% die Seilgeschwindigkeit bei Nenngeschwindigkeit des Laufwagens in m/s.
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Mpcar T T2 Mpowt
v ! /'
! @ "" /;\
Mpp 4 \/
A | MsROIA : N
VA ] v \ AV} A\ VV \
A
3 A B
Mpcar / /3\ O /;\ :Am Pewt
I v vl l M cwt
! V
H/2+y
-—-—aA—-Yy=0=H2 Y MComp/Z
H/2-y
T
v MComp/2
Mcr
b
M por o
1 i 1

Legende
1,2,3,4

-

‘ MComp

Bild K.4 — Allgemeiner Fall

Geschwindigkeitsbeiwert der Seilrollen (Beispiel: 2 = 2 - vcar).
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Es gelten folgende Gleichungen:
a) Oben stehender Antrieb:

P+Q+M +M _ M
T1 _ ( Q CI;car Trav) . (gi+ai) + 2C(.)I:p :

111

2 - 1
— r*+2\—yi ‘m — —
+ Mspcar <gi+ai ) + ( 5 PTDai) F(mppr-a)'F

r—1
Z(mPcar'iPcar'ai)l

3 T
i=1
+ FRcar
- or
0,1 - "R
) . —_ t
u= v £ (mDP'T'ai)H t+ Z(mpcwt'lpcwt'ai) F—=
1+ 10 i=1
b) Unten stehender Antrieb:
(P+Q+McrecartMrray) — Mcomp _
T, = rcar = (gi'l'ai) + T * gi ¥ Msgicar (.gi'l'ai) + Msrocar
, 1 I R
— r*+ 2\l -m — — .
: <gi+ai 3 >+( PTDZ . T-PTD ai) +(mDP'r'ai)H+ Z(mPcar'char'ai) t rcar
i=1
Myt + Mcrewt MComp r? 42
T, = % (gita) + — =i + Msricwt * (gi£ai) + Msracwt - (giiai'T)
; v = v FR
Iprp * M . - t
+ (W'ai) + (mpp-r-ap)™ + Z(mPcwt'chwt'ai)l + rcw
i=1

In den oben genannten Gleichungen besitzt a; einen positiven Wert bei der Verzégerung und einen negativen
Wert bei der Beschleunigung des Laufwagens. Die Formelzeichen + und + miissen so verwendet werden,
dass ihr oben stehender Operator bei aufwartsfahrendem und der unten stehende Operator bei
abwartsfahrendem Laufwagen gilt.

Die oben genannten Gleichungen diirfen auch bei leerem Laufwagen angewendet werden, indem Q entfallt.
In diesem Fall wird T; zu T2 und T2 zu T1.

Bedingungen:

I nur bei oben stehendem Laufwagen;

11 Ablenkrolle auf der Laufwagen- oder Gegengewichtsseite;

I11 nur bei Einscherung > 1;

v nur bei oben stehendem Gegengewicht;

\Y nur bei Einscherung > 1.

Dabei ist
ai die Verzogerung des Laufwagens in Fahrtrichtung (positiver Wert) in m/s?;
a der Neigungswinkel der Fahrbahn;
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FRcar
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gi

H

i Pcar

i Pcwt
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M CRcar
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Msr

M SRcar

M SRewt

M Trav

mpp

Mpcar
Mpctw
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die Reibung im Schacht (Wirkungsgrad der Lager auf der Seite des Laufwagens und Reibung
an den Schienen usw.) in N;

die Reibung im Schacht (Wirkungsgrad der Lager auf der Seite des Gegengewichts und
Reibung an den Schienen usw.) in N;

die Beschleunigung in Fahrtrichtung (d. h. die Normalfallbeschleunigung gn multipliziert mit
sinus a) in m/s?;

die Forderhohe in m;

die Anzahl der Umlenkrollen auf der Seite des Laufwagens, ohne Ablenkrolle;
die Anzahl der Umlenkrollen auf der Gegengewichtsseite, ohne Ablenkrolle;
die Anzahl der Umlenkrollen fiir die Spanneinrichtung;

die Masse der Unterseil-Spannvorrichtung mit ihren Umlenkrollen in kg;

die Masse der Ausgleichsseile/-ketten ([0,5 X H + y] X nc X Masse der Seile/
Ketten je Langeneinheit) in kg;

die Masse des Gegengewichts mit seinen Umlenkrollen in kg;

die Masse Mcr auf der Seite des Laufwagens;

die Masse Mcr auf der Gegengewichtsseite;

die Masse der Tragmittel ([0,5 X H + y] X ng X Masse der Seile je Lingeneinheit) in kg;

die Masse Msg auf der Seite des Laufwagens;

Liegt das Triebwerk unten, ist das Seil, das vom Triebwerk zu den Umlenkrollen im
Schachtkopf fiihrt Msricar - und das Seil, das von den Umlenkrollen im Schachtkopf zum
Laufwagen fiihrt, Msrocar;

die Masse Msg auf der Gegengewichtsseite;

Liegt das Triebwerk unten, ist das Seil, das vom Triebwerk zu den Umlenkrollen im
Schachtkopf fiihrt Msricwt und das Seil, das von den Umlenkrollen im Schachtkopf zum

Gegengewicht fiihrt, Msr2cws

die Masse des Hangekabels, ([0,25H + 0,5y] X n; X
Masse des Hingekabels je Langeneinheit), in kg;

die reduzierte Masse der Ablenkrollen auf der Seite des Laufwagens/Gegengewichts Jpp/R? in
kg;

die reduzierte Masse der Umlenkrollen auf der Seite des Laufwagens Jpcar/R? in kg;
die reduzierte Masse der Umlenkrollen auf der Gegengewichtsseite Jpcwt/R? in kg;

die reduzierte Masse der Umlenkrollen der Unterseil-Spannvorrichtung (2 Rollen) Jerp/R? in
kg;

die Anzahl der Ausgleichsseile;
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die Anzahl der Tragseile;

die Anzahl der Hangekabel;

die Masse des leeren Laufwagens in kg;

die Nennlast in kg;

der Einscherungsbeiwert;

die Seilkrafte in den Seilabschnitten beiderseits der Treibscheibe in N;
der Abstand von der Mitte der Forderhohe inm, 0,5-H - y = 0;

die statische Kraft;

die dynamische Kraft.
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Anhang L
(normativ)

Ermittlung des Sicherheitsbeiwerts von Tragseilen

L.1 Allgemeines

Mit Bezug auf 5.6.2.1.2 beschreibt dieser Anhang das zu verwendende Verfahren zur Ermittlung des
Sicherheitsbeiwerts St fiir Tragseile. Das Verfahren berticksichtigt

— traditionelle Ausfithrungen des Seiltriebs wie gegossene oder stihlerne Treibscheiben;
— Stahldrahtseile nach europidischen Normen;

— ausreichende Lebensdauer der Seile unter der Annahme regelmafiger Wartung und Priifung.

L.2 Aquivalente Anzahl von Umlenkrollen Nequiv
L.2.1 Allgemeines

Die Anzahl und der Schweregrad der Biegewechsel bewirken Beschadigungen der Seile. Dies wird durch die
Rillenform (Rund- oder Keilrille) beeinflusst und davon, ob Gegenbiegung vorliegt oder nicht.

Der Schweregrad jedes Biegewechsels kann mit einer Anzahl gleichsinniger Biegungen gleichgesetzt werden.

Als gleichsinnige Biegung gilt der Lauf eines Seils iiber eine Seilrolle mit Halbrundrille, deren Radius etwa
5 % bis 6 % grofier ist als der Radius des Seils.

Die Anzahl von gleichsinnigen Biegungen korrespondiert mit einer dquivalenten Anzahl von Seilrollen Nequiv,
die aus folgender Beziehung abgeleitet werden kann:

Nequiv = Nequiv(t) T Nequiv(p)

Dabei ist
Nequivy  die dquivalente Anzahl von Treibscheiben;
Nequivp)y  die dquivalente Anzahl von Seilrollen.

L.2.2 Ermittlung von Nequiv (1)

Die Werte fiir Nequiv (9 konnen Tabelle L.1 entnommen werden.

Tabelle L.1 — Werte fiir Nequiv 1)

Keilwinkel (y) — 350 36° 38° 40° 42° 45°
Keilrille
Nequiv (9 — 18,5 15,2 10,5 7.1 5,6 4,0
Rund- oder [ Unterschnitt- 75° 80° 85° 90° 95° 100° | 105°
Keilrillen mit winkel ()
Unterschnitt Nequiv (9 2,5 3,0 3,8 5,0 6,7 10,0 15,2

Fiir Rundrillen ohne Unterschnitt: Nequiv (g = 1.
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L.2.3 Ermittlung von Nequiv(p)

Gegenbiegung wird nur unterstellt, wenn der Abstand zwischen den Seilauflaufpunkten bei zwei aufeinander
folgenden ortsfesten Seilrollen das 200fache des Seildurchmessers nicht iiberschreitet.

Nequiv(p) = (Nps +t4x Npr) X Kp

Dabei ist
K,  das Verhéltnis der Durchmesser von Treibscheibe und Seilrolle;
Nps  die Anzahl der Seilrollen mit gleichsinniger Biegung;

Npr  die Anzahl der Seilrollen mit Wechselbiegung.

4
itk = (2
mlth = (Dp)

Dabei ist
D,  der mittlere Durchmesser aller Seilrollen unter Ausschluss der Treibscheibe;

Dy der Durchmesser der Treibscheibe.

L.3 Sicherheitsbeiwert

Fiir einen gegebenen Seiltrieb kann der Mindest-Sicherheitsbeiwert aus Bild L.1 unter Beriicksichtigung des
genauen Verhaltnisses von D¢/dr und dem errechneten Nequiv entnommen werden.

S; 34

32

30

28

26

24

22

20 ]

Bild L.1 — Bestimmung des minimalen Sicherheitsbeiwerts
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Die Kurven in Bild L.1 beruhen auf folgender Gleichung:

695,85 - 10° - Nequiv
Ig Do\ 8567
@)
2,683 4 TD 5553
Ig (77,09(d—t) )
T
Se=10
Dabei ist

Dy der Durchmesser der Treibscheibe;
dr der Durchmesser der Seile;

Nequiv die dquivalente Anzahl von Seilrollen;
St der Sicherheitsbeiwert.
L.4 Beispiele

Beispiele zur Bestimmung der dquivalenten Anzahl von Umlenkrollen Nequiv Werden in den Bildern L.2 bis L.4
dargestellt.

Beispiel 1

y = 40°
Nequiv = 7,1
K, = 2,07

Nequiv P = 2-2,07=41

Nequiv =112

| ANMERKUNG  Keine  Wechselbiegung  wegen  nicht
ortsfester Seilrollen.

Legende
(1) Fahrkorbseite

Bild L.2 — 2:1-Aufhiangung — Keilrille, Keilwinkel
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Beispiel 2
Y =40° =90°
Nequiv n = 5

K,=5,06

Nequiv P = 5,06

Nequiv = 10:06

Bild L.3 — 1:1-Aufhingung — Unterschnittene Keilrille
Beispiel 3

Nequiv = 1+1

Bild L.4 — 1:1-Aufhiangung (doppelte Umschlingung) — Rundrille
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Anhang M
(informativ)

Zugange zu den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung

.

53.4.3

e

| H Jéss%

v

%" 4] 5.3.4.5

/

5.3.5

5.3.4.4 t

Bild M.1 — Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung — Zugang durch Tiiren und Klappen
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Anhang N
(informativ)

Schnittstellen zum Gebaude

N.1 Allgemeine Bestimmungen

Die Strukturen des Gebdudes miissen so beschaffen sein, dass sie den Lasten und Kraften aus der Ausriistung
des Aufzugs standhalten. Falls in diesem Dokument fiir besondere Einsatzbereiche nicht abweichend
festgelegt, ergeben sich diese Lasten und Krifte aus

— ruhende Massen und

— Bewegungen von Massen sowie besonderen Lastfillen. Die dynamischen Auswirkungen werden durch
einen Stofdfaktor von 2 dargestellt.

N.2 Befestigung der Fiihrungsschienen

Es ist wichtig, dass die Fiihrungsschienen fiir den Aufzug so befestigt werden, dass die Auswirkungen einer
Bewegung der mit ihnen verbundenen Bauwerksstruktur méglichst gering sind.

Werden Bauwerke aus Beton, Betonsteinmauern oder Ziegel in Betracht gezogen, so kann angenommen
werden, dass die Halterungen der Fiihrungsschienen durch Verschiebungen als Folge der Bewegung einer
Schachtwand nicht beeinflusst werden.

Wo jedoch die Schienenbiigel mit der Gebdudestruktur durch Stahltriager verbunden oder an Holzrahmen
befestigt sind, kann es zu Verformungen dieser Strukturen durch Krifte aus dem Laufwagen, die iiber die
Schienen und Schienenbiigel iibertragen werden, kommen. Zusatzlich kann es zu Verschiebungen der
tragenden Struktur des Aufzugs durch dufere Krafte wie Windlast, Schneelast usw. kommen.

Verformungen dieser Stahltrdger oder Rahmen sollten bei den in 5.7 geforderten Berechnungen
berticksichtigt werden.

Die gesamte zuldssige Durchbiegung der Fiihrungsschienen muss beziiglich des sicheren Ansprechens der
Fangvorrichtung usw. die Verschiebungen der Fithrungsschienen infolge einer Verformung der
Gebaudestruktur und die Verformung der Schiene selbst infolge der auf sie wirkenden Krafte aus dem
Laufwagen beinhalten.

Es ist daher fiir den fiir die Herstellung dieser tragenden Strukturen Verantwortlichen wichtig, mit dem
Lieferanten des Aufzugs zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass diese fiir alle Lastfélle geeignet sind.

N.3 Beliiftung des Fahrkorbs, Schachts und den Aufstellungsorten von Triebwerk
und Steuerung

N.3.1 Allgemeines

Die Forderung nach einer geeigneten Beliiftung des Schachts und der Aufstellungsorte von Triebwerk und
Steuerung ist oftmals Bestandteil 6rtlicher Bauvorschriften entweder in spezieller Form oder als allgemeine
Forderung fiir Rdumlichkeiten in Gebduden, in denen sich Maschinen oder Personen (fiir Freizeit, Arbeit
usw.) befinden. Dieses Dokument kann als solches keine genauen Anleitungen zu spezifische Anforderungen
beziiglich der Beliiftung solcher Bereiche geben, da der Schacht und Aufstellungsorte des Triebwerks und
der Steuerung Teil einer gréf3eren und oftmals komplexen baulichen Umgebung sind.
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Sollte dies erfolgen, kdme es zu Konflikten mit diesen nationalen Anforderungen.

Allgemeine Anleitungen kénnen jedoch gegeben werden.

N.3.2 Beliiftung des Schachts und des Fahrkorbs

Die Annehmlichkeiten und die Sicherheit von Personen, die den Aufzug benutzen, im Schacht arbeiten oder,
falls der Laufwagen zwischen zwei Stockwerken blockiert, im Fahrkorb oder im Schacht eingeschlossen sind,
hangen von vielen Einfliissen ab:

— Umgebungstemperatur des Schachts als Teil des Gebaudes oder freistehend;

— direkte Sonneneinstrahlung;

— fliichtige organische Stoffe, CO», Luftqualitat;

— Frischluftzufiihrung im Schacht;

— Querschnitt und Hohe des Schachts;

— Anzahl, Grofie, umlaufende Spalte und Lage der Schachttiiren;

— erwartete Warmefreisetzung der eingebauten Ausrtistung;

— Brandbekampfungs- und Rauchabzugsstrategien und betroffenes Gebdudemanagementsystem;

— Feuchtigkeit, Staub und Rauch;

— Luftdurchsatz (Heizen/Kiihlen) und eingesetzte Energiespartechnologien im Gebaude;

— Luftdichtheit des Schachts und des gesamten Gebaudes.

Der Fahrkorb muss mit einer ausreichenden Anzahl an Liiftungséffnungen versehen werden, um einen
angemessenen Luftstrom fiir die hochste Anzahl zugelassener Nutzer sicherzustellen (siehe 5.5.16).

Wahrend des Normalbetriebs und der Wartung des Aufzugs konnen die umlaufenden Spalte der
Schachttiiren, das Offnen und SchlieRen dieser Tiiren und die Sogwirkung des sich im Schacht bewegenden
Aufzugs grundsatzlich als ausreichend angesehen werden, um den fiir die menschlichen Bediirfnisse
erforderlichen Luftaustausch zwischen den Treppenhdusern, Vorraumen und dem Schacht bereitzustellen.

Aus technischen Griinden und manchmal auch wegen menschlicher Bediirfnisse konnen die Dichtheit des
Schachts und des gesamten Gebdudes und die Umgebungsbedingungen - insbesondere eine hohe
Umgebungstemperatur, Strahlung, Luftfeuchte, Luftqualitat — dauerhafte oder auf Anforderung zu 6ffnende
Liftungsoffnungen und/oder (in Kombination) eine Zwangsbeliiftung und/oder Frischluftzufuhr
erforderlich werden lassen. Dies kann auch beim Transport bestimmter Gegenstinde, wie z.B. bei
motorisierten Fahrzeugen, die gefahrliche Gase ausstofden, erforderlich sein. Dies kann nur fallweise
entschieden werden.

Weiterhin muss bei verldngerten Halten des Laufwagens (sowohl unter normalen als auch
storungsbedingten Bedingungen) eine weitere ausreichende Be-/Entliiftung sichergestellt werden.

Insbesondere muss auch auf Gebaude (neue und modernisierte) mit energieeffizienten Konstruktionen und
Technologien geachtet werden.

Schichte sind nicht als ein Mittel zur Beliiftung anderer Gebaudebereiche vorgesehen.
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Dies kann manchmal eine dufierst gefihrliche Praxis sein, wie z. B. in einer industriellen Umgebung oder in
tiefliegenden Parkhausern, wo das Ansaugen giftiger Gase durch den Schacht ein zusatzliches Risiko fiir die
Personen im Fahrkorb darstellt. Vor diesem Hintergrund darf die Abluft aus anderen Bereichen des
Gebaudes nicht zur Beliiftung des Schachts herangezogen werden.

Ist der Schacht Teil eines Schachts fiir den Feuerwehraufzug, miissen besondere Vorsichtsmafinahmen
beachtet werden.

In solchen Fillen sollten Ratschldge von jenen, die auf solche Ausriistungen spezialisiert sind, oder aus
ortlichen Bau- und Brandschutzvorschriften eingeholt werden.

Damit es der fiir die Arbeiten am Gebdude oder Bauwerk verantwortlichen Person moglich ist zu ermitteln,
ob und welche Liiftung fiir die Aufzugsanlage als Teil des Gebdudes bereitgestellt werden muss, sollte der
Montagebetrieb des Aufzugs die erforderlichen Angaben, die die Durchfilhrung der entsprechenden
durchzufilhrenden Berechnungen und eine angemessene Konstruktion des Gebdudes ermdglichen,
bereitstellen. Sie sollten sich untereinander auf dem Laufenden halten und geeignete Schritte unternehmen,
um den einwandfreien Betrieb und eine sichere Nutzung und Instandhaltung des Aufzugs in diesem Gebaude
sicherzustellen.

N.3.3 Beliiftung der Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung

Die Beliiftung der Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung erfolgt normalerweise zur Bereitstellung
einer angenehmen Arbeitsumgebung fiir das Wartungspersonal und fiir die in solchen Bereichen eingebaute
Ausriistung.

Aus diesem Grund sollten die Umgebungstemperaturen in den Aufstellungsorten des Triebwerks und der
Steuerung wie in den Annahmen (siehe Einleitung) aufgefiihrt gehalten werden. Zur Vermeidung technischer
Probleme (z. B. Kondensation) muss der Luftfeuchte und der Luftqualitat zusatzliche Beachtung geschenkt
werden.

Storungen beim Aufrechterhalten dieser Temperaturen konnen zu einer automatischen Aufderbetriebnahme
des Aufzugs solange fiihren, bis sich die Temperatur wieder in dem vorgesehenen Bereich befindet.

Damit es der fiir die Arbeiten am Gebaude oder Bauwerk verantwortlichen Person méglich ist zu ermitteln,
ob und welche Beliiftung in diesem Triebwerksraum als Teil des Gebdudes bereitgestellt werden muss, sollte
der Montagebetrieb des Aufzugs die erforderlichen Angaben, die die Durchfiihrung der entsprechenden
durchzufiihrenden Berechnungen und eine angemessene Konstruktion des Gebdudes ermdglichen,
bereitstellen. Sie sollten sich untereinander auf dem aktuellen Stand halten und geeignete Schritte
unternehmen, um den einwandfreien Betrieb und eine sichere Nutzung und Instandhaltung des Aufzugs
sicherzustellen.
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Anhang O
(informativ)

Umgebungseinfliisse bei der Risikobetrachtung

Der Einbau eines Schriagaufzugs mit teilumwehrtem Schacht sollte erfolgen, nachdem die
Umgebungsbedingungen, in denen der Schragaufzug betrieben werden soll, beriicksichtigt wurden.

Eine besondere Untersuchung einzelner Risiken ist erforderlich, um die benétigten Sicherheitseinrichtungen
zu ermitteln und die Bedingungen und Grenzen fiir die Verwendung festzulegen. Nachfolgende
Gesichtspunkte miissen berticksichtigt werden:

—  Wind;

— Sichtbehinderung (Nacht, Nebel, Smog);

— Blitzschlag;

— Schneelasten;

— Schneedruck;

— Eisbildung;

— Feuchtigkeit;

— Eisschlag;

— Lawinen;

— Steinschlag;

— Erdbeben;

— Uberflutung, Uberschwemmung;

— Grundwasser;

— Erdrutsch und andere geologische Ereignisse;

— Umsturz von Baumen, Windbruch;

— Brand, Explosion;

— Schéden durch Fahrzeuge (Personenkraftfahrzeug, Lastkraftwagen, andere motorisierte Fahrzeuge);
— Beschrankungen aufgrund des Luftverkehrs;

— Fernmelde- oder Stromleitungen;

— elektromagnetische Phdnomene;

— Potenzialausgleich gegeniiber Einrichtungen aufderhalb der Anlage (Kunstschnee);
— Physikalische/chemische Bedingungen;

— Kreuzungen (Strafden, Wege, Stromleitungen, Skipiste, Wasser);

— Bauwerke in Anlagennéahe.
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Anhang P
(informativ)

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbeliagen

P.1 Allgemeines

Die bisher allgemein gehaltene Anforderung nach rutschhemmender Ausfiihrung von Bodenbeldgen bedarf
fiir eine sichere Anwendung in der Praxis der Konkretisierung.

Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der rutschhemmenden Eigenschaften von Beldgen sind weder
international noch auf européischer Ebene bisher harmonisiert worden.

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es jedoch ein seit vielen Jahren erprobtes Eignungsverfahren zur
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelagen — DIN51130[15] bzw.
Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, BGR 181:2003-10 [16].

Die Mitglieder der CEN/TC 10/WG9 haben dieses Eignungsverfahren auf Anwendbarkeit fiir die
Bodenflachen von Schrigaufziigen lberpriift. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass das Verfahren nach
DIN 51130 zur Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften geeignet ist.

Die Festlegung auf das Verfahren nach DIN 51130 schlief3t andere, mindestens ebenso sichere Losungen
nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben kdénnen.

Priifzeugnisse von Priifstellen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europiischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens lber den Europdischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in
gleicher Weise wie Priifzeugnisse nach DIN 51130 bertiicksichtigt, wenn die den Priifzeugnissen dieser
Stellen zu Grunde liegenden Priifungen, Priifverfahren und konstruktiven Anforderungen denen nach
DIN 51130 gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in
DIN EN ISO/IEC 17025 [17] bzw. EN ISO/IEC 17065 [3] niedergelegten Anforderungen erfiillen.

Priifzeugnisse im Sinne dieses Dokuments enthalten die Ergebnisse der Prifung nach DIN 51130 und die
daraus resultierende Bewertung in Ubereinstimmung mit P.2.

P.2 Priifung und Beurteilung der Rutschhemmung
Das Verfahren zur Priifung der Rutschhemmung ist in DIN 51130 geregelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das eingesetzte Zwischenmedium Ol beim Priifverfahren nach DIN 51130
nicht dazu dient, einen besonders ungiinstigen Betriebszustand auf den Versuch zu tbertragen. Die
Verwendung eines bestimmten, definierten Ols dient als konstanter Versuchsparameter, mit dem
nachgewiesenermafien eine bessere Differenzierung der Priifergebnisse erzielt wird.

ANMERKUNG  Dieses Verfahren beruht auf der Begehung des zu priifenden Belags auf einer schiefen Ebene durch
Priifpersonen. Es dient als Entscheidungshilfe, ob der jeweilige Belag fiir die Anwendung bei Schragaufziigen geeignet
ist.

Der aus einer Messwertreihe ermittelte mittlere Neigungswinkel ist fiir die Einordnung des Belags in eine
von fiinf Bewertungsgruppen mafigebend. Die Bewertungsgruppe dient als Mafdstab fiir den Grad der
Rutschhemmung, wobei Beldge mit der Bewertungsgruppe R9 den geringsten und mit der
Bewertungsgruppe R 13 den hochsten Anforderungen an die Rutschhemmung geniigen. Die Zuordnung der
Bewertungsgruppen zu den Winkelbereichen ist in Tabelle P.1 dargestellt.
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Tabelle P.1 — Zuordnung der Gesamtmittelwerte der Neigungswinkel zu den Bewertungsgruppen
der Rutschhemmung

Gesamtmittelwert Bewertungsgruppe
von 6° bis 10° R9
tiber 10° bis 19° R10
tiber 19° bis 27° R11
tiber 27° bis 35° R12
grofder als 35° R 13

Der Beurteilung der Rutschhemmung von Beldgen mit richtungsorientiert angeordneten
Oberflachenprofilierungen sind die Mittelwerte zu Grunde zu legen, die die Einbaulage der Beldge und die
Begehungsrichtung durch den Benutzer berticksichtigen.

Beldge gelten mit mindestens Bewertungsgruppe R9 als rutschhemmend fiir die Verwendung im

Innenbereich und mit mindestens Bewertungsgruppe R 10 als rutschhemmend fiir die Verwendung im
Aufienbereich.
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden

Richtlinie 2014/33/EU

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines von der Europdischen Kommission erteilten
Normungsauftrages ,M/549 C (2016) 5884 endgiiltig" erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfiillung der

grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014 /33/EU bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen
worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 und ZA.2 aufgefiihrten normativen
Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der
Konformitdt mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehoérigen

EFTA Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europidischen Norm und Anhang I der

Richtlinie 2014/33/EU

Grundlegende
Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser EN

Erlduterungen/Anmerkungen

des Anhangs I der
Richtlinie 2014/33/EU
1.1 Siehe unten Tabelle ZA.2
1.2 5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.5.5,5.5.6
1.3 5.5.18,5.6.1,5.6.2,5.6.4,5.6.5, 5.6.6, Gegengewicht, Aufthangung,
5.6.7 Sicherheitsfaktoren,
Endverbindungen,
Trommelantriebe,
Belastungsausgleich, Ausgleich,
Seilrollen und Kettenrader
1.4.1 5.11.2.5 Beladungskontrolle
1.4.2 5.6.9,5.6.10 Geschwindigkeitsbegrenzer,
Schutzeinrichtung des
aufwartsfahrenden Fahrkorbs
gegen Ubergeschwindigkeit
1.4.3 5.6.9,5.6.10 Geschwindigkeitsbegrenzer,
Schutzeinrichtung des
aufwartsfahrenden Fahrkorbs
gegen Ubergeschwindigkeit
1.4.4 5.6.3 Treibfahigkeit
1.5.1 5.2.1,59.1 Einzelne Antriebe
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Grundlegende
Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser EN

Erlduterungen/Anmerkungen

des Anhangs I der
Richtlinie 2014 /33 /EU
1.5.2 5.2.2,5.2.3.2,5.2.3.3,5.2.3.4,5.2.4, Zuganglichkeit, Einrichtungen in
5.2.6.2,5.2.8,5.2.11,5.3.2,5.3.3, 5.3.4, der Grube, Gebiaudestruktur
5.3.5,5.3.6,5.3.7,5.4,5.5.6,5.5.12, 7.2.4,
7.2.5
1.6.2 5.11.2.1.4,7.2 Klare Anzeige der
Kontrollfunktion
1.6.3 5.10.4.5,5.11.2.4.3 Gruppensteuerung
1.6.4 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Hauptschalter, Fehlerschutz,
Elektrische
Sicherheitseinrichtungen,
Steuerung
2.1 5.2.1,5.2.2,5.2.3.2,5.2.3.3,5.2.3.4,5.2.4, | Schachtzugang,
5.2.6.2,5.2.7.4.4,5.2.11,5.4,5.11.2.2, Bremseinrichtungen
7.24,7.2.6
2.2 5.2.7 Schutzraume
2.3 5.4,5.5.6 Schacht- und Fahrkorbtiiren,
Generelle Festlegungen,
Abmessungen, Fithrungen,
Abstdnde, Festigkeit, Schutz,
Anzeigen, Verriegelung,
Entriegelung, mehrere
Tirblatter, Schliefdung,
elektrische Sicherheit
3.1 5.4,5.5.3,5.5.6 Generelle Anforderungen,
Offnungen,
Wainde/Boden/Fahrkorbdach,
Verkleidungen
3.2 5.6.8,5.6.9,5.6.10,5.6.11,5.7,5.9.6 Mafdnahmen gegen Absturz,
Ubergeschwindigkeit,
Unbeabsichtigte Bewegung des
Fahrkorbs und Absinken des
Fahrkorbs, Fiihrungen
3.3 5.7.3 Puffer
3.4 5.6.8.8,5.6.9.8,5.6.10.6, 5.6.11.7 Uberwachung der
Sicherheitseinrichtung
4.1 5.4.5 Tiirschutzeinrichtung
4.2 5.4.2.2 Brandschutz der Schachttiiren
4.3 5.2.6.1,5.5.18,5.7.1,5.7.2 Gegengewichtsfithrungen
4.4 5.3.1,5.3.4.3.2,5.4.7.3.3,5.5.4,5.5.8, Befreiung von eingeschlossenen
5.5.11,5.5.12,5.9.5,5.11.2.1.5, 7.2 Personen
4.5 5.11.2.3 Notrufeinrichtung
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Grundlegende Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e) Erlduterungen/Anmerkungen
Gesundheits- und dieser EN
Sicherheitsanforderungen
des Anhangs I der
Richtlinie 2014 /33 /EU
4.6 5.9.7,5.10.3.3 Ubertemperatureinrichtungen
4.7 5.5.16 Fahrkorbbeliiftung
4.8 5.4.6,5.5.17 Fahrkorb- und
Schachttiirbeleuchtung
4.9 5.5.17.4,5.5.17.5,5.11.2.3.2 Kommunikation
51 7.2.2.1 Kennzeichnung der Nennlast
5.2 5.5.11 Selbstbefreiung
6.1 7.4 Daten der Sicherheitsbauteile
6.2 7.4 Benutzerhandbuch

Tabelle ZA.2 — Zusammenhang zwischen dieser Europiischen Norm und Anhang I der

Richtlinie 2006/42/EG

Grundlegende Gesundheits-
und
Sicherheitsanforderungen
des Anhangs I der Richtlinie
2006/42/EG

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser EN

Erlduterungen/Anmerkungen

1.1.2 5.2.25,5.25,5.29,5.2.10, 5.3, 5.5.13, | Grundsitze fiir die Integration
5.5.15,5.9,5.11.1.3.3, 7.4 der Sicherheit, Beliiftung,
Beleuchtung, Eingeschlossensein
im Schacht, Transport von
Einrichtungen,
Schutzeinrichtungen unterhalb
des Schachtes, Umwelteinfliisse,
Arbeiten auf dem Fahrkorbdach,
Antrieb und Steuerung,
Spezialausriistungen und
Zubehor
1.1.4 5.2.9,5.3.3.1.1,5.3.3.7,5.3.4.8, Beleuchtung
5.3.5.5,5.3.6.3,5.3.7.1.8,5.4.6,5.5.17,
5.10.5.5,5.10.5.6
1.1.5 5.3.3.8 Handhabung
1.1.6 5.2.2.4.2.1,5.2.7.2,5.2.7.3,5.2.7.4.2, Ergonomie
5.2.7.4.3,5.2.7.4.4,5.2.10,5.3.2.2,
5.5.15,5.11.2.1.4.3
1.2.1 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Sicherheit und Zuverlassigkeit
der Steuerungssysteme
1.2.2 5.11.21 Befehlsgeber
1.2.3 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Ingangsetzen
1.2.4.1 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Normales Stillsetzen
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Grundlegende Gesundheits-
und
Sicherheitsanforderungen
des Anhangs I der Richtlinie
2006/42/EG

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser EN

Erlauterungen/Anmerkungen

1.2.4.3 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Betriebsbedingter Halt
1.2.4.4 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Montage des Triebwerks
1.2.5 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Wahl der Steuerung oder
Betriebsarten
1.2.6 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Storung der Energieversorgung
1.3.1 5.5.3.1.2,5.5.3.2,5.5.19, 5.5.20 Risiko des Verlustes der
Standsicherheit
1.3.2 5.6.8.7 Bruchrisiko beim Betrieb
1.3.3 5.2.5,5.3.3,5.5.13.3 Risiko durch herabfallende oder
herausgeschleuderte
Gegenstiande
1.3.7 5.6.7 Risiken durch bewegliche Teile
1.3.8.1 5.2.6,5.6.7 Bewegliche Teile der
Kraftiibertragung
1.3.8.2 0.4,5.2.6,5.6.7 Bewegliche Teile, die am
Arbeitsprozess beteiligt sind
1.4.1 5.2.6,5.8.2.4 Allgemeine Anforderungen an
Schutzeinrichtungen
1.4.2.1 5.2.6,5.6.7 Feststehende trennende
Schutzeinrichtungen
1.4.2.2 5.2.2.4,5.4,5.5.6 Bewegliche trennende
Schutzeinrichtungen mit
Verriegelung
1.4.2.3 5224 Zugangsbeschrankte verstellbare
Schutzeinrichtungen
1.4.3 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Besondere Anforderungen an
nichttrennende
Schutzeinrichtungen
1.51 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Elektrische Energieversorgung
1.5.2 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Statische Elektrizitit
1.5.5 5.3.3.1,5.10.3 Extreme Temperaturen
1.5.6 5.2.2.2.2,5.4.2.2,5.5.3.3 Brand
1.5.8 Nicht relevant Siehe Abschnitt 1.3
1.5.9 Nicht relevant Siehe Abschnitt 1.3
1.5.10 5.10.1.1.3 Strahlung
1.5.11 5.10.1.1.3, Anhang O Strahlung von aufen
1.5.13 5.3.3.2.1,5.3.3.6,5.3.4.7,5.3.5.4, Emission gefahrlicher Werkstoffe
5.3.7.1.2 und Substanzen
1.5.14 5.2.10,5.3.4.4 Risiko, in einer Maschine

eingeschlossen zu werden
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Grundlegende Gesundheits-
und
Sicherheitsanforderungen
des Anhangs I der Richtlinie
2006/42/EG

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser EN

Erlauterungen/Anmerkungen

5.5.13

1.5.15 5.2.11,5.4,5.5.3.2,5.5.3.4,5.5.13, Ausrutsch-, Stolper- und
5.6.8.7,7.2.5 Sturzrisiko
1.5.16 5.9.7,5.10,5.11, Anhang A Blitzschlag
1.6.1 5.11.21.4.1,7.1,7.4.1 Wartung des Triebwerks
1.6.2 5.2.24.2,5.2.6.1.2,5.2.7.2,5.2.7.3, Zugang zu den
5.2.7.42,5.2.7.4.4,5.2.9,5.2.11,5.3.2 | Bedienungsstinden und den
Eingriffspunkten fiir die
Instandhaltung
1.6.4 5.2.24.2,5.2.6.1.2,5.2.7.2,5.2.7.3, Eingriffe des
5.2.7.4.2,5.2.7.44,5.2.9,5.2.11,5.3.2 | Bedienungspersonals
1.6.5 5.2.24.2,5.2.6.1.2,5.2.7.2,5.2.7.3, Reinigung innen liegender
5.2.7.4.2,5.2.7.4.4,5.2.9,5.2.11, 5.3.2 | Maschinenteile
1.71 7.2 Informationen und
Warnhinweise am Triebwerk
1.7.1.2 5.4.5.2.2.1 Warneinrichtungen
1.7.2 7.2 Warnung vor Restrisiken
1.7.3 7.2.21 Kennzeichnung der Triebwerke
4.1.21 6 Risiken durch mangelnde
Standsicherheit
4.1.2.2 5.4.4,5.7 An Fithrungen oder auf
Laufbahnen fahrende Maschinen
4.1.2.3 5.6.3, Anhang D Festigkeit
4.1.2.4 5.6 Rollen, Trommeln, Scheiben,
Seile und Ketten
4.1.2.6 5.3.6 Bewegungsbegrenzung
4.1.2.8.2 5.2.2.4,5.2.11,5.3,5.4,5.5.6,7.2,7.4 | Zugang zum Lasttrager
421 5.11.2.1.4, Bewegungssteuerung
6.3.2 5.2.2.4,5.3.4.3,5.4,5.5.6,5.5.12.2, Risiko des Sturzes aus dem

Lasttrager
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WARNHINWEIS 1 — Die Konformitatsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelméfiig die im Amtsblatt der Europaischen Union zuletzt veréffentlichte
Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kdnnen weitere
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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DIN 51130, Priifung von Bodenbeldgen — Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft —
Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren — Schiefe Ebene (EN: Testing
of floor coverings — Determination of the anti-slip properties — Workrooms and fields of activities with
slip danger, walking method — Ramp test; FR: Essais des révétements de sol — Détermination de la
résistance au glissement — Piéces et zones de travail exposées aux risques de glissement — Méthode de
marche sur plan incliné)

BGR 181:2003, Fuf3bdden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025)
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EN 61508-4, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 4: Begriffe und
Abkiirzungen (IEC 61508-4)

EN 61508-5, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 5: Beispiele zur
Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegritdt (safety integrity level) (IEC 61508-5)

EN 61508-6, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 6: Anwendungsrichtlinie
fiir IEC 61508-2 und IEC 61508-3 (IEC 61508-6)



	DIN EN 81-22:2022-02
	Nationales Vorwort

	EN 81-22:2021 (D)
	Inhalt
	Europäisches Vorwort
	0 Einleitung
	1 Anwendungsbereich
	2 Normative Verweisungen
	3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen
	3.1 Begriffe
	3.2 Symbole und Abkürzungen
	3.2.1 Symbole
	3.2.2 Abkürzungen


	4 Liste der signifikanten Gefährdungen
	4.1 Allgemeines

	5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen
	5.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.2 Schacht
	5.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.2.2 Schachtumwehrung
	5.2.2.1 Allgemeines
	5.2.2.2 Vollständig umwehrter Schacht
	5.2.2.3 Teilumwehrter Schacht
	5.2.2.4 Wartungs- und Nottüren – Wartungsklappen
	5.2.2.5 Entlüftung des Schachts

	5.2.3 Wände, Böden, Decken
	5.2.3.1 Allgemeines
	5.2.3.2 Festigkeit der Wände
	5.2.3.3 Festigkeit des Bodens
	5.2.3.4 Festigkeit der Decke
	5.2.3.5 Struktur

	5.2.4 Ausführung der Schachtwände und der Schachttüren an den Zugangsseiten des Fahrkorbs
	5.2.5 Schutz von Räumen, die in der Fortsetzung der Bahn des Laufwagens, des Gegengewichts oder des Ausgleichsgewichts an der niedrigsten Stelle liegen
	5.2.6 Schutzmaßnahmen im Schacht
	5.2.6.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.2.6.2 Schacht mit mehreren Aufzügen

	5.2.7 Schachtkopf und Schachtgrube
	5.2.7.1 Allgemeines
	5.2.7.2 Zugang zum Schachtkopf über das Fahrkorbdach
	5.2.7.3 Zugang zum Schachtkopf durch den Schacht
	5.2.7.4 Schachtgrube
	5.2.7.5 Aufzüge mit Fronttüren

	5.2.8 Aufzugsfremde Einrichtungen im Schacht
	5.2.9 Schachtbeleuchtung
	5.2.10 Befreiung im Notfall
	5.2.11 Schachtzugang durch die Schachttür
	5.2.12 Schutz der Bereiche unter der Führungsbahn

	5.3 Triebwerk, Arbeitsbereiche und Rollenräume
	5.3.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.3.2 Zugang
	5.3.3 Triebwerk und Steuerung in einem Triebwerksraum
	5.3.3.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.3.3.2 Mechanische Festigkeit, Fußboden
	5.3.3.3 Abmessungen
	5.3.3.4 Zugangstüren und Bodenklappen
	5.3.3.5 Andere Öffnungen
	5.3.3.6 Lüftung
	5.3.3.7 Beleuchtung und Steckdosen
	5.3.3.8 Hebezeuge für Aufzugsteile

	5.3.4 Arbeitsbereiche, Triebwerk und Steuerung innerhalb des Schachts
	5.3.4.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.3.4.2 Abmessungen von Arbeitsflächen im Schacht
	5.3.4.3 Arbeitsstationen im Fahrkorb oder auf dem Fahrkorbdach
	5.3.4.4 Arbeitsbereiche in der Schachtgrube und im Schachtkopf
	5.3.4.5 Arbeitsbereiche auf einer Plattform im Schacht
	5.3.4.6 Türen und Klappen
	5.3.4.7 Belüftung
	5.3.4.8 Beleuchtung und Steckdosen
	5.3.4.9 Hebezeuge für Aufzugsteile

	5.3.5 Arbeitsbereiche, Triebwerk und Steuerung außerhalb des Schachts
	5.3.5.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.3.5.2 Schränke für Triebwerk und Steuerung
	5.3.5.3 Arbeitsbereiche
	5.3.5.4 Belüftung
	5.3.5.5 Beleuchtung und Steckdosen

	5.3.6 Einrichtungen für Notfälle und Prüfungen
	5.3.7 Ausführung und Ausrüstung von Aufstellungsorten von Seilrollen
	5.3.7.1 Rollenräume
	5.3.7.2 Umlenkrollen im Schacht


	5.4 Schachttüren
	5.4.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.4.2 Festigkeit der Schachttüren und deren Rahmen
	5.4.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.4.2.2 Verhalten im Brandfall
	5.4.2.3 Mechanische Festigkeit

	5.4.3 Höhe und Breite der Schachttüren
	5.4.3.1 Höhe
	5.4.3.2 Breite

	5.4.4 Schwellen, Führungen und Aufhängungen von Türen
	5.4.4.1 Schwellen
	5.4.4.2 Führungen
	5.4.4.3 Aufhängung von senkrecht bewegten Schacht-Schiebetüren

	5.4.5 Schutz beim Bewegen der Türen
	5.4.5.1 Allgemeines
	5.4.5.2 Kraftbetätigte Türen

	5.4.6 Örtliche Beleuchtung, Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige
	5.4.6.1 Örtliche Beleuchtung
	5.4.6.2 Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige

	5.4.7 Verriegelung und Überwachung der Schließstellung der Schachttüren
	5.4.7.1 Schutz gegen Absturzgefahr
	5.4.7.2 Schutz gegen Abscheren
	5.4.7.3 Verriegelung und Notentriegelung
	5.4.7.4 Elektrische Überwachung der Schließstellung von Schachttüren
	5.4.7.5 Gemeinsame Anforderungen an Einrichtungen zur Überwachung der Verriegelung und der Schließstellung der Schachttüren
	5.4.7.6 Schacht-Schiebetüren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Türblättern

	5.4.8 Schließen von selbsttätig bewegten Schachttüren

	5.5 Fahrkorb, Gegengewicht und Ausgleichsgewicht
	5.5.1 Höhe des Fahrkorbs
	5.5.2 Nutzfläche, Nennlast, Anzahl der Personen
	5.5.2.1 Allgemeiner Fall
	5.5.2.2 Lastenaufzüge
	5.5.2.3 Anzahl der Personen

	5.5.3 Wände, Boden und Dach des Fahrkorbs
	5.5.3.1 Gestaltung
	5.5.3.2 Standsicherheit von Personen und Lasten
	5.5.3.3 Brandschutz
	5.5.3.4 Fahrkorbboden und Anbindungen an die Haltestelle

	5.5.4 Fahrkorbschürze
	5.5.5 Fahrkorbzugang
	5.5.6 Fahrkorbtüren
	5.5.6.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.5.6.2 Schwellen, Führungen und Aufhängungen von Türen
	5.5.6.3 Festigkeit

	5.5.7 Schutz beim Bewegen der Fahrkorbtüren
	5.5.7.1 Allgemeines
	5.5.7.2 Kraftbetätigte Fahrkorbtüren

	5.5.8 Umsteuerung des Schließvorgangs
	5.5.9 Elektrische Überwachung der Schließstellung von Fahrkorbtüren
	5.5.10 Fahrkorb-Schiebetüren mit mehreren mechanisch miteinander verbundenen Türblättern
	5.5.11 Öffnen der Fahrkorbtür
	5.5.12 Notklappen und Notübersteigtüren
	5.5.12.1 Allgemeines
	5.5.12.2 Notklappen
	5.5.12.3 Notübersteigtüren
	5.5.12.4 Verriegelung von Notklappen und Notübersteigtüren

	5.5.13 Arbeitsstation
	5.5.13.1 Allgemeines
	5.5.13.2 Festigkeit und Abmessungen
	5.5.13.3 Umwehrung

	5.5.14 Fahrkorbdach und Fahrkorbseiten
	5.5.15 Inspektionsausrüstung
	5.5.16 Lüftung, Heizung, Klima
	5.5.17 Beleuchtung
	5.5.18 Gegengewicht und Ausgleichsgewicht
	5.5.19 Lauf-/Gleitkörper
	5.5.20 Bauteile zur Sicherstellung des Verbleibs des Laufwagens innerhalb des Lichtraumprofils
	5.5.21 Entfernen von Hindernissen

	5.6 Tragmittel, Seilgewichtsausgleich, Schutz gegen Übergeschwindigkeit und Schutz gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens
	5.6.1 Tragmittel
	5.6.2 Durchmesserverhältnis von Treibscheiben, Trommeln und Seilrollen zu Seilen, Seil/Ketten-Endverbindungen, Sicherheitsbeiwerte
	5.6.2.1 Treibscheiben, Trommeln und Seilrollen
	5.6.2.2 Ketten

	5.6.3 Treibfähigkeit
	5.6.4 Aufwickeln der Seile bei Trommelaufzügen
	5.6.5 Belastungsausgleich zwischen Seilen oder Ketten
	5.6.6 Gewichtsausgleich mit Seilen/umlaufenden Zugseilen
	5.6.7 Schutz an Treibscheiben, Seilrollen und Kettenrädern
	5.6.8 Fangvorrichtung
	5.6.8.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.6.8.2 Einsatzbedingungen von Fangvorrichtungen
	5.6.8.3 Betätigung
	5.6.8.4 Verzögerung
	5.6.8.5 Lösen aus dem Fang
	5.6.8.6 Ausführung
	5.6.8.7 Neigung des Fahrkorbbodens
	5.6.8.8 Elektrische Überwachung

	5.6.9 Geschwindigkeitsbegrenzer
	5.6.9.1 Betätigung des Geschwindigkeitsbegrenzers
	5.6.9.2 Durch Seile angetriebene Geschwindigkeitsbegrenzer
	5.6.9.3 Nicht durch Seile angetriebene Geschwindigkeitsbegrenzer
	5.6.9.4 Programmierbare elektronische Geschwindigkeitsbegrenzer
	5.6.9.5 Ansprechzeit
	5.6.9.6 Zugänglichkeit
	5.6.9.7 Auslösung des Geschwindigkeitsbegrenzers
	5.6.9.8 Elektrische Überwachung

	5.6.10 Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Laufwagen gegen Übergeschwindigkeit
	5.6.11 Schutz gegen unbeabsichtigte Bewegung des Laufwagens

	5.7 Laufbahnen, Führungsschienen, Schutzschienen und Fangschiene — Puffer — Notendschalter
	5.7.1 Allgemeine Bestimmungen zu Laufbahnen, Führungsschienen, Schutzschienen und der Fangschiene
	5.7.1.1 Mechanische Festigkeit
	5.7.1.2 Zulässige Beanspruchungen und Durchbiegungen von Führungsschienen mit T-Profil
	5.7.1.3 Befestigungen

	5.7.2 Fahrt und Führung von Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht
	5.7.2.1 Laufbahnen
	5.7.2.2 Führungsschienen
	5.7.2.3 Schutzschiene
	5.7.2.4 Fangschiene
	5.7.2.5 Mehrzweckbauteile

	5.7.3 Puffer für Laufwagen und Gegengewicht
	5.7.4 Hub der Puffer für Laufwagen und Gegengewicht
	5.7.4.1 Energie speichernde Puffer
	5.7.4.2 Energie speichernde Puffer mit RückIaufdämpfung
	5.7.4.3 Energieverzehrende Puffer

	5.7.5 Notendschalter
	5.7.5.1 Allgemeines
	5.7.5.2 Betätigung der Notendschalter
	5.7.5.3 Wirkungsweise der Notendschalter


	5.8 Abstand zwischen Laufwagen und Schachtwänden, die den Zugängen des Laufwagens gegenüberliegen, sowie Laufwagen und Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht
	5.8.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.8.2 Abstand zwischen Laufwagen und der dem Laufwagen gegenüberliegenden Schachtwand
	5.8.3 Abstand zwischen Laufwagen und Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht

	5.9 Triebwerk
	5.9.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.9.2 Antrieb von Laufwagen, Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht
	5.9.3 Fliegende Treibscheiben oder Kettenräder
	5.9.4 Bremseinrichtung
	5.9.4.1 Allgemeines
	5.9.4.2 Elektromechanische Bremse

	5.9.5 Notbetrieb
	5.9.6 Geschwindigkeit
	5.9.7 Stillsetzen des Antriebs und Überwachung seines Stillstands
	5.9.7.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.9.7.2 Direkt vom Wechsel- oder Gleichstromnetz gespeiste Motoren
	5.9.7.3 Antrieb durch Ward-Leonard-System
	5.9.7.4 Speisung und Steuerung von Wechsel- oder Gleichstrommotoren mit statischen Mitteln
	5.9.7.5 Steuereinrichtungen und Überwachungseinrichtungen

	5.9.8 Verzögerungskontrollschaltung
	5.9.9 Trommel-/Kettenaufzüge — Überwachung gegen Schlaffseil/kette
	5.9.10 Motor-Laufzeitüberwachung
	5.9.11 Schutzmaßnahmen an Triebwerken
	5.9.12 Betriebsmäßiger Halt des Fahrkorbs an Haltestellen und Nachregulierungsgenauigkeit
	5.9.13 Anfahren/Abbremsen des Laufwagens

	5.10 Elektrische Installationen und Einrichtungen
	5.10.1 Allgemeine Bestimmungen
	5.10.1.1 Anwendungsgrenzen
	5.10.1.2 Schutz gegen direkte Berührung
	5.10.1.3 Isolationswiderstand der elektrischen Einrichtungen (CENELEC HD 60364-6:2016)
	5.10.1.4 Spannungsgrenzen von Steuerungs- und Sicherheitsstromkreisen
	5.10.1.5 Neutralleiter und Schutzleiter

	5.10.2 Schütze, Hilfsschütze, Elemente elektrischer Sicherheitsschaltungen
	5.10.2.1 Schütze und Hilfsschütze
	5.10.2.2 Bauelemente elektrischer Sicherheitsschaltungen

	5.10.3 Schutz der Motoren und anderer elektrischer Einrichtungen
	5.10.4 Hauptschalter
	5.10.5 Elektrische Leitungen
	5.10.5.1 Leitungen und Kabel
	5.10.5.2 Leiterquerschnitte 
	5.10.5.3 Verdrahtungstechniken
	5.10.5.4 Steckvorrichtungen
	5.10.5.5 Beleuchtung und Steckdosen
	5.10.5.6 Schalter für die Beleuchtung und Steckdosen


	5.11 Schutz gegen elektrische Fehler, Steuerungen, Vorrechte
	5.11.1 Fehlerbetrachtung und elektrische Sicherheitseinrichtungen
	5.11.1.1 Fehlerbetrachtung
	5.11.1.2 Elektrische Sicherheitseinrichtungen
	5.11.1.3 Funktion der elektrischen Sicherheitseinrichtungen

	5.11.2 Steuerungen
	5.11.2.1 Fahrbefehlsgeber
	5.11.2.2 Notbremsschalter
	5.11.2.3 Notrufeinrichtung
	5.11.2.4 Vorrechte, Anzeigen
	5.11.2.5 Kontrolle der Beladung



	6 Feststellung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen
	6.1 Verfahren
	6.2 Spezifische Unterlagen, Prüfberichte und Bescheinigungen

	7 Benutzerinformation
	7.1 Allgemeines
	7.2 Signale und Warneinrichtungen
	7.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	7.2.2 Im Fahrkorb
	7.2.2.1 Nennlast
	7.2.2.2 Notrufeinrichtung
	7.2.2.3 Befehlsgeber
	7.2.2.4 Bedienungsanleitung

	7.2.3 In den Haltestellen
	7.2.4 Am Schachtzugang
	7.2.5 In Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung sowie Seilrollen
	7.2.6 An Arbeitsstationen
	7.2.7 Im Schacht
	7.2.8 An der Steuerungseinheit
	7.2.8.1 Bezeichnungen an der elektrischen Anlage
	7.2.8.2 Notentriegelungsschlüssel für Schachttüren

	7.2.9 An Sicherheitsbauteilen
	7.2.9.1 Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Laufwagen gegen Übergeschwindigkeit
	7.2.9.2 Fangvorrichtungen
	7.2.9.3 Geschwindigkeitsbegrenzer
	7.2.9.4 Puffer
	7.2.9.5 Türverschlüsse
	7.2.9.6 Sicherheitseinrichtungen mit elektronischen Bauelementen


	7.3 Prüfungen
	7.3.1 Allgemeines
	7.3.2 Bau- und Abnahmeprüfung
	7.3.2.1 Prüfung vor Inbetriebnahme
	7.3.2.2 Unterlagen

	7.3.3 Wiederkehrende Prüfungen

	7.4 Begleitunterlagen (insbesondere Betriebsanleitung)
	7.4.1 Inhalt
	7.4.2 Vorlage der Betriebsanleitung
	7.4.3 Hinweise zur Abfassung und Herausgabe der Benutzerinformation
	7.4.4 Aufzugsbuch
	7.4.4.1 Allgemeines
	7.4.4.2 Technischer Abschnitt
	7.4.4.3 Abschnitt für Berichte und Feststellungen

	7.4.5 Kennzeichnung im Fahrkorb


	Anhang A (normativ)Liste der elektrischen Sicherheitseinrichtungen
	Anhang B (normativ)Notentriegelungsdreikant
	Anhang C (informativ)Technische Unterlagen
	C.1 Einleitung
	C.2 Allgemeines
	C.3 Technische Angaben und Zeichnungen
	C.4 Elektrische Schaltpläne
	C.5 Nachweise der Übereinstimmung

	Anhang D (normativ)Prüfungen vor Inbetriebnahme
	D.1 Allgemeines
	D.2 Prüfungen
	D.3 Prüfungen im Einzelnen

	Anhang E (informativ)Wiederkehrende Prüfungen, Prüfungen nach wesentlichen Änderungen oder nach einem Unfall
	E.1 Wiederkehrende Prüfungen
	E.2 Prüfungen nach einer wesentlichen Änderung oder nach einem Unfall

	Anhang F (normativ)Sicherheitsbauteile, Prüfverfahren zum Nachweis der Konformität
	F.1 Einleitung
	F.1.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.1.2 Baumusterprüfbescheinigung

	F.2 Verriegelungen für Schachttüren
	F.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.2.1.1 Bereich der Anwendung
	F.2.1.2 Zweck und Umfang der Prüfung
	F.2.1.3 Unterlagen für die Baummusterprüfung
	F.2.1.3.1 Übersichtszeichnung mit Funktionsbeschreibung
	F.2.1.3.2 Zusammenstellungszeichnung und Beschreibung

	F.2.1.4 Prüfmuster

	F.2.2 Prüfungen
	F.2.2.1 Funktionsprüfung
	F.2.2.2 Mechanische Prüfungen
	F.2.2.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.2.2.2.2 Dauerversuch
	F.2.2.2.3 Statische Prüfung
	F.2.2.2.4 Dynamische Prüfung

	F.2.2.3 Kriterien für die mechanischen Prüfungen
	F.2.2.4 Elektrische Prüfungen
	F.2.2.4.1 Dauerversuch mit den Schaltern
	F.2.2.4.2 Schaltleistungsprüfungen
	F.2.2.4.3 Prüfung der Kriechstromfestigkeit
	F.2.2.4.4 Prüfung der Kriechstrecken und Luftstrecken
	F.2.2.4.5 Prüfung der Vorschriften für Sicherheitsschalter und ihre Zugänglichkeit


	F.2.3 Besondere Prüfungen bei bestimmten Arten von Türverriegelungen
	F.2.3.1 Türverriegelungen für waagrecht oder senkrecht bewegte Schacht-Schiebetüren mit mehreren Türblättern
	F.2.3.2 Klappen-Türverriegelung für Drehtüren

	F.2.4 Baumusterprüfbescheinigung

	F.3 Fangvorrichtungen
	F.3.1 Allgemeines
	F.3.2 Bremsfangvorrichtung oder Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung
	F.3.2.1 Angaben und Prüfmuster
	F.3.2.2 Prüfung
	F.3.2.2.1 Umfang der Prüfung
	F.3.2.2.2 Prüfdurchführung
	F.3.2.2.3 Ermittlung der Bremskraft der Fangvorrichtung
	F.3.2.2.4 Prüfung nach Versuchsdurchführung

	F.3.2.3 Berechnung der zulässigen Masse
	F.3.2.3.1 Fangvorrichtung, zugelassen für eine einzige Masse
	F.3.2.3.2 Fangvorrichtung, zugelassen für verschiedene Massen

	F.3.2.4 Mögliche Änderung der Einstellung

	F.3.3 Kommentare
	F.3.4 Baumusterprüfbescheinigung

	F.4 Geschwindigkeitsbegrenzer
	F.4.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.4.2 Prüfung der Merkmale des Geschwindigkeitsbegrenzers
	F.4.2.1 Prüfmuster
	F.4.2.2 Prüfungen für seilbetriebene Systeme
	F.4.2.2.1 Umfang der Prüfung
	F.4.2.2.2 Prüfdurchführung
	F.4.2.2.3 Auswertung der Prüfergebnisse

	F.4.2.3 Prüfungen für andere Systeme
	F.4.2.3.1 Umfang der Prüfung
	F.4.2.3.2 Prüfdurchführung
	F.4.2.3.3 Auswertung der Prüfergebnisse


	F.4.3 Baumusterprüfbescheinigung

	F.5 Puffer
	F.5.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.5.2 Prüfmuster
	F.5.3 Prüfung
	F.5.3.1 Energie speichernde Puffer mit Rücklaufdämpfung
	F.5.3.1.1 Prüfdurchführung
	F.5.3.1.2 Prüfgeräte
	F.5.3.1.3 Umgebungstemperatur
	F.5.3.1.4 Pufferaufstellung
	F.5.3.1.5 Prüfung des Zustands des Puffers nach den Versuchen

	F.5.3.2 Energieverzehrende Puffer
	F.5.3.2.1 Prüfdurchführung
	F.5.3.2.2 Prüfgeräte
	F.5.3.2.3 Umgebungstemperatur
	F.5.3.2.4 Pufferaufstellung
	F.5.3.2.5 Füllung des Puffers
	F.5.3.2.6 Prüfungen
	F.5.3.2.7 Verfahrensweise bei Versuchen, bei denen die Anforderungen nicht erfüllt wurden

	F.5.3.3 Puffer mit nicht-linearer Kennlinie
	F.5.3.3.1 Prüfdurchführung
	F.5.3.3.2 Prüfgeräte
	F.5.3.3.3 Umgebungstemperatur
	F.5.3.3.4 Pufferaufstellung
	F.5.3.3.5 Anzahl der Prüfungen
	F.5.3.3.6 Prüfungen
	F.5.3.3.7 Verfahrensweise bei Prüfungen, bei denen die Anforderungen nicht erfüllt wurden


	F.5.4 Baumusterprüfbescheinigung
	F.5.5 Puffer, die am Ende des Fahrwegs belastet werden

	F.6 Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen und/oder programmierbaren elektronischen Systemen (PESSRAL)
	F.6.1 Allgemeines
	F.6.2 Allgemeine Bestimmungen
	F.6.2.1 Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen
	F.6.2.2 Auf programmierbaren elektronischen Systemen basierende Sicherheitsschaltungen

	F.6.3 Prüfmuster
	F.6.4 Mechanische Prüfungen
	F.6.4.1 Allgemeines
	F.6.4.2 Schwingungen
	F.6.4.3 Stoßen
	F.6.4.3.1 Allgemeines
	F.6.4.3.2 Schocktest
	F.6.4.3.3 Rütteltest


	F.6.5 Klimaprüfungen
	F.6.5.1 Temperaturprüfungen
	F.6.5.2 Feuchtigkeitsprüfungen

	F.6.6 Funktions- und Sicherheitsprüfungen von PESSRAL
	F.6.7 Baumusterprüfbescheinigung

	F.7 Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Laufwagen gegen Übergeschwindigkeit
	F.7.1 Allgemeines
	F.7.2 Angaben und Prüfmuster
	F.7.3 Prüfung
	F.7.3.1 Umfang der Prüfung
	F.7.3.2 Prüfdurchführung
	F.7.3.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.7.3.2.2 Einrichtung für eine Masse
	F.7.3.2.3 Einrichtung für verschiedene Massen
	F.7.3.2.4 Einrichtung zur Kontrolle der Übergeschwindigkeit

	F.7.3.3 Prüfung nach Versuchsdurchführung

	F.7.4 Mögliche Änderung der Einstellung
	F.7.5 Prüfbericht
	F.7.6 Baumusterprüfbescheinigung

	F.8 Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Laufwagens
	F.8.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.8.1.1 Hauptkenngrößen
	F.8.1.2 Unterlagen

	F.8.2 Angaben und Prüfmuster
	F.8.3 Prüfung
	F.8.3.1 Umfang der Prüfung
	F.8.3.2 Prüfdurchführung
	F.8.3.2.1 Allgemeine Bestimmungen
	F.8.3.2.2 Einrichtung für eine einzige Masse oder ein Drehmoment
	F.8.3.2.3 Einrichtung für verschiedene Massen oder Drehmomente
	F.8.3.2.4 Detektor für unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs
	F.8.3.2.5 Redundanzüberwachung

	F.8.3.3 Prüfung nach Versuchsdurchführung

	F.8.4 Mögliche Änderung der Einstellung
	F.8.5 Prüfbericht
	F.8.6 Baumusterprüfbescheinigung


	Anhang G (informativ)Berechnung der Tragwerke, der Laufbahnen, der Führungsschienen, des Laufwagens und der Fangschiene
	G.1 Allgemeines
	G.2 Bei der Berechnung zu berücksichtigende Einwirkungen
	G.2.1 Allgemeines
	G.2.1.1 Grundsätzliche Klassifizierung der Einwirkungen

	G.2.2 Einwirkungen bei Schrägaufzügen
	G.2.2.1 Ständige Einwirkungen
	G.2.2.1.1 Eigengewichte des Laufwagens, des Tragwerks und der Tragwerkselemente
	G.2.2.1.2 Einwirkungen auf den Untergrund

	G.2.2.2 Veränderliche Einwirkungen
	G.2.2.2.1 Einwirkungen durch die Seile
	G.2.2.2.2 Durch den Laufwagen, das Gegengewicht bzw. Ausgleichsgewicht hervorgerufene Einwirkungen
	G.2.2.2.3 Dynamische Einflüsse
	G.2.2.2.4 Querkraft
	G.2.2.2.5 Äußere Lasten
	G.2.2.2.6 Einwirkungen durch den Wind
	G.2.2.2.7 Schneelasten
	G.2.2.2.8 Eislast
	G.2.2.2.9 Kräfte von Antrieb und Bremsen

	G.2.2.3 Zufällige Einwirkungen
	G.2.2.3.1 Einwirkungen auf die Puffer nach einem Fehler beim Abbremsen
	G.2.2.3.2 Bremskräfte
	G.2.2.3.3 Einwirkungen auf Puffer
	G.2.2.3.4 Seismische Einwirkungen
	G.2.2.3.5 Brand
	G.2.2.3.6 Sonstige Einwirkungen und Effekte



	G.3 Führungsschienennachweis

	Anhang H (normativ)Elektronische Bauelemente — Fehlerausschluss
	H.1 Anwendungsbereich
	H.2 Fehlerausschlüsse — Voraussetzungen

	Anhang I (informativ)Sicherheitsschaltungen
	I.1 Leitfaden für die Auslegung von Sicherheitskreisen
	I.2 Beschreibung möglicher Maßnahmen

	Anhang J (normativ)Pendelschlagversuche
	J.1 Allgemeines
	J.2 Versuchseinrichtung
	J.2.1 Stoßkörper für den harten Stoß
	J.2.2 Stoßkörper für den weichen Stoß
	J.2.3 Aufhängung der Stoßkörper
	J.2.4 Zug- und Auslösevorrichtung

	J.3 Türblätter
	J.4 Prüfdurchführung
	J.5 Auswertung der Versuche
	J.6 Prüfbericht
	J.7 Ausnahmen von den Versuchen

	Anhang K (informativ)Ermittlung der Treibfähigkeit
	K.1 Allgemeine Bestimmungen
	K.2 Berechnung der Treibfähigkeit
	K.2.1 Grundlegende Gleichungen
	K.2.2 Ermittlung von T1 und T2
	K.2.2.1 Beladener Fahrkorb
	K.2.2.2 Nothalt
	K.2.2.3 Blockiertes Gegengewicht
	K.2.2.4 Seildurchhang

	K.2.3 Ermittlung des Reibwerts f
	K.2.3.1 Rillenformen
	K.2.3.1.1 Halbrund-Rille und Halbrund-Rille mit Unterschnitt
	K.2.3.1.2 Keilrille

	K.2.3.2 Annahmen für die Reibungszahl


	K.3 Praktisches Beispiel

	Anhang L (normativ)Ermittlung des Sicherheitsbeiwerts von Tragseilen
	L.1 Allgemeines
	L.2 Äquivalente Anzahl von Umlenkrollen Nequiv
	L.2.1 Allgemeines
	L.2.2 Ermittlung von Nequiv (t)
	L.2.3 Ermittlung von Nequiv(p)

	L.3 Sicherheitsbeiwert
	L.4 Beispiele

	Anhang M (informativ)Zugänge zu den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung
	Anhang N (informativ)Schnittstellen zum Gebäude
	N.1 Allgemeine Bestimmungen
	N.2 Befestigung der Führungsschienen
	N.3 Belüftung des Fahrkorbs, Schachts und den Aufstellungsorten von Triebwerk und Steuerung
	N.3.1 Allgemeines
	N.3.2 Belüftung des Schachts und des Fahrkorbs
	N.3.3 Belüftung der Aufstellungsorte von Triebwerk und Steuerung


	Anhang O (informativ)Umgebungseinflüsse bei der Risikobetrachtung
	Anhang P (informativ)Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen
	P.1 Allgemeines
	P.2 Prüfung und Beurteilung der Rutschhemmung

	Anhang ZA(informativ)Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2014/33/EU
	Literaturhinweise


		2022-01-14T05:38:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




